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SAKD Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung, 
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Allgemein gebräuchliche oder nur einmalig erscheinende Abkürzungen wurden z. T. nicht in 
das Verzeichnis aufgenommen. Erforderlichenfalls erfolgen Hinweise im Text. 
Soweit in diesem Schlussbericht die männliche Sprachform verwendet wird, gilt sie gleicher-
maßen für Frauen in der weiblichen Sprachform. 
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1. PRÜFUNGSAUFTRAG/PRÜFUNGSGRUNDLAGEN 
Nach der gesetzlichen Vorgabe des § 104 SächsGemO obliegt dem RPA die Prüfung des JA 
der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen nach 
§ 88 Abs. 4 SächsGemO und des Rechenschaftsberichts für das HHJ 2018.  
Prüfungsgrundlagen bildeten insbesondere: 

Bundesrecht 
- Abgabenordnung (AO) 
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
- Gewerbesteuergesetz (GewStG) 
- Handelsgesetzbuch (HGB) 
- Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 
- Sozialgesetzbuch (SGB II, VIII, XII) 
- Umsatzsteuergesetz (UStG) 
- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG; neu: UhVorschG) 

Landesrecht 
- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)  
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) 
- Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) 
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO) 
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) 
- Sächsische Kommunalprüfungsverordnung (SächsKomPrüfVO)  
- VwV Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) 
- VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) 
- Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finan-

zen und des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur kommunal- und haus-
haltsrechtlichen Beurteilung von Investitionsvorhaben im kommunalen Bereich 
(VwV KommInvest) 

Satzungen/Ratsbeschlüsse 
- Hauptsatzung der Stadt Leipzig in der jeweils gültigen Fassung 
- Haushaltssatzung der Stadt Leipzig in der jeweils gültigen Fassung 
- Rechnungsprüfungsordnung (RBV-1347/12 vom 20.09.2012) 
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept INSEK (DS-00832/14 vom 20.05.2015) 
- Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) in der Leipziger Stadtverwaltung 

(VI-A-03534) 
- Feststellung der JA der Stadt Leipzig (Vermögensrechnung, Ergebnis- und Finanzrech-

nung, Anhang) sowie Rechenschaftsbericht unter Berücksichtigung der Schlussbe-
richte an die RV über die Prüfung der JA der Stadt Leipzig 31.12.2012 – 31.12.2017 
(Vorlagen VI-DS-02540, VI-DS-3868, VI-DS-04968, VI-DS-06146-NF-01, 
VI-DS-07989-NF-01, VII-DS-00760-NF-01)  
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2. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG – 
PRÜFUNGSANSATZ 

Die Aufstellung, der Inhalt und die Ausgestaltung der Buchführung und des JA inkl. Rechen-
schaftsbericht sowie die uns erteilten Ausführungen und Nachweise liegen in der Verantwor-
tung des OBM (§ 88 c Abs. 1 SächsGemO) und des Bürgermeisters und Beigeordneten für 
Finanzen/Fachbediensteten für das Finanzwesen (§ 62 Abs. 1 SächsGemO). 
Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten 
pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über die Buchführung, den JA einschließlich des Anhangs 
und seiner Anlagen sowie den Rechenschaftsbericht der Stadt Leipzig nach dem 
risikoorientierten Prüfungsansatz abzugeben (§§ 6 Abs. 3, 10 SächsKomPrüfVO i. V. m. 
§§ 88, 104 SächsGemO).  
Die Prüfung soll feststellen, ob der JA unter Beachtung der GoB ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt 
vermittelt (§ 10 Abs. 2 SächsKomPrüfVO). Dabei ist gemäß § 104 SächsGemO zu prüfen, ob 
bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens-
verwaltung vorschriftsmäßig verfahren worden ist, die einzelnen Rechnungsbeträge sach-
lich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind, der HHP eingehalten 
worden ist und das Vermögen, die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rechnungsabgren-
zungsposten und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind. 
Das RPA hat die Buchführung, die Inventuren inkl. deren Fortschreibung, die Vermögensrech-
nung zum 31.12.2018 sowie die Finanz- und Ergebnisrechnung für das HHJ 2018, den Anhang 
einschließlich seiner Anlagen sowie den Rechenschaftsbericht des HHJ 2018 risikoorientiert 
gemäß § 6 SächsKomPrüfVO geprüft. Hierbei waren die Prüfungen so auszurichten, dass we-
sentliche Unstimmigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften erkannt werden. 
Der risikoorientierte Prüfungsansatz erfordert es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung 
und der JA (inkl. Anhang und dessen Anlagen) sowie der Rechenschaftsbericht frei von we-
sentlichen Fehlaussagen sind. Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte un-
ter der Berücksichtigung der vorläufigen Lageeinschätzung und der Einschätzung der Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen IKS der Stadt Leipzig zu Grunde. Die Prüfung 
schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und der 
Angaben im JA einschließlich Anhang (u. a. nach § 52 SächsKomHVO) i. W. auf der Basis 
einer bewussten Auswahl mit ein.  
Gegenstand der Prüfungshandlungen i. R. d. Prüfung des Rechenschaftsberichts waren die 
Vollständigkeit und die Plausibilität der nach § 53 SächsKomHVO geforderten Angaben. 
Zum 01.01.2018 sind wichtige Änderungen des sächsischen Kommunal- und Haushalts-
rechts in Kraft getreten. Diese Änderungen finden sich vor allem in der SächsGemO, der 
SächsKomHVO, der SächsKomKBVO sowie der VwV KomHSys.  
Bedeutend ist nach Ansicht des RPA, u. a. die neu geregelte bilanzielle Abbildung von 
Berichtigungen im JA. Nach § 62 Abs. 4 SächsKomHVO erfolgt die Berichtigung nunmehr 
zukunftsbezogen, das bedeutet ergebniswirksam und nicht mehr als Korrektur des 
Basiskapitals (Ausnahme: Berichtigung der EÖB).  
Für den Haushaltsausgleich gelten ab 01.01.2018 die Regelungen in 
§ 72 Abs. 3 bis 6 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO. Parallel zum Ausgleich 
des ErgHH muss nunmehr auch der FinHH „ausgeglichen“ werden. Eine Konkretisierung 
erfahren die Neuregelungen zum Haushaltsausgleich über die VwV KomHWi, hier Teil A, I., 
Nr. 4 und Nr. 5. Korrespondierend dazu wurden verbindliche Muster der VwV KomHSys 
angepasst, welche Gegenstand der formellen Prüfung des JA 31.12.2018 waren.  

In § 52 Abs. 1 SächsKomHVO wurde der Satz 2 ergänzt, welcher folgende zusätzliche An-
hangsangaben fordert: „Insbesondere sind das Basiskapital, die Rücklagen, die Fehlbeträge 
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gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung und der Betrag der verfüg-
baren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung zu erläutern.“ 
Gemäß der Neufassung des § 35 Abs. 2 SächsKomHVO wurde das maximal mögliche In-
venturintervall bei beweglichen Vermögen auf fünf Jahre und bei unbeweglichen Vermögen 
auf zehn Jahre erhöht.  
Aufgrund der Übergangsvorschrift des § 63 Abs. 8 SächsKomHVO (i. d. F. gültig ab 
17.08.2019) dürfen § 40 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO n. F. (Möglichkeit der Bildung von 
Sammelsonderposten für investive Schlüsselzuweisungen) und 
§ 61 Abs. 6 Satz 2 SächsKomHVO n. F. (Wahlrecht zwischen Eigenkapitalspiegelmethode 
und AHK-Methode, so dass in der Folgebewertung wieder auf die AHK-Methode gewechselt 
werden kann) beginnend mit dem letzten noch nicht festgestellten JA angewendet werden. 
Die Bildung des entsprechenden Sammelsonderpostens wurde bereits im JA 31.12.2017 
berücksichtigt. 
In § 88 b SächsGemO ist neu ein Wahlrecht hinsichtlich der Aufstellung eines kommunalen 
Gesamtabschlusses statuiert.  
Mit Beschlussvorlage Nr. VI-DS-05108 „Nachtragshaushaltssatzung 2018“ wurde gemäß Be-
schlusspunkt Nr. 2 am 31.01.2018 eine Nachtragssatzung für das HHJ 2018 durch den 
Stadtrat beschlossen. Im Vorbericht zum Nachtrags-HHP 2018 wird unter den Punkten 3 und 4 
zu den wesentlichen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Vergleich zum Dop-
pelhaushalt 2017/2018 für das HHJ 2018 ausgeführt. 
Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hatte unter der Berücksichti-
gung zuvor genannter Ausführungen zu folgenden Schwerpunkten geführt: 
- Beurteilung (z. T. begleitend) der IKS-Regelungen und der Aufbau- und Ablauforgani-

sation, u. a. Beurteilung der Dienst- und Organisationsanweisungen in Bezug auf deren 
materiellen und formellen Inhalt, 

- Vollständigkeit der Abbildung und Ordnungsmäßigkeit des Ausweises der in der Rech-
nungslegung enthaltenen VG, Sonderposten und Schulden (inkl. einer ausreichenden 
und angemessenen Dokumentation derselben) sowie Erträge, Aufwendungen, Einzah-
lungen und Auszahlungen, 

- Ordnungsmäßigkeit der Bewertung (inkl. einer ausreichenden und angemessenen Do-
kumentation derselben), auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Folge-
abschlüsse und den Haushaltsausgleich, 

- vollständiger, sachgerechter und getrennter Nachweis der Zahlungsmittelflüsse,  
- Auswirkung der Neuregelung des Haushaltsausgleichs ab 01.01.2018 nach 

§ 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO, 
- Vollständigkeit und Richtigkeit der Anhangsangaben inkl. der Anlagen sowie der Anga-

ben im Rechenschaftsbericht, 
- aktuelle Maßnahmen der Verwaltung in Bezug auf die Ausräumung von Feststellungen 

des RPA im Zusammenhang mit der Prüfung. 
Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen wurden im Hinblick auf 
diese Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der We-
sentlichkeit bestimmt. Gemäß § 10 Abs. 4 SächsKomPrüfVO darf ein uneingeschränkter 
Prüfungsvermerk nicht mehr erteilt werden, wenn in der VR einzelne Abweichungen von mehr 
als 0,7 % der Bilanzsumme (quantitative Wesentlichkeit) oder wesentliche Verstöße gegen 
gesetzliche Bestimmungen festgestellt werden (qualitative Wesentlichkeit). Für die We-
sentlichkeit des JA als Ganzes wurde nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz eine We-
sentlichkeit von ca. 34,3 Mio. € ermittelt. Da dieser Prüfungsansatz auf Stichprobenprüfun-
gen basiert, wurde eine niedrigere Toleranzwesentlichkeit von ca. 25,8 Mio. € 
(75 % der Wesentlichkeit) angenommen, falls Fehler in der Grundgesamtheit gerade nicht in 
die Stichprobe des RPA fielen. Als Nichtaufgriffsgrenze für den JA als Ganzes wurde ein 
Betrag von ca. 1,3 Mio. € festgelegt. 
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Nach § 4 Abs. 3 SächsKomPrüfVO wurde per HM des OBM vom 11.02.2020 die 
Abteilungsleiterin „Grundsätze, Steuerung und Unternehmensprüfung“ des RPA mit der 
Prüfung des JA 31.12.2018 und des Rechenschaftsberichts 2018 beauftragt. Die abweichende 
Regelung der Verantwortlichkeit von der Amtsleiterin auf die Abteilungsleiterin findet ihre 
Ursache in der strikten Trennung von Aufstellung und Prüfung des JA. Dies erfolgte vor dem 
Hintergrund der Neubesetzung der Amtsleiterstelle im RPA und des Ausschlusses jeglichen 
Zweifels an der Unvoreingenommenheit hinsichtlich des zu beurteilenden 
Prüfungsgegenstandes von vornherein. 
Das RPA hat seine abschließende Prüfung im Dezember 2020 durchgeführt. Danach erfolgte 
die Abfassung dieses Schlussberichts unter Berücksichtigung der ergangenen Stellungnah-
men der Verwaltung (insbesondere der Stellungnahme vom 07.12.2020 zum Bericht an den 
OBM, PB Nr. 20/4/0074 vom 12.11.2020). 
Der zur Prüfung am 02.07.2020 übergebene und mit Datum vom 30.06.2020 vom OBM, Herrn 
Jung, unterzeichnete JA der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 nebst Anhang inkl. Anlagen 
1 bis 5 (nachfolgend JA genannt) sowie der diesen JA erläuternde Rechenschaftsbericht 
blieb nach dem Bericht an den OBM über die Prüfung des JA 31.12.2018 (PB Nr. 20/4/0074) 
im Zahlenwerk und in den verbalen Bestandteilen unverändert. Das RPA hatte seine dies-
bezügliche Prüfung in den Monaten Juli bis September 2020 durchgeführt. 
Nach der Übergabe des auf den 12.11.2020 datierten Berichts an den OBM veranlasste der 
OBM die Aufklärung der Beanstandungen des RPA gemäß § 104 Abs. 2 SächsGemO i. V. m. 
§ 8 SächsKomPrüfVO. Die Korrekturvorschläge des RPA für den JA 31.12.2018 hat sich der 
Fachbedienstete für das Finanzwesen für den JA 31.12.2018 selbst nicht zu eigen gemacht 
und damit nicht umgesetzt. Dies begründet sich teilweise aus der Zielsetzung der Verwaltung 
der Beschleunigung der Feststellung rückständiger JA und der zeitnahen Herstellung der da-
mit verbundenen nachhaltigen Steuerung der Haushaltswirtschaft auf Basis verlässlicher Da-
ten.  
In der Stellungnahme der Verwaltung vom 07.12.2020 sind zu einzelnen Feststellungen des 
RPA Erläuterungen ergangen, wobei die Verwaltung bis auf einige (i. W. aus Vorjahren be-
kannte) Dissenspunkte i. d. R. angegeben hat, dass die vorgeschlagenen Korrekturbuchungen 
in 2019 ff. getätigt wurden/werden. In Einzelfällen würden Umsetzungsmöglichkeiten von der 
Verwaltung für Folgeabschlüsse geprüft. Zudem soll zu einer Thematik eine gemeinsame Lö-
sung mit dem RPA erarbeitet werden. 
Aufgrund der Stellungnahme der Verwaltung entfiel eine Prüfungsfeststellung aus dem Bericht 
an den OBM, da sich das RPA der Ansicht der Verwaltung anschließen konnte. 
Der Verwaltung wurde im Bericht an den OBM über die Prüfung des JA 31.12.2018 eine Kor-
rekturvorschlagsliste als Anlage 1 übergeben (nur bezifferbare Feststellungen). Die Liste wird 
nunmehr automatisch zur Auflistung der nicht gebuchten Prüfungsfeststellungen des 
RPA zum JA 31.12.2018 und sollte der Verwaltung zur Berichtigung der EÖB bzw. der JA 
31.12.2018 und früher nach § 62 SächsKomHVO dienen. 

Vorprüfungen 
Vorprüfungen erfolgten insbesondere i. R. d. sogenannten begleitenden Prüfung, welche 
bspw. gutachtliche Stellungnahmen zu Dienstanweisungen und die Beurteilung des IKS ver-
waltungsinterner Prozesse zum Inhalt hatten (Anlage 5 zu diesem Schlussbericht).  
Sofern die i. R. d. Vorprüfung getroffenen Feststellungen für die Prüfung der jeweiligen Bilanz-
posten einschließlich der korrespondierenden Ergebnis- und Finanzrechnungsposten unter 
Berücksichtigung von § 6 Abs. 3 sowie § 10 Abs. 4 SächsKomPrüfVO wesentlich waren, wur-
den sie während der Hauptprüfung weiterverfolgt. 
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Hauptprüfung 
Insofern keine ordnungsgemäße Berücksichtigung der (vorläufigen) Prüfungsfeststellungen 
nachzuvollziehen war und soweit diese Feststellungen wesentlich für die Beurteilung der Ord-
nungsmäßigkeit des JA sind, wurden diese als berichtsrelevante Prüfungsfeststellungen 
(ab Gliederungspunkt 3.) in diesem Schlussbericht dargestellt. 
Die Prüfung der Einhaltung solcher gesetzlichen Vorschriften, die nicht die Rechnungslegung 
betreffen, gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen 
anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den geprüften JA ergeben oder als die 
Nichtbeachtung solcher Gesetze erfahrungsgemäß Risiken zur Folge haben kann, denen im 
Rechenschaftsbericht Rechnung zu tragen ist. Das RPA hat gegenüber der Verwaltung we-
sentliche, zu berichtigende oder noch aufzuklärende Sachverhalte insbesondere über diverse 
Teilprüfungsberichte kommuniziert (vgl. auch Anlage 5). Ziel dieser, über die gesetzlichen 
Anforderungen hinausreichenden Informationen war es, möglichst frühzeitig und detailliert 
begründet auf Korrekturbedarf aufmerksam zu machen. 
Der OBM, der Erste Bürgermeister und Beigeordnete für Finanzen sowie die von ihnen be-
nannten Personen haben uns die erbetenen Auskünfte und Nachweise gemäß 
§ 5 Abs. 3 SächsKomPrüfVO i. d. R. bereitwillig und zeitnah erbracht, die wir als Rech-
nungsprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer 
Prüfung benötigen.  
Hierzu zählen auch elektronisch auswertbare JA-Daten. Die Bereitstellung der Möglichkeiten 
zur Datenanalyse ist für die Durchführung einer zügigen, qualitativ hochwertigen JAP essenti-
ell. Eine dokumentierte Übergabe der angeforderten Dateien an das RPA erfolgte, ebenso 
wie die Bereitstellung der angeforderten Nachweise (begründende Unterlagen) i. W. koordi-
niert und zeitnah zur JAP. 
Der OBM hat dem RPA eine berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum JA, Anhang 
nebst Anlagen und zum Rechenschaftsbericht abgegeben, die das RPA gemäß 
§ 10 Abs. 5 SächsKomPrüfVO zu seinen Akten genommen hat. Diese Erklärung des OBM 
vom 10.12.2020 wurde i. R. d. Prüfung verwertet. 
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3. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 

3.1. Lage der Stadt 

3.1.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des OBM 
Zu den aus Sicht des RPA getätigten Kernaussagen des OBM zum Verlauf der Haushalts-
wirtschaft und zur Lage der Stadt Leipzig unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen 
Erfüllung der Aufgaben der Stadt Leipzig im Rechenschaftsbericht sowie im Anhang (nachfol-
gend in blauer Schriftfarbe) werden nachfolgende eigene Erläuterungen des RPA gegeben1.  
„Die Stadt Leipzig schloss das Jahr 2018 im ordentlichen Ergebnis mit einem erhebli-
chen Überschuss von 145,2 Mio. EUR ab. Das geplante Defizit von 27,0 Mio. EUR ver-
besserte sich demzufolge um 172,2 Mio. EUR; das fortgeschriebene Defizit in Höhe von 
21,7 Mio. EUR um 166,8 Mio. EUR.“ 
Im Rechenschaftsbericht wird unter Punkt 5.1.1 zum Gesamtergebnis der ErgR ausgeführt. 
Zu den wesentlichen Verbesserungen im ordentlichen Ergebnis wird auf Gliederungspunkt 
6.2.5.19. in diesem Schlussbericht verwiesen.  
„Die Vermögensrechnung 2018 (Bilanz) der Stadt Leipzig weist zum Stichtag 31.12.2018 
ein Vermögen in Höhe von 4.904.888.028,88 EUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte 
sich die Bilanzsumme um 197,6 Mio. EUR. […] Der Schuldenstand sollte im Haushalts-
jahr 2018 von 580,2 Mio. EUR auf 629,3 Mio. EUR steigen. Dieser Anstieg der Verschul-
dung um 49,1 Mio. EUR resultierte aus der Kreditaufnahme von insgesamt 
100,6 Mio. EUR (inklusive 50,3 Mio. EUR aus 2017) gegenüber der geplanten Tilgung in 
Höhe von 51,5 Mio. EUR. Tatsächlich erfolgte keine Kreditneuaufnahme. Die Abwei-
chung zum Planansatz liegt insbesondere in der zeitlichen Verschiebung der kreditfi-
nanzierten investiven Maßnahmen begründet.“ 
Auf die Ausführungen unter Gliederungspunkt 6.2.7.2. zur Vermögens- und Finanzlage der 
Stadt Leipzig wird verwiesen. Wesentlichen Einfluss auf die Lage der Stadt haben darüber 
hinaus auch die Ermächtigungen zu Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die Aus-
führungen unter Punkt 2.2 der Vorlage VI-DS-08028 „Übertragung von Ansätzen für Auszah-
lungen und Einzahlungen für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen aus 2018 
nach 2019“ zeigen, dass die Möglichkeit zur vollen Abfinanzierung der übertragenen Ansätze 
von Auszahlungen für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen auch vom Dezer-
nat Finanzen nicht gesehen wurde: „Allein die Übertragungen i. H. v. 316 Mio. € liegen über 
der Summe der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Haushalts-
jahre 2017 und 2018 (100,6 Mio. €) und dem verfügbaren Kassenkredit (200 Mio. €).“ 
Die notwendige Konsequenz einer Priorisierung von Maßnahmen bzw. einer möglichen Ver-
schiebung in künftige HHJ wurde in einem Pilotverfahren im Verkehrs- und Tiefbauamt reali-
siert. Die HM des Ersten Bürgermeisters und Beigeordneten für Finanzen vom 14.06.2018 an 
alle Fachämter zur Überprüfung der investiven Vorhaben zeigte keine weiteren praktischen 
Ergebnisse. 
In den letzten HHJ klaffte stets eine erhebliche Differenz zwischen der verfügbaren Liquidität 
und den Ermächtigungen zu Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Die Ist-Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit hielten sich allerdings stets i. R. d. vorhandenen Liquidität. In der Vorlage 
Nr. Vll-lfo-01099 „Vorläufiger Jahresabschluss 2019“ konnte eine Steigerung der Umsetzung 
der Investitionsmaßnahmen konstatiert werden, jedoch kein Abbau der übertragenen Auszah-
lungsansätze. Das RPA empfiehlt, künftig bei der Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen 
und Einzahlungen für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen die Realisierungs-
möglichkeiten besser zu berücksichtigen und Auszahlungen ggf. in künftigen Doppelhaushal-
ten neu zu veranschlagen. 

                                                           
1 Die Auswirkungen aus den Korrekturvorschlägen des RPA sind unter Gliederungspunkt 6.2. erläutert und an 

dieser Stelle im Schlussbericht i. W. nicht beinhaltet. 
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Zur Beurteilung der Lage der Stadt Leipzig ist auch die Verschuldung zu betrachten. Mit In-
krafttreten der Neufassung der VwV KomHWi zum 01.01.2018 orientiert sich die Verschuldung 
der Gemeinde nunmehr an der Schuldendefinition der amtlichen Statistik. Bei der Ermittlung 
der Verschuldung sind die Kassenkredite, die Wertpapierschulden, die Schulden aus Krediten 
und die Verbindlichkeiten aus LuL sowie die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (hier: Hypothe-
ken-, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) zu berücksich-
tigen. 
Die Verschuldung des Kernhaushaltes2 entwickelte sich wie folgt: 

Stand zum 31.12. des Jahres 2014 2015 2016 2017 2018

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen T€ 669.466 686.274 626.174 580.188 528.690

Wertpapierschulden T€ - - - - -

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
zur Liquiditätssicherung T€ - - - - -

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommenden 
Rechtsgeschäften

T€ 180.469 954 854 748 16.190

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen T€ - - - - 47.132

Summe Schulden T€ 849.935 687.228 627.028 580.936 592.012
amtl. Einwohnerzahl* zum 31.12. EW 544.479 560.472 571.088 581.980 587.857
Verschuldungsrichtwert Kernhaushalt €/EW 1.400 1.400 1.400 1.400 1.100

Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. €/EW 1.561 1.226 1.098 998 1.007

* Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 09.05.2011  
Als Richtwert für die Verschuldung des Kernhaushaltes wird bei kreisfreien Städten ein Betrag 
von 1.100 € je Einwohner angegeben. Aus der Tabelle ist erkennbar, dass für das HHJ 2018 
die Pro-Kopf-Verschuldung unterhalb des Richtwertes liegt.  

Mit der vom Stadtrat am 18.01.2017 beschlossenen Vorlage VI-DS-03198-NF-02 „3. Konzep-
tion zur Entschuldung des Leipziger Haushaltes“ wird zur Finanzierung der kommunalen Inf-
rastruktur entsprechend der vom Stadtrat am 23.03.2016 beschlossenen Vorlage 
VI-A-01520-NF-02 „Entschuldungskonzeption des Leipziger Haushaltes für die Jahre 
2017 – 2020“ festgelegt, die geplante Nettokredittilgung i. H. v. 112,8 Mio. € (inkl. Sondertil-
gung) im Gesamtzeitraum 2017 bis 2020 um maximal 100,0 Mio. € abzusenken. Die Krediter-
mächtigung wurde von 2017 bis 2020 von 25,3 Mio. € auf 50,3 Mio. € erhöht. Eine Kreditneu-
aufnahme erfolgte im HHJ 2018 in Folge der Verschiebung kreditfinanzierter Maßnahmen 
nicht. 
Als Richtwert für die Gesamtverschuldung3 wird bei kreisfreien Städten 3.100 € je Einwohner 
vorgegeben. Für die Stadt Leipzig und ihre EigB wird auf der Internetseite des Statistischen 
Landesamtes Sachsen zum 31.12.2018 ein Schuldenstand i. H. v. 2.059,7 Mio. € angegeben.

                                                           
2 Zur Info: Vom Statistischen Landesamt Sachsen liegt kein statistischer Bericht über die „Schulden der öffentlichen 

Kern- und Extrahaushalte sowie der öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen im Freistaat Sachsen“ 
zum 31.12.2018 vor. Auf der Internetseite des Statistischen Landesamtes Sachsen werden die Schuldenstände 
der kreisfreien Städte, Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände zum 31.12.2018 angegeben. Demnach 
liegt der durchschnittliche Schuldenstand in Sachsen zum 31.12.2018 insgesamt je Einwohner bei 654 €. Für die 
Stadt Leipzig ergibt sich hieraus ein Schuldenstand je Einwohner i. H. v. 936 € (31.12.2017: 1.027 €), der im 
Vergleich zu den anderen kreisfreien Städten in Sachsen am höchsten ist. 

3 Die Gesamtverschuldung ist die Verschuldung der Gemeinde und ihrer rechtlich unselbstständigen und selbst-
ständigen Einrichtungen und Unternehmen (EigB, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften). 
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Dies entspricht für die Stadt Leipzig zum 31.12.2018 einer Gesamtverschuldung je Einwoh-
ner von 2.346 €, welche unter dem Richtwert von 3.100 € liegt. Gegenüber dem Vorjahr 
war in 2018 ein Rückgang der Gesamtverschuldung zu verzeichnen. Bei den EigB und Eigen-
gesellschaften der Stadt Leipzig war hingegen ein Anstieg der Schulden gegenüber dem Vor-
jahr i. H. v. 2,4 % ersichtlich. Die Verschuldung der ausgelagerten Bereiche der Stadt 
Leipzig ist weiterhin doppelt so hoch wie in den anderen kreisfreien Städten.  

Zu beachten ist, dass die angegebenen Kennzahlen noch kameral geprägt sind. Ein Richtwert 
von Schulden im Vergleich zur Bilanzsumme, welche das vorhandene Vermögen mit einbe-
ziehen würde, ist seitens des sächsischen Gesetz-/Verordnungsgebers nicht vorgesehen. Die 
stetig wachsende Einwohnerzahl der Stadt Leipzig beeinflusst die o. g. Kennzahlen positiv. 
Etwaige Eventualverbindlichkeiten der ausgelagerten Bereiche werden weder im Beteiligungs-
bericht der Stadt noch in der Statistik kumuliert erfasst/abgebildet. Die Stadt Leipzig hat im 
Vergleich zu anderen Kommunen viele Aufgaben an Gesellschaften etc. ausgegliedert. Risi-
ken sieht das RPA auch in den Eventualverbindlichkeiten/Bürgschaften und Schulden der aus-
gelagerten Aufgabenträger.  
Die vom RPA ermittelte Haftsumme aus Bürgschafts- und Gewährverträgen beträgt 533 €/EW. 
Der sächsische Durchschnitt lag entsprechend der Daten des Statistischen Bundesamtes im 
HHJ 2018 bei 218 €/EW. Somit liegt die Stadt Leipzig über dem sächsischen Durchschnitt. Auf 
die diesbezüglichen Ausführungen unter Gliederungspunkt 6.2.4. wird verwiesen. 
Ende Mai 2019 hat der Sächsische Landtag das „Vierte Gesetz zur Änderung der Sächsischen 
Gemeindeordnung“ verabschiedet. Mit den Änderungen sollte das verfassungsrechtlich ga-
rantierte Selbstverwaltungsrecht der Kommune gestärkt und ihr bzw. ihren kommunalen Un-
ternehmen insbesondere mehr Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum angesichts des oft-
mals hohen Verwaltungsaufwands kommunaler wirtschaftlicher Betätigung eingeräumt wer-
den. Nach § 88 b SächsGemO n. F. kann die Stadt einen Gesamtabschluss aufstellen. Ver-
zichtet sie hierauf, ist dies der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen. 

Erst die wirtschaftliche Zusammenfassung der Tätigkeit der Kernverwaltung mit der Tätigkeit 
der Sonder- und Treuhandvermögen sowie der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt in kom-
munalen Unternehmen erlaubt einen umfassenden Einblick in die Ergebnisse kommuna-
len Handelns. Der Gesamtabschluss gibt Informationen über die realitätsnahe wirtschaftliche 
Gesamtlage der Stadt, den Stand der Aufgabenerfüllung des Konzerns Kommune und stellt 
die Risiken transparent dar. Durch diese Aussage verbessert der Gesamtabschluss die Steu-
erungs- und Kontrollmöglichkeit für Politik und Verwaltung.  
Mit der Vorlage VII-DS-00453-NF-02 „Terminplan zur Aufstellung des Doppelhaushaltes 
2021/2022“ hat der Stadtrat am 22.01.2020 unter Beschlusspunkt 2 und 3 das Wahlrecht des 
§ 88 b SächsGemO für den Doppelhaushalt 2021/2022 – unter Bezugnahme auf einen nicht 
gefassten Grundsatzbeschluss, welcher mit Vorlage VII-DS-00043-NF-01 erfolgen sollte – da-
hingehend ausgeübt, dass auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses verzichtet wird. Eine 
fundierte Ermessensausübung war insoweit erschwert. 

„Insgesamt hat sich in 2018 der Endbestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung 
somit von 82,2 Mio. EUR auf 113,1 Mio. EUR erhöht. Von diesem Bestand entfallen 
74,8 Mio. EUR auf fremde Finanzmittel. Verfügbare Mittel nach 
§ 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO bestehen zum 31.12.2018 in Höhe von 16,6 Mio. EUR und 
haben sich um 12,8 Mio. EUR verringert (Vorjahr: 29,4 Mio. EUR).“ 
Zu den fremden und den verfügbaren Mitteln wird auf die Gliederungspunkte 6.2.3.19. und 
6.2.6. verwiesen. Um die finanzielle Stabilität der Kommune als Grundlage für die Sicherung 
der dauernden Leistungsfähigkeit beurteilen zu können, ist deren Finanzlage zu analysieren.  
„Die Stadt Leipzig erfüllt ihre Aufgaben auf Basis der Gesetze als Pflichtaufgaben nach 
Weisung, weisungsfreie Pflichtaufgaben sowie freiwillige Aufgaben. […] Zum Stichtag 
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31. Dezember 2018 beschäftigte die Stadt Leipzig in dem für die Ermittlung des Perso-
nalstandrichtwertes4 maßgeblichen Kernhaushalt 8.386 VZÄ. Daraus ergibt sich, bezo-
gen auf die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2018 […], ein rechnerischer Personalbe-
stand von 14,1 VZÄ je 1.000 Einwohnern. Der Wert liegt um 0,2 VZÄ je 1.000 Einwohner 
über dem empfohlenen Personalstandrichtwert. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch die 
besondere Situation der Bewältigung der Aufgaben einer wachsenden Stadt, die die 
Verwaltung vor außergewöhnliche Herausforderungen stellt. Im Bescheid der Landes-
direktion Sachsen zur Genehmigung der Haushaltssatzungen 2017 und 2018 wurde aus-
drücklich darauf verwiesen, dass „zur Bewältigung der Aufgabenausweitung durch die 
wesentliche und andauernde Bevölkerungszunahme im Stadtgebiet“ zusätzliche Stel-
len zu planen sind.“ 
Im HHJ 2018 sind Personalaufwendungen i. H. v. 402,9 Mio. € angefallen. Gegenüber dem 
fortgeschriebenen Planansatz ist damit eine Unterschreitung i. H. v. 21,6 Mio. € zu verzeichnen 
(vgl. Punkt 5.1.3.1 im Rechenschaftsbericht). Mit einem Anteil von 22,9 % an den ordentlichen 
Aufwendungen sind die Personalaufwendungen analog dem Vorjahr der zweitgrößte Posten 
der ordentlichen Aufwendungen. Bezüglich der Ursachen für die Minderaufwendungen wird 
auf den Gliederungspunkt 6.2.5.10. dieses Schlussberichts verwiesen. Die Überschreitung 
des Personalstandrichtwertes wird mit der Bevölkerungszunahme und der damit verbundenen 
Aufgabenausweitung grundsätzlich plausibel begründet. Die LD S hat mit Bescheid vom 
22.06.2017 die Genehmigung zu den HHS mit Auflagen erteilt. Sie sieht bspw. in der demo-
grafischen Entwicklung Risiken für den HH, die sich auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Stadt auswirken können. Diese können nach Auffassung der Rechtsaufsicht u. a. aus der Tat-
sache resultieren, dass: „bei den Personalaufwendungen keine Überlegungen zur Bewälti-
gung der Aufgabenausweitung durch die wesentliche und andauernde Bevölkerungszunahme 
im Stadtgebiet angestellt wurden.“ Nötige Stellenmehrungen in den Bereichen Kita und Schu-
len wurden zwar berücksichtigt, jedoch mittels Stelleneinsparungen durch prozessorientierte 
Organisationsentwicklung mit E-Government, Informationstechnologie sowie effizientere und 
effektivere Zusammenarbeit der Fach- und Querschnittsämter mit IT kompensiert. 
Ergänzend zur Lagebeurteilung wird auf die Ausführungen zum Rechenschaftsbericht (Glie-
derungspunkt 6.1.4.) und zur Gesamtaussage des JA (Gliederungspunkt 6.2., insbesondere 
zur Analyse der VFE-Lage unter Berücksichtigung der Korrekturvorschläge unter Gliederungs-
punkt 6.2.7.) verwiesen. 

Das RPA stellt fest, dass der Rechenschaftsbericht den JA noch nicht umfassend entspre-
chend § 88 Abs. 2 SächsGemO erläutert. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der 
Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt Leipzig unter dem Gesichtspunkt der Sicherung 
der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 53 Abs. 1 SächsKomHVO). Berichtigungsempfehlun-
gen zu Angaben in Anhang und Rechenschaftsbericht, welche diese Widerspiegelung der tat-
sächlichen Lage der Stadt Leipzig zukünftig verbessern, wurden vom RPA in weiten Teilen 
auch schon in den Vorjahren gegeben. 

3.1.2. Künftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen 
und Risiken 

Zu den Kernaussagen seitens des OBM zur künftigen Entwicklung der Stadt Leipzig mit ihren 
wesentlichen Chancen und Risiken im Rechenschaftsbericht sowie im Anhang gibt das RPA 
die nachfolgenden Erläuterungen. Folgende wesentliche Aussagen (Angabe in blauer 
Schriftfarbe) zur erwarteten positiven Entwicklung und zu möglichen Risiken von besonderer 

                                                           
4 Die VwV KomHWi enthält verbindliche Regelungen für die Haushaltswirtschaft der Kommunen. Gemäß Abschnitt 

A Ziffer I Nr. 2 c der VwV KomHWi vom 11.12.2017 liegt der Richtwert für den Personalbedarf im Kernhaushalt 
und in den mit Sonderrechnung geführten rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen, mit Aus-
nahme der Krankenhäuser, bei kreisfreien Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern bei 13,9 Vollzeitäquivalente 
pro 1.000 Einwohner. 
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Bedeutung für die Stadt wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung im Rechenschafts-
bericht und im Anhang getroffen. 
Der OBM berichtet im Rechenschaftsbericht unter Punkt 10.1.1 unter Chancen bzgl. des wei-
teren Einwohnerzuwachses in der Stadt Leipzig: 
„Die Stadt Leipzig befindet sich auf einem Pfad des Bevölkerungswachstums, aber in 
etwas abgeschwächter Geschwindigkeit. Der in der Vorausschätzung 2016 noch erwar-
tete Bevölkerungsanstieg auf mehr als 700.000 Personen entspricht in der aktuellen Vo-
rausschätzung einem oberen Szenario, allerdings über einen längeren Zeithorizont.“ 
Richtigerweise wird i. d. Z. auf die enormen Herausforderungen in Bezug auf den steigenden 
Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen und zeitversetzt der Bedarf an Schulkapazitäten, 
aber auch auf die wachsenden Ausgaben im Sozialbereich, insbesondere für die Betreuung 
älterer Menschen hingewiesen. Der Finanzierungsbedarf sei durch entsprechende Priorisie-
rung von Maßnahmen zukünftig zu sichern. 
Diese Ausführungen zu den Risiken sind nach Auffassung des RPA weiterhin nicht umfas-
send genug. Der zunehmende Investitionsbedarf in die kommunale Infrastruktur, vor allem 
in Kitas und Schulen5, in den öffentlichen Nahverkehr und in die Sanierung von Straßen und 
die mangelnden finanziellen Reserven der Stadt Leipzig wurden als Risiken der künftigen 
Entwicklung nicht erläutert6. Auf das wesentliche Risiko, dass mit dem Abbau des Investitions-
staus ein erhöhter Finanzierungsbedarf verbunden ist, hat die LD S wiederholt hingewiesen 
(u. a. Bescheid vom 22.06.2017 zum Doppelhaushalt 2017/2018). 
Zudem stellen neue Investitionsmaßnahmen für den HH-ausgleich aufgrund der Folgekosten 
ein Risiko dar. Mit Abschluss der Investitionsmaßnahme und Inbetriebnahme der neuen Ein-
richtungen fallen zum einen Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Einrichtungen und zum 
anderen Abschreibungen an. Dies führt zu den steigenden Mehraufwendungen des ErgHH 
für den Schul- und Kita-Bereich, z. B. Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und 
Verkehrssicherheit der Schulen, Schulsporthallen, Kinder- und Freizeiteinrichtungen. 
Nicht erläutert werden zudem die Ursachen der hohen Ermächtigungsübertragungen so-
wie die durch die Stadt Leipzig ergriffenen Gegensteuerungsmaßnahmen. Bereits in den 
letzten HHJ war ein kontinuierlicher Anstieg der Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 
festzustellen. Die Ermächtigungsübertragungen wirken wie ein Planansatz und stehen damit 
zusätzlich zum HH-ansatz des nächsten Jahres zur Verfügung. Sie steigern deshalb den Li-
quiditätsbedarf im Fall ihrer Inanspruchnahme. Auf die Gliederungspunkte 3.1.1. und 6.2.4. 
(hier: Übertragene Ansätze nach § 21 SächsKomHVO) wird verwiesen. 
„Im Bereich der Wirtschaftsförderung werden besondere Chancen durch die Entwick-
lung von Flächenpotenzialen gesehen, die sowohl im Rahmen der Realisierung als auch 
in der langfristigen Perspektive positive Aspekte für den Standort Leipzig bedeuten.“ 
„Diese Chancen entstehen zum einen im Zuge von Investitionen, zum anderen in der Folge 
der Nutzung durch Unternehmen über Primär- und Sekundäreffekte, die Arbeitsplätze, Steu-
eraufkommen und Nachfrage erhalten bzw. generieren und sich somit förderlich auf die ge-
samtwirtschaftliche Lage der Stadt auswirken werden. Die in der Stadt Leipzig erkennbare 
positive konjunkturelle Entwicklung, die sich auch im Haushaltsjahr 2018 in der gefestigten 
Gewerbesteuer widerspiegelt, führt allerdings zum einen bei den Gewerbesteuerumlagen zu 
einem anteilig gleichbleibenden Aufwand und zum anderen (zeitversetzt) bei den Schlüssel-
zuweisungen zu geringeren Erträgen, da hier auch die Steuerkraft der Stadt Leipzig eine Rolle 

                                                           
5 Die Grundlage für die Schulbauinvestitionen ist der in der RV beschlossene Schulentwicklungsplan. Die aktuellste 

Fortschreibung (2019) des Schulentwicklungsplanes erfolgte mit Beschlussvorlage VI-DS-06070-NF-01 in der RV 
vom 27.06.2019. Die Aktualisierung zur „Umsetzung bzw. Fortschreibung des Schulhausbauprogrammes sowie 
Maßnahmenplan im Kita-Bereich – Berichterstattung zur Beauflagung der LD S zu den HHS 2019 und 2020“ 
wurde in der DB des OBM am 25.02.2020 zur Kenntnis genommen. 

6 vgl. hierzu die Aussagen zu der Vorlage vom 23.03.2016 VI-A-01520-NF-02 – Entschuldungskonzeption des 
Leipziger Haushaltes für die Jahre 2017 bis 2020 
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bei der Verteilung spielt. Positive Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt können aber dazu füh-
ren, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sinkt und die Belastungen im Sozialbereich 
zurückgehen.“  

Nach den Erkenntnissen der JAP sind die zuvor zitierten Aussagen zu den zu erwartenden 
positiven Entwicklungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO und den daraus resultie-
renden Risiken sachgerecht. 
Als derzeit bekannte Risikopositionen werden die Neuregelungen des § 2 b UStG, die  
CBL-Schienennetztransaktion sowie die Patronatserklärung zugunsten der MFAG aufgeführt. 
„Mit Einführung des § 2 b UStG wurde die Unternehmereigenschaft der Kommunen neu 
geregelt. Die Stadt Leipzig wird demnach grundsätzlich als Unternehmer angesehen. 
Dies hat zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öf-
fentlichen Hand aufgehoben wurden.“ 
Der OBM beschreibt im Rechenschaftsbericht den Handlungsbedarf, der sich für die Stadt 
Leipzig aus der Rechtsänderung im UStG ergibt. Nach Ansicht des RPA sollten mögliche 
Chancen aus der Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs und der rückwirkenden Vorsteuer-
berichtigung noch mit in die Erläuterungen des Rechenschaftsberichts einbezogen werden. 
Aus einer nicht sachgerechten Handhabung könnten finanzielle Risikopotenziale für die Stadt 
Leipzig resultieren. 
„Zur Sicherung der Ansprüche der NORD/LB aus dieser Anleihe hat die Stadt Leipzig 
im Zuge der Beendigung der CBL-Transaktion am 03.06.2011 eine selbstständige Ga-
rantie als Gewährvertrag gegenüber der NORD/LB abgegeben. […] Das Risiko, aus der 
Garantie in Anspruch genommen zu werden, war durch den hohen Barwert der Anleihe 
faktisch nicht relevant.“ 
Im Rechenschaftsbericht geht der OBM unter Punkt 10.2 auf die CBL-Schienennetztransak-
tion ein. Unter den Vorbelastungen künftiger HHJ werden unterhalb der VR zum JA zum 
31.12.2018 (671,9 Mio. €/Vorjahr: 661,6 Mio. €) auch solche aus Gewährverträgen 
(46,3 Mio. €/Vorjahr: 67,6 Mio. €) zu dieser Thematik ausgewiesen. Darüber hinaus berichtet 
er im Anhang unter Punkt 8.3.4.2: 
„Mit Kündigungsvertrag vom 01.06.2011 stimmten sämtliche Beteiligte der vorzeitigen Been-
digung der CBL-Transaktion zu. Durch die Kündigung wurden alle Mietverträge und das soge-
nannte A-Darlehen beendet. Ein sogenanntes B-Darlehen bei der NORD/LB mit Earls Eight 
Limited als Darlehensnehmer und der Stadt Leipzig als Drittsicherungsgeber blieb bestehen, 
da die vorzeitige Beendigung u. a. eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung zur Folge ge-
habt hätte. Dieses Vorgehen wurde durch den Stadtrat am 20.04.2011 beschlossen.  
Die Earls Eight Limited ist als Schuldübernahmepartei zur Leistung bestimmter Zahlungen ver-
pflichtet, die letztlich an die NORD/LB als Darlehensgeberin zur Begleichung von Kapital- und 
Zinsdienst auf das B-Darlehen fließen. Die Earls Eight Limited hat bei Transaktionsabschluss 
die Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 82,9 Mio. USD in ein Anlageprodukt Guaranteed 
Investment Contract („GIC“) mit SunAmerica Life Insurance investiert. Diese Anleihe entspricht 
in ihrer Rückzahlungsstruktur dem B-Darlehen bis zur Endfälligkeit im Jahr 2032. Zur Siche-
rung der Ansprüche der NORD/LB aus dieser Anleihe hat die Stadt Leipzig im Zuge der Be-
endigung der CBL-Transaktion am 03.06.2011 eine selbstständige Garantie als Gewährver-
trag gegenüber der NORD/LB abgegeben.“ 

Eine Saldenbestätigung der NORD/LB (Nachtrag) über die Garantie der Stadt Leipzig ge-
genüber der NORD/LB für alle Verpflichtungen der Earls Eight Limited, Cayman lslands, mit 
einem Darlehenssaldo per 31.12.2018 von 53,1 Mio. USD (46,3 Mio. €) wurde dem RPA als 
Prüfungsnachweis (Bestätigung Dritter) übergeben. Dieser Saldo ist mit dem der örtlichen 
Rechnungsprüfung am 31.07.2014 als Zins- und Tilgungsplan übergebenen Vertragsauszug 
(Annex A to Series B Loan Certificate Amortization Schedule) und den Angaben im JA 
31.12.2018 der Stadt Leipzig inkl. Anhang und Rechenschaftsbericht i. W. abstimmbar 
(siehe Gliederungspunkt 6.2.4.). 
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Zu prüfen war, ob für die Risiken der Stadt Leipzig aus der Garantieübernahme eine Drohver-
lustrückstellung zu bilden war. Dies ist insbesondere abhängig von der Werthaltigkeit der An-
leihe. Im Rahmen der Aufstellung des JA 31.12.2018 hat die Verwaltung den aktuellen Markt-
wert der Anleihe mit der Höhe der Verpflichtungen aus dem B-Darlehen per Jahresultimo 2016, 
2017 und 2018 verglichen. Als Nachweis für den Marktwert der Anleihe diente die Bewertung 
des B-Dept PUA (ISIN XS0159419281/WKN A1AT11) per 30.12.2016, 29.12.2017 und 
31.12.2018 von der Deutsche Bank Valuation Service Group. Diese Überprüfung ergab kei-
nen Rückstellungsbedarf. Im Rechenschaftsbericht sind erstmals Ausführungen zur Be-
wertung der Garantie und die daraus resultierende Einschätzung des OBM, dass die Wahr-
scheinlichkeit, aus der Garantie in Anspruch genommen zu werden, faktisch nicht relevant ist, 
enthalten. Der Forderung des § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO wird somit entsprochen.  
Das RPA sieht außerdem in der umfangreichen Beteiligungsstruktur ein großes Risikopo-
tenzial, wie in Bezug auf die Gesamtverschuldung in diesem Schlussbericht unter Gliede-
rungspunkt 3.1.1. erläutert wird. Auf die wirtschaftliche Situation der EigB, Eigengesell-
schaften, Beteiligungen und Zweckverbände, welche einen wesentlichen Einfluss auf die 
künftige Entwicklung der Stadt Leipzig haben, sollte nach Ansicht des RPA im Rechenschafts-
bericht eingegangen werden. Beispielsweise könnten in Verweisung auf den Risikobericht des 
Stadtkonzerns LVV Angaben aufgenommen werden, um die Lage der Stadt Leipzig noch 
vollständiger darzustellen. 
„Entsprechend der Patronatserklärung vom 30.06.2004 i. V. m. dem Konsortialvertrag 
vom 09.08.1991 haben sich die Aktionäre der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) 
verpflichtet, Bilanzverluste der MFAG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgen-
den Geschäftsjahren von der MFAG nicht abgedeckt werden können.“ 
Im Rechenschaftsbericht wird unter Punkt 10.2.3 zur Patronatserklärung zugunsten der MFAG 
ausgeführt. Vereinbarungsgemäß greift diese Ausgleichsverpflichtung erst, insoweit alle 
anderen Finanzierungsbeiträge der Gesellschafter nicht ausreichen. Sie ist auf einen An-
teil gemäß Gesellschafteranteil begrenzt. „Eine Inanspruchnahme erfolgte zu den Stichtagen 
31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018 nicht. Die MFAG geht auf 
Basis ihrer Plan- und Prognosezahlen davon aus, dass auch in Zukunft mit deutlich positiven 
operativen Gewinnen gerechnet wird, so dass eine Inanspruchnahme der Aktionäre aus den 
Konsortialverträgen nicht zu erwarten ist.“ 

Das RPA kommt aufgrund einer selbst vorgenommenen Auswertung der JA der MFAG für die 
Jahre 2014 bis 2018 zu dem Ergebnis, dass die MFAG ausschließlich in den Jahren 2017 und 
2018 positive operative Ergebnisse erwirtschaften konnte. Über den gesamten Betrachtungs-
zeitraum hinweg fielen jährlich Aufwendungen aus der Verlustübernahme (2018: 17,8 Mio. €, 
Vorjahr: 28,2 Mio. €) an, die selbst in den Jahren 2017 und 2018 nicht annähernd durch das 
operative Ergebnis gedeckt werden konnten. Die daraus resultierenden Bilanzverluste konn-
ten in den vergangenen Jahren weitestgehend durch die Umwandlung mehrerer Gesellschaf-
terdarlehen in Eigenkapital ausgeglichen werden. Insofern lag aus Sicht des RPA für den be-
trachteten Zeitraum von 2014 bis 2018 eine regelmäßige Inanspruchnahme der Aktionäre 
durch die Umwandlung der Gesellschafterdarlehen vor. Eine Inanspruchnahme der Aktionäre 
aus der Patronatserklärung hingegen war für diesen Zeitraum nicht erforderlich.  
Weitere Risiken werden im Rechenschaftsbericht nicht benannt.  
Der OBM nimmt unter Punkt 8.2 des Rechenschaftsberichts Stellung zur „Auslagerung der 
Aufgabenerfüllung: Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Leipzig“. Die EigB der Stadt Leipzig, 
die Eigengesellschaften und Beteiligungsunternehmen sowie die Zweckverbände, in denen 
die Stadt Mitglied ist, werden unter Angabe von „Sitz“ und „Anteil der Stadt Leipzig“ in einer 
Tabelle aufgezeigt. Für weitergehende Informationen zur Ausgliederung der Aufgabenerfül-
lung bzw. zu den EigB, den Unternehmen in Privatrechtsform, an denen die Stadt Leipzig be-
teiligt ist, und den betreffenden Zweckverbänden verweist der OBM auf den 26. Beteiligungs-
bericht der Stadt Leipzig. 
Risiken sieht das RPA in den Eventualverbindlichkeiten/Bürgschaften und Schulden der aus-
gelagerten Aufgabenträger. Eine abschließende Übersicht kann erst mit der Aufstellung des 
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Gesamtabschlusses erreicht und analysiert werden. Zu Risiken i. Z. m. EigB, Eigengesell-
schaften, Beteiligungen und Zweckverbänden, welche einen wesentlichen Einfluss auf die 
künftige Entwicklung der Stadt Leipzig sowie deren Finanzierung haben, wird im Rechen-
schaftsbericht nicht ausgeführt. Das RPA weist diesbezüglich auf die folgenden Thematiken 
hin. 

Kultureigenbetriebe 
Die Stadt Leipzig war auch im Jahr 2018 als herausragender, lebendiger Kulturstandort 
bekannt (Punkt 3.5 des Rechenschaftsberichts). Eine wichtige Rolle i. d. Z. spielen die Kultur-
eigenbetriebe der Stadt Leipzig. Die LD S stellte in ihrem Bescheid zu den HHS mit HHP 2019 
und 2020 fest, dass die wirtschaftliche Lage der Kultureigenbetriebe ein nicht unerhebliches 
Risiko für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Leipzig darstellt. Als besonders proble-
matisch hebt die LD S dabei hervor, dass die Kultureigenbetriebe, trotz steigender Zuschüsse 
ab 2019, jährlich steigende Verluste erwirtschaften. 
Zur Sicherung der Basisfinanzierung der EigB Kultur bis zum HHJ 2020 hat der Stadtrat 
in seiner Sitzung vom 21.09.2016 neue strukturelle und finanzielle Rahmenbedingungen 
für die EigB Kultur bestätigt (VI-DS-01556-NF-02). Demnach positioniert sich die Stadt 
Leipzig deutlich zur vorhandenen Struktur der EigB Kultur und deren inhaltlicher Leistungsge-
staltung und Angebotsmöglichkeiten. Strukturveränderungen oder Rechtsformänderungen 
sollen bis zum HHJ 2020 nicht durchgeführt werden.  
Die RV hat in ihrer Sitzung vom 22.05.2019 Eigentümerziele für die EigB Kultur beschlossen. 
Im Gegenzug zur gesicherten Grundfinanzierung (VI-DS-01556-NF-02 vom 21.09.2016) ver-
pflichten sich die EigB Kultur, mit den Zuweisungen der Stadt auszukommen und das Finanz-
ziel einzuhalten (VI-DS-05133-NF-04, VI-DS-05801-NF-04, VI-DS-05551-NF-04,  
VI-DS-04707-NF-04 und VI-DS-05505-NF-04 jeweils vom 22.05.2019). Da die EigB Kultur Ta-
rifsteigerungen angabegemäß nicht selbst erwirtschaften können, wird die Basisfinanzierung 
in den nächsten vier Jahren auch durch den vollen Ausgleich der Tariferhöhungen durch die 
Stadt Leipzig gewährleistet. Die genannten Beschlüsse sichern zudem die laufenden Instand-
haltungen und ermöglichen den EigB Kultur, Anträge auf Finanzierung darüberhinausgehen-
der Instandhaltungs- und Investitionsvorhaben zu stellen. Von den EigB Kultur erwirtschaftete 
Jahresüberschüsse müssen nicht an den städtischen HH abgeführt werden.  

Gesellschafterdarlehen LVV 
Des Weiteren ist das RPA der Auffassung, dass auch die Ausleihung an die LVV i. H. v. 
237,8 Mio. € einen wesentlichen Einfluss auf die VFE-Lage der Stadt Leipzig hat und somit 
die wirtschaftliche Situation der LVV auch in Bezug auf die mögliche Rückzahlung des Gesell-
schafterdarlehens im Rechenschaftsbericht erläutert werden sollte. Der Bescheid der LD S für 
die HHJ 2017/2018 vom 22.06.2017 ist verbunden mit der Auflage, in Anbetracht der abneh-
menden liquiden Mittel der Stadt Leipzig und des verstärkten Investitionsbedarfs, den weite-
ren Umgang mit dem Gesellschafterdarlehen zu prüfen. Insbesondere sollen der LD S die 
Gründe für eine Tilgungsaussetzung ohne Überprüfung, ob die Bedingungen eines positiven 
freien Cash Flows sowie eines positiven Jahresergebnisses der LVV gegeben sind, dargelegt 
werden. 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 24.10.2018 beschlossen, dieses Gesellschafter- 
darlehen in 2019 und 2020 jeweils zum 30.06. i. H. v. jährlich bis zu 13,0 Mio. €, jedoch 
mindestens i. H. v. jährlich 5,0 Mio. €, je nach nachzuweisender Leistungsfähigkeit, zu tilgen. 
Tilgungsbeträge bis zur Höhe von 5,0 Mio. € sind zweckgebunden für 
Instandhaltungsmaßnahmen bei Schulen/Kitas einzusetzen. Darüberhinausgehende 
Tilgungsbeträge sind zweckgebunden – für ÖPNV-Planungen und/oder Investitionen von 
erheblicher gemeinsamer strategischer Bedeutung für die Stadt und die LVB – auf der 
Grundlage der Mobilitätsstrategie 2030 (VI-DS-03902-NF-02-ÄA-01) einzusetzen.  
Die Restschuld aus dem Gesellschafterdarlehen der Stadt Leipzig an die LVV (planmä-
ßig 227,8 Mio. €) soll mit Wirkung zum 31.12.2020 vollständig in Eigenkapital der LVV 
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gewandelt werden (Beschluss der RV vom 22.05.2019, VI-A-06703-ÄA-02-NF-01-VSP-01). 
Diese Angabe fehlt im Ausblick des Rechenschaftsberichts. 

Das RPA stellt fest, dass die zukunftsbezogenen Aussagen zu zu erwartenden positiven Ent-
wicklungen und möglichen Risiken von besonderer Bedeutung gemäß 
§ 53 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO im Rechenschaftsbericht für das HHJ 2018 zwar im Ver-
gleich zu den Vorjahren bereits eine Verbesserung fanden, allerdings noch nicht vollumfäng-
lich dem Gebot der Vollständigkeit entsprechen.  

3.2. Unregelmäßigkeiten 

3.2.1. Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung 
Nach § 104 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 SächsGemO hat das RPA zu prüfen, ob i. R. d. Aufstellung 
des JA einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen 
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-

mögensverwaltung vorschriftsmäßig verfahren wurde, 
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 

und belegt sind und 
- das Vermögen, die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungs-

posten und Schulden richtig nachgewiesen worden sind. 
Im Ergebnis der Prüfung des JA 31.12.2018 nebst Anhang mit Anlagen unter der Einbeziehung 
der Buchführung sowie des Rechenschaftsberichts für das HHJ 2018 wurden folgende we-
sentliche Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und die sie ergänzen-
den städtischen Regelungen sowie Mängel in der Buchführung und im IKS festgestellt. 
Ein IKS ist die Gesamtheit aller prozessbezogenen und prozessunabhängigen Kontrollen, 
Maßnahmen und Regelungen, die dazu bestimmt sind, gesetzte Ziele zu erreichen, insbeson-
dere rechtmäßiges und wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu sichern sowie das vorhandene 
Vermögen zu schützen.7 Die Rechnungsprüfung stellte bereits in der Prüfung der EÖB und 
nachfolgender JA mehrfach Schwächen im IKS fest, nachdem die Vollständigkeit der Rech-
nungslegung, die Zurechnung nach dem wirtschaftlichen Eigentum und der periodengerechten 
Erfassung aller VG, Schulden, Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten durch eine 
zuverlässig wirkende Aufbau- und Ablauforganisation mit funktionierenden Kontrollmechanis-
men und -bewusstsein noch nicht mit hinreichender Sicherheit gegeben war.  
Durch die Verwaltung wurden teilweise hieraus resultierende und notwendig gewordene 
Fehlerberichtigungen im Buchwerk der Stadt Leipzig vorgenommen und die Änderung von 
Verfahren veranlasst bzw. diverse Thematiken aufgegriffen, allerdings z. T. noch nicht 
(abschließend) umgesetzt. Seit der Prüfung der EÖB kann damit konstatiert werden, dass es 
wesentliche Fortschritte beim Abbau der aufgezeigten Kritikpunkte gibt, aber dennoch weiterer 
Handlungsbedarf der Verwaltung besteht, wie es u. a. in der Einschätzung der 
Verwaltung im Maßnahmen- und Zeitplan vom 26.02.2020 (Anlage 3 zur Vorlage  
VII-DS-00760-NF-01 „Feststellung des JA der Stadt Leipzig zum 31.12.2017“) aufgezeigt 
wurde. 
Zur Stärkung der Wirksamkeit der Kontrolle hat der Stadtrat die Verwaltung mit Beschluss 
Nr. VI-A-03534 vom 12.04.2017 beauftragt, ein IKS in der Stadtverwaltung auf der Grundlage 
der Weiterentwicklung bereits vorhandener Teile und Bausteine einzelner Dezernate und 
Ämter zu etablieren. Mit der Informationsvorlage Vl-lfo-05080 nahm der Stadtrat den Stand 
der Umsetzung des Beschlusses VI-A-03534 am 31.05.2018 zur Kenntnis. 
Die Verwaltungsführung setzt mit ihrer Vorbildfunktion in Bezug auf das IKS die entsprechen-
den Grundlagen. Der OBM hat die Vorlage zum Konzept „Internes Kontrollsystem (IKS) in der 
Stadtverwaltung Leipzig“ (Nr. Vl-lfo-06793) in seiner DB am 25.06.2019 bestätigt und dem 

                                                           
7 KGST-Bericht Nr. 8/2014, Seite 8 
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Stadtrat am 16.10.2019 zur Kenntnis gegeben. Damit ist die 1. Projektphase, die die Aufberei-
tung bereits vorhandener IKS-Instrumente, die Erarbeitung einer Soll-Konzeption sowie die 
Projektplanung zur weiteren Umsetzung zum Gegenstand hatte, abgeschlossen. 
Die sich anschließende Projektphase 2 zur Pilotierung, Implementierung und Dokumentation 
umfasst in Anlehnung an das COSO-Modell insgesamt 5 IKS-Schritte. Die Verwaltung befindet 
sich in der Umsetzung des ersten IKS-Schrittes (Prüfung des Kontrollumfelds), welcher für das 
Dezernat Allgemeine Verwaltung und Dezernat Finanzen abgeschlossen ist. Parallel wird z. Z. 
für den zweiten IKS-Schritt (risikoorientierte Priorisierung) ein Verfahren entwickelt. Die Um-
setzung der IKS-Schritte 3 bis 5 (Prozessrisiken identifizieren, Zielabweichung abschätzen und 
Maßnahmen festlegen) wurden noch nicht begonnen. 
Folgende Feststellungen wurden getroffen: 
- Zum 31.12.2018 wurde keine Buchinventur gemäß § 34 Abs. 1 SächsKomHVO 

durchgeführt. Die geplante Erarbeitung der Anlage G zur DA des OBM Nr. 24/2014 mit 
Regelungen zu Buchinventuren, steht bisher aus. Die Verwaltung arbeitet jedoch in-
tensiv an der Umsetzung einer ordnungsgemäßen Buchinventur (siehe Gliederungs-
punkt 6.1.3.).  

- Die körperlichen Inventuren wurden nicht vollständig durchgeführt, z. T. sind die In-
venturergebnisse (Differenzenklärungen) noch nicht in das Buchwerk eingepflegt 
(siehe Gliederungspunkt 6.1.3.) worden. 

- In Bezug auf die notwendige Schaffung von Verfahrensregelungen zur Aufstellung des 
JA oder zur Abfassung des Rechenschaftsberichts ist festzustellen, dass weiterhin ein 
grundlegender Regelungsbedarf (innerstädtische Regelungen/Dienstanweisungen) 
besteht. Die DA des OBM zur Bilanzbuchhaltung liegt nicht vor. Die Erarbeitung soll 
bis Ende des I. Quartals 2021 erfolgen. 

- Ein umfangreiches Regelungswerk, das auch Verfahren in Bezug auf den JA beinhal-
tet, stellt die Jahreswechselverfügung 2018/2019 des Ersten Bürgermeisters und 
Beigeordneten für Finanzen dar. Diese Verfügung stellt nach Ansicht des RPA keine 
rechtlich verbindliche Vorgabe für die Verwaltung dar. Dem RPA wurde diesbezüglich 
aktuell mitgeteilt, dass eine DA des OBM „Jahresabschlussverfügung“ nunmehr bal-
digst erarbeitet wird. 

- Zur DA des OBM Nr. 16/2019 Anlagenbuchhaltung sind sechs weitere Handlungs-
leitfäden (Anlagen A – F) zur Regelung von Spezialfällen der Anlagenbuchhaltung aus-
stehend, die sukzessive von der Verwaltung erarbeitet werden. 

- Eine Entwurfsfassung der Vorlage „Wahlrechte und Ermessensspielräume“ wurde 
dem RPA mit E-Mail vom 08.03.2018 zur Abstimmung übergeben. Die Stellungnahme 
des RPA werde auskunftsgemäß in die Überarbeitung der Vorlage einbezogen. Im 
Rahmen der Bearbeitung verschiedener Sachverhalte, die im Kontext der Aufstellung 
von Steuerbilanzen stehen, sei entschieden worden, in diese Vorlage hieraus gewon-
nene Erkenntnisse mit einfließen zu lassen. Der avisierte Erledigungstermin konnte 
dadurch auskunftsgemäß nicht eingehalten werden.  

- Die Stadt Leipzig verfügt auch weiterhin über kein zentrales Vertragsregister. Mit Da-
tum vom 06.03.2018 wurde das Projekt „Implementierung einer zentralen Vertragsda-
tenbank“ durch den OBM bestätigt, welches Ende 2018 startete. Ziel ist am Ende einer 
ersten Stufe des Projektes die Einführung eines einheitlichen Vertragsmanagement-
systems mit einem eigenen Sicherheitskonzept, das auch den zentralen Zugriff bzw. 
die zentrale Übersicht aller Verträge zulässt. Mit der letzten Ausbaustufe soll ein Sys-
tem zum Vertragsmanagement verfügbar sein, das zusätzlich die Integration des Rech-
nungswesens gewährleistet und einen Workflow zum Lebenszyklus von Verträgen zur 
Verfügung stellt. Nach Abschluss des Projekts soll die operative und fachliche Zustän-
digkeit für die Vertragsdatenbank auf das Rechtsamt übergehen. Gemäß Beschluss 
des OBM vom 07.09.2020 ist angedacht, die IBM Notes Datenbanken zur Vertragsver-
waltung über die Bereitstellung der zentralen Vertragsdatenbank bis zum Ende des 
IV. Quartals 2023 abzulösen. 

- Des Weiteren führt die Stadt nach wie vor kein zentrales Prozessregister. Aktuell ist 
es damit nicht möglich, sich einen vollständigen Überblick über die durch die Stadt 
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Leipzig geführten Prozesse sowie die daraus resultierenden finanziellen Verpflichtun-
gen/Risiken zu verschaffen. Auf Grundlage des RB V-519/10 vom 15.09.2010 wurde 
ein Berichtswesen im Rechtsamt implementiert, nach dem vierteljährlich über erhebli-
che Rechtsstreite gegenüber dem Fachausschuss Allgemeine Verwaltung und dem 
Rechnungsprüfungsausschuss berichtet wird. Das eingerichtete Berichtswesen wird 
nach Einschätzung des RPA einem Prozessregister in Bezug auf die Vollständigkeit 
nicht gerecht. Die laufende Berichterstattung des Rechtsamts als Teil des IKS gibt nur 
ein Bild über wesentliche Rechtsstreitigkeiten und Verfahren des Rechtsamtes wieder. 
Dieses Bild ist unvollständig und eingeschränkt, da bspw. keine Berichterstattung zu 
Gerichtsverfahren aus dem Bereich des Arbeits-, Personal- und Mitbestimmungsrechts 
erfolgt. Hier sollte mit Blick auf die Vollständigkeit und mehr Transparenz eine umfas-
sende, ämterübergreifende Berichterstattung erfolgen. 

- Eine Möglichkeit zur Sicherstellung, dass alle Fördermittelbescheide zum 
JA 31.12.2018 ordnungsgemäß buchhalterisch erfasst und abgebildet werden, stellt 
das Zuwendungsregister dar. In dem Register sollten alle Forderungen aus erhalte-
nen und erlassenen Zuwendungsbescheiden und Zuwendungsverträgen (einschließ-
lich aller Änderungen) enthalten sein, die eine Außenwirkung entfalten. Ein ämterüber-
greifendes Projektteam, unter Federführung der SKÄ, begann im Jahr 2020 mit dem 
Aufbau eines Fördermittelmanagements. Das i. R. d. Digitalisierung der Verwaltung 
bearbeitete Projekt soll in zwei Teilschritten durchgeführt werden. Das erste Teilprojekt, 
welches die Stadt als Fördermittelgeber betrachtet, soll Ende März 2023 fertiggestellt 
sein. Der Abschluss des zweiten Teilprojektes, die Stadt als Fördermittel erhaltende 
Institution, ist bis Ende Juni 2024 vorgesehen. Mit dem Projekt sollen alle stadtweit ein- 
und ausgehenden Prozesse i. Z. m. Fördermitteln hinsichtlich einheitlicher technischer 
Abbildungs- und Digitalisierungsmöglichkeiten untersucht, optimiert und eine techni-
sche Lösung ausgewählt und eingeführt werden. Geplant sind u. a. eine vollständige 
Digitalisierung des Beantragungs-, Gewährungs- und Nachweisprozesses sowie die 
umfängliche Integration in das SAP der Stadt Leipzig. 

- Bezüglich der Finanzbeziehungen zu EigB ist ein mangelndes Belegwesen 
(§ 22, 33 SächsKomKBVO, SächsEigBVO) zu konstatieren. Auf das im HHJ 2018 noch 
bestehende Grundsatzproblem des z. T. fehlenden Belegaustausches zwischen EigB 
und der Trägerkommune Stadt Leipzig wurde in Prüfungsberichten der örtlichen Prü-
fung der EigB nach § 105 SächsGemO mehrfach hingewiesen. Insoweit war auch eine 
fehlende Grundlage für die Ausreichung von Fördermitteln an EigB sowie ein fehlender 
formaler Nachweis der zweckgerechten Mittelverwendung gegeben. Ab 2019 wurden 
von der Stadtverwaltung Schreiben für geplante Zuweisungen/Kostenbeteiligungen an 
die EigB übermittelt. 

- Die Stadt Leipzig hat nunmehr für den JA 31.12.2018 ff. die Empfehlung des RPA um-
gesetzt, die Zuständigkeit(en) für die Saldenabstimmung, insbesondere mit den ver-
bundenen Unternehmen, verbindlich schriftlich festzulegen. In der Jahreswechselver-
fügung 2018/2019, Punkt 5.1.4.2. wurde entsprechend geregelt, dass für Beteiligungs-
unternehmen und Zweckverbände der Stadt Leipzig ab dem JA 31.12.2018 der Stadt 
Leipzig der für die jeweilige Beteiligung bzw. den Zweckverband verantwortliche Fach-
bereich (das Fachdezernat) für die Durchführung der Saldenabstimmungen und 
Saldenbestätigungen zum 31.12. des Berichtsjahres zuständig ist. Von der SKÄ wurde 
i. d. Z. zuletzt mit Datum vom 03.06.2020 mitgeteilt, dass zu diesem Zeitpunkt die tech-
nischen und organisatorischen Voraussetzungen zur Realisierung von Saldenabstim-
mungen/-auswertungen für die Fachdezernate noch nicht gegeben waren. Insofern 
konnte gemäß den Auskünften der SKÄ von den Fachdezernaten keine Abstimmung 
der Saldenbestätigungen mit dem Buchwerk der Stadt Leipzig vorgenommen werden. 
Für die Aufstellung des JA per 31.12.2019 wurden die Voraussetzungen zwischenzeit-
lich initiiert. 

- Auswertungen vorliegender Saldenbestätigungen wurden durch die SKÄ im HHJ 
2018 erstmals systematisch für die EigB vorgenommen. Im ersten Schritt wurde be-
gonnen, die Differenzen zwischen dem Buchwerk der EigB und der Stadt Leipzig durch 
entsprechende Dokumentation aufzuzeigen sowie dem Grunde und der Höhe nach zu 
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erläutern. Des Weiteren wurde begonnen, Differenzen dahingehend zu prüfen, ob es 
sich um eine Prüfungsfeststellung des RPA handelt, die in künftigen Saldenabstimmun-
gen vermieden werden kann. Eine umfängliche Verbuchung nachvollziehbarer Diffe-
renzen erfolgte im Buchwerk der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 allerdings nicht. 

Vom RPA wurden alternative Prüfungshandlungen anhand von Stichproben in Bezug auf die 
Abstimmbarkeit der JA-Daten zum 31.12.2018 im Verhältnis zu EigB, privatrechtlichen Unter-
nehmen des Verbundbereiches und Zweckverbänden durchgeführt (da prüfbare Saldenab-
stimmungen überwiegend nicht stattgefunden haben), im Zuge derer Differenzen deutlich er-
kennbar wurden. Da nicht durch alternative Prüfungshandlungen hinreichende Prüfungssi-
cherheit erlangt werden konnte, liegt mithin ein Prüfungshemmnis vor. Insbesondere kann 
die Vollständigkeit (§ 88 SächsGemO i. V. m. § 36 SächsKomHVO) der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten im Verbundbereich nicht abschließend bestätigt werden. Eine Auswertung der 
Saldenbestätigungen durch das RPA in Bezug auf die Vollständigkeit entsprechender bilanz-
seitiger Gegenposten der Stadt mithilfe von Offenen-Posten-Listen zu den einzelnen verbun-
denen Unternehmen/EigB über das SAP der Stadt Leipzig war weiterhin nicht abschließend 
möglich. In der Stellungnahme der Verwaltung vom 07.12.2020 wird auf das Prüfungshemmnis 
eingegangen: „[…] Vorerst werden wir den Prozess auf der ersten Beteiligungsebene etablie-
ren, damit die organisatorischen und technischen Voraussetzungen zur Verfügung gestellt 
werden können. Daran anknüpfend wird in den Folgeabschlüssen der Abgleich, insbesondere 
der Forderungen und Verbindlichkeiten, zwischen den vorliegenden Saldenbestätigungen und 
dem Buchwerk der Stadt Leipzig verbessert, um eine stetige, richtige und vollständige Abbil-
dung der Finanzbeziehungen zu erreichen. Die Empfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes 
in Bezug auf die Abstimmarbeiten werden in Folgeabschlüssen auf ihre Umsetzbarkeit geprüft 
und berücksichtigt. Schließlich wird auch die Definition von Festlegungen und die Dokumen-
tation hinsichtlich der Ermittlung und Aufklärung von Differenzen angestrebt, um somit eine 
zügige Prüfung zu gewährleisten.“ 

- Die Stadt Leipzig verpflichtet Hausverwaltungsunternehmen zur Bewirtschaftung ei-
gener Objekte. Die Bewirtschaftung wird über Treuhandkonten abgewickelt, bei de-
nen die Stadt Leipzig das wirtschaftliche Eigentum innehat. Im Anhang wird unter Punkt 
8.5.2 „Sonstiges Treuhandvermögen“ ausgeführt, dass für die Treuhandkonten der 
Hausverwalter weiterhin lediglich eine Buchung der Bestandsveränderungen der liqui-
den Mittel pro Bankkonto vorgenommen wurde. Mit Stadtratsbeschluss vom 
29.04.2020 (VI-DS-07020-NF-01) wurde der Übertragung eines Teils des externen 
Verwaltungsbestandes mit überwiegender Wohnnutzung an die LWB und die 
Saatzucht Plaußig zum 01.01.2021 zugestimmt. Der verbleibende, in die Betreuung 
durch das Liegenschaftsamt – mit Ausnahme des Agra-Geländes – übergehende Be-
stand, setzt sich überwiegend aus Garagen, Gewerbeeinheiten, ehemaligen Rathäu-
sern, sonstigen Grundstücken und Wohneinheiten in gemischt genutzten Gebäuden 
zusammen. 

- Von der Verwaltung wurden zum JA 31.12.2018 Banken angeschrieben, mit denen 
Geschäftsbeziehungen bestehen. Die Einholung qualifizierter Bankbestätigungen ist 
weiterhin unvollständig. Insbesondere zu den Treuhandkonten ist keine hinreichende 
Sicherheit bzgl. der Vollständigkeit der Erfassung aller Vorgänge aufgrund ausgelager-
ter Tätigkeiten bei Dritten gegeben, weil seitens der Banken nur die Konten gemeldet 
werden, die auf den Namen der Stadt eröffnet/bewirtschaftet werden. Die Prüfung der 
vorliegenden Bankbestätigungen ergab, dass weiterhin eine alleinige Berechtigung 
zum Abschluss von Geschäften in Devisen, Geldmarktinstrumenten, Wertpapieren, 
sonstigen Finanzinstrumenten und strukturierten Anlageprodukten bei einer Bank für 
zwei Personen besteht. Die derzeit bestehende Verfügungsberechtigung ist zu prüfen 
und unter Beachtung des § 86 SächsGemO sowie der DA des OBM Nr. 03/2017 „Ein-
satz von derivativen Sicherungselementen im kommunalen Zins- und Schuldenma-
nagement“ zu ändern.  

- Das RPA empfiehlt, die Aktivitäten zum Aufbau eines vollumfänglichen Forderungs-
managements zu verstärken (vgl. auch Gliederungspunkt 6.1.1.). Der Prozess For-
derungsmanagement und dessen Verbesserung ist nicht Bestandteil des Projektes 
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„Optimierung Kassenprozesse“, dessen Einrichtung in der DB des OBM am 07.05.2018 
beschlossen wurde. Die Projektlaufzeit ist bis zum 31.12.2022 
vorgesehen. Allerdings erfolgt auskunftsgemäß die Überprüfung und Optimierung 
i. R. d. Tagesgeschäftes sowie innerhalb lfd. Projekte, wie Avviso (eAkte) oder elektro-
nischer Rechnungsausgang.  

- Die zuvor genannten Sachverhalte wirken sich nach Ansicht des RPA negativ auf die 
Einhaltung der GoB, Buchführung und Rechnungslegung aus. Zudem wird ein Nach-
weis der Vollständigkeit der betreffenden JA-Posten sowie der Richtigkeit/Vollständig-
keit von verbalen Angaben in Anhang/Rechenschaftsbericht hierdurch erschwert. 

Aus den genannten IKS-Schwächen resultieren Unrichtigkeiten in der Buchführung/ 
Bilanzierung in einzelnen Posten, die zu Einwendungen/Einschränkungen führten. Zu den 
einzelnen Feststellungen der Zusammenfassung wird auf nachfolgende Ausführungen 
verwiesen: 

Posten Beanstandung Gliederungs- 
punkt

Feststellung 
bereits im JA 

31.12.2017

 Ergebnis- 
effekt in 
Mio. €

Einfluss auf 
die Kapital- 
position in 

Mio. €
Finanzanlagen, 
Beteiligung an der 
FEO GmbH

Zuschreibung 
Beteiligungswert 
unterlassen

6.2.3.12. nein 29,9 29,9

privatrechtliche 
Forderungen aus 
Konzessionsabgaben 
und Gestattungsentgelten

Nichtbeachtung des 
Realisationsprinzips/
wirtschaftliche 
Verursachung

6.2.3.18. ja 7,9 7,9

Rückstellung aus 
vertraglichen 
Verpflichtungen i. Z. m. der
Oberflächenentwässerung

kein 
Rückstellungsgrund 
gegeben

6.2.3.32. nein 5,6 5,6

sonstige Verbindlichkeiten/ 
Rückzahlungsverpflichtung 
Gewerbesteuer

Nichtbeachtung des 
Imparitätsprinzips 6.2.3.39. ja -9,0 -9,0

Infrastrukturvermögen, apl. 
Abschreibung von Brücken

Unterlassung apl. 
Abschreibung 6.2.3.5. ja -6,2 -6,2

Rückstellung drohende 
Verluste aus 
schwebenden Miet-
verträgen 

Unterlassung der 
Rückstellungsbildung 6.2.3.32. nein -4,9 -4,9

sonstige Verbindlickeiten,  
Erlöse Verkauf von Grund 
und Boden

kein Nachweis der 
Schulden seit der 
EÖB, unterjährige, 
ratierliche, 
ertragswirksame 
Vereinnahmung

6.2.3.39. ja -4,4 19,6

Gesamt 19,0 42,9  
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Zudem waren Ansatz- und Ausweisfehler festgestellt worden, die keinen Einfluss auf die Ka-
pitalposition haben. Beispielhaft seien die folgenden Feststellungen zu nennen: 

Posten Beanstandung Gliederungs- 
punkt

Feststellung 
bereits im JA 

31.12.2017

Korrekturbetrag 
in Mio. €

sonstige 
Verbindlichkeiten an 
passiven 
Sonderposten

kein Ansatz eines passiven 
Sonderpostens entgegen § 42 Abs. 2 
i. V. m.  § 40 Abs. 1 SächsKomHVO 
(ISZW und Infrastrukturpauschale) 
trotz Fertigstellung der 
Investitionsmaßnahmen

6.2.3.22. ja 18,3

Anzahlungen auf den 
aktiven Sonderposten 
an öffentlich-rechtlliche 
Forderungen

fehlerhafter Ausweis von 3 
Forderungen aus 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
in den öffentlich-rechtlichen 
Forderungen, weil jeweils kein 
Rückforderungsanspruch besteht 

6.2.3.17. ja 11,9

Anlagen im Bau an 
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen

fehlerhafte Periodenabgrenzung 
investiver Eingangsrechnungen für 
das HHJ 2018

6.2.3.37. ja 9,5

Kunstgegenstände an 
passiven 
Sonderposten

keine vollständige Bilanzierung von 
Schenkungen 6.2.3.22. nein 1,0

 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Stadt Leipzig teilweise noch nicht über ausreichende 
städtische Grundlagen für die Aufstellung des JA zum 31.12.2018 verfügte. Zum Teil 
fehlen entsprechende schriftliche Regelungen ganz oder liegen lediglich in unverbindlicher 
Entwurfsform vor. Das rechnungslegungsbezogene IKS bot damit im HHJ 2018 noch keine 
hinreichende Sicherheit dafür, dass die Einhaltung der Grundsätze der Vollständigkeit, Klarheit 
und Übersichtlichkeit nach § 88 SächsGemO i. V. m. § 36 Abs. 1 SächsKomHVO gewährleistet 
waren. 

3.2.2. Sonstige Verstöße 
Im Rahmen der Prüfung des JA 31.12.2018 wurden mögliche sonstige Verstöße gegen ge-
setzliche Bestimmungen festgestellt: 

Nichteinhaltung der Bestimmungen des § 87 der SächsGemO und des 
§ 6 der SächsKomKBVO 
Die Stadt Leipzig setzte bis Anfang Oktober 2019 den SAP KM-D auf Basis SAP ECC 6.0 
EHP7 in der Version KM2017 ein. Diese Programmversion ist von der SAKD weder genehmigt 
und ab 27.12.2018 nicht mehr geduldet. Von der SAKD zugelassen ist ausschließlich der SAP 
KM-D auf Basis SAP ECC 6.0 EHP8 in der Version KM2018. Der Duldungszeitraum für an-
dere Versionen endet für die SAKD spätestens ab Zulassungszeitpunkt der genannten 
Version (27.12.2018). 
Auf die Ausführungen in Gliederungspunkt 6.1.1. wird verwiesen. 

Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen 
Die volle Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen für Investitionen und 
lnvestitionsförderungsmaßnahmen wäre im HHJ 2018 nicht finanzierbar gewesen. Das 
Dezernat Finanzen geht von vornherein von der Annahme aus, dass ein Teil der 
Ermächtigungen weiter in Folgejahre übertragen wird. Die Übertragung von Ansätzen für 
Auszahlungen für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 332,0 Mio. € 
stellt einen Verstoß gegen § 18 Abs. 2 SächsKomHVO i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 2 HHS dar, da 
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mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme die Zahlungsfähigkeit der Stadt Leipzig im HHJ 2019 
gefährdet wäre. Nur durch die wesentlich geringeren Ist-Auszahlungen für Investitionstätigkeit 
war die vorhandene Liquidität ausreichend (Quelle: u. a. Finanzbericht zum 30.06.2019, 
Vorlage VII-Ifo-00112 vom 17.09.2019 Punkt 3.1). 
Im Schreiben vom 20.07.2020 führte die LD S zum JA 31.12.2017 u. a. aus: „Bei diesem ext-
rem steigenden Übertragungsvolumen erscheint eine Umsetzung im Hinblick auf die in den 
letzten Jahren tatsächlich abgerechneten Baumaßnahmen weder annähernd möglich noch fi-
nanzierbar. Damit ist die Investitionsplanung der Stadt nicht mehr rechtskonform. Auch ent-
sprechende Risiken werden von der Stadt nicht betrachtet. Im Rechenschaftsbericht des Jah-
resabschlusses 2017 der Stadt Leipzig fehlen – wie bereits in den Vorjahren – Erläuterungen 
zu den Abweichungen im Investitionsbereich.“ 

Das Dezernat Finanzen hob im Antwortschreiben vom 31.08.2020 i. d. Z. u. a. hervor: „[…] 
Umso mehr steht die Stadt Leipzig mit jedem Planungsprozess vor der Herausforderung, die 
insbesondere aufgrund der in den letzten Jahren extremen demografischen Entwicklung drin-
gend erforderlichen Investitionen unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingun-
gen, aber auch im Kontext mit dem politischen Willen abzuwägen.“ 

Am 24.11.2020 wurde in der RV i. R. d. Präsentation des Entwurfs des Doppelhaushaltes 
2021/2022 u. a. die Planungsprämisse eines Abbaus von Ermächtigungsübertragungen von 
durchschnittlich ca. 100,0 Mio. € p. a. vorgetragen. 
Auf die Ausführungen unter den Gliederungspunkten 3.1.1. und 6.2.4. wird verwiesen.
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4. FESTSTELLUNGSVERFAHREN DES JA 31.12.2017 
Die im Ergebnis der gemäß § 104 SächsGemO erfolgten Prüfung des JA der Stadt Leipzig 
zum 31.12.2017 durch das RPA getroffenen Feststellungen wurden, unter Berücksichtigung 
der Stellungnahme der Verwaltung und der bereits erfolgten Korrekturen, in dem nach 
§ 104 Abs. 2 SächsGemO zu fertigenden Schlussbericht an die RV vom 13.01.2020 zusam-
mengefasst. Der Schlussbericht wurde durch das RPA mit einem eingeschränkten Prüfungs-
vermerk versehen.8 In Kenntnisnahme dieses Schlussberichtes und unter Berücksichtigung 
der darin getroffenen Prüfungsfeststellungen des RPA wurde der JA zum 31.12.2017 (Vermö-
gens-, Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich Teilrechnungen, Anhang) und der Re-
chenschaftsbericht für das HHJ 2017 von der RV mit der Vorlage VII-DS-00760-NF-01 am 
26.02.2020 mit einer Enthaltung festgestellt (vgl. auch die Anlage 4 zu diesem Schlussbe-
richt). Durch den Stadtrat wurde hierbei auch beschlossen, dass die verbliebenen Feststellun-
gen des Schlussberichtes des RPA hinsichtlich ihrer Umsetzung geprüft und in den folgenden 
JA berücksichtigt werden. Hierzu erging in Punkt 5 der Vorlage der folgende Beschluss: 
„Der Maßnahmen- und Zeitplan zur Abstellung der vom Rechnungsprüfungsamt im Rahmen 
der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017 festgestellten Ein-
schränkungen (Anlage 3 dieser Vorlage) wird ohne die laufenden Nummern 1 a – 1 c beschlos-
sen. Hinsichtlich der laufenden Nummern 1 a – 1 c wird der Maßnahmen- und Zeitplan zur 
Kenntnis genommen.“ 

Anhand des fortgeschriebenen Maßnahmen- und Zeitplans wird der Stadtrat über den Fort-
schritt der Abarbeitung der Einschränkungen informiert. Dies sollte regelmäßig (mindestens 
jährlich) erfolgen. Zudem kommt dieser Vorlage auch eine wichtige Funktion als internes 
Controlling-Instrument für das Dezernat Finanzen zu, so dass die regelmäßige Prüfung 
und Aktualisierung der darin beschriebenen Sachverhalte (nach den Angaben im Prüfungs-
vermerk der jeweiligen JA strukturiert) auch aus diesen Gründen unabdingbar ist.  
Im Amtsblatt Nr. 5/2020 vom 14.03.2020 wurde über die Beschlussfassung der RV zur Fest-
stellung des JA zum 31.12.2017 informiert und auf die entsprechende Vorlage 
VII-DS-00760-NF-01, welche im Ratsinformationssystem einsehbar ist, hingewiesen. Die orts-
übliche Bekanntmachung des Stadtratsbeschlusses über die Feststellung des JA der Stadt 
Leipzig zum 31.12.2017 inklusive des Zahlenwerks des JA 31.12.2017 erfolgte im Amtsblatt 
Nr. 17 vom 19.09.2020. In der Bekanntmachung wird darauf hingewiesen, dass der JA der 
Stadt Leipzig zum 31.12.2017 (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) mit Anhang und 
Rechenschaftsbericht gemäß § 88 c Abs. 3 Satz 2 SächsGemO in der Zeit vom 21.09. bis 
29.09.2020 während der Öffnungszeiten im Stadtbüro öffentlich auslag und eingesehen wer-
den konnte. Zudem erfolgte der Hinweis, dass der JA auf der Internetseite der Stadt Leipzig 
verfügbar ist. Das Feststellungsverfahren zum JA 31.12.2017 ist somit beendet. 

                                                           
8 Auf die zum Stichtag des JA 31.12.2018 nach Ansicht des RPA weiterhin bestehenden Korrekturbedarfe wird 

innerhalb der Ausführungen zu den einzelnen Bilanzposten (Gliederungspunkt 6.2.3.) hingewiesen. 
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5. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR HAUS-
HALTSSATZUNG UND ZUM HAUSHALTSPLAN 

5.1. Erlass der Haushaltssatzung und Haushaltsberichtser-
stattungen 

Erlass der Haushaltssatzungen/Nachtragshaushaltsplan 2018 
Das Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung gestaltete sich wie folgt: 

Verfahren Haushaltssatzung
§ 76 SächsGemO

Vorlage des Entwurfs der HHS durch den OBM an den Stadtrat 
(§ 76 Abs. 1 SächsGemO)

Einbringung des Entwurfs des Doppel-HH für die 
HHJ 2017/2018 mit der Vorlage VI-DS-03318

schriftliche Stellungnahme des Bürgermeisters und Beigeordneten
für Finanzen zum Entwurf (fakultativ) 
(§ 76 Abs. 1 SächsGemO)

-

ortsübliche Bekanntgabe der Auslegung des Entwurfs 
(§ 76 Abs. 1 SächsGemO)

erste Auslegung: 
Leipziger Amtsblatt Nr. 17 vom 01.10.2016
zweite Auslegung: 
Leipziger Amtsblatt Nr. 21 vom 26.11.2016

öffentliche Auslegung des Entwurfs der HHS an 7 Arbeitstagen 
(§ 76 Abs. 1 SächsGemO)

erste Auslegung vom 04.10. bis 18.10.2016 und 
zweite Auslegung vom 05.12. bis 13.12.2016

Beschluss der HHS mit dem HHP für die HHJ 2017 und 2018 
durch den Stadtrat 
(§ 76 Abs. 2 SächsGemO)

mit Vorlage VI-DS-03318 „Entwurf des Doppel-
haushalts 2017/2018“ in der RV vom 01.02.2017

Vorlage der HHS spätestens einen Monat vor Beginn 
des HHJ bei der Rechtsaufsichtsbehörde 
(§ 76 Abs. 2 SächsGemO)

Vorlage bei der LD S mit Schreiben vom 
14.03.2017 
(Nachreichung von Unterlagen am 11. und 
12.05.2017)

Bescheid zur HHS mit Doppelhaushaltsplan 2017/2018 
(§ 76 Abs. 3 SächsGemO)

Bescheid der LD S vom 22.06.2017 zu HHS mit 
HHP für die HHJ 2017 und 2018*

öffentliche Bekanntmachung der HHS 
(§ 76 Abs. 3 SächsGemO)

Leipziger Amtsblatt Nr. 13 vom 01.07.2017 und 
Heilung des Verfahrensmangels im 
Amtsblatt Nr. 7 vom 09.04.2016

Berichtigung des Bescheides der LD S 
(es fehlte die Erklärung der Genehmigungsfreiheit der in den 
Satzungen enthaltenen Höchstbeträge der Kassenkredite in 2017)

Berichtigung des Bescheides mit Schreiben der 
LD S vom 11.07.2017

Öffentliche Bekanntmachung der Berichtigung zum 
Genehmigungsbescheid der LD S

Leipziger Amtsblatt Nr. 14 vom 19.08.2017

Niederlegung des HHP 2017/2018 an einer bestimmten
Verwaltungsstelle zur Einsichtnahme durch jedermann für
die Dauer von mind. einer Woche 
(§ 76 Abs. 3 SächsGemO)

ursprünglich vom 03.07. bis 07.07.2017

Vorlage des Entwurfes der Nachtrags-HHS durch den OBM 
an den Gemeinderat 
(§ 77 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 76 Abs. 1 SächsGemO)

Einbringung des Entwurfs des Nachtrags-HH für 
das HHJ 2018 mit der Vorlage VI-DS-05108

ortsübliche Bekanntgabe der Auslegung des Entwurfs 
(§ 77 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 76 Abs. 1 SächsGemO)

Leipziger Amtsblatt Nr. 23 vom 23.12.2017

öffentliche Auslegung des Entwurfs der HHS an 7 Arbeitstagen 
(§ 77 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 76 Abs. 1 SächsGemO)

vom 02.01. bis zum 10.01.2018

Beschluss der Nachtragssatzung mit dem HHP für das HHJ 2018 
durch den Stadtrat 
(§ 77 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 SächsGemO)

Vorlage VI-DS-05108 in der RV vom 31.01.2018

öffentliche Bekanntmachung der Nachtragssatzung
(§ 77 Abs. 1 i. V. m. § 76 Abs. 3 SächsGemO)

Leipziger Amtsblatt Nr. 7 vom 07.04.2018

Niederlegung des Nachtrags-HHP 2018 an einer bestimmten 
Verwaltungsstelle zur Einsichtnahme durch jedermann für die 
Dauer von mind. einer Woche 
(§ 77 Abs. 1  i. V. m. § 76 Abs. 3 SächsGemO)

vom 09.04. bis 13.04.2018,
danach Inkrafttreten des Nachtragshaushalts

*In der RV vom 07.09.2017 w urden dem Stadtrat mit der Informationsvorlage Nr. VI-DS-04463-NF-02 gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO 
die w esentlichen Auflagen des Bescheides der LD S und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen durch die Verw altung bekannt 
gegeben.  
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Der LD S wurde die Nachtrags-HHS mit dem Nachtrags-HHP gemäß 
§ 77 Abs. 1 Satz 2 SächsGemO i. V. m. § 8 Abs. 1 SächsKomHVO für das Jahr 2018 vorge-
legt. Die Stadt Leipzig hatte aufgrund demografischer Herausforderungen (i. W. Mehrbedarfe 
im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe [Leistungsvereinbarungen Kita freie Träger, Hilfen zur 
Erziehung und stationäre Hilfen]) eine Nachtragssatzung zu erlassen, da zum einen im 
ErgHH beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entstand und sich dies nicht 
durch andere Maßnahmen vermeiden ließ (§ 77 Abs. 2 Nr. 1 SächsGemO) und zum anderen 
die Stadt mit Baubeschluss vom 18.10.2017 die Errichtung von 12 bisher nicht geplanten 
Kita-Einrichtungen mit Auszahlungen i. H. v. 30,0 Mio. € in 2018 auf den Weg brachte 
(§ 77 Abs. 2 Nr. 3 SächsGemO). Die Stadt hatte in diesem Baubeschluss keine bisher veran-
schlagten Maßnahmen, auf deren Umsetzung sie in 2018 zu Gunsten der geplanten Kita-Ein-
richtungen verzichten würde, benannt. 
Die Nachtrags-HHS 2018 beinhaltete keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und war 
damit nach § 76 Abs. 2 SächsGemO nur vorlagepflichtig. Per Bescheid vom 19.03.2018 zur 
Nachtrags-HHS mit Nachtrags-HHP für das HHJ 2018 bestätigte die LD S deren Gesetz-
mäßigkeit gemäß § 119 Abs. 1 SächsGemO. Es wurde ausgeführt, dass der Gesamtbetrag 
der Kreditaufnahmen, der Höchstbetrag der Kassenkredite und der Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen sowie die weiteren Festlegungen in der HHS 2018 unverändert 
blieben (§ 2 bis § 7 Nachtragssatzung). 
Bei der Beurteilung der Gesetzmäßigkeit sind die seit dem 01.01.2018 gültigen Anforderun-
gen des § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO zu berücksichtigen. Die Gesetzmäßigkeit des HH 
bestimmt sich damit nach zwei Gesichtspunkten:  
Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO muss der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamt-
betrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des or-
dentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreichen oder übersteigen.  
Zudem muss im FinHH des HHJ der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
größer bzw. gleich dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der 
Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sein 
(§ 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO). 
Nach der Feststellung der LD S kann die Stadt Leipzig entsprechend dem Nachtrags-HH für 
2018 den Haushaltsausgleich nach § 72 Abs. 3 SächsGemO in allen Finanzplanjahren 
erreichen. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt 2018 den 
Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus 
kreditähnlichen Rechtsgeschäften, womit die Anforderungen des 
§ 72 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 SächsGemO erfüllt werden. Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 
2021 wird dieses Kriterium der Rechtmäßigkeit des HH jedoch nicht erreicht. 
Die LD S konstatiert, dass die Stadt einen Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2018 i. H. v. 
149,0 Mio. € ausweist. Inwieweit diese jedoch als sogenannte Ersatzdeckungsmittel zur De-
ckung gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO im Finanzplanungszeitraum verwendet werden 
können, erscheine ihr ungewiss. Nach Berücksichtigung des Kassenmittelbedarfes für über-
tragene Haushaltsermächtigungen, deren mittelfristigen Entwicklung und der nicht geklärten 
Verfügbarkeit der fremden Mittel, stünden wahrscheinlich keine Ersatzdeckungsmittel gemäß 
§ 72 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 SächsGemO bereit, um die Unterschreitungen des Betrages der or-
dentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteiles der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähn-
lichen Rechtsgeschäften durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 
den Jahren 2019 bis 2021 ausgleichen zu können. Ausweislich der mittelfristigen Finanzpla-
nung erfüllen die HH ab 2019 bis 2021 nach den Ausführungen der LD S nicht die Anforde-
rungen des § 72 Abs. 4 SächsGemO und mussten somit nach damaliger Kenntnis aller Vo-
raussicht nach als nicht gesetzmäßig eingestuft werden. Die dazu aufgenommenen rechtsauf-
sichtlichen Hinweise waren zu beachten. Hieraus folge eine eingeschränkte finanzielle Leis-
tungsfähigkeit. Aus Sicht der LD S bestehen die im Bescheid vom 22.06.2017 aufgeführten 
Risiken fort, so dass die erteilten Auflagen und gegebenen rechtsaufsichtlichen Hinweise un-
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eingeschränkt weitergelten. Unter Punkt 2 der rechtsaufsichtlichen Hinweise wird insbeson-
dere erläutert, was aus Sicht der Rechtsaufsicht unter der „Verfügbarkeit“ der liquiden Mittel 
verstanden wird. Danach bedeute „verfügbar“, nicht anderweitig gebunden. Die Verfügbarkeit 
ist laut rechtsaufsichtlichen Hinweis plausibel darzustellen. Dabei ist zu beachten, dass gemäß 
§ 3 Abs. 1 Nr. 48 und 49 SächsKomHVO der FinHH die Einzahlungen und Auszahlungen aus 
übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre enthält. Sie sind in Höhe der im HHJ voraussicht-
lich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schät-
zen, soweit sie nicht errechenbar sind (§ 10 Abs. 1 SächsKomHVO). Aufgrund der bisher jähr-
lich gestiegenen Übertragungen der Auszahlungsansätze für Investitionen sind entsprechende 
Darstellungen in den künftigen HHP im Vorbericht zu plausibilisieren. 
Mit Schreiben der Stadt Leipzig vom 14.03.2019 wurden die beschlossenen HHS für die HHJ 
2019 und 2020 der LD S zur rechtsaufsichtlichen Prüfung vorgelegt und die Genehmigung der 
genehmigungspflichtigen Bestandteile beantragt. Im Bescheid vom 15.05.2019 führt die LD S 
aus, dass ausweislich des von der Stadt Leipzig vorgelegten Doppel-HH der Zahlungsmittel-
saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowohl in den HHJ 2019 und 2020 als auch in den 
Finanzplanjahren 2021 bis 2023 ausreiche, um den Betrag der ordentlichen Kredittilgung ein-
schließlich des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsge-
schäften i. H. v. je 50,5 Mio. € zu decken (wenn auch ab dem Jahr 2021 äußerst knapp). Damit 
könne die Stadt Leipzig kaum Nettoinvestitionskosten erwirtschaften. Aufgrund des hohen In-
vestitionsbedarfs schränke dies die finanzielle Leistungsfähigkeit ein. 
Auch unter der Beachtung von im Bescheid aufgezeigten Haushaltsrisiken erscheine die Stadt 
Leipzig aus Sicht der Rechtsaufsichtsbehörde insgesamt als hinreichend finanziell leistungs-
fähig, da sie trotz des enormen Investitionsprogramms in den HHJ 2019 und 2020 den gesetz-
lich geforderten Haushaltsausgleich erreiche. Dabei sei durch die LD S berücksichtigt worden, 
dass die Investitionstätigkeiten gerade im pflichtigen Aufgabenbereich durchzuführen sind. 

Berichterstattung über die Haushaltsdurchführung 2018 
Mit HM vom 09.04.2018 wurden die Ämter vom Ersten Bürgermeister und Beigeordneten für 
Finanzen über die Beendigung der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 78 SächsGemO 
und die Einzelverfügung zum Investitions- und FinHH informiert. Per HM vom 26.04.2018 er-
ließ der Erste Bürgermeister und Beigeordnete für Finanzen eine haushaltswirtschaftliche 
Sperre gemäß § 30 SächsKomHVO zum 27.04.2018. Begründet wurde diese mit anhaltenden 
Kostensteigerungen bei gesetzlichen Pflichtaufgaben und dem erheblichen Mittelbedarf für 
dringende Investitionen in die soziale Infrastruktur (Kitas und Schulen). Hieraus habe sich er-
geben, dass die Stadt an die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit gestoßen sei. 
Der Erste Bürgermeister und Beigeordnete für Finanzen hob per HM vom 19.06.2018 die ge-
troffene Einzelverfügung zum Erfordernis der Einzelfreigabe mit sofortiger Wirkung auf. Der 
Eigenmittelanteil bzw. die Zuschusssummen je Maßnahme wurden freigegeben und waren 
damit verfügbar. Zudem wurden die mit Fördermitteln untersetzten Auszahlungsansätze mit 
Vorliegen des entsprechenden Fördermittelbescheides zur Verfügung gestellt. 
Mit der Haushaltsanalyse werden die VIST (= Einschätzung des voraussichtlichen Ergebnis-
ses zum Jahresende) auf Budgetebene beurteilt, wobei die Daten mittels der vollautomatisier-
ten Software „Ämterframework“ erhoben werden. Da die Budgets in der Stadt Leipzig grund-
sätzlich auf Basis der Ämter gebildet9 werden, obliegt die Verantwortung für die Einhaltung der 
Budgetansätze der jeweiligen Amtsleitung (= Budgetverantwortliche/r). Dies ist auch Punkt 3.2 
Abs. 2 der DA des OBM Nr. 02/2012 „Budgetbildung und -bewirtschaftung für die Stadt Leipzig“ 
und Punkt 14.1.3. „Zuordnung der Budgetverantwortung“ im Vorbericht des HHP zum Doppel-
haushalt 2017/2018 zu entnehmen. 

                                                           
9 Mit RBV-1139/08 vom 19.03.2008 „Struktur des künftigen doppischen HH der Stadt Leipzig“ wurde vom Stadtrat 

die Gliederung des städtischen HH nach Produktbereichen (§ 4 Abs. 1 Satz 3 SächsKomHVO) beschlossen. Da 
sich Produktbereiche und -gruppen (teilweise) nicht mit der örtlichen Organisationsstruktur decken, wurden in der 
Verwaltungspraxis die Produktbereiche, -gruppen und -untergruppen soweit in Produkte, Teilprodukte und ggf. in 
Leistungen aufgelöst, dass sie überschneidungsfrei den Ämtern zugeordnet werden konnten (vgl. den Vorbericht 
zum HHP 2017/2018 S. 128). 
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Der Berichtspflicht nach § 75 Abs. 5 SächsGemO an den Stadtrat wurde im HHJ 2018 
grundsätzlich Rechnung getragen, da mit dem Finanzbericht zum 30.06.2018 schriftliche Er-
läuterungen über wesentliche Abweichungen vom HHP […] erfolgten. Der Gesetzgeber hat 
offengelassen, ob er die „wesentlichen Abweichungen vom HHP“ auf die einzelnen Ansätze 
bzw. Haushaltspositionen – was anzunehmen ist – oder auf den Gesamthaushalt beziehen 
wollte. In den Finanzberichten der Stadt Leipzig (30.06.2018, zusätzlich 30.09.2018) wird eine 
Auswertung auf Basis der Budgets vorgenommen.  
Für die Sozialaufwendungen wurden z. B. für das HHJ 2018 im Vergleich zum fortgeschriebe-
nen Plan, Minderaufwendungen i. H. v. insgesamt 16,7 Mio. € erläutert. Entsprechend dem 
Finanzbericht zum 30.09.2018 (Informationsvorlage Nr. Vl-lfo-06582) ergeben sich diese Min-
deraufwendungen hauptsächlich daraus, dass: 
- mit einer höheren Zuweisungszahl an Flüchtlingen gerechnet wurde. Tatsächlich ver-

zeichnete die Stadt Leipzig in 2018 einen Gesamtzuzug (zuzüglich Familiennachzug) 
an asylsuchenden Personen i. H. v. lediglich 1.080 Personen.  

- sich die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG reduziert hat.  
- durch die geringeren Zuweisungszahlen sich die Kapazitätsplanung für die Unterbrin-

gung Geflüchteter verändert hat (dauerhafte Schließung von Einrichtungen, Verzicht 
auf die Realisierung von Standorten, zusätzliche Kapazitätsanpassungen). 

Unter Berücksichtigung der mit großen Unsicherheiten behafteten Planung im Bereich der Hil-
fen für Asylbewerber/-innen konnte seitens des RPA – trotz der Minderaufwendungen – i. R. d. 
Prüfung eingeschätzt werden, dass die Grundsätze des § 10 SächsKomHVO im Planungsver-
fahren für die Sozialaufwendungen des HHJ 2018 i. W. eingehalten wurden. 
Das berichtete VIST der Hochrechnungen zu den maßgeblichen Stichtagen sowie das vorläu-
fige Jahresergebnis zum 31.12.2018 stellte sich laut den jeweiligen Anlagen 1 und 3 der Fi-
nanzberichte im Vergleich zum finalen Zahlenwerk des JA für die wesentlichen Posten des 
ErgHH und FinHH des HHJ 2018 wie folgt dar: 

- in Mio. € -

beschl.
HHP 2018

beschl. 
HHP inkl. 
Nachtrag 

2018
fortge. 

Plan 2018
VIST

30.06.2018
VIST

30.09.2018

JA
31.12.2018 
HHJ 2018

ordentliches Ergebnis 53,7 -27,0 -21,7 -33,9 -9,7 145,2**
Zahlungsmittel- 
überschuss lfd. Vwt. 27,2 46,6 22,9 33,4 25,6 124,3
Einzahlungen Invest. 191,2 217,5 261,4 134,3 131,8 142,2
Auszahlungen Invest. -269,3 -296,0 -668,2 -332,1 -273,0 -196,8
Cash Flow Invest. -78,1 -78,5 -406,8 -197,8 -141,2 -54,6
Überschuss/Bedarf an 
Zahlungsmittel -44,9 -25,8 -384,6 - - 30,9

** Vor Abschlussbuchungen, unter Berücksichtigung der prognostizierten noch offenen Jahresabschluss-
    buchungen wird lt. Informationsvorlage Nr. VI-Ifo-07947, welche am 26.06.2019 vom Stadtrat zur Kenntnis 
    genommen wurde, zum 31.12.2018 ein ordentliches Ergebnis i. H. v. 89,9 Mio. € und ein 
    Gesamtergebnis i. H. v. 94,5 Mio. € für möglich gehalten.  
Die Gegenüberstellung zeigt auf, dass erhebliche Abweichungen zwischen den unterjäh-
rigen Einschätzungen der Produktverantwortlichen und dem tatsächlichen Zahlenwerk 
des JA bestehen. Die Produktverantwortlichen müssen darauf achten, dass die Stadt Leipzig 
ihrer Berichtsverpflichtung sachgerecht nachkommt und der Stadtrat bzw. die LD S auf Basis 
der Berichte wirksame Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen können. Hierauf sollte der 
Erste Bürgermeister und Beigeordnete für Finanzen im Prozess rechtzeitig Einfluss nehmen. 
Ungeachtet dessen ist zu beachten, dass die Abweichungen auch auf, zu den Berichtszeit-
punkten noch unvorhersehbaren Ereignissen resultieren können. 
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Zur Darstellung des finalen JA-Zahlenwerks wird auf die Gliederungspunkte 6.2.6. und 6.2.7. 
verwiesen. 

5.2. Prüfung der Einhaltung des Haushaltsplanes 2018 
Der HHP ist Teil der HHS. Der HHP ist nach Maßgabe der SächsGemO und der aufgrund der 
SächsGemO erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich 
(§ 75 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO). 
Nach § 104 Abs. 2 Nr. 3 SächsGemO ist i. R. d. JAP auch zu prüfen, ob der HHP eingehalten 
worden ist. Prüfungsrelevant ist für den JA zum 31.12.2018 der Nachtrags-HHP. Im Vorbe-
richt zum Nachtrags-HHP 2018 wird unter den Punkten 3 und 4 zu den wesentlichen Verän-
derungen im ErgHH und FinHH im Vergleich zum Doppelhaushalt 2017/2018 für das HHJ 
2018 ausgeführt.  
Unter anderem enthielt die Nachtrags-HHS für das HHJ 2018 folgende Festsetzungen: 

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 1.748.401.940 €    
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 1.775.433.698 €-    
ordentliches Ergebnis 27.031.758 €-          
Sonderergebnis 2.000.000 €            
Gesamtergebnis 25.031.758 €-          

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.705.925.608 €    
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.659.323.426 €-    
Saldo der Gesamtbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.602.182 €         

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 217.481.751 €       
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 295.975.388 €-       
Saldo aus Investitionstätigkeit 78.493.637 €-         

Finanzierungsmittelüberschuss 31.891.455 €-          
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 50.300.000 €          
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 46.500.000 €-          
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.800.000 €           

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 28.091.455 €-           
Die Werte des am 31.01.2018 durch den Stadtrat beschlossenen Nachtrags-HH 2018 (Vorlage 
VI-DS-05108) wurden mit den entsprechenden Angaben in der ErgR und der FinR des HHJ 
2018 abgeglichen.10 Bei der ErgR konnte die Spalte „Beschlossener HHP 2018“ mit der Spalte 
„Neuer Ansatz des HHJ 2018“ aus dem Nachtrags-HH abgeglichen werden. In der FinR hin-
gegen entspricht diese Spalte „Beschlossener HHP 2018“ dem ursprünglichen HHP-Ansatz 
und sollte auch so bezeichnet werden, um Missverständnisse zu vermeiden. In der FinR fehlt 
es somit an einer Spalte, in welcher der endgültig beschlossene Ansatz dargestellt wird. Das 
Muster 12 „Finanzrechnung“ fordert diese Spalte. In der Stellungnahme der Verwaltung vom 
24.09.2020 wird ausgeführt: „Die Verwaltung hat in der Finanzrechnung aus Transparenzgrün-
den neben der im Muster 12 befindlichen Spalte 2 (Stadt Leipzig Spalte 3) eine zusätzliche 
Spalte mit den Werten des Nachtragshaushaltes (3 a) eingefügt. Die Werte in beiden Spalten 
wurden beschlossen und sind wie auch in der Ergebnisrechnung Bestandteil des in der Spalte 
„Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres“ ausgewiesenen Wertes. Ein Verstoß gegen 
die Vorgaben des Musters 12 wird deshalb nicht gesehen.“ 
Beim Abgleich der Zahlen in der FinR mit den HHP-werten wurde festgestellt, dass unter Nr. 45 
(Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern) ein Betrag von +2,15 Mio. € ausgewiesen wird, 

                                                           
10 Laut den Anmerkungen zu den Mustern zur ErgR (Muster Nr. 11) und FinR (Muster Nr. 12) der Anlage 5 zur 

VwV KomHSys sind in der Spalte 2 „Planansatz des Haushaltsjahres“ die Planansätze, ggf. i. d. F. des Nachtrags-
HH enthalten. 
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der in der HHP keine Berücksichtigung fand. Ebenso wird dieser Betrag addiert und nicht sub-
trahiert, was im Endergebnis (Nr. 52 Endbestand an liquiden Mitteln) eine Differenz von 
+4,3 Mio. € ausmacht. Eine Erläuterung im Anhang erfolgte nicht. Die Verwaltung wird, laut 
der zuvor genannten Stellungnahme, die Feststellungen i. R. d. JA 31.12.2019 umsetzen. 

Gebot des Haushaltsausgleichs 
Wie im Gliederungspunkt 5.1. ausgeführt, bestimmt sich die Gesetzmäßigkeit nach zwei Ge-
sichtspunkten:  
Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO muss der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbe-
trag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentli-
chen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreichen oder übersteigen. Zudem muss im 
FinHH des HHJ der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit größer bzw. gleich 
dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtun-
gen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sein (§ 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO). 
Bezogen auf das Zahlenwerk des JA zum 31.12.2018 stellt sich dieser Ausgleich im IST wie 
folgt dar: 

- in Mio. € -
ordentliche Erträge 1.906,0
außerordentliche Erträge 18,0
Gesamtbetrag der Erträge 1.924,0
ordentliche Aufwendungen -1.760,9
außerordentliche Aufwendungen -8,1
Gesamtbetrag der Aufwendungen -1.769,0
Gesamtergebnis als Überschuss 155,0  
Die originäre Verpflichtung zum Ausgleich der Erträge und Aufwendungen war im HHJ 2018 
bereits ohne die Einbeziehung der o. g. Rücklagen möglich. 

- in Mio. € -
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 124,3
ordentliche Kredittilgung -43,5
Auszahlung für den Tilgungsanteil aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, 
die nicht in Position 38 der FinR enthalten ist -0,8
positiver verbleibender Betrag 80,0  
Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichte in 2018 mindestens ei-
nen Betrag, der ausreichte um die ordentlichen Kredittilgungen und die Verpflichtungen aus 
kreditähnlichen Rechtsgeschäften im HHJ 2018 zu bedienen. 

Prüfung der Schlüsselprodukte 
Die SächsKomHVO regelt zur Haushaltsplanung u. a., dass der Gesamthaushalt in Teilhaus-
halte zu gliedern ist. Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit 
bestehen und Produktgruppen benennen. Zusätzlich soll in den Teilhaushalten mindestens 
ein Schlüsselprodukt mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung 
der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO). Schlüsselprodukte 
sind Produkte, die für die Stadt Leipzig von besonderer Bedeutung sind und Steuerungsrele-
vanz haben. Sie sollten sich an den strategischen Zielen orientieren. 
Unter Punkt 5.1.5 des Rechenschaftsberichts berichtet der OBM über Schlüsselprodukte. „Die 
Verankerung von Schlüsselprodukten im Haushaltsprozess war eine verbindliche Auflage, de-
ren Umsetzung eine notwendige Voraussetzung für die Genehmigung des Haushaltsplanes 
bildet (Genehmigungsbescheid der Landesdirektion Sachsen für den Doppelhaushalt 2017/18 
vom 22.06.2017; Auflage 4.9). Erstmalig mit der Haushaltsplanung 2019/20 erfolgte die 
Umsetzung, sodass nur die gemeinsam mit dem Stadtrat in einem mehrstufigen Verfahren 
definierten 60 Schlüsselprodukte abgebildet werden (Vorlage VI-DS-04837 „Schlüsselpro-
dukte für den Haushaltsplan 2019/20 – Sachstand und weiteres Verfahren“). Die zuständigen 
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Fachbereiche erarbeiteten die damit verbundenen wirkungsorientierten Kennzahlen. Mit der 
Migration in das zentrale Finanzsystem der Stadtverwaltung (SAP) planen die beteiligten Äm-
ter wirkungsorientierte und finanzbasierte Kennzahlen zeitlich synchron über ein integriertes 
System. Die Auflage der Landesdirektion einer Verankerung von Schlüsselprodukten wurde 
damit erfüllt. Die Weiterführung der Pilotprodukte, die als Vorabtest mit dem Haushaltsplan 
2017/18 eingeführt worden sind, ist damit nicht mehr notwendig. Gleichwohl besteht die Auf-
gabe einer kontinuierlichen Weiterentwicklung von sinnvollen Steuerungsinstrumenten für 
Stadtrat und Verwaltung weiter fort. Mit dem Beschluss strategischer Ziele und der begonne-
nen kontinuierlichen Verbesserung des Vorlagenmanagements sind dafür wesentliche weitere 
Schritte erfolgt.“ 
Die Prüfung, ob die im HHP auszuweisenden Schlüsselprodukte mit den zu erbringenden 
Leistungen richtig veranschlagt und dementsprechend realisiert wurden, konnte i. R. d. Prü-
fung des JA zum 31.12.2018 noch nicht erfolgen. Eine Auswertung zu den Schlüsselprodukten 
(zumindest für die 10 Pilotprodukte des HHP 2017/2018; vgl. Rechenschaftsbericht Punkt 2.2) 
nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 SächsKomHVO ist im Rechenschaftsbericht nicht erfolgt.  
In der Stellungnahme der Verwaltung vom 24.09.2020 wird ausgeführt, dass sich der JA 
31.12.2018 auf die HHP 2017/2018 bezieht, in welche lediglich potenzielle Schlüsselpro-
dukte testweise verankert wurden, die als „Pilotprodukte“ bezeichnet werden. Hierbei han-
delte es sich bei den Pilotprodukten nicht um Schlüsselprodukte im Sinne der 
SächsKomHVO. Folglich wurden sie auch nicht im JA hinsichtlich ihrer Leistungserbringung 
berücksichtigt. Darüber hinaus sei eine Messung leistungsorientierter Indikatoren derzeit im 
Finanzsystem SAP noch nicht implementiert. Im Ausblick der Stellungnahme wird beschrie-
ben, dass das Hauptziel des Instruments Schlüsselprodukte darin bestehe, die strategischen 
Ziele der Stadt Leipzig (INSEK) erstmalig auch im Haushaltsprozess auf Produktebene ver-
bindlich zu fixieren. Dafür seien mittelfristig sämtliche Phasen des Haushaltsprozesses zu be-
trachten, d. h. Haushaltsplanung, Haushaltsbewirtschaftung und JA. 
Die Stadt Leipzig sollte ein regelmäßiges Berichtswesen zu den definierten Schlüsselproduk-
ten installieren und dabei die steuerungsrelevanten Daten (Ziele und Kennzahlen) systema-
tisch aufbereiten. Die notwendigen Angaben nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 SächsKomHVO – eine 
Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung 
der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen – sind für zukünftige Rechenschaftsberichte hieraus 
abzuleiten. 

Prüfung der sachgerechten Zuordnung von Konten und Haushaltsjahr 
Zur Prüfung, ob die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen 
den sachgerechten Konten und dem zutreffenden HHJ zugeordnet worden sind, wird auf 
die Ausführungen unter den Gliederungspunkten 6.2.5. und 6.2.6. verwiesen. 
Die Prüfung nach § 104 Abs. 1 Nr. 2 SächsGemO, ob die einzelnen Rechnungsbeträge 
sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind, erfolgte haupt-
sächlich i. R. d. unterjährigen (Vor-) Prüfungen zum JA 31.12.2018. Im Rahmen der Prüfungen 
wurden keine wesentlichen Beanstandungen bzgl. der gebuchten Sachverhalte festgestellt, 
außer die in den Korrekturvorschlägen des RPA aufgezeigten Periodenabgrenzungs- und Aus-
weisfehler. Dies betrifft auch die Aussage, dass die erforderlichen Anordnungen rechnerisch 
richtig und sachlich zutreffend gefertigt wurden und dass die Anordnungen den tatsächlichen 
Vorgängen entsprechen. 
Über die Angaben in den einzelnen Teilprüfungsberichten und dem vorliegenden Schlussbe-
richt hinaus, wurden vom RPA nicht berichtspflichtige Hinweise (§ 62 SächsKomHVO) über 
separate Anschreiben in Bezug auf notwendige Anpassungsbedarfe i. R. d. HHP 2021/2022 
einzelnen Fachbereichen zur Beachtung kommuniziert.
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Prüfung der Einhaltung von Ermächtigungen 
Geprüft wurde, ob die Einhaltung der folgenden Ermächtigungen der HHS im HHJ 2018 
gegeben war: 

Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 
durch die Stadtkasse

200,0 Mio. € keine Inanspruchnahme 
notwendig

Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditermächtigungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen

50,3 Mio. € keine Inanspruchnahme 
notwendig

Genehmigungspflichtiger Betrag der 
Verpflichtungsermächtigungen zur 
Leistung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen

71,7 Mio. € 
im Übrigen genehmigungsfrei 

(129,2 Mio. € abzgl. 71,7 Mio. €)

Inanspruchnahme von 
40,2 Mio. € zum 31.12.2018

 
Prüfung der Einhaltung der Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung  
Wie unter Gliederungspunkt 5.1., Berichterstattung über die Haushaltsdurchführung 2018 
beschrieben, erfolgte eine Information über die vorläufige Haushaltsführung nach 
§ 78 SächsGemO am 09.04.2018. Mit HM des Ersten Bürgermeisters und Beigeordneten für 
Finanzen vom 19.06.2018 wurde die per HM vom 09.04.2018 getroffene Einzelverfügung zum 
Erfordernis der Einzelfreigabe, mit sofortiger Wirkung aufgehoben.  
Für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 19.06.2018 wurden zwölf Auszahlungsanordnungen für 
Investitionsmaßnahmen i. H. v. insgesamt 12,2 Mio. € stichprobenhaft daraufhin geprüft, in-
wieweit diesen Buchungen jeweils begründete Anträge der Fachbereiche bzw. Freigaben zu 
Grunde lagen. Die Vorgaben des § 78 SächsGemO wurden für die Stichprobe eingehalten, da 
es sich um Auszahlungen für fortgeführte (im Vorjahr begonnene) Investitionen handelte, für 
die im HHP des Vorjahres Beträge vorgesehen waren. 

Prüfung der Einhaltung des Gesamtbudgets 
Der Plan-Ist-Abgleich setzt voraus, dass die fortgeführten Planzahlen und die Ist-Zahlen im JA 
zutreffend abgebildet werden. 
Die Einführung der Budgetierung nach § 20 SächsKomHVO mit umfassender gegenseitiger 
Deckungsfähigkeit hat den Grundsatz der sachlichen Bindung weitreichend gelockert, so dass 
sich die Beschränkung letzten Endes auf die Einhaltung des gesamten Budgets begrenzt. Im 
Rahmen der Haushaltskontrolle ist nachzuprüfen, ob sich die Verwaltung an die vorgegebenen 
Zwecke und an die Haushaltsansätze für das Gesamtbudget als Obergrenze gehalten 
hat.11 Im Rahmen der Prüfung einzelner Posten der ErgR/FinR wurden stichprobenhaft üpl. 
oder apl. Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 79 SächsGemO) ohne Beanstandungen mit-
geprüft. Für den Bereich der Transferaufwendungen war dabei z. B. festzustellen, dass der 
Nachtrags-HH von 11,8 Mio. € nicht ausreichend war, um den Leistungsverpflichtungen im 
HHJ 2018 zu entsprechen. Zusätzlich waren üpl. Aufwendungen von insgesamt 15,3 Mio. € 
notwendig. Im Wesentlichen resultieren diese aus Mehraufwendungen im Bereich der statio-
nären Hilfen nach SGB VIII (10,0 Mio. €). 
Die §§ 6 und 7 der Nachtragssatzung der Stadt Leipzig für das HHJ 2018 bestimmten, dass 
die §§ 6 und 7 der HHS der Stadt Leipzig für das HHJ 2018 mit Beschlussfassung der RV vom 
01.02.2017 unverändert bleiben. Eine gesonderte Betrachtung der Nachtragssatzung ist daher 
bezüglich der Übertragung von Ansätzen nicht erforderlich. 
Mit dem globalen Übertragbarkeitsvermerk für Ansätze für Aufwendungen und Auszah-
lungen von Budgets wurden sämtliche Ansätze des ErgHH in voller Höhe für übertragbar er-
klärt. Nach Auffassung des RPA ist ein genereller Übertragbarkeitsvermerk zu weitreichend, 
auch wenn der § 21 Abs. 2 Satz 1 SächsKomHVO für Ansätze für Aufwendungen und Aus-

                                                           
11 Schmid, in: Quecke/Schmid, SächsGemO, Rn. 16 zu § 104 
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zahlungen eines Budgets eine ganze und teilweise Übertragbarkeit ermöglicht. Eine einzelkri-
tische Betrachtung der Übertragungen erfolgt bei diesem Vorgehen nicht, was allerdings dem 
Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit eher entspräche. 
Die LD S hat in ihrem Genehmigungsschreiben zu den HHS 2017 und 2018 vom 22.06.2017 
beanstandet, dass im Vorbericht zum HHP keine Erläuterung zur Übertragung der Ansätze 
gegeben wurde, obwohl die Erläuterung des Vermerks nach § 17 Satz 2 Nr. 5 SächsKomHVO 
vorgeschrieben ist. Insbesondere fehlte eine ausführliche Begründung, warum die flexible 
Mittelverwendung so weitreichend gehandhabt wurde, dass alle Budgets für übertragbar 
erklärt wurden. 

Seitens des Dezernats Finanzen wurde der LD S mit Schreiben vom 19.07.2017 die geforderte 
Begründung nachgereicht. Hauptargument für die Formulierung des § 6 der HHS sei die 
Schaffung von Anreizmechanismen zum sparsamen Einsatz von Haushaltsmitteln und die 
Vermeidung des „Jahresendfiebers“. Gleichermaßen brauche die SKÄ ein steuerndes Instru-
ment, um das Gesamtergebnis im Blick zu behalten.  
Auf die Aussagen unter Gliederungspunkt 6.2.6. zur Prüfung der Übertragung von Ansätzen 
wird i. d. Z. verwiesen. 
Im HHJ 2018 war auch weiterhin die Problematik der fehlenden Auflösung von Kostenstellen 
fortbestehend. Diese Kostenstellen dienen i. R. d. unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung 
der Bereitstellung „fiktiver“ Deckungsmittel, um SAP-programmseitig die Abweisung un-
gedeckter üpl. und apl. Aufwendungen und Auszahlungen zu verhindern. Dabei sind ErgHH 
und FinHH betroffen. Im ErgHH waren es mehrere Sachkonten aller Aufwandsarten, insbe-
sondere Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige 
ordentliche Aufwendungen. Die Beträge erscheinen in den jeweiligen Sachkonten als üpl./apl. 
Aufwendungen/Auszahlungen mit negativen Vorzeichen und wurden bei der Ermittlung der 
fortgeschriebenen Planansätze der Gesamtergebnisrechnung und der Gesamtfinanzrechnung 
abgezogen. 
Aufgrund der fehlenden Auflösung dieser „Deckungs-Kostenstellen“ im JA 31.12.2018, mit 
Auswirkung auf die Fortschreibung von Planansätzen, ist für das RPA eine Beurteilung, ob der 
HHP eingehalten wurde, nicht abschließend möglich. Zur Problematik der Fortschreibung von 
Planansätzen und fehlender Auflösung von Kostenstellen wird auf den Gliederungspunkt 
6.1.4. hingewiesen. 

Die Prüfung nach § 104 Abs. 2 Nr. 3 SächsGemO, ob der HHP eingehalten worden ist, kann 
weiterhin aufgrund der fehlenden Auflösung von Kostenstellen nicht abschließend erfolgen. 
Auf die Ausführungen unter Gliederungspunkt 6.2.5.19. wird verwiesen. 

In der Stellungnahme der Verwaltung vom 07.12.2020 wird diesbezüglich ausgeführt: „Mit den 
Stellungnahmen zu den Jahresabschlüssen 2015 und 2016 wurde eine Prüfung des Umgangs 
mit der Auflösung der Kostenstellen frühestens für den Jahresabschluss 2017 zugesagt und 
erklärt, dass an der Ausgestaltung oder ggf. Änderung des Verfahrens gearbeitet wird. Ein 
gesonderter Sachstand sollte bis zum III. Quartal 2019 vorgelegt werden. 

Die Stadtkämmerei konnte bisher noch keine praktisch anwendbare Lösung finden, da auch 
technische Aspekte dabei berücksichtigt werden müssen.  

Vor diesem Hintergrund kann eine Auflösung der Kostenstellen „unterjährige Deckung“ auch 
für das Haushaltsjahr 2018 noch nicht erfolgen. Allerdings ist die Stadtkämmerei bestrebt, die 
Inanspruchnahme der „unterjährigen Deckung“ aus der Kostenstelle auf ein notwendiges Min-
destmaß zu beschränken bzw. weitestgehend zu vermeiden und bereits unterjährig nach an-
deren Deckungsmöglichkeiten zu suchen.  

Aus jetziger Sicht wird sich auch in den kommenden Jahren daran nichts ändern.“ 

Die Prüfung der Einhaltung des HHP und damit, ob das Budgetrecht des Stadtrates respektiert 
wurde, bedingt eine sachgerechte Darstellung der fortgeschriebenen Planansätze. Die Ver-
waltung sollte daher verstärkt an einer Lösung dieser Problematik arbeiten.
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6. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECH-
NUNGSLEGUNG 

6.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

6.1.1. Buchführung und Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten 
Programme 

Gemäß § 87 Abs. 2 SächsGemO dürfen für die automatisierte Ausführung der Geschäfte der 
kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassengeschäfte nur Fachprogramme verwendet 
werden, die von der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) zugelas-
sen sind. Die Zulassung bewirkt, dass im Freistaat Sachsen nur solche Softwareprodukte ver-
breitet sind, die sowohl bezüglich der Rechtskonformität als auch bei der Umsetzung von Stan-
dards eine hohe Qualität aufweisen und zudem vergleichbar sind12. 

Überblick für die Stadt Leipzig 
Für die Buchhaltung setzt die Stadt Leipzig die Programme Kommunalmaster-Doppik (KM-D) 
und Kommunalmaster-Veranlagung (KM-V für den Bereich Steuern) der Komm.ONE AöR 
(vormals: ITEOS AöR) auf der Basis von SAP ein. Der Betrieb der Hard- und Software liegt 
dabei im Verantwortungsbereich der Lecos GmbH. Für die Version KM-V 2018 wurde die Prü-
fung im Dezember 2018 abgeschlossen. Das Programm ist für die Verwendung in Sachsen 
bis zum 23.03.2021 zugelassen. 
Für den KM-D wurde mit Zulassungsurkunde der SAKD vom 27.12.2018 ausschließlich der 
SAP KM-D auf Basis von SAP ECC 6.0 EHP8 in der Version KM2018 zugelassen. Der Dul-
dungszeitraum für andere Versionen endet für die SAKD spätestens ab Zulassungszeitpunkt 
der genannten Version (hier: 27.12.2018). 
Die Stadt Leipzig setzte bis Anfang Oktober 2019 den SAP KM-D auf Basis SAP ECC 6.0 
EHP7 in der Version KM2017 ein. Diese Programmversion ist von der SAKD weder genehmigt 
und ab 27.12.2018 nicht mehr geduldet. Die Aufstellung des JA 31.12.2018 (zumindest die 
Abschlussbuchungen) fand auch teilweise mit dem SAP KMD 2019 statt, welcher sich seit der 
Anmeldung am 17.06.2019 bei der SAKD im Status der Duldung befindet. 
Der JA zum 31.12.2018 der Stadt Leipzig wurde damit zumindest in Teilen mit einem nicht 
geduldeten bzw. geprüften Programm aufgestellt. 
Im Anhang führt der OBM unter Punkt 8.9 zum Stand der Verfahrensprüfung des Finanzver-
fahrens der Stadt Leipzig aus und erläutert Ursachen für zuvor Genanntes aus Sicht der Ver-
waltung (u. a. Einmaligkeit der Erstzertifizierungssituation, Verbesserung der Kommunikation 
mit dem Hersteller in Bezug auf die Zertifizierung mit zielgerichtetem Handeln). Im Ergebnis 
wird seitens der Stadt Leipzig allerdings bestätigt, dass die gesetzlichen Verpflichtungen zur 
Prüfung durch die SAKD für einen Zeitraum nicht eingehalten wurden: „Seit 7./8.10.2019 setzt 
die Stadt Leipzig den KMD 2019 ein – mit angemeldeter Prüfung, demnach im Status der 
Duldung“. 
In der Stadt Leipzig kommen eine Vielzahl weiterer finanzrelevanter Programme gemäß 
§ 87 Abs. 2 SächsGemO zum Einsatz. Da diese außerhalb der aktuellen Prüfbereiche der 
SAKD liegen, wird deren Einsatz geduldet. 

Zentraler Rechnungseingang/Digitales Anordnungswesen 
Anfang Mai 2019 wurden die letzten Ämter und Referate der Stadtverwaltung auf den zentra-
len Rechnungseingang und damit auf die elektronische Rechnungsbearbeitung inklusive digi-
talem Anordnungswesen für kreditorische Vorgänge umgestellt.  

                                                           
12 Quecke/Schmid, Kommentar zur SächsGemO, § 87, Tz. 48 f. 
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Das RPA hat die Prozesse des zentralen Rechnungseingangs und des digitalen Anord-
nungswesens für kreditorische Vorgänge i. R. einer Aufbauprüfung aufgenommen. Insge-
samt wurde dabei festgestellt, dass die Prozesse des zentralen Rechnungseingangs und des 
digitalen Anordnungswesens für kreditorische Vorgänge in Bezug auf die fristgerechte Erfül-
lung der Zahlungsverpflichtungen gut aufgestellt sind. Bezüglich der buchhalterischen Festle-
gungen und der damit verbundenen Abbildung der zahlungspflichtigen Geschäftsvorfälle im 
JA sollten zusätzliche Kontrollen in den Prozess integriert werden. 
Gemäß Anlage 3 „Maßnahmen- und Zeitplan“ zur Vorlage VII-DS-00760-NF-01 „Feststellung 
des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017“ vom 26.02.2020 soll eine vollstän-
dige Abbildung aller Prozesse zum digitalen Anordnungswesen Ende 2022 umgesetzt 
und die DA des OBM Nr. 08/2015 bis Ende des I. Quartals 2023 angepasst sein.  

Führung von Büchern für den Jahresabschluss 
Das Führen von Büchern zählt zu den Grundsätzen einer geordneten Buchhaltung. Darunter 
zählen u. a. das Zeitbuch sowie weitere Bücher. 
Für den JA 31.12.2018 ist das Fehlen eines vollumfänglichen Zeitbuches noch zu beanstan-
den. 
In der Stellungnahme der Verwaltung vom 07.12.2020 wird dazu ausgeführt: „Nachdem 2018 
die letzten Mängelbeseitigungen im Customizing abgeschlossen werden konnten, wurde das 
Zeitbuch 2019 produktiv gesetzt. Es wird täglich in einem automatisierten nächtlichen Job er-
stellt. Das Zeitbuch ist kaufmännisch ausgedrückt eine Art Kassenjournal. Es beinhaltet die 
tatsächliche und zeitgerechte Verarbeitung jedes Geschäftsvorfalles. Grundlage für die Erstel-
lung ist der Erfassungstag. Die Daten werden in SAP-Tabellen geschrieben und stehen zum 
Abruf je Buchungskreis und Erfassungstag im System zur Verfügung.   

Entsprechend der Kurzdokumentation zur Produktivsetzung des Zeitbuches im SAP wurde 
auch das Zeitbuch bis zum 31.12.2018 erzeugt, da dies die Voraussetzung für die Generierung 
der lückenlosen, fortlaufenden Nummerierung ab 2019 war. Die Nutzung dieser Zeitbücher 
wird allerdings nicht empfohlen, da für die Vorjahre das Customizing unvollständig ist.  

Somit liegt erst ab dem Haushaltsjahr 2019 ein vollumfängliches Zeitbuch vor. Während der 
Prüfung der Ablösung des papierhaften Wertezeitbuches in der Stadtkasse im Januar 2020 
wurde festgestellt, dass im Vorbuch zum Zeitbuch die Belegarten „GW“ und „UB“ nicht voll-
ständig dargestellt wurden. Daraufhin hat die GISA eine Nachbesserung beauftragt, die sich 
aktuell im Test befindet. Dieser Sachverhalt hat keine Auswirkung auf die Vollständigkeit der 
Geschäftsvorfälle im Zeitbuch, da im Zeitbuch die Einzelbuchungen zu allen Belegarten aus 
dem PSCD-Vorbuch in Sammelbuchungen unter Belegarten des Hauptbuches zusammenge-
fasst werden.“ 
Nach den Feststellungen des RPA mangelt es weiterhin an einer ämterübergreifenden 
Festlegung/einem Beschluss des OBM über die weiteren zu führenden Bücher für die 
Stadtverwaltung (§ 24 Abs. 5 SächsKomKBVO). In einer Stellungnahme des Dezernats 
Finanzen vom 23.09.2019 wird u. a. ausgeführt: „[...] Gegebenenfalls kann bei der 
Überarbeitung der DA 08/2015 zum Anordnungswesen ein einleitender Passus aufgenommen 
werden, welche Bücher im Dezernat II geführt werden und wie die zugehörigen Buchungen 
durch die Fachämter anzuordnen und durch Dezernat II zu buchen sind. Hier ist zu gegebener 
Zeit aber noch eine dezernatsinterne Abstimmung notwendig.“ 

Kontierungshandbuch und in SAP eingerichteter Kontenplan 
Der verbindliche Kontenrahmen gemäß VwV KomHSys wurde speziell für die Stadt Leipzig 
weiterentwickelt und geht über die Gliederungstiefe landesspezifischer Vorgaben hinaus. Die 
Legitimation des Kontenrahmens war zum Abschlussstichtag 31.12.2018 durch in Kraft treten 
der DA des OBM Nr. 5/2018 „Kontierung im Hauptbuch“ zum 26.03.2018 gegeben und eine 
einheitliche Kontierung von gleichartigen Sachverhalten grundsätzlich sichergestellt. Die der-
zeit im städtischen Intranet aktuellste verfügbare Fassung hat den Stand 30.09.2020. Das 
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Handbuch ist noch nicht ausreichend geeignet, eine einheitliche, korrekte Verbuchung der Ge-
schäftsvorfälle der Stadt Leipzig durch verschiedene Bearbeiter zu gewährleisten. Hierfür wäre 
das Kontierungshandbuch noch – wie auch von der SKÄ beabsichtigt – um die Beschreibung 
der wesentlichen Geschäftsvorfälle der Stadt Leipzig inkl. der Vorgabe zu deren buchhalteri-
schen Erfassung zu ergänzen.  

Modell des Einheitsgeschäftspartners 
Entsprechend der DA des OBM Nr. 08/2015, Regelungen zu Rechtsgeschäften und zum An-
ordnungswesen, Punkt 3.6 verwendet die Stadt Leipzig das Modell der Einheitsgeschäfts-
partner. Die Anlage und Pflege i. R. d. zentralen Stammdatenpflege obliegt der Stadtkasse. 
Das Modell des Einheitsgeschäftspartners wird in der Stadt Leipzig jedoch noch nicht vollstän-
dig umgesetzt. Der Anlage 3 „Maßnahmen- und Zeitplan“ vom 26.02.2020 zur Beschlussvor-
lage VII-DS-00760-NF-01 war Folgendes zu entnehmen: „Mit der Bereinigung der mehrfach 
angelegten bzw. migrierten Geschäftspartner wurde wie bereits kommuniziert begonnen (Ge-
schäftspartner erste Beteiligungsebene der Stadt Leipzig sowie im Rahmen des Tagesge-
schäfts einzelne weitere Geschäftspartner). Derzeit wird ein Konzept erarbeitet, um eine mas-
senhafte Bereinigung der Geschäftspartner zu ermöglichen. Hierbei werden die strategischen 
Parameter (z. B. Einführung S4/HANA) als auch die Ressourcenthematik nicht außer Acht 
gelassen. Gründe für aktuell mehrfach angelegte Geschäftspartner: Insbesondere durch 
Schnittstellenübergaben kann es nach wie vor passieren, dass eine Dublette angelegt wird. 
Ferner werden nach jetzigem Stand für das Modul Materialwirtschaft Dubletten im System 
benötigt, da hier je Geschäftspartner nur eine Adresse hinterlegt werden kann, für die Ausstel-
lung der Aufträge aber teilweise verschiedene Adressen, bspw. je Standort der Firma, benötigt 
werden. Zudem sind Personen teilweise als Einzelperson und als Eheleute oder bspw. im 
Rahmen einer GbR angelegt. 

Weiterhin wird fortlaufend an der Optimierung der Stammdatenanlage und -änderung durch 
das Dezernat Finanzen gearbeitet.“ 

Als geplanter Umsetzungstermin für die Fertigstellung des Konzeptes wird Ende 2023 ange-
geben, vorbehaltlich von möglichen Abweichungen durch ein (Vor-) Projekt zur Einführung von 
SAP S4/HANA.  

Feststellungen zu SAP im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 
Gemäß Informationsvorlage Nr. VI-DS-03759 zur RV vom 12.04.2017 wurde die Überarbei-
tung des Berechtigungskonzeptes in SAP als eine künftige Maßnahme festgelegt, um einen 
Schutz vor unbefugten Eingriffen sicherzustellen. In einer aktuellen Prüfung des RPA zur Ein-
haltung der SAP Sicherheit wurde festgestellt, dass zum Zeitpunkt der Prüfung die finale Über-
arbeitung bzw. Fortschreibung noch ausstand.  
Aus technischen Gründen ist eine zeitnahe Erfassung der Daten in der Buchhaltungssoftware 
der Stadt Leipzig (SAP) derzeit nicht möglich. Der Buchungszeitraum im SAP ist derzeit noch 
auf zwei geöffnete JA begrenzt. Infolge der andauernden zeitlichen Verschiebung der Auf-
stellung von JA der Stadt Leipzig waren Buchungen für das HHJ 2018 erst nach dem 
Schließen des HHJ 2016 möglich.  
SAP-Auswertungen zu verjährten Forderungen zum 31.12.2018 konnten bis zur Beendigung 
der Prüfungshandlungen nicht vorgelegt werden. Mangels eines zentralen Nachweises zu den 
verjährten Forderungen kann das RPA nicht abschließend bewerten, ob insgesamt ein ef-
fektives Forderungsmanagement erfolgt, vor allem hinsichtlich der Gründe für die Verjäh-
rung und die damit verbundene Aufgabe der Forderungsdurchsetzung. Dies schließt den Aus-
weis in den korrespondierenden Konten der ErgR mit ein. Ursprünglich war eine Änderung ab 
dem 01.01.2018 geplant, um die ab dem HHJ 2018 wegen Verjährung in Abgang zu bringen-
den Forderungen systemseitig auswerten und dem jeweiligen JA beifügen zu können. Dies 
konnte noch nicht umgesetzt werden. Eine Auswertung der Ausbuchung verjährter Forderun-
gen ist daher weiterhin bei den Fachämtern vorzuhalten. 
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Für erlassene und unbefristet niedergeschlagene Forderungen konnten hingegen zum JA 
31.12.2018 aus dem PSCD generierte Übersichten übergeben werden. 
Mit HM vom 28.04.2020 übergab die Stadtkasse dem RPA die bestätigte Abstimmung der 
Forderungen aus dem PSCD mit den Salden der Abstimmkonten im Hauptbuch zum 
31.12.2018, wonach keine Differenzen zwischen Haupt- und Nebenbuch ausgewiesen 
werden. Zu beachten ist, dass daneben eine Erfassung von Forderungen über das Hauptbuch 
(nicht über Personenkonten) ohne Abbildung auf den Geschäftspartnern möglich ist und dies 
auch von der SKÄ, i. W. für Ausweiskorrekturen/Umgliederungen sowie JA-Buchungen, 
genutzt wird. Für den Bereich der privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Forderungen und 
Forderungen aus Transferleistungen wurden umfangreiche Umgliederungstabellen zwischen 
den Forderungsarten von der SKÄ zur Prüfung vorgelegt. Diese waren notwendig, um einen 
ordnungsgemäßen Ausweis der Forderungen im JA entsprechend der Vorschriften der 
VwV KomHSys zu gewährleisten. Die Umgliederungen zwischen den Forderungsarten 
entsprachen im JA zum 31.12.2018 nicht den Anforderungen des 
§ 22 Abs. 1 Satz 4 SächsKomKBVO. Hiernach muss die Buchführung so beschaffen sein, 
dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über 
die Verwaltungsvorfälle und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde vermitteln kann.  
Die Thematik des unsachgerechten Ausweises aufgrund fehlerhafter Ableitungen ist dem De-
zernat Finanzen bekannt. Zur Vermeidung von Fehlern bei der Verbuchung von Geschäftsvor-
fällen wurden bereits Maßnahmen ergriffen. So erging mit den HM der SKÄ vom 24.05.2019 
und 11.06.2020 die Aufforderung an die Fachämter zur Überprüfung und Bereinigung der Bu-
chungselemente in den VGA. Plausibilisierungen der SKÄ ergaben zum Teil Änderungsbe-
darfe an den Sach- bzw. Abstimmkonten. Die SKÄ hat die möglichen Änderungsbedarfe in 
einer Übersicht zusammengefasst und die Fachbereiche um entsprechende Überprüfung ge-
beten. Das RPA begrüßt ausdrücklich die übergeordnete Kontrollhandlung der SKÄ zur Über-
prüfung der VGA unter Einbindung der Fachbereiche.  

Anmerkungen zu FAMOS LE 
Im Liegenschaftsamt, das sich für die Führung des Bestandsverzeichnisses für den städti-
schen Grund und Boden gemäß DA des OBM Nr. 05/2010 verantwortlich zeichnet, kommt 
FAMOS LE zur Anwendung. Dabei handelt es sich um eine Datenbank, mit der neben der 
Erfassung und Verwaltung der Flurstücke der Stadt Leipzig auch das amtsinterne Vertragsre-
gister über alle geschlossenen Grundstückskaufverträge geführt wird. Zur Gewährleistung der 
Vollständigkeit des Anlagennachweises und der Erleichterung der Inventurdurchführung hat 
das RPA in vorangegangenen Prüfungen wiederholt auf die Notwendigkeit der Schaffung einer 
Schnittstelle zwischen FAMOS LE und der Anlagenbuchhaltung in SAP hingewiesen, die aus-
kunftsgemäß weiterhin nicht besteht. Grundsätzlich wird aber eine Schnittstellenlösung, um 
die Vollständigkeit des Anlagenbestandes zu gewährleisten und die Inventurdurchführung zu 
erleichtern, von der Verwaltung befürwortet.  
Im Januar 2017 stellte die LD S in Auswertung der überörtlichen Prüfung der EÖB fest, dass 
das Programm FAMOS-LE nicht den Anforderungen des § 6 SächsKomKBVO genügt, da die 
Historie zur Gebäudebewertung nicht vorgehalten, sondern überschrieben wird und daher im 
Ergebnis die Grundsätze für die ordnungsmäßige Buchführung bei der Vermögenserfassung 
und -bewertung nicht beachtet werden. Die Notwendigkeit der Vorhaltung der historischen 
Werte wird vom Dezernat Finanzen i. d. Z. nicht gesehen.  
Der Auffassung des Dezernats Finanzen kann sich das RPA nicht anschließen. Gemäß 
§ 6 Abs. 1 Nr. 3 und 5 SächsKomKBVO dürfen gespeicherte Daten nicht verloren gehen und 
es muss jeweils bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen nachvollziehbar dokumentiert sein, 
wer, zu welcher Zeit, welche Daten eingegeben oder verändert hat. Der Forderung der LD S 
ist nachzukommen.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Vorschriften der SächsKomKBVO i. V. m. der 
SächsGemO nicht vollumfänglich eingehalten worden sind. Unter anderem beachtet die Stadt 
Leipzig § 87 Abs. 2 SächsGemO i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsKomKBVO ungenügend. Der 
JA zum 31.12.2018 der Stadt Leipzig wurde zumindest in Teilen mit einem nicht geduldeten 
bzw. geprüften Programm aufgestellt. 

6.1.2. JA einschließlich Anhang nebst Anlagen 
Die SächsKomHVO regelt in den §§ 47 ff. die allgemeinen Grundsätze zur Form der Darstel-
lung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden ErgR, VR und FinR sowie die 
Verwendung der vorgegebenen Muster entsprechend § 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. der 
VwV KomHSys.  
Die Prüfung ergab, dass die Aufstellung und Gliederung der ErgR und FinR des JA der Stadt 
Leipzig zum 31.12.2018 entsprechend den Vorgaben der §§ 47, 48, 49 und 51 SächsKomHVO 
und entsprechend dem § 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. den vorgenannten Mustervorgaben 
der VwV KomHSys vorgenommen wurde. Die Gliederung der VR hingegen entspricht in dem 
Posten Kapitalposition nicht dem verbindlich gemachten Muster der VwV KomHSys in der gül-
tigen Fassung ab 01.01.2018. Die Kapitalposition wird hier in speziellen „Darunter“-Vermerken 
weiter untergliedert. Im Anhang unter Punkt 5.2.1 wird sachgerecht ausgeführt und ein Daten-
abruf im SAP zeigt ebenso die richtige Verbuchung auf den Konten. Die einzelnen Posten 
wurden – mit Ausnahme der in diesem Schlussbericht genannten Feststellungen – i. W. nach 
den gesetzlichen Bestimmungen angesetzt und bewertet. 
Gemäß § 88 Abs. 2 SächsGemO ist der JA um einen Anhang zu erweitern, der mit der ErgR, 
der FinR und der VR eine Einheit bildet. Dem Anhang sind die Anlagenübersicht, die Verbind-
lichkeitenübersicht, die Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr 
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen (§ 88 Abs. 4 SächsGemO i. V. m. 
§ 54 SächsKomHVO und § 128 Satz 1 Nr. 4 SächsGemO).  
Die Inhalte des Anhangs und dessen Anlagen ergeben sich aus den Angabepflichten nach 
§ 52 SächsKomHVO sowie den gesetzlichen Mustervorgaben nach § 128 Satz 1 Nr. 4 und 
Satz 2 SächsGemO i. V. m. Anlage 5 zu Ziffer V Nr. 1 der VwV KomHSys. Die Prüfung der 
Einhaltung der Mustervorgaben betraf insbesondere die formelle Übereinstimmung der Anla-
gen zum Anhang des JA mit den Mustervorgaben nach § 128 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 Sächs-
GemO i. V. m. Anlage 5 zu Ziffer V Nr. 1 der VwV KomHSys.  
Die Forderungsübersicht zum 31.12.2018 (Anlage 2 zum Anhang) entspricht formell den 
gesetzlichen Vorgaben. Der Ausweis von Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Be-
teiligungen und Sondervermögen ist auf mittelbare Beteiligungsunternehmen zu erweitern 
(nicht lediglich auf die erste Beteiligungsstufe zu beschränken). Dem konnte nach Auskunft 
der SKÄ bezogen auf 2018 noch nicht entsprochen werden. 
Feststellungen zur Verbindlichkeitenübersicht ergaben sich bzgl. der nicht spiegelbildlichen 
Abbildung von künftigen Tilgungsleistungen für das Objekt Arno-Nitzsche-Str. 37 (unechter 
Mietkauf) im Vergleich zu den Angaben im JA der LESG. 
Nach § 52 Abs. 1 Satz 1 SächsKomHVO sind in den Anhang diejenigen Angaben aufzuneh-
men, die zu den einzelnen Posten der ErgR, der FinR und der VR vorgeschrieben sind. Dies 
ist nach den Erkenntnissen der Prüfungen mit Ausnahme der in diesem Schlussbericht aufge-
führten Feststellungen i. W. sachgerecht erfolgt. 
Für das Berichtsjahr sind die Ergänzungen in § 52 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO besonders 
prüfungsrelevant. Folgende zusätzliche Anhangsangaben waren für den JA 31.12.2018 gefor-
dert: „Insbesondere sind das Basiskapital, die Rücklagen, die Fehlbeträge gemäß 
§ 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung und der Betrag der verfügbaren Mittel 
gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung zu erläutern.“  

Die geforderten Erläuterungen im Bereich der Kapitalposition wurden unter Punkt 5.2.1. 
des Anhangs getätigt. Das Basiskapital zum 31.12.2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 



 

G:\Team\RPA\SeifertMa\Prüfung\2020\1_SB_an_RV_31122018\PB_20_4_0088_SB_an_RV_JAP_31122018_9.docx 

Seite 45 von 152 

109,0 Mio. € auf 1.987,0 Mio. € verringert. Maßgeblich wirkten sich die gesetzlichen Änderun-
gen gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO sowie 
§ 62 Abs. 4 SächsKomHVO aus. Das Basiskapital reduzierte sich durch eine Verrechnung von 
Restbuchwerten aus der Umgliederung von „Altvermögen“ in „Neuvermögen“ („Umswitchef-
fekt“) und der i. d. Z. zusätzlich gebildeten Sonderergebnisrücklage i. H. v. 111,3 Mio. €. Nach 
§ 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapi-
tals nicht zur Verrechnung herangezogen werden. Das festgestellte Basiskapital zum 
31.12.2017 betrug 2.096,1 Mio. €, der eingriffssichere Betrag nach gesetzlicher Vorgabe 
698,7 Mio. €. Die Stadt Leipzig hat die Schutzhöhe für das Basiskapital i. H. v. 1.000,0 Mio. € 
festgelegt (vgl. Anhang, Punkt 5.2.1.1). Die Festlegung eines höheren nicht verrechnungsfä-
higen Sockelbetrages nach § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO ist nicht zu beanstanden. 
Mit der Neuregelung des § 72 Abs. 4 SächsGemO zum 01.01.2018 i. V. m. A. 1. 5. der 
VwV KomHWi vom 11.12.2017 erfordert die Gesetzmäßigkeit des HH, dass im FinHH des 
HHJ ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen wird, der den 
Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus 
kreditähnlichen Rechtsgeschäften deckt. Zur Deckung können auch verfügbare Mittel im 
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, im Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlun-
gen für die Gewährung von Darlehen oder im Bestand an liquiden Mitteln verwendet werden 
(Ersatzdeckungsmittel). Nach § 24 Abs. 5 SächsKomHVO handelt es sich bei den verfügba-
ren Mitteln um veranschlagte Mittel, die nicht gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise 
gebunden sind und deren Auszahlung zulässig ist. Die voraussichtliche Entwicklung des Be-
trages der verfügbaren Mittel im HHJ und im Finanzplanungszeitraum ist gemäß 
§ 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO im Vorbericht zum HHP darzustellen. Im JA der Kommune ist 
der Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 49 Abs. 2 SächsKomHVO in der FinR nachrichtlich 
anzugeben und nach § 52 Abs. 1 SächsKomHVO im Anhang zu erläutern. Eine gesetzliche 
Definition der verfügbaren Mittel wurde auch mit der seit 17.08.2019 gültigen Fassung der 
SächsKomHVO nicht getroffen. Durch die Verwaltung sind daher einheitliche und vergleich-
bare Kriterien festzulegen. Die Kommentarliteratur13 gibt hierzu Empfehlungen. Zum Zeitpunkt 
der Prüfung hatte die Stadtverwaltung keine amtsinternen Festlegungen zur Berechnung der 
verfügbaren Mittel getroffen.  
Die Stadt Leipzig weist in der FinR des JA zum 31.12.2018 verfügbare Mittel i. H. v. 16,6 Mio. € 
aus. Während im Anhang bezüglich der FinR i. W. auf den Rechenschaftsbericht verwiesen 
wird, wird dort im Punkt 5.2.1 wie folgt ausgeführt: „Verfügbare Mittel nach 
§ 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO bestehen zum 31.12.2018 in Höhe von 16,6 Mio. EUR und 
haben sich um 12,8 Mio. EUR verringert (Vorjahr: 29,4 Mio. EUR).“ Eine Erläuterung, wie sie 
der § 52 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO fordert, ist im JA nicht enthalten. Die Verfügbarkeit der 
Mittel wurde nach Auffassung des RPA nur unzureichend betrachtet. 
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 1 SächsKomHVO sind im Anhang die auf die Posten der ErgR und 
VR angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Der Anhang enthält 
keine Aussagen zur Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung bei den 
Wertpapieren des Spezialfonds (vgl. Gliederungspunkt 6.2.2.). Unter Berufung auf 
§ 52 Nr. 12 SächsKomHVO sollten im Anhang dieselben Angaben zum Investmentzertifikat 
der Stadt Leipzig erfolgen, wie sie auch im § 285 Nr. 26 HGB hierfür gefordert werden. Hierzu 
zählen insbesondere der Marktwert und die Differenz zum Buchwert, sowie Gründe dafür, dass 
eine Abschreibung gemäß § 44 Abs. 6 SächsKomHVO unterblieben ist, einschließlich der An-
haltspunkte, die darauf hindeuten, dass die Wertminderung voraussichtlich nicht von Dauer 
ist. 
Bezogen auf die Steuerforderungen werden im Punkt 5.1.2.2.1 des Anhangs Ausführungen 
zur Anwendung des Wertaufhellungsprinzips getätigt, die das RPA kritisch sieht und daher 
bereits im Schlussbericht zur Prüfung des JA 31.12.2012 ausführlich gewürdigt hat. Auf den 
Gliederungspunkt 6.2.2. wird verwiesen. 

                                                           
13 vgl. Quecke/Schmid, Kommentar zur SächsGemO, § 72, Rz. 184 – 185 
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Zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben im Bereich der Grundsicherungsleistungen für Ar-
beitssuchende (SGB II) durch das Jobcenter gehört neben der Leistungsgewährung, die sich 
bilanziell im JA der Stadt Leipzig widerspiegelt, auch die ggf. notwendige Rückforderung 
von Leistungen, die im JA der Stadt Leipzig nicht bilanziert wird. Laut Bestandsnachweis 
der Bundesagentur für Arbeit bestehen zum 31.12.2018 offene Forderungen aus der Rück-
zahlung kommunaler Leistungen i. H. v. insgesamt 25,9 Mio. € (Vorjahr: 25,5 Mio. €), die das 
Jobcenter gegen Einzelpersonen (Schuldner) durch Verwaltungsakt geltend gemacht hat. 
Hinzu kommen Forderungen auf Unterhaltskonten zum 31.12.2018 i. H. v. 3,0 Mio. € (Vorjahr: 
2,9 Mio. €). Die Angabe der nicht bilanzierten Rückforderungen aus SGB II-Leistungen, deren 
Forderungseinzug durch die Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Bayern, auch für das 
Jobcenter Leipzig als Dienstleistung durchgeführt wird, fehlt im Anhang zum JA 31.12.2018. 
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO sind im Anhang die ausgeübten Wahlrechte 
und Ermessensspielräume anzugeben. Für das sogenannte geringfügige Treuhandver-
mögen sind im Anhang zum JA 31.12.2018 keine diesbezüglichen Angaben erfolgt. Der Be-
griff Treuhandvermögen wird in § 92 Abs. 1 SächsGemO definiert. Hierunter fallen rechtlich 
selbstständige örtliche Stiftungen sowie Vermögen, welches die Gemeinde nach besonderen 
Rechtsvorschriften treuhänderisch zu verwalten hat. Für Vermögen, das die Kommune treu-
händerisch zu verwalten hat, besteht gemäß § 36 Abs. 4 SächsKomHVO grundsätzlich ein Bi-
lanzierungsverbot. Abweichend hiervon kann ein sogenanntes geringfügiges Treuhandvermö-
gen im HH und in der Folge auch im JA der Kommune gesondert nachgewiesen werden 
(§ 92 Abs. 2 SächsGemO, § 36 Abs. 4 Satz 2 SächsKomHVO). Als Voraussetzung für eine 
sachgerechte Festlegung einer Wertgrenze erachtet es das RPA als erforderlich, dass in der 
Stadtverwaltung eine Übersicht über das von ihr verwaltete Treuhandvermögen vorliegt. Bis 
dato existiert eine solche Aufstellung nicht. Mit § 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO besteht 
speziell eine Vorschrift zu Anhangsangaben zu sonstigen Treuhandvermögen. Im Anhang wird 
im Punkt 8.5 zu den rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen und sonstigem Treuhand-
vermögen berichtet. Sofern die Gemeinde das Treuhandvermögen nicht in ihrem HH abbildet, 
wird die Herstellung von Transparenz darüber gewährleistet, dass § 52 Abs. 2 Nr. 9 
SächsKomHVO vorschreibt, dass die von ihr verwalteten rechtlich selbstständigen örtli-
chen Stiftungen und sonstigen Treuhandvermögen im Anhang zum JA anzugeben sind. Hier-
für genügt nicht deren bloße Benennung. Zur Herstellung einer ausreichenden Transparenz 
sollten die Anhangsangaben auch Informationen über die ordnungsgemäße Verwaltung, die 
Höhe des Treuhandvermögens, dessen Bestimmungszweck, die erzielten Erträge und deren 
zweckbestimmte Verwendung enthalten. 
Gemäß Punkt 8.5.2 des Anhangs hatte die Stadt Leipzig bisher gemeinsam mit der KWL treu-
händerisch für die sächsischen Kommunen die Anteile an der FEO gehalten. Mit der 
Rechtskraft des Urteils des BVerwG vom 12.12.2018 zur Zuordnung der Geschäftsanteile an 
die einzelnen antragstellenden Gemeinden (mit Ausnahme der nicht fristgerecht gestellten An-
träge) war der treuhänderischen Verwaltung durch die Stadt Leipzig die Grundlage entzogen. 
Der Ausweis der treuhänderischen Verwaltung von Anteilen an der FEO war in der VR der 
Stadt Leipzig zum 31.12.2018 nicht mehr zulässig. 
Als rechtlich selbstständige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts wurde im Anhang, 
Punkt 8.5.1, die „Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig“ mit Sitz in Leipzig eingeordnet. Im 
Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig werden noch die Stiftung Bach-Archiv und die Mendels-
sohn-Stiftung aufgezählt. Hier konnte der rechtliche Status i. R. d. Prüfung aufgrund ausste-
hender Unterlagen nicht abschließend geklärt werden.  
Keine Erläuterungen sind im Anhang in Bezug auf eine Erheblichkeitsgrenze für Rückstellun-
gen aus vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen zur Gegenleistung ggü. Drit-
ten, die im laufenden HHJ wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht 
bekannt sind (§ 41 Abs. 1 Nr. 9 SächsKomHVO), enthalten. Dies stellt einen Verstoß gegen 
§ 52 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO dar. 
Bei wesentlichen, betragsmäßig hohen Rückstellungen sollte zudem dem Anhang eine Über-
sicht i. S. einer tiefergehenden Untergliederung zu entnehmen sein. Eine solche findet sich im 
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Anhang zum JA 31.12.2018 analog zu den Vorjahren nur zu den betragsmäßig kleineren sons-
tigen Rückstellungen. 
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO sind die unter der VR aufzuführenden Vorbelas-
tungen künftiger HHJ und die übertragenen Ermächtigungen zu erläutern. Im Punkt 8.3.1 des 
Anhangs ist nochmals die Tabelle unter der VR mit den Vorbelastungen künftiger HHJ wieder-
gegeben. Der saldierte Ausweis der übertragenen Ansätze für Auszahlungen und Aufwendun-
gen mit den übertragenen Einzahlungen wiederholt sich hier. Der Gesamtbetrag aller Vorbe-
lastungen ändert sich nach Korrektur des Fehlers von 671,9 Mio. € auf 686,7 Mio. €. Im Punkt 
8.3.6 „übertragene Ansätze nach § 21 SächsKomHVO“ werden die gesetzlichen Vorschriften 
zur Übertragung erläutert und die mit dem JA zum 31.12.2018 übertragenen Beträge aufge-
führt. Auf Gliederungspunkt 6.2.4. wird verwiesen. 
Im Anhang sind gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 11 SächsKomHVO u. a. Angaben der Verpflichtun-
gen gegenüber Rechtseinheiten aufzunehmen, die gemäß § 88 a Abs. 1 SächsGemO in den 
Gesamtabschluss einzubeziehen sind, auch wenn ein solcher nicht aufzustellen ist. Unter 
Punkt 8.7 im Anhang wurde zu den Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten nach 
§ 52 Abs. 2 Nr. 11 SächsKomHVO u. a. Folgendes ausgeführt: „Hier darzustellende Verpflich-
tungen der Stadt Leipzig gegenüber Rechtseinheiten, sofern sie nicht passiviert oder unter 
den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ausgewiesen wurden, sind gegenwärtig nicht 
feststellbar“. Das RPA empfiehlt, die erforderliche Angabe schnellstmöglich durch die entspre-
chenden Abfragen bei den zuständigen Fachbereichen in künftigen JA zu gewährleisten. Bei-
spielsweise ergeben sich finanzielle Verpflichtungen aus dem Mietvertag „Kinderhaus Cu-
riestraße“ mit der LESG (VI-DS-03974). 
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO sind im Anhang auch sonstige Sachverhalte an-
zugeben, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für die Stadt Leipzig ergeben können, 
sofern diese Angaben für die Beurteilung der VFE-Lage von Bedeutung sind. Solche Sach-
verhalte sind insbesondere dann anzugeben, wenn sie an eine längere Vertragslaufzeit ge-
bunden sind. Eine Berichtspflicht besteht mit Blick auf die Bedeutung für die Finanzlage au-
ßerdem, wenn die durch kurzfristige Verträge begründeten Verpflichtungen einen unge-
wöhnlichen Umfang besitzen. Eine Aufzählung hierzu findet sich unter Punkt 8.8.1 des An-
hangs. Diese Anhangsangabe ist aus Sicht des RPA noch nicht vollumfänglich. Aus der lang-
fristigen Anmietung von Kindertageseinrichtungen sowie Asylunterkünften durch die Stadt 
Leipzig folgen bspw. langfristige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Leipzig, die unter dieser 
Anhangsangabe zu subsumieren sind. Weiterhin sollten die (SAP-) Obligoübertragungen in 
das Folgejahr als sonstige Verpflichtungen im Anhang angegeben werden, wenn deren Ge-
samtbetrag von finanzieller Bedeutung ist. Dabei handelt es sich um zu erwartende eingegan-
gene finanzielle Belastungen (Bestellungen), die erst in Zukunft zu Verbindlichkeiten werden. 
Im Rahmen des JA 31.12.2018 wurden die noch offenen Aufträge (Bestellungen MM) des 
ErgHH in das HHJ 2019 in der Gesamtsumme von 11,2 Mio. € (Vorjahr: 10,6 Mio. €) übertra-
gen (vgl. HM der SKÄ vom 04.02.2019). Der Gesamtbetrag ist somit von finanzieller Bedeu-
tung und sollte als sonstige Verpflichtung angegeben werden.  
Die Aufwendungen der kommunalen Leistungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende 
nach SGB II einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe werden als „Aufgabenbe-
zogene Leistungsbeteiligung“ (Kontengruppe 446) in den „sonstigen ordentlichen Aufwendun-
gen“ entsprechend der VwV KomHSys sachgerecht abgebildet. Die Aufwendungen (ohne 
Sachkonto 4461 1900 – Kommunaler Finanzierungsausgleich) betragen im Ergebnis für 2018 
unter der PG 312 insgesamt 139,8 Mio. €. Da es sich bei den Aufwendungen dem Grunde 
nach um Transferaufwendungen handelt, ist die Mitzugehörigkeit zu den Transferaufwendun-
gen im Anhang zum JA der Stadt Leipzig darzustellen. Dieser Hinweis auf die Mitzugehörig-
keit gemäß § 47 Abs. 3 SächsKomHVO fehlt im Anhang zum JA 31.12.2018. 
Das Dezernat Finanzen hatte in der Stellungnahme vom 20.12.2019 zur Prüfung des JA 
31.12.2017 wie folgt ausgeführt: „Die Hinweise zu den Angaben im Anhang und im Rechen-
schaftsbericht werden für die Folgeabschlüsse geprüft. Das Dezernat Finanzen hatte schon in 
den vergangenen Jahren angekündigt, detailliertere Erläuterungen in den Anhang und den 
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Rechenschaftsbericht aufzunehmen, sobald die Rückstände bei der Jahresabschlussaufstel-
lung aufgeholt worden sind.“  

Im Anhang und Rechenschaftsbericht zum HHJ 2018 sind – wie in der Stellungnahme ange-
kündigt – noch nicht alle Hinweise und Anmerkungen des RPA aus Vorjahresprüfungen um-
gesetzt worden. 

Zusammenfassend ist feststellbar, dass im Anhang zum JA 31.12.2018 nicht alle gesetzlich 
geforderten Angaben getätigt wurden. Mit Ausnahme der genannten Sachverhalte steht der 
Anhang inkl. Anlagen im Einklang mit dem JA 31.12.2018, welcher unter Beachtung der Ein-
schränkungen im Prüfungsvermerk i. W. ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der VFE-Lage der Stadt Leipzig vermittelt. 

6.1.3. Inventur und Inventar 
Gemäß § 34 Abs. 1 SächsKomHVO hat die Gemeinde zu Beginn des ersten HHJ mit einer 
Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung und danach für den Schluss 
eines jeden HHJ ihre Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, ihre Forderungen und 
Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie ihre sonstigen VG genau zu verzeichnen und 
dabei den Wert der einzelnen VG und Schulden anzugeben (Inventar). Körperliche VG sind 
grundsätzlich durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Ausnahmen hiervon 
sind in § 35 Abs. 2 SächsKomHVO geregelt. Diese wurden im Rahmen der Änderung der 
SächsKomHVO zum 01.01.2018 erweitert. 

Rechtsgrundlage Erweiterung der Ausnahmen seit 
01.01.2018 

Anwendbarkeit in der Stadt 
Leipzig zum 31.12.2018 

§ 35 Abs. 2 Satz 2 SächsKomHVO Bei Anwendung des Buchinventur-
verfahrens soll das Intervall für die 
körperliche Bestandsaufnahme bei 
körperlichen  
- beweglichen VG des Anlagever-

mögens fünf Jahre (bis zum 
31.12.2017 bis zu 3 Jahre) und  

- unbeweglichen VG des Anlage-
vermögens zehn Jahre (bis zum 
31.12.2017 bis zu 5 Jahre) nicht 
überschreiten. 

Die Anwendung ist nicht mög-
lich, da bisher keine verbindlichen 
städtischen Regelungen zur Durch-
führung von Buchinventuren vorlie-
gen und noch keine den GoB und 
GoI entsprechenden Buchinven-
turen erfolgt sind. 

§ 35 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO Für Folgeinventuren von körperli-
chen VG, deren Nutzung nicht 
zeitlich begrenzt ist, darf seit dem 
01.01.2018 ganz auf eine körper-
liche Bestandsaufnahme ver-
zichtet werden (Regelung ist zum 
01.01.2018 neu hinzugekommen). 

Die Anwendung ist nicht möglich 
für die Bilanzposten „unbebaute 
Grundstücke und grundstücksglei-
che Rechte an solchen“ sowie 
„Kunstgegenstände und Kultur-
denkmäler“, da für beide Bilanzpos-
ten noch keine vollständigen Be-
standsverzeichnisse vorliegen. 

§ 35 Abs. 4 SächsKomHVO Der OBM kann für bewegliche Ge-
genstände des Sachanlagevermö-
gens, deren AHK vermindert um ei-
nen darin enthaltenen abzugsfähi-
gen Vorsteuerbetrag, im Einzelnen 
den Betrag von 800,00 € (bis zum 
31.12.2017 den Betrag von 
410,00 €) nicht überschreiten, Be-
freiungen von § 34 Abs. 1 Satz 1 
und 3 SächsKomHVO vorsehen. 

Bewegliche VG, Kunstgegen-
stände und Vorräte unter 410,00 € 
wurden nicht bilanziert (Anhang, 
Punkt 3.5). 
Die Wertgrenze von 800,00 € findet 
erst ab 01.01.2019 Anwendung 
(siehe DA des OBM Nr. 16/2019 
„Anlagenbuchhaltung“). 

Zum Bilanzstichtag konnte die Stadt Leipzig aufgrund der nicht erfüllten Voraussetzungen 
keine der erweiterten Ausnahmen in Anspruch nehmen. Auf die Anhebung der Wertgrenze für 
geringwertige VG wurde zum 31.12.2018 bewusst verzichtet (DA des OBM Nr. 16/2019 „An-
lagenbuchhaltung“).
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Bezüglich der Intervalle für die körperliche Bestandsaufnahme führt die Verwaltung in ihrer 
Stellungnahme vom 20.12.2019 zur Prüfung des JA 31.12.2017 aus: 
„Außerdem soll nach den Grundsätzen einer ordnungsmäßigen Inventur der Aufwand, der zur 
Durchführung der Inventur erforderlich ist, in einem angemessenen Verhältnis zu den hier-
durch generierten Informationen stehen. So gestattet der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit Ab-
weichungen von anderen Grundsätzen ordnungsmäßiger Inventur, sofern dies aus Wirtschaft-
lichkeitsgründen (sowie unter Abwägung der übrigen betroffenen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Inventur) angebracht erscheint. Die betroffenen Bilanzpositionen sind daher für die erst-
malige körperliche Erfassung mittels geeigneten Abgrenzungsfestlegungen in kleinere Unter-
bereiche und ggf. Unterunterbereiche aufzugliedern. Die Dauer der Erstellung eines vollstän-
digen Bestandsverzeichnisses für eine Bilanzposition sollte einen Zeitraum von 5 Jahren nicht 
überschreiten.“ 

Bzgl. der Durchführung von Inventuren hat die Verwaltung entsprechenden Handlungsbedarf 
erkannt und führt im Rechenschaftsbericht unter Punkt 4.1.1. Folgendes aus: 
„Die laut § 35 SächsKomHVO jährlich durchzuführenden Inventuren für alle Bilanzposten bil-
den die Hauptgrundlage zur Erstellung des doppischen Jahresabschlusses. Dadurch wird die 
lückenlose mengen- und wertmäßige Erfassung des Vermögens und der Schulden abgesi-
chert. Demnach kann die Vollständigkeit und die materielle Richtigkeit des Jahresabschlusses 
nur über die Inventur garantiert werden. Die fehlenden Inventuren waren u. a. ursächlich für 
die eingeschränkten Prüfungsvermerke für die Jahresabschlüsse der Stadt Leipzig. […]“  

Zur Sicherstellung einer einheitlichen, den GoI entsprechenden Vermögenserfassung wurde 
die DA des OBM Nr. 24/2014 vom 28.10.2014 „Inventurrichtlinie der Stadtverwaltung Leipzig“ 
erlassen, welche um verschiedene Anlagen ergänzt werden soll, wenn dies für spezielle In-
venturverfahren und -systeme sowie für bestimmte Bilanzposten erforderlich ist. Bisher wurde 
diese DA um die Anlage A (Inventur des beweglichen Sachanlagevermögens der Stadtverwal-
tung Leipzig; DA des OBM Nr. 26/2014) und die Anlage B (Inventur des Vorratsvermögens der 
Stadtverwaltung Leipzig; DA des OBM Nr. 27/2014) ergänzt. Weitere geplante Anlagen für 
spezielle Inventurverfahren und -systeme sowie für bestimmte Bilanzposten wurden bis zum 
Datum dieses Schlussberichtes nicht erlassen. Diese Regelungslücke soll (vorerst) durch ver-
bindliche, dezernatsübergreifende Arbeitsanweisungen des Ersten Bürgermeisters und Beige-
ordneten für Finanzen geschlossen werden. Für die Stadtverwaltung Leipzig ist diese Form 
des innerstädtischen Verwaltungshandelns unüblich. Allerdings soll dadurch ein schnellerer 
Beginn der Durchführung von Inventuren nach einheitlichen Vorgaben erreicht werden. Der 
OBM wies in seiner DB vom 21.06.2016 ausdrücklich darauf hin, dass er die umgehende 
Durchführung der Inventuren nach den Anweisungen des Dezernats Finanzen erwarte.  
Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 lagen für folgende VG Arbeitsanweisungen für die erste kör-
perliche Inventur nach der EÖB vor, welche der Erste Bürgermeister und Beigeordnete für 
Finanzen in den Jahren 2016 und 2017 erlassen und bekanntgegeben hat: 
- Gebäude, zugehörige Außenanlagen und zugehöriger Grund und Boden, 
- Grund und Boden, 
- Kunstgegenstände sowie Kulturdenkmäler (seit 21.06.2019 außer Kraft, s. u.), 
- Infrastrukturvermögen. 
Das RPA war i. R. d. begleitenden Prüfung in die Erstellung der Arbeitsanweisungen mit ein-
bezogen, zuletzt im Juni 2017. Die vier genannten Anweisungen ersetzen grundsätzlich vor-
erst den Regelungsgehalt der in der DA des OBM Nr. 24/2014 geplanten Anlagen C, D, E 
und F. Die Anlagen A bis F sollen die nach §§ 34 f. SächsKomHVO geforderten körperlichen 
Inventuren für die Stadt Leipzig regeln. Entsprechend der jeweiligen Bezeichnung der genann-
ten Arbeitsanweisungen beschränkt sich ihre Gültigkeit auf die jeweils erste körperliche Inven-
tur nach der EÖB. Für Folgeinventuren ist der Erlass von neuen Regelungen notwendig. Mit 
Inkrafttreten der DA des OBM Nr. 14/2019 „Bestandsverzeichnisse Kunstgegenstände, Kul-
turdenkmäler, sonstige Sammlungsbestände“ am 21.06.2019 wurde die „Arbeitsanweisung für 
die erste körperliche Inventur der Kunstgegenstände sowie Kulturdenkmäler nach der EÖB 
der Stadt Leipzig“ außer Kraft gesetzt.  
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Das RPA stellte fest, dass die körperliche Inventur der AiB nicht wie ursprünglich geplant, 
Bestandteil der Arbeitsanweisung für die körperliche Inventur der Gebäude ist. Der Erste Bür-
germeister und Beigeordnete für Finanzen führte hierzu in seiner Stellungnahme vom 
20.12.2019 aus: „Die Anlagen im Bau sind die am häufigsten überwachten Vermögensgegen-
stände, da sich die Objekte in laufender Weiterentwicklung befinden. Die verschiedenen Bau-
phasen werden abgenommen und protokolliert. Veränderungen, welche bspw. eine außeror-
dentliche Wertminderung nach sich ziehen würden, werden umgehend erkannt. Hierbei wer-
den bisher formelle Anforderungen an die Inventur nicht vollständig umgesetzt. Die Prozess-
gestaltung und die Erstellung der Dienstanweisung wird im Rahmen der generellen Erarbei-
tung der Inventurprozesse berücksichtigt.“ 

Zur Vollständigkeit der AiB wird unter Gliederungspunkt 6.2.2. in diesem Schlussbericht aus-
geführt. 
Auch zu Buchinventuren liegen bisher keine verbindlichen Regelungen vor. Entsprechend 
den Angaben im Anhang wurden im Jahr 2018 umfangreiche Abstimmungsarbeiten der Be-
stände vorgenommen, aber bisher noch nicht unter dem Begriff „Buchinventur“ subsumiert und 
dokumentiert. 

Das RPA stellt zusammenfassend fest, dass die in der Stadtverwaltung Leipzig für die nach 
den §§ 34 f. SächsKomHVO vorgeschriebenen Inventuren erlassenen Dienst- und Arbeitsan-
weisungen ausschließlich das Verfahren für körperliche Bestandsaufnahmen regeln. Somit lag 
bis zur Abfassung dieses Schlussberichts keine klare Handlungsvorgabe für die Verwaltung 
vor, in der die Zuständigkeiten, das Verfahren und die Form der Durchführung einer einheitli-
chen, den GoB und GoI entsprechenden Buchinventur geregelt war. Demzufolge wurden bis-
her auch keine den GoB und GoI entsprechenden Buchinventuren durchgeführt. Ohne 
ordnungsgemäße Buchinventur kann § 35 Abs. 2 SächsKomHVO nicht zur Anwendung ge-
langen. 

Das weitere Vorgehen bzgl. der Schaffung von verbindlichen verwaltungsinternen Regelungen 
zur Inventurdurchführung ist von der Verwaltung wie folgt geplant (Maßnahmen- und Zeitplan 
31.12.2017; Anlage 3 der Vorlage VII-DS-00760-NF-01): „An dem Prozess zur Gestaltung der 
körperlichen Inventuren und der Buchinventur wird unter Beteiligung von SAP-Referat sowie 
GISA, Stadtkasse und Stadtkämmerei weiterhin intensiv gearbeitet. Ziel ist es, weitestgehend 
auf die bisher genutzten Papierdokumente zu verzichten und den Prozess grundsätzlich im 
SAP abzubilden. Dazu wird zunächst ein Prototyp erstellt. Die Inventuren sollen grundsätzlich 
im SAP angelegt werden, um die darin gepflegten Daten direkt als Grundlage zu nutzen. Nach 
dem Vorliegen des Prototyps werden gemeinsam mit den Fachämtern die spezifischen Anfor-
derungen an die Inventuren der jeweiligen Bilanzposten und deren Umsetzung verprobt und 
plausibilisiert. Dabei müssen die Inventurprozesse in die gesamtstädtischen digitalen Pro-
zesse eingebunden werden. Die Ausgangsbasis hierfür bilden die Einkaufsprozesse der Stadt 
(erworbene Vermögensgegenstände, etc.). Erst nach Aufstellung der automatisierten Pro-
zesse werden die vorhandenen Dienstanweisungen überarbeitet und die entsprechenden An-
lagen erstellt.“ 

Der Stadtrat hat diese Vorgehensweise in seiner Sitzung vom 26.02.2020 zur Kenntnis ge-
nommen. 
Am 25.09.2020 wurde der Prototyp dem RPA vorgestellt. Bei dem Prototyp handelt es sich um 
eine zusätzliche Programmierung im SAP, die dazu dienen soll, alle inventurrelevanten Daten, 
die schon im SAP erfasst sind, sowohl für die Durchführung von körperlichen Inventuren als 
auch von Buchinventuren medienbruchfrei zur Verfügung zu stellen. Das heißt auch, dass die 
Inventurrahmenpläne in diesem Programm erstellt werden und in dem Programm verbleiben. 
Das bisher genutzte Inventarverwaltungsprogramm wird dann nicht mehr benötigt. Die Prä-
sentation wurde positiv zur Kenntnis genommen. Das RPA begleitet das Verfahren weiterhin. 
Aktuell ist die Entwicklung der Software für die Durchführung der körperlichen Inventur des 
beweglichen Sachanlagevermögens der Stadt Leipzig sehr weit fortgeschritten. Die Buchin-
ventur für Forderungen und Verbindlichkeiten ist noch nicht im Programm umgesetzt. Für die 
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Durchführung der Buchinventuren für Hauptbuchposten (wie z. B. Rückstellungen) konnte die 
Umsetzung im Prototypen noch nicht geklärt werden. 
Zu den im HHJ 2018 durchgeführten Inventuren ist zu konstatieren: 

städtische Regelung

Bilanzposten/
Vermögens-
gegenstände

körperliche Inventur
nach EÖB

abgeschlossen 
31.12.2018

Feststellungen/
Ausnahmen

im Anhang
ausgeführt

unter
DA des OBM Nr. 26/2014: 
Inventurrichtlinie der Stadt 
Leipzig, Anlage A 

bewegliches 
Sachanlagevermögen

ja,
zum Teil auch 
Folgeinventuren

Ausnahme: 
- Kunstgegenstände

außerdem fehlende
Fortschreibung der
Inventurdifferenzen in
den Büchern:
- durch Amt für Sport
- durch Branddirektion

Punkt 3.1

Punkt 3.1
Punkt 3.1

DA des OBM Nr. 27/2014: 
Inventurrichtlinie der Stadt 
Leipzig, Anlage B

Vorratsvermögen entfällt Punkt 3.1

DA des OBM Nr. 14/2019:
„Bestandsverzeichnisse 
Kunstgegenstände, 
Kulturdenkmäler, sonstige
Sammlungsbestände“

Kunstgegenstände, 
Kulturdenkmäler, 
sonstige 
Sammlungsbestände

zum 31.12.2018 nicht 
anwendbar

zum 31.12.2018 nicht
anwendbar

Gebäude, deren 
zugehörige 
Außenanlagen und 
deren zugehöriger 
Grund und Boden

ja Ausnahme: 
- Amt für Sport Punkt 3.1

Grund und Boden nein,
Inventur 2017 begonnen

Durchführung innerhalb 
von 5 Jahren/Abschluss 
2023 geplant

Punkt 3.1

Kunstgegenstände 
sowie Kulturdenkmäler

nein Stadtgeschichtliches 
Museum (Aufnahme: 
laufendes Verfahren)

In Teilbereichen der 
städtischen Museen und 
Kultureinrichtungen 
wurde in 2020 
begonnen. Bereits 
laufende Inventuren 
wurden fortgeführt.

Punkt 3.1

Infrastrukturvermögen:

- Straßen ja,
letzte körperliche Inventur 
2017 abgeschlossen

Fortschreibung der 
Inventurdifferenzen in 
den Büchern noch nicht 
abgeschlossen

Punkt 3.1

- Brücken und sons-
  tige Ingenieur-
  bauwerke

ja,
letzte körperliche Inventur 
2016 abgeschlossen

Nach DIN 1076 sind alle 
Bauteile zweimal jährlich 
zu beobachten. Diese 
Maßnahmen sollten aus 
Sicht des RPA in die 
Inventurdurchführung 
einfließen.

- Beleuchtung ja,
letzte körperliche Inventur 
2017 abgeschlossen

Eine Anpassung des 
Festwertes erfolgte nicht.

Punkt 5.1.1.3.3

- weitere unbewegliche 
  Vermögensgegen-
  stände

nein,
körperliche Inventur 2017 
begonnen

Punkt 3.1

Arbeitsanweisungen des 
Ersten Bürgermeisters 
und Beigeordneten für 
Finanzen betreffend die 
ersten Folgeinventuren 
nach der EÖB

 
Die rechtlich vorgeschriebenen Inventurintervalle konnten zum 31.12.2018 für keinen Bilanz-
posten eingehalten werden. Eine jährliche körperliche Inventur wurde für keinen Bilanzposten 
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durchgeführt. Auf eine jährliche körperliche Inventur kann nur verzichtet werden, wenn inner-
halb der möglichen Ausweitung der Intervalle für körperliche Inventuren von 5 Jahren (beweg-
liche VG des Anlagevermögens) bzw. 10 Jahren (unbewegliche VG des Anlagevermögens) 
eine jährliche Buchinventur stattfindet. Eine Buchinventur ist bisher für keinen Bilanzposten 
erfolgt. 
Für den Grund und Boden der Stadt Leipzig hat weder zur EÖB noch zum 31.12.2018 eine 
vollständige körperliche Inventur im Sinne der gesetzlichen Regelungen des 
§ 34 Abs. 1 SächsKomHVO stattgefunden. Ein bestätigter Bestandsnachweis für den städti-
schen Grund und Boden des Anlagevermögens gemäß DA des OBM Nr. 05/2010 liegt somit 
nicht vor. Entsprechend den Angaben im aktuellen Maßnahmen- und Zeitplan soll die erstma-
lige vollständige Bestandsaufnahme des Grund und Bodens über einen Zeitraum von fünf Jah-
ren durchgeführt werden. Der Abschluss der körperlichen Inventur des Grund und Bodens ist 
dementsprechend mit dem JA 31.12.2023 vorgesehen. Die geplante Vervollständigung des 
Bestandsverzeichnisses ist eine wesentliche Voraussetzung für die sich anschließenden 
Folgeinventuren.  
Bereits im Schlussbericht zur Prüfung der EÖB zum 01.01.2012 wurde darauf hingewiesen, 
dass neben den körperlichen Inventuren für Grund und Boden auch die körperlichen Inven-
turen der Kunstbestände in den Leipziger Museen und in den Leipziger Städtischen 
Bibliotheken nachzuholen sind.  
Nach Rücksprache mit dem Sachgebiet Inventurplanung und -steuerung, zuletzt im Oktober 
2020, war festzustellen, dass die auf Basis der o. g. DA des OBM Nr. 14/2019 zu erstellenden 
Mengengerüste von den städtischen Museen und der Leipziger Städtischen Bibliothek wei-
testgehend übergeben wurden und durch die SKÄ nun einer weiteren Wertung unterzogen 
werden. Ausgehend von diesen Mengengerüsten soll entsprechend den Angaben im aktuellen 
Maßnahmen- und Zeitplan ein grober realistischer Zeitplan zur Erfassung und Bewertung der 
nicht bilanzierten Bestände erstellt werden.  

Im Ergebnis stellt das RPA zum Thema Inventuren/Inventar fest, dass die Verwaltung stetig 
an der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben für die Durchführung von Inventuren in der Stadt 
Leipzig arbeitet und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen (interne Regelungen, tech-
nische Voraussetzungen […]) sukzessive geschaffen werden.  
Dennoch waren 
- für den Grund und Boden sowie für die Kunstgegenstände keine vollständigen Be-

standsverzeichnisse erstellt. 
- zum 31.12.2018 nur die körperlichen Inventuren in Form von DA des OBM oder Ar-

beitsanweisungen des Ersten Bürgermeisters und Beigeordneten für Finanzen gere-
gelt. 

- die dringend notwendigen Regelungen zur Durchführung von Buchinventuren bis zur 
Abfassung dieses Schlussberichts noch nicht erlassen und zum 31.12.2018 demnach 
keine Buchinventuren in diesem Sinne durchgeführt wurden. 

- die Aufnahmezyklen (§§ 34 und 35 SächsKomHVO) für Inventuren auch in 2018 nicht 
eingehalten. 

Nach § 10 Abs. 4 SächsKomPrüfVO darf ein Prüfungsvermerk insbesondere dann nicht un-
eingeschränkt erteilt werden, wenn wesentliche Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen 
festgestellt werden. Werden Bestandsnachweise weder durch körperliche Aufnahme (körper-
liche Inventur) noch durch ordnungsmäßige Fortschreibung (Buchinventur) erbracht, liegt eine 
eingeschränkte Ordnungsmäßigkeit der Buchführung vor. Inwieweit die VG und Schulden voll-
ständig erfasst und sachgerecht bewertet wurden, ist durch das RPA nicht abschließend be-
urteilbar. Weiterhin liegt ein Verstoß gegen §§ 34 und 35 SächsKomHVO vor. Der Prüfungs-
vermerk des JA 31.12.2018 wird diesbezüglich eingeschränkt erteilt. 
In ihrer Stellungnahme vom 07.12.2020 bestätigt die Verwaltung den geplanten Abschluss der 
körperlichen Inventur des Grund und Bodens bis zum 31.12.2023 und die sukzessive Durch-
führung der körperlichen Inventur der Kunstgegenstände ausgehend von den Maßnahme- und 
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Zeitplänen der Kultureinrichtungen. Zudem werde an einer technischen Lösung gearbeitet, um 
die Bestände automatisiert von den Datenbanken der Kultureinrichtungen in das SAP zu über-
tragen. 
Bis zum III. Quartal 2021 sollen entsprechend den Angaben in der Stellungnahme alle Inven-
turprozesse (körperliche Inventur und Buchinventur) im städtischen SAP-System abgebildet 
und vollständig digital unterstützt werden. An der Entwicklung des dafür vorgesehenen Proto-
typs (s. o.) wurde in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet. 
Nach Abschluss des Projektes sollen gemäß den Ausführungen der Verwaltung die städti-
schen Regelungen für die Durchführung der Inventuren erstellt werden und somit alle Voraus-
setzungen erfüllt sein, um die Erleichterungen des § 35 Abs. 2 SächsKomHVO in Anspruch zu 
nehmen. Die Einhaltung der Aufnahmezyklen sollte damit aus Sicht der Verwaltung gewähr-
leistet werden. 

6.1.4. Rechenschaftsbericht 
Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Lage der Stadt Leipzig gemäß 
§ 88 Abs. 2 SächsGemO i. V. m. § 53 Abs. 1 SächsKomHVO 
Der Rechenschaftsbericht gibt als Gegenstück zum Vorbericht einen Gesamtüberblick über 
die wirtschaftliche Lage der Stadt Leipzig. Zu den Angaben zur Lage der Stadt Leipzig im 
Rechenschaftsbericht des HHJ 2018 wird auf Gliederungspunkt 3.1.1. verwiesen. 
Erläuterungen seitens des RPA zur Ertragslage wurden in diesem Schlussbericht 
- in der Stellungnahme zur Lagebeurteilung unter Gliederungspunkt 3.1.1.,  
- zu einzelnen Plan-Ist-Abweichungen unter Gliederungspunkt 6.2.5.,  
- in der Analyse der Ertragslage unter Gliederungspunkt 6.2.7.3. angegeben und 
- in der Kennzahlendarstellung der Anlage 3 aufgezeigt. 
Aussagen des RPA zur Liquiditätslage der Stadt Leipzig beinhalten folgende Gliederungs-
punkte dieses Schlussberichts 
- die Lagebeurteilung unter Gliederungspunkt 3.1., 
- die Erläuterungen zu den liquiden Mitteln unter Gliederungspunkt 6.2.3.19.,  
- zur Vermögens- und Finanzlage unter Gliederungspunkt 6.2.7.2. und  
- die Kennzahlendarstellung der Anlage 3. 
Nach § 53 Abs. 1 SächsKomHVO ist u. a. eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzuneh-
men. Diese bedingt eine Analyse der VFE-Lage anhand von Kennzahlen. Auch im Rechen-
schaftsbericht des HHJ 2018 fehlen die, für die Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage 
relevanten Kennzahlen. Für die Ertrags- und Finanzlage werden Kennzahlen ausgewiesen. 
Zur Erhöhung der Aussagekraft der Bewertung der VFE-Lage sollte sich der Rechenschafts-
bericht zukünftig jedoch verstärkt aussagekräftigeren Kennzahlen bedienen und diese erläu-
tern. Im Hinblick auf die Finanzlage der Stadt Leipzig war z. B. festzustellen, dass im Rechen-
schaftsbericht – mit Ausnahme der Investitionsauszahlungsquote und des Liquiditätsde-
ckungsgrades – keine weiteren Kennzahlen Verwendung fanden. Es findet sich bspw. keine 
Aussage zur Liquidität 2. Grades, welche über die Zahlungsfähigkeit der Stadt Leipzig Aus-
kunft gibt. Zudem fehlen Aussagen zu den Nettoinvestitionsmitteln. Diese Kennzahl gibt Aus-
kunft über die Eigenfinanzierungskraft (Innenfinanzierung) der Kommune für Investitionen und 
bietet daher eine wesentliche Erkenntnis zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit 
(§ 72 Abs. 4 SächsGemO zum 01.01.2018 i. V. m. A. 1. 5. der VwV KomHWi vom 11.12.2017). 
Zu den Erläuterungen der Ergebnisse des JA gehört auch, dass diese mit den Vorjahreser-
gebnissen kritisch verglichen werden, um eine Bewertung der Haushaltswirtschaft zu errei-
chen. Im Rechenschaftsbericht wird unter Punkt 5.1 zur Ergebnisrechnung/Ertragslage und 
unter Punkt 5.2 zur Finanzrechnung/Finanzlage ausgeführt. Einen Vorjahresvergleich zeigt 
der Rechenschaftsbericht in den angegebenen Kennzahlen auf, darüber hinaus nicht. 
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Nach § 50 SächsKomHVO sind in der ErgR und der FinR des Gesamthaushaltes und der Teil-
haushalte die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen hinsicht-
lich der fortgeschriebenen Planansätze und Ergebnisse gegenüberzustellen. Ferner ist ein 
Plan-Ist-Vergleich anzufügen, welcher es den JA-Adressaten ermöglicht, sich darüber zu in-
formieren, inwieweit der HHP eingehalten worden ist. Die Vergleichsspalte dient dabei nicht 
nur der Erbringung von Rechenschaft gegenüber dem Stadtrat als Hauptadressaten des JA, 
sondern sie dient ihm und der Verwaltungsleitung auch dazu, aus dem Ergebnis der Haus-
haltswirtschaft Schlussfolgerungen für künftige Dispositionen zu ziehen. Um dieser Aufgabe 
vollumfänglich gerecht werden zu können, hat der Gesetzgeber in § 53 Abs. 1 SächsKomHVO 
für den Rechenschaftsbericht die Vorgabe getroffen, dass erhebliche14 Abweichungen der 
Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern sind. Im Rahmen der o. g. Ver-
gleichsbetrachtung ist insbesondere auf die fortgeschriebenen Plandaten 
(§ 59 Nr. 18 SächsKomHVO) abzustellen. 

Im HHJ 2018 bestand weiterhin die Problematik der fehlenden Auflösung von Kostenstel-
len. Diese Kostenstellen dienen i. R. d. unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung der Bereitstel-
lung „fiktiver“ Deckungsmittel, um SAP-programmseitig die Abweisung ungedeckter üpl. und 
apl. Aufwendungen und Auszahlungen zu verhindern. Dabei sind ErgHH und FinHH betroffen. 
Im ErgHH waren es mehrere Sachkonten aller Aufwandsarten, insbesondere Aufwendungen 
aus Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Auf-
wendungen. Die Beträge erscheinen in den jeweiligen Sachkonten als üpl./apl. Aufwendun-
gen/Auszahlungen mit negativen Vorzeichen und wurden bei der Ermittlung der fortgeschrie-
benen Planansätze der Gesamtergebnisrechnung und der Gesamtfinanzrechnung abgezo-
gen.  

Insgesamt wurden die fortgeschriebenen Planansätze um 35,1 Mio. € (Zwischensumme 
ErgHH) und um 36,8 Mio. € (Zwischensumme FinHH) zu niedrig ausgewiesen. Somit basieren 
die Planfortschreibungen im JA 31.12.2018 (Spalte 4 der ErgR/FinR) und der Plan-Ist-Ver-
gleich (Spalte 6 der ErgR/FinR) sowie die Angaben im Rechenschaftsbericht bzgl. der Abwei-
chungen teilweise auf unrichtigen Werten.  
In diesem Zusammenhang wurden z. B. für Hochbaumaßnahmen im Schulhausbau über 
die Kostenstelle 1098750000 („unterj. Fin. formale Deck. FH Schulhausbau“) im HHJ 2018 
insgesamt Mittel i. H. v. 21,8 Mio. € zur Verfügung gestellt.  

Das Unterlassen der Auflösung o. g. Kostenstellen ist nicht nachvollziehbar und widerspricht 
der Buchungslogik und den eigenen Festlegungen in der Jahreswechselverfügung 
2018/2019.15 Aus der fehlenden Auflösung der Kostenstellen resultiert eine fehlerhafte Ermitt-
lung der fortgeschriebenen Planansätze und der fehlerhafte Ausweis in Spalte 4 der ErgR/FinR 
2018. Es erfolgt ein unrichtiger Plan-Ist-Vergleich in Spalte 6 der ErgR/FinR mit Auswirkungen 
auf die Beurteilung der Einhaltung des HHP. 
Aufgrund dieser Darstellung ist die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation nicht aus-
reichend transparent. Damit ist dem RPA die Prüfung nach § 104 Abs. 1 Nr. 3 SächsGemO, 
ob der HHP eingehalten wurde, nicht abschließend möglich. Die Kostenstellen sind un-
verzüglich aufzulösen.  

Erstmals erfolgten im Rechenschaftsbericht zumindest teilweise für die FinR (Punkt 5.2) ver-
bale Erläuterungen zur Abweichung vom fortgeschriebenen Planansatz unter Berücksichti-
gung der Auflösung der Kostenstelle für unterjährige Deckung. Dies fehlt für die Erläuterung 
der ErgR. 

                                                           
14 Daher sollte zunächst der Stadtrat (z. B. in der aktuell erarbeiteten Vorlage zu den Wahlrechten und Ermessen-

spielräumen) danach befragt werden, ab welchem Umfang, er eine Information über die Planabweichungen als 
mitteilungspflichtig betrachtet. 

15 In der Jahreswechselverfügung 2018/2019 wurde im Punkt 5.3.4 „Verrechnung der Kostenstellen“ die Auflösung 
aller Kostenstellen geregelt. Es wurde festgelegt, alle Kostenstellen müssen zum Stand 31.12.2018 auf „0“ ge-
bracht werden.  
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Beispielweise wird der Einfluss der unaufgelösten Kostenstelle in der Abweichung Plan/Ist in 
der Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16 der FinR) im Rechenschaftsbe-
richt unter Punkt 5.2.2.2 wie folgt erläutert: „Die negative Entwicklung der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit hinsichtlich des fortgeschriebenen Planansatzes wurde durch 
eine erhebliche Unterschreitung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kom-
pensiert. Zunächst wurden in der Übersicht der Finanzrechnung Mindereinzahlungen gegen-
über dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 112,7 Mio. EUR ausgewiesen. Hierbei ist 
jedoch zu beachten, dass die Bereitstellung von Mitteln aus den Kostenstellen für unterjährige 
Deckung technisch nicht im Finanzhaushalt darstellbar ist. Somit ist der fortgeschriebene An-
satz im Finanzhaushalt, um den zur Deckung bereitgestellten Betrag in Höhe von 
28,6 Mio. EUR zu hoch ausgewiesen.“ 

Unter dem gleichen Punkt wird zu den Transferauszahlungen (Zeile 14 der FinR) berichtet: 
„Die Transferauszahlungen hatten mit 46,0 % den größten Anteil an den Gesamtauszahlungen 
der laufenden Verwaltungstätigkeit. In Bezug auf den in der Finanzrechnung dargestellten fort-
geschriebenen Ansatz i. H. v. 765,8 Mio. EUR wurden die Auszahlungen um 34,0 Mio. EUR 
unterschritten. Bezieht man hingegen die Deckung aus der unterjährigen Kostenstelle mit in 
die Betrachtung ein, ergäbe sich ein fortgeschriebener Ansatz in Höhe von 747,2 Mio. EUR, 
womit Minderauszahlungen in Höhe 15,5 Mio. EUR zu verzeichnen waren.“ 

Nach den im Verlauf der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen vermittelt der Rechenschaftsbe-
richt gemäß § 88 Abs. 2 SächsGemO und § 53 Abs. 1 SächsKomHVO unter der Berücksich-
tigung der Feststellungen in diesem Schlussbericht nicht abschließend insgesamt ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und von 
der Lage der Stadt Leipzig unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben. Die 
wichtigsten Ergebnisse des JA und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den 
HH-Ansätzen wurden aus Sicht des RPA erläutert und eine Bewertung der Abschlussrechnun-
gen vorgenommen. Gleichwohl ergibt sich eine eingeschränkte Beurteilungsmöglichkeit durch 
die Beeinflussung des Vergleichswerts des fortgeschriebenen Planansatzes (Thematik: Nicht-
auflösung von technischen Kostenstellen), des teilweise fehlenden Vorjahresvergleiches und 
der nicht ausreichend durchgeführten Analyse der VFE-Lage anhand von Kennzahlen. 

Neben der Berichterstattung über die wirtschaftliche Lage soll der Rechenschaftsbericht auch 
über weitere wesentliche Sachverhalte informieren, die sich nicht aus den Büchern ableiten 
lassen. Hierzu gehören gemäß § 53 Abs. 2 SächsKomHVO Aussagen über 
1. die Erreichung der wesentlichen Ziele 
2. Angaben über den Stand der Kommunalen Aufgabenerfüllung 
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des HHJ eingetreten sind 
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeu-

tung 
5. die Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes 
6. die Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der 

Messung der Zielerreichung der gebildeten Kennzahlen. 
Nach § 88 Abs. 3 SächsGemO sind im Rechenschaftsbericht ferner Angaben zu Organen und 
Mitgliedschaften zu tätigen. 

Erreichung der wesentlichen Ziele/Auswertung der Schlüsselprodukte/Aufga-
benerfüllung gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 6 SächsKomHVO 
Nach § 53 Abs. 2 Nr. 1 SächsKomHVO ist die Erreichung der wesentlichen Ziele darzustellen. 
Damit schließt sich der Kreislauf zum Vorbericht, indem die wesentlichen, der durch die Kom-
mune verfolgten Ziele und Strategien festgeschrieben werden. Zudem ist u. a. nach 
§ 53 Abs. 2 Nr. 6 SächsKomHVO eine Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten 
Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen im Rechen-
schaftsbericht vorzunehmen. 
Der OBM berichtet zu den wesentlichen Zielen und Strategien unter Punkt 2 im Rechen-
schaftsbericht. Hier wird auch auf die Thematik der Schlüsselprodukte im HHP der Stadt 
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Leipzig eingegangen (Punkt 2.2). Unter Punkt 8 wird zur Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig 
ausgeführt. 
Ausführungen zu den Zielen und Strategien der Stadt Leipzig sollten es dem Adressaten des 
Rechenschaftsberichts ermöglichen, die Ausgangslage des HHJ (Punkt 4), den Verlauf und 
die Ergebnisse der Haushaltswirtschaft (Punkt 6) sowie die Chancen und Risiken der Stadt 
Leipzig (Punkt 10) in den Kontext der verfolgten Ziele einordnen zu können (DRS 20 Tz. 40 
analoge Anwendung). Grundlagen für die Ziele ergeben sich z. B. aus dem Leitbild der Kom-
mune. Es ist Rechenschaft darüber abzulegen, inwieweit die Zielsetzungen umgesetzt und 
welche Mittel/Ressourcen dafür verwendet wurden. Die Angaben über den kommunalen Stand 
der Aufgabenerfüllung verdeutlichen, welche Aufgaben die Kommune im pflichtigen bzw. frei-
willigen Bereich, entsprechend den Vorgaben realisiert hat und wo noch Handlungsbedarf be-
steht (s. Binus, Kommentar zur SächsKomHVO, § 53, Tz.15). 
Grundsätzlich ist feststellbar, dass auf die Ziele eingangs zwar im Rechenschaftsbericht ein-
gegangen wird, in den folgenden Passagen aber keine Angaben zur Messung der Zielerrei-
chung im Rechenschaftsbericht erfolgt. Zumindest zu den wesentlichen, bereits erreichten Zie-
len sollte der Rechenschaftsbericht ausführen. Eine Auswertung der Schlüsselprodukte (zu-
mindest für die 10 Pilotprodukte des HHP 2017/2018) nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 SächsKomHVO 
ist im Rechenschaftsbericht nicht erfolgt. Die Hinweise des RPA zur Berichterstattung im Re-
chenschaftsbericht über die Angaben zur Zielerreichung werden gemäß Stellungnahme vom 
24.09.2020 vom Dezernat Finanzen zur Kenntnis genommen. Auf die weiteren Ausführungen 
in dieser Stellungnahme zur Thematik Schlüsselprodukte wird auf Gliederungspunkt 5.2. ver-
wiesen. 

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des HHJ eingetre-
ten sind gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO 
Der Rechenschaftsbericht ergänzt den JA indem er über die Rechenperiode „Haushaltsjahr“ 
hinaus, Sachverhalte aufgreift (§ 53 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 SächsKomHVO). 
Vorgänge von besonderer Bedeutung die nach dem Schluss des HHJ eingetreten sind, kön-
nen das Bild über die VFE-Lage der Kommune wesentlich verändern. Hat die Kommune von 
solchen Vorgängen Kenntnis, ist sie verpflichtet, sie im Rechenschaftsbericht aufzunehmen, 
um keine falschen Rückschlüsse und künftige Fehlentwicklungen zuzulassen. Der Kenntnis-
stand zum Zeitpunkt der Fertigstellung des JA ist dabei maßgebend und nicht der Abschluss-
stichtag des HHJ (vgl. Binus, Kommentar zur SächsKomHVO, § 53, Tz. 16).  
Berichtet wird im Punkt 9 des Rechenschaftsberichts über das HHJ 2018 über ein höchstrich-
terliches Urteil, das die bisher treuhänderisch gehaltenen Anteile an der FEO betrifft: „Mit Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 12.12.2018 hat das seit 1993 laufende Verfahren um die 
Zuordnung der Geschäftsanteile an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH seinen 
Abschluss gefunden. Der Geschäftsanteil der Stadt Leipzig an der Fernwasserversorgung El-
baue-Ostharz GmbH beträgt 24,4474 % (gerundet 24,45 %).“  
Sowohl die KWL, die bisher eine mittelbare Beteiligung an der FEO von 25,5 % hielten, als 
auch die FEO selbst, haben das Urteil des BVerwG vom 12.12.2018 als Ereignis des 
Geschäftsjahres 2018 eingeordnet und über Veränderungen bezüglich der mittelbar 
gehaltenen Anteile bzw. der Gesellschafterstruktur berichtet. In beiden Fällen erhielten die JA 
zum 31.12.2018 von den Wirtschaftsprüfern einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 
Das Urteil des BVerwG ist kein Vorgang von besonderer Bedeutung, der nach dem Schluss 
des HHJ eingetreten ist, und über den nach § 53 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO im 
Rechenschaftsbericht zu berichten wäre. Die Berichterstattung war vielmehr gemäß 
§ 53 Abs. 1 SächsKomHVO vorzunehmen, wonach die wichtigsten Ergebnisse des JA zu 
erläutern sind. 
Der Rechenschaftsbericht sollte an dieser Stelle allerdings zumindest kurz auf die finanziellen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Stadt Leipzig eingehen (z. B. Steuerausfälle). Die 
wirtschaftlichen Folgen der Eindämmungsmaßnahmen haben als wertbegründende Ereig-
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nisse für die Rechnungslegung zum 31.12.2018 (nur) Auswirkungen auf die Nachtragsbericht-
erstattung. Hier sind ggf. die besonderen Herausforderungen für die Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft zu nennen und die zukunftsbezogenen Aussagen, z. B. zur Entwicklung der Li-
quidität im mittelfristigen Planungszeitraum anzupassen.  

Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer 
Bedeutung gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO 
§ 72 Abs. 1 SächsGemO verpflichtet die Stadt Leipzig, ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, 
dass die stetige Aufgabenerfüllung und damit die dauernde Leistungsfähigkeit gesichert sind. 
Anzahl und Umfang der künftigen Aufgaben bestimmen die Anforderungen an die Leistungs-
fähigkeit. Als Beurteilungszeitraum für die dauernde Leistungsfähigkeit gilt die 5-jährige Fi-
nanzplanung. Die dauernde Leistungsfähigkeit und damit die stetige Erfüllung der Aufgaben 
sind gewährleistet, wenn das kommunale Vermögen im Prognosezeitraum erhalten wird (Bi-
nus, Kommentar zu SächsKomHR, § 53, Tz 9). 
Im Rechenschaftsbericht sind Risiken darzustellen, welche die dauerhafte Aufgabenerfüllung 
der Gemeinde gefährden. Hierzu gehören Einbrüche bei wesentlichen Einnahmequelle (z. B. 
Erträge aus Gewerbesteuer), die sich aus den konkreten Entwicklungen vor Ort oder gesetz-
lichen Änderungen ergeben. Auch besondere Risiken auf der Aufwandsseite sind im Risiko-
bericht darzustellen, wie Mehrbelastungen aus dem demografischen Wandel bei unveränder-
ter Rechtslage im Sozialbereich oder Anpassungsbedarfe in der kommunalen Infrastruktur  
oder bspw. die Verschuldungsentwicklung des Kernhaushaltes. Zu den Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung wird im Rechenschaftsbericht unter Punkt 10 ausgeführt. Auf die 
Ausführungen unter Gliederungspunkt 3.1.2. dieses Schlussberichts sei i. d. Z. verwiesen. 

Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes gemäß § 53 Abs. 2 
Nr. 5 SächsKomHVO 
Eine Berichtspflicht im Rechenschaftsbericht des HHJ 2018 der Stadt Leipzig ist nicht gege-
ben. 

Angaben zu Organen und Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO 
Im Rechenschaftsbericht wird unter Punkt 11 zu den Organen und Mitgliedschaften ausge-
führt. Die Überprüfung dieser Angaben war kein Prüfungsschwerpunkt. 

Die über die Aussage zur wirtschaftlichen Lage der Stadt Leipzig hinausgehenden, erläuter-
ten Informationen im Rechenschaftsbericht nach § 53 Abs. 2 SächsKomHVO erfolgen nicht 
vollumfänglich entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. 

6.2. Gesamtaussage zum JA einschließlich Anhang 

6.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des JA 
Der JA der Stadt Leipzig nebst Anhang (§ 88 Abs. 1 Satz 4 SächsGemO) vermittelt noch nicht 
vollumfänglich unter Beachtung der GoB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage 
für das HHJ 2018 (§ 104 SächsGemO i. V. m. § 10 Abs. 2 Satz 2 SächsKomPrüfVO). Auf die 
Einschränkungen und das Prüfungshemmnis wird verwiesen. 

6.2.2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Die für die Stadt Leipzig relevanten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang 
zum JA genannt und beschrieben. Die folgenden, im Einzelnen dargestellten, wesentlichen 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Hinblick auf die Beurteilung der Gesamtaus-
sage des JA besonders zu erwähnen. 
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Wahlrechte und Ermessensspielräume 
Mit RBV-823/11 vom 18.05.2011 wurden die Festlegungen zur Ausübung von Wahlrechten 
und Ermessensspielräumen für die EÖB vollumfänglich beschlossen. In Ergänzung und auch 
teilweiser Abänderung hierzu, erging die Vorlage DSV/2101 „Wahlrechte und Ermessensspiel-
räume bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig – Änderungen und Ergän-
zungen zum Finanzanlagevermögen, Rückstellungen und anderes“, deren Festlegungen ein-
schließlich der vorgeschlagenen Änderungen zum RBV-823/11 von der RV am 16.05.2012 mit 
RBV-1220/12 in Gänze beschlossen wurden. 
Bis dato wurde durch die Verwaltung für die JA der Stadt Leipzig zum 31.12.2012 bis zum 
31.12.2017 jeweils ein RB zur Ausübung der Wahlrechte und Ermessensspielräume i. R. d. 
Beschlussfassung zur Feststellung des jeweiligen JA der Stadt Leipzig herbeigeführt. Gemäß 
dem jeweiligen Beschlusspunkt 1 wurden die, i. R. d. Aufstellung der JA 31.12.2012 bis 
31.12.2017 der Stadt Leipzig, ausgeübten Wahlrechte und Ermessensspielräume entspre-
chend der dem Beschluss beigefügten Anlage bestätigt (zuletzt: VII-DS-00760-NF-01 vom 
26.02.2020). 
Das RPA erhielt am 26.02.2018 einen Entwurf zur Vorlage „Ausübung von Wahlrechten bzw. 
Ermessensspielräumen i. R. d. Aufstellung der JA“ zur Vorabstimmung vor dem Mitzeich-
nungsverfahren. Den Gegenstand des zu beurteilenden Vorlagenentwurfes bildete eine tabel-
larische Übersicht, welche unter Einbeziehung der getätigten Prüfungsfeststellungen überar-
beitet und ergänzt werden sollte. Ursächlich für Verzögerungen bei der Erstellung der Vorlage 
seien laut Maßnahmen- und Zeitplan im Kontext der Erstellung von Steuerbilanzen gewon-
nene Erkenntnisse hinsichtlich der Ausübung von Wahlrechten, die in die Vorlage einfließen 
sollten. Die Befassung des Stadtrates mit dieser Vorlage sollte nunmehr zeitnah herbeigeführt 
werden. 
Der § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO enthält ein „Wahlrecht“ hinsichtlich der Bilanzierung 
und Bewertung von sonstigen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, die über die in 
§ 41 Absatz 1 Nr. 1 – 9 SächsKomHVO genannten Rückstellungen hinausgehen. Dem entge-
gen steht der § 85 a SächsGemO als höherrangiges Recht, welcher eine vollständige Ansatz-
pflicht für Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten vorsieht. Aus Sicht des RPA dürfte, 
in Übereinstimmung mit der einschlägigen Kommentarliteratur (Binus, Kommentar zur Sächs-
KomHVO, § 41, Rn. 31 bis 35), der Ermessensspielraum in Folge der Vorgaben des 
§ 85 a SächsGemO auf null reduziert sein. Ob der Gesetzgeber der Behörde für die Rechts-
anwendung ein Ermessen eingeräumt hat, ist auszulegen. 
Zu beanstanden ist, dass für die Aufstellung des JA 31.12.2018 verbindliche Festlegungen zur 
Erheblichkeitsgrenze diverser Rückstellungen fehlen. Hierunter fallen  
- Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufen-

den Verfahren (§ 41 Abs. 2 SächsKomHVO), welche laut dem Punkt 3.5/5.2.3.9 des 
Anhangs insgesamt 1,0 Mio. € beträgt, sowie  

- für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, 
die im laufenden HHJ wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch 
nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind (§ 41 Abs. 1 Nr. 9 SächsKomHVO). 

Zu den Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 9 SächsKomHVO werden bzgl. der Erheblich-
keitsgrenze keine Erläuterungen im Anhang vorgenommen. Dies stellt einen Verstoß gegen 
§ 52 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO dar. 
Des Weiteren sind die Ausführungen in der Jahreswechselverfügung 2018/2019 und im An-
hang in Bezug auf die Wertaufgriffs-/Erheblichkeitsgrenze widersprüchlich. Während mit der 
Jahreswechselverfügung 2018/2019 für Rückstellungen eine allgemeine Wertaufgriffsgrenze 
von 10,0 T€ festgelegt wurde, liegt die Wertaufgriffs-/Erheblichkeitsgrenze für die Drohverlust-
rückstellungen lt. Anhang bei 1,0 Mio. €. Zu beachten ist weiterhin, dass der Verordnungsge-
ber ausschließlich für Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 Nr. 9 SächsKomHVO und nach 
§ 41 Abs. 2 SächsKomHVO eine Erheblichkeitsschwelle normiert hat. 
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Um eine rechtsklare und einheitliche Handhabung zu gewährleisten hatte das RPA die Fest-
legung einer Größenordnung, ab welcher die Stadt Leipzig ein Treuhandvermögen als nicht 
mehr geringfügig betrachtet, empfohlen. Im JA 31.12.2018 fehlt die Angabe der Wertgrenze 
im Anhang, obwohl ausgeübte Wahlrechte und Ermessenspielräume bei der Erfassung und 
Bewertung des Vermögens nach § 52 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO eine Pflichtangabe darstel-
len (siehe Gliederungspunkt 6.1.2.).  
Zu den Aussagen unter Punkt 3.5 des Anhangs bzgl. der „Ausübung von Wahlrechten bei der 
Eröffnungsbilanz und zum JA“ war insgesamt festzustellen, dass die für die EÖB ausgeübten 
Wahlrechte, basierend auf den gefassten RB, wie von § 52 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO ge-
fordert, nach den Erkenntnissen der Prüfung i. W. eine hinreichende Erläuterung im Anhang 
gefunden haben. Allerdings sind die Ausführungen zur Fortführung der Wahlrechte zum JA 
31.12.2018 teilweise unvollständig. 

Bewertungsvereinfachungsverfahren 
Die SächsKomHVO räumt die Nutzung folgender, im Anhang zum JA 31.12.2018 näher unter 
Punkt 3.5 erläuterten, Bewertungsvereinfachungsverfahren ein: 
- Bildung von Festwerten (§ 34 Abs. 2 SächsKomHVO), 
- Gruppenbewertung (§ 34 Abs. 3 SächsKomHVO), 
- Verbrauchsfolgemethoden (§ 43 SächsKomHVO). 
Für die Straßenbeleuchtung wurde bereits in der EÖB ein Festwert von 14,0 Mio. € gebildet, 
der weiterhin beibehalten wurde. Grundlage der Ermittlung des Festwertes sind bewertungs-
relevante Investitionen aus den Jahren 1986 bis 2010 (unterstellte Nutzungsdauer: 25 Jahre). 
Aus der ermittelten Investitionssumme von 28,0 Mio. € (Ansatz 50 % wegen lfd. Erneuerung) 
errechnen sich bei ca. 52.000 Leuchtstellen, AHK je Leuchtstelle von ca. 540 €. Dieser Betrag 
enthält die Kosten für die Leuchte, das Tragsystem, das Kabel und den zugehörigen Tiefbau-
anteil und wurde bereits seit der EÖB vom RPA als zu gering beurteilt. Die Höhe des Festwer-
tes (Anlagenklasse A0391) ist zu niedrig. Jedoch ist davon auszugehen, dass der Differenz-
betrag in der Anlagenklasse A0381 – Straßen (Nebenkosten) enthalten ist. 
Das RPA weist erneut auf die Notwendigkeit der Überprüfung des Ansatzes des Festwertes 
hin. Aktuell wurde vom RPA festgestellt, dass aufgrund des nicht regelmäßigen Ersatzes der 
Leuchtstellen sowie der vorgefundenen jährlichen Mengenänderungen im Zeitraum von 2012 
bis 2017 die Voraussetzungen für die Bildung eines Festwertes nach § 34 SächsKomHVO 
nicht gegeben sind. Entsprechend der Stellungnahme des Verkehrs- und Tiefbauamtes vom 
03.08.2020 kann eine dokumentierte Anpassung des Festwertes erst in Folgeabschlüssen 
vorgenommen werden. Der Sachverhalt soll entsprechend der Stellungnahme des Dezernats 
Finanzen vom 04.08.2020 in den Maßnahmen- und Zeitplan aufgenommen werden. Ein regel-
mäßiger Ersatz von Leuchtstellen ist seitens des Fachamtes nicht beeinflussbar. Mit einer ver-
änderten Bautätigkeit ist auch immer eine Schwankung in allen anderen Bereichen der Infra-
struktur verbunden. Seitens des Fachamtes kann die Umstellung der bisherigen Bewertungs-
art mitgetragen werden; Abstimmungen innerhalb der Verwaltung finden momentan statt. 

Vollständigkeits- und Wertaufhellungsprinzip 
In § 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO ist geregelt, dass wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist. Vor-
hersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu be-
rücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Auf-
stellung des JA bekannt geworden sind. Das heißt, wertaufhellende Erkenntnisse sind Gegen-
stand des abgelaufenen Geschäftsjahres und im JA zu berücksichtigen, wenn sie bis zum Tag 
der Aufstellung des JA bekannt geworden sind.  
Berücksichtigung finden nachträglich bekannt gewordene Erkenntnisse oder Ereignisse, die 
zeigen, wie sich die Verhältnisse am Bilanzstichtag tatsächlich dargestellt haben. Gewinne 
sind nur zu erfassen, sofern sie am Abschlussstichtag realisiert sind.  
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Der Grundsatz der Wesentlichkeit räumt in bestimmten – eng umgrenzten Fällen – Gestal-
tungsmöglichkeiten ein, über deren Ausübung der Stadtrat als Hauptadressat des JA entschei-
den sollte. Er hat u. a. darüber zu entscheiden, welche Sachverhalte er unter Wertaufhellungs- 
bzw. Korrekturgesichtspunkten als schwerwiegende Fehler, die zu einer Verfälschung der 
VFE-Lage führen können, betrachtet. Der Anhang sollte hierzu Auskunft geben. 
Als Stichtag des dezentralen Buchungsschlusses für den JA 31.12.2018 wurde von der 
Verwaltung, bezogen auf den ErgHH, der 31.01.2019 und bezogen auf den FinHH, der 
31.12.2018 bestimmt. Jeweilige Erkenntnisse (außer Buchungen im Hauptbuch) nach diesem 
Stichtag werden buchungsseitig im JA nicht verarbeitet. 

Das Vollständigkeitsprinzip (§ 88 Abs. 1 SächsGemO i. V. m. § 36 Abs. 1 SächsKomHVO) 
und das Wertaufhellungsprinzip (§ 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO) sind durch die Stadt im 
Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und dem letzten Tag der Aufstellung des JA für das 
abgelaufene HHJ zu berücksichtigen. Die pauschale Verkürzung des Buchungs- und damit 
einhergehend des Wertaufhellungszeitraumes bis zum 31.01. des Folgejahres, ist nicht geset-
zeskonform und widerspricht § 88 b Abs. 1 SächsGemO.  

Neben der Einhaltung des zeitlichen Aspektes muss insbesondere die Qualität der Informati-
onen sowohl den internen Steuerungserfordernissen, als auch den Anforderungen aus den 
GoB bezüglich der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung genügen. Ein Buchungsschluss 
zum 31.01. des Folgejahres ist nur dann sinnvoll, wenn der Abschluss schnell (Fast Close) 
aufgestellt wird und dabei die Anforderungen an die Qualität der Daten/Informationen erfüllt 
werden. 
Aktuell könnten nach Ansicht des RPA mit den Maßnahmen aus dem Projekt „Perioden-
sperre“, über welches die SKÄ am 04.09.2020 via HM alle Dezernate, Fachämter und Referate 
der Stadtverwaltung informierte, auch Verbesserungen in der Periodenabgrenzung erreicht 
werden. Mit dem Projekt soll die Steuerung der verschiedenen unterjährigen Perioden in SAP 
so definiert werden, dass künftig auf dem Buchungsstoff aufbauende Auswertungen gesetzes-
konform vorgenommen werden können. In der genannten HM werden die Unterschiede zwi-
schen Buchungs- und Fälligkeitsdatum und deren Auswirkungen auf die Verarbeitung der Bu-
chung im SAP-System erläutert. Zudem werden Hilfestellungen seitens der SKÄ und des Re-
ferates SAP angeboten, um in kritischen Fällen Fehlbuchungen zu vermeiden. Im Intranet sol-
len Beschreibungen häufiger Sachverhalte als Hilfestellungen zur Verfügung gestellt werden. 
Das RPA empfiehlt, bei den in 2021 angedachten Schulungen, in Bezug auf die Neuerungen 
aus § 2 b UStG, auch nochmal die Abgrenzung von Fälligkeit und Periodenzugehörigkeit zu 
thematisieren.  
Nur mit einer gesamtheitlichen Maßnahme, in Verbindung mit der Schaffung der entsprechen-
den Rahmenbedingungen (Gliederungspunkt 3.2.1.), kann eine Vollständigkeit des JA und des 
Rechenschaftsberichts erreicht werden. Nach Ansicht des RPA sind die in der Jahreswech-
selverfügung 2018/2019 festgelegten Termine für die vollständige Erfassung der Sachverhalte 
und der periodengerechten Abgrenzung der Aufwendungen/Erträge zu kurz bzw. es sind wei-
tere Möglichkeiten notwendig, die später eingehenden Rechnungen im HHJ wirtschaftlicher 
Verursachung zu berücksichtigen. Dies gilt es insbesondere vor dem Hintergrund zu werten, 
dass der JA zum 31.12.2018 am 30.06.2020 durch den OBM unterzeichnet wurde. 
Für die Beurteilung der Vollständigkeit des Sachanlagevermögens hat das RPA in SAP alle 
Zugänge des Sachanlagevermögens des Jahres 2019 ausgewertet (Transaktion CJI3) und 
solche Zugänge ausgefiltert, die auf der Grundlage von Belegen aus den Jahren 2017 – 2018 
erfasst wurden. So wurden die im HHJ 2019 aktivierten Objekte des Sachanlagevermögens 
ermittelt, für die Rechnungen bereits im Jahr 2018 oder früher erstellt wurden. Dabei handelte 
es sich bei der Auswertung um einen Gesamtbetrag von 11,6 Mio. €. Es waren zum größten 
Teil die Rechnungen für Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen betroffen, insgesamt für 
9,5 Mio. €, die im Jahr 2019 als AiB aktiviert wurden. Dabei waren 23 einzelne Zugänge mit 
einem Buchungswert jeweils über 100,0 T€. Es sind die technischen Voraussetzungen zu 
schaffen, dass das Anlagevermögen und die Verbindlichkeiten aus LuL durch die Ämter peri-
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odengerecht erfasst werden können. Derzeit wird durch die Verwaltung geprüft, ob eine Um-
setzung für Folgeabschlüsse möglich wäre. Für den JA 31.12.2019 ist keine Berücksichtigung 
dieser Thematik mehr möglich. 
Bezogen auf Steuerforderungen werden im Punkt 5.1.2 des Anhangs Ausführungen zur An-
wendung des Wertaufhellungsprinzips getätigt, die das RPA kritisch sieht und daher bereits 
im Schlussbericht zur Prüfung des JA 31.12.2012 ausführlich gewürdigt hat.  
Bisher ist eine Bearbeitung der eingehenden Steuermessbescheide und die zeitliche Zuord-
nung der Aufwendungen nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen nicht sichergestellt 
(§ 37 SächsKomHVO). Die Steuerforderungen teilen sich in Vorauszahlungen, endgültige 
Festsetzungen und Nachzahlungen. Steuervorauszahlungen werden mit ihrer Fälligkeit bilan-
ziert. Bei Steuernachzahlungen und endgültigen Festsetzungen gilt das Datum des Beschei-
des als Zeitpunkt für die Entstehung der Forderung. Während die Forderungen nur dann aus-
gewiesen werden dürfen, wenn sie bis einschließlich 31.12. realisiert wurden, müssen vorher-
sehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt 
werden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung 
des JA bekannt geworden sind. Dies wird als Imparitätsprinzip (Verlustantizipationsprin-
zip) bezeichnet. Das wesentliche Merkmal ist dabei die Vorhersehbarkeit der Risiken. 
Hat die Stadt bereits erhaltene Steuern zurückzuzahlen oder eine festgesetzte Steuer zu 
reduzieren, so ist dies sachgerecht i. R. d. Aufstellung des JA zu berücksichtigen. Dies betrifft 
ebenfalls die Festsetzung von Steuerbescheiden der Stadt, die im Zeitraum zwischen dem 
Abschlussstichtag des HHJ und dem Tag der Aufstellung des städtischen JA für das abgelau-
fene HHJ der Stadt bekannt werden und sich dabei auf Gegebenheiten des abgelaufenen HHJ 
beziehen. 
Auch bei endgültigen Festsetzungsbescheiden ist das Wertaufhellungsgebot zu beachten. 
Sollten Bescheide der Stadt noch Festsetzungen für vergangene Jahre beinhalten und diese 
innerhalb der Aufstellung des JA erlassen werden, sind hierfür Verbindlichkeiten/Aufwendun-
gen aus zurückzuzahlenden Steuern im JA zu erfassen. Mit Eingang des Gewerbesteuer-
messbescheides vom Finanzamt, aus dem sich die Rückzahlung bzw. Herabsetzung ergibt, 
besteht ein Verlustrisiko. Dieses ist unter Beachtung des Imparitätsprinzips als Verbindlichkeit 
im JA zu berücksichtigen. D. h. die Gewerbesteuermessbescheide, die im Zeitraum zwi-
schen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des JA in der Stadtverwaltung einge-
hen, sind unter Anwendung des Wertaufhellungsprinzips zu prüfen und zu dokumentie-
ren. Neue Erkenntnisse zu Erträgen und Aufwendungen, die durch Leistungsbescheid festzu-
setzen sind und sich auf Gegebenheiten im abgelaufenen HHJ beziehen, müssen sachgerecht 
durch die Verwaltung berücksichtigt werden.  
Der Wertaufhellungsgrundsatz des § 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO wurde hinsichtlich der 
Rückzahlungsverpflichtungen Gewerbesteuer und Erstattungszinsen i. H. v. 9,0 Mio. € (Vor-
jahr: 10,3 Mio. €) nicht beachtet. Der Gesamtbetrag der sich daraus ergebenden Verbindlich-
keiten aus Rückzahlungsverpflichtungen (Schuldner hat in den Vorjahren bereits Zahlungen 
geleistet) ist auf der Ebene der Sachkonten in der VR des abgelaufenen HHJ zu bilanzieren. 
Ist der festgesetzte Steuerbetrag zu reduzieren und der Schuldner hat noch nicht gezahlt, so 
ist die Forderung ebenfalls im abgelaufenen HHJ zu berichtigen. Wenn die Verbindlichkeiten 
für Rückzahlungsverpflichtungen Gewerbesteuer und Erstattungszinsen nicht bilanziert wer-
den, sind diese zumindest kumuliert und im Rechenschaftsbericht als Risiko zwingend anzu-
geben (vgl. § 53 Abs. 2 Nr. 3 und 4 SächsKomHVO). 
In ihrer Stellungnahme vom 07.12.2020 schlägt die Verwaltung zur Thematik Wertaufhel-
lung/Imparitätsprinzip Gewerbesteuer vor, gemeinsam eine auch für die Folgejahre anzuwen-
dende Lösung dieser Problematik zu erarbeiten. Mit Blick für die zukünftigen Abschlüsse wer-
tet das RPA dies positiv. 
Zusammenfassend sei angemerkt, dass ein Prozess zu installieren ist, nach welchem Wert-
aufhellungen bis zur Aufstellung des JA nach bestimmten Wertgrenzen zu melden sind, damit 
auf dieser Grundlage Bilanzierungsentscheidungen getroffen werden können (zumindest ver-
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bale Angabepflichten sind in Betracht zu ziehen). Zur Durchsetzung/Umsetzung dieser not-
wendigen Prozesse in der Verwaltung sind in einer DA zum JA sowie in zukünftigen Jahres-
abschlussverfügungen diesbezüglich Festlegungen zu treffen.  

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Ersatzwerte 
VG sind mit den AHK, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen. Abweichend hiervon dür-
fen Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbände sowie Sonder-
vermögen mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt werden.  
Im Rahmen der Aufstellung der EÖB waren für VG, deren AHK nicht ermittelt werden 
konnten, stattdessen Ersatzwerte anzusetzen. Die Ermittlung der Ersatzwerte ist in 
§ 61 Abs. 3 ff. SächsKomHVO und in der Bewertungsrichtlinie DA des OBM Nr. 26/2011 ge-
regelt. Die in der EÖB nach § 61 Abs. 2 bis 9 SächsKomHVO-Doppik angesetzten Werte für 
die VG sind für die künftigen HHJ fortzuführen.  
Im JA zum 31.12.2018 wurden die VG des Anlagevermögens grundsätzlich mit ihren fortge-
führten AHK angesetzt. Kommunale Beteiligungen an Unternehmen, Sondervermögen (nach 
§ 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO) oder bilanzierenden Zweckverbänden dürfen gemäß 
§ 89 Abs. 5 SächsGemO abweichend von § 89 Abs. 1 SächsGemO mit dem anteiligen Eigen-
kapital angesetzt werden (Eigenkapitalspiegelmethode). Mit RBV-1220/12 wurde festgelegt, 
dass die Stadt Leipzig die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen und das 
Sondervermögen mit dem anteiligen Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelmethode (vgl. 
§ 59 Nr. 6 SächsKomHVO) ansetzt. 
Zum 01.01.2018 wurde die Gesetzgebung dahingehend geändert, dass die an einem Unter-
nehmen beteiligten Gemeinden und die Mitgliedsgemeinden eines Zweckverbandes das oben 
beschriebene Bewertungswahlrecht einheitlich auszuüben und einen einheitlichen Auftei-
lungsmaßstab zu bestimmen haben. Die SKÄ habe diesbezüglich Kontakt zu den beteiligten 
Kommunen/Landkreisen/Zweckverbänden u. Ä. aufgenommen. Bisher auskunftsgemäß je-
doch ohne Ergebnis, da sich insbesondere die Abstimmung zum Bewertungswahlrecht äu-
ßerst kompliziert gestalte. 
Ein beizulegender Zeitwert von Beteiligungen wird üblicherweise über den Ertragswert 
(Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt. Nach IDW RS HFA 10 sind in dieser Berechnung 
realisierbare Synergien aus dem Beteiligungserwerb in der Stadt als auch in den 
ausgegliederten Aufgabenträgern zu berücksichtigen. Gleiches gilt für noch nicht eingeleitete 
Maßnahmen im operativen Bereich und geplante Änderungen bei der 
Unternehmensfinanzierung und im Management. Aufgrund der besonderen Gegebenheiten 
bei kommunalen Beteiligungen, die ggf. teilweise dauerhaft defizitär wirtschaften, wird von 
einer Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes nach dem Ertrags- oder auch 
Sachwertverfahren abgesehen (vgl. Handlungsempfehlungen des SMI FAQ 2.12 Wertansätze 
für kommunale Beteiligungen, Stand: 25.02.2014). Damit soll verhindert werden, dass 
aufgrund eines möglicherweise nicht vorhandenen Ertragswertes die Finanzanlage pauschal 
auf einen Erinnerungswert abgeschrieben wird. 
Das SMI führt in seinen Handlungsempfehlungen aus, dass das Imparitätsprinzip nach 
§ 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO bei der Bewertung nach der Eigenkapitalspiegelmethode 
unbeachtlich ist. In den Fällen, in denen das Eigenkapital aufgezehrt ist, ist ein Erinnerungs-
wert zu aktivieren. Die Eigenkapitalspiegelmethode schließt aber Sonderabschreibungen bei 
voraussichtlich dauernder Wertminderung gemäß § 44 Abs. 6 SächsKomHVO nicht aus, inso-
weit wird das Prinzip der Verlustantizipation verwirklicht. Ergeben sich zum Bilanzstichtag Er-
kenntnisse, die dazu führen, dass ein Ansatz nach der Eigenkapitalspiegelmethode der For-
derung nach wirklichkeitsgetreuer Bewertung entgegensteht (z. B. bei der Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens), sind Sonderabschreibungen gerechtfertigt. 
Auf die Änderung der seit 17.08.2019 gültigen SächsKomHVO in Bezug auf die Bewertung 
des Finanzanlagevermögens (§ 61 Abs. 6), die, beginnend mit dem letzten noch nicht festge-
stellten JA angewendet werden darf, sei verwiesen. Demnach sind Kommunen, die bei der 
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Aufstellung der EÖB für ihre Finanzanlagen in Ermangelung ermittelbarer AHK die Eigenkapi-
talspiegelmethode anwandten, bei der Folgebewertung berechtigt, den nach der Eigenka-
pitalspiegelmethode zu einem bestimmten Stichtag ermittelten Beteiligungswert als Er-
satzwert zum Ansatz zu bringen. Dieser Wert soll in den Folgejahren nach den Regelungen 
fortgeschrieben werden, wie sie für AHK gelten. Eine Zuschreibung über diesen Wert hinaus 
ist dann auch bei einem Anwachsen des Eigenkapitalwertes nicht vorzunehmen. Wertminde-
rungen der Beteiligungsunternehmen und EigB wirken sich nicht mehr eins zu eins auf den 
HH der Stadt aus. Eine Abschreibung der Finanzanlagen ist nur noch bei einer dauernden 
Wertminderung erforderlich. Ebenso sind eventuelle Zuschreibungen nur noch bis zum Wert 
der AHK möglich. 
Im JA 31.12.2018 fand diese Neuregelung keine Anwendung. Insoweit ergeben sich (vor Kor-
rekturvorschlägen) positive Effekte (Erträge) aus der Anwendung der Eigenkapitalspiegelme-
thode von 67,6 Mio. € (Vorjahr: 128,0 Mio. €) (vgl. Gliederungspunkt 6.2.5.9.). 

Sammelsonderposten 
Am 17.08.2019 trat die neue SächsKomHVO in Kraft. Hiernach besteht gemäß § 40 Abs. 2 
i. V. m. § 63 Abs. 8 ein Wahlrecht zur Bildung eines Sammelsonderpostens, beginnend mit 
dem letzten noch nicht festgestellten JA. Dieses Wahlrecht übte die Verwaltung bereits für die 
ISZW 2017 im JA 31.12.2017 aus (Punkt 3.5 des Anhangs). Dabei wurde von einer durch-
schnittlichen Nutzungsdauer von 35 Jahren ausgegangen. Mit dem JA 31.12.2018 wurde die-
ser Sachverhalt entsprechend der Gesetzesänderung berichtigt, indem nunmehr die in 2017 
vereinnahmte Schlüsselzuweisung über eine Restnutzungsdauer von 19 Jahren aufgelöst 
wird, womit eine Prüfungsfeststellung des RPA ausgeräumt wurde. 

Abschreibungsmethoden und Nutzungsdauer 
In der Stadt Leipzig kamen im HHJ 2018 analog den Vorjahren ausschließlich die planmäßige 
und die außerplanmäßige Abschreibung zur Anwendung. Unabhängig von der gewählten Ab-
schreibungsmethode kommt der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern für die ein-
zelnen VG der Stadt eine entscheidende Bedeutung zu. 
Das lnfrastrukturvermögen ist bereits zu 56,2 % abgeschrieben, so dass von den AHK mit 
2.553,3 Mio. € als Restbuchwert nur 1.117,8 Mio. € verbleiben. Dabei sind die Straßen zu 
73,7 % abgeschrieben. Bei einem Straßennetz mit einer Länge von 1.692,8 km sind folglich 
1.247,6 km abgeschrieben. Zwingende Investitionen sind erforderlich, um den Werteverfall 
des Anlagevermögens aufzuhalten. Ursache der sehr hohen Abschreibungen sind aus Sicht 
des RPA die hohen Bewertungen, insbesondere der Straßen als Ersatzbewertung im Zuge 
der EÖB.  
Vom RPA wird eine systematische Analyse zur Ermittlung von apl. Abschreibungsbedarfen bei 
Straßen und Brücken für die sachgerechte Darstellung der VFE-Lage für zwingend notwendig 
erachtet. Der Handlungsleitfaden „Berücksichtigung Bauzustandsnoten bei Brücken“ befindet 
sich verwaltungsintern in Abstimmung. Zuarbeiten des RPA aus der Begutachtung des Ent-
wurfs wurden getätigt. 

Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen (EWB und PWB) 
Entsprechend § 38 Abs. 4 SächsKomHVO bildet für die Forderungsbewertung der Nominal-
betrag die Wertobergrenze. Da Forderungen unter das Umlaufvermögen fallen, gilt das 
strenge Niederstwertprinzip. Zum JA-Stichtag waren die Forderungen auf ihre Werthaltigkeit 
zu prüfen. Dabei sind gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO vorhersehbare Risiken und 
Verluste, die bis zum JA-Stichtag entstanden sind, zu berücksichtigen. Dies gilt auch, wenn 
die Risiken und Verluste erst zwischen dem JA-Stichtag und dem Tag der Aufstellung des JA 
bekannt geworden sind (wertaufhellende Tatsachen). 
Im Rahmen der Bonitätsprüfung lassen sich die Forderungen in drei Gruppen (einwandfreie 
Forderungen, zweifelhafte Forderungen und uneinbringliche Forderungen) klassifizieren. Um 
dem strengen Niederstwertprinzip zu genügen, sind für die verschiedenen Gruppen EWB oder 
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PWB vorzunehmen, welche das RPA im Schlussbericht über die Prüfung des JA 31.12.2012 
ausführlich erläutert hat.  
Bei zweifelhaften Forderungen wird der Zahlungseingang als unsicher eingeschätzt. Des-
halb müssen diese Forderungen mit ihrem wahrscheinlichen Wert bilanziert werden. Entspre-
chend den Angaben im Anhang wurden diese Forderungen mittels EWB für den Ausweis in 
der VR bereinigt. Weiterhin wird im Anhang ausgeführt, dass alle Forderungen, die der Mahn-
stufe 2 (Forderungen in der Vollstreckung) unterliegen, einer systemunterstützten Risikoana-
lyse unterzogen wurden. Dabei wurden Daten, wie bspw. die Übergabe in die Vollstreckung, 
Forderungsalter, Anzahl der vollzogenen Maßnahmen, Betragstage, Dauer bis zum ersten 
Zahlungseingang und das Verhältnis Forderungsbetrag zu Zahlbetrag ausgewertet. Anhand 
dieser Analyse wurden pauschalierte EWB-Sätze ermittelt und für die Forderungsbewertung 
herangezogen. Auf einwandfreie Forderungen wurde eine PWB vorgenommen. Das pau-
schale Ausfallrisiko wurde durch die Verwaltung mit 2,0 % geschätzt, daher erfolgte die PWB 
auf den verbliebenen Forderungsbestand mit einem Durchschnittssatz von 2,0 %. 
Im JA 31.12.2018 waren in den zweifelhaften Forderungen die befristeten Niederschlagungen 
und die von der Vollziehung ausgesetzten Forderungen bilanziert. Sie wurden zu 100,0 % ein-
zelwertberichtigt. Für die weiteren Forderungen (ohne Niederschlagungsmerkmal oder AdV-
Setzung) wurden, wie im Anhang beschrieben, pauschalierte EWB-Sätze ermittelt. 
Die Einteilung der Forderungen in Forderungsgruppen wurde im Anhang erläutert. Die Ermitt-
lung der pauschalierten EWB-Sätze war anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen ab-
schließend nicht möglich. Für die Ermittlung der pauschalen EWB kommt das Programm 
„avviso-forderungsbewertung“ in der Stadtkasse zum Einsatz. Hierzu wird i. R. d. Beurteilung 
des Forderungskonzeptes der Stadtkasse eine tiefergehende unterjährige Prüfung erfolgen. 
Die Wertberichtigung auf die Steuerforderungen, Forderungen aus Transferleistungen so-
wie privatrechtlichen Forderungen konnten seitens des RPA im JA 31.12.2018 erstmals 
der Höhe nach ohne Feststellungen plausibilisiert werden.  
Für die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen und öffentlich-rechtlichen Forde-
rungen aus Dienstleistungen war dagegen i. R. d. Prüfung keine Plausibilisierung anhand 
der zum 30.06.2019 noch offenen Posten möglich. 
In der Stellungnahme der Verwaltung vom 20.12.2019 wird ausgeführt: „Das Dezernat Finan-
zen hat sich intensiv mit den Themen Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung 
beschäftigt. Nach Klärung einer Reihe von fachlichen und technischen Fragen wurde ein Kon-
zept zur Ermittlung pauschalierter EWB-Sätze erarbeitet und für die Forderungsbewertung im 
Jahresabschluss 2017 herangezogen. Diesem Konzept liegt die geforderte Bewertungs-
matrix/-clusterung zu Grunde.“ 

Weiterhin wurde hierzu ausgeführt: „Nach nunmehr zwei durchgeführten Forderungsbewer-
tungen bedurfte das Konzept einer anwenderfreundlichen Überarbeitung. Das Konzept „For-
derungsbewertung“ der Stadtkasse wird Ende Januar 2020 an das Rechnungsprüfungsamt 
übergeben.“ Mit Datum vom 27.01.2020 wurde dem RPA das Konzept zur Forderungsbe-
wertung der Stadtkasse Leipzig übergeben. Da dieses Konzept für alle folgenden JA von 
grundsätzlicher Bedeutung ist und seitens des RPA aufgrund der Komplexität noch Klärungs-
bedarf besteht, wird das Forderungskonzept für den JA zum 31.12.2018 zur Kenntnis genom-
men und die bestehenden Fragen werden in einer gesonderten Prüfung geklärt. 
Bei uneinbringlichen Forderungen steht der Zahlungsausfall des Schuldners endgültig fest. 
Hierbei handelt es sich i. d. R. um unbefristet niedergeschlagene, erlassene oder verjährte 
Forderungen. Erlassene und uneinbringliche Forderungen wurden deshalb in der VR nicht an-
gesetzt. Um einen nicht gerechtfertigten Einnahmeverlust zu vermeiden, sollte daher die un-
befristete Niederschlagung von Forderungen sehr sorgfältig stattfinden.
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Werthaltigkeit/Verzinslichkeit von Ausleihungen 

Ausleihungen sind langfristige Finanzforderungen der Kommune, die bei Fälligkeit zurückge-
zahlt werden müssen und grundsätzlich verzinslich sind. Der Ansatz im Finanzanlagevermö-
gen erfolgt zum Nominalwert, ggf. unter Berücksichtigung von apl. Abschreibungen. Das heißt, 
die AHK (§ 38 SächsKomHVO i. V. m. § 89 Abs. 5 SächsGemO) belaufen sich auf den aus-
gezahlten Betrag. Im Fall einer fehlenden oder niedrigen Verzinsung ist der Barwert anzuset-
zen. Eine Verzinslichkeit ist bereits dann anzunehmen, wenn eine monetäre Gegenleistungs-
verpflichtung des Empfängers als Art Zinskomponente besteht, z. B. Schaffung und Erhalt von 
Arbeitsplätzen i. R. d. Wirtschaftsförderung. Bzgl. einzelner Ausleihungen wird auf Gliede-
rungspunkt 6.2.3.14. verwiesen. 

Bewertungseinheiten und Parameter zur Bewertung des Spezialfonds 
Nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 SächsKomHVO gilt der Grundsatz der Einzelbewertung. Von diesem 
darf nach § 37 Abs. 2 SächsKomHVO nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen wer-
den.  
Die bilanzielle Abbildung des für die Stadt Leipzig aufgelegten Spezialfonds (siehe 
Gliederungspunkt 6.2.3.15.) beurteilt sich mangels spezieller kommunalrechtlicher 
Regelungen analog zum HGB. Nach § 253 HGB i. V. m. § 255 HGB ist der Spezialfonds bei 
seiner erstmaligen Erfassung mit seinen AHK zzgl. Anschaffungsnebenkosten zu bilanzieren, 
welche in den folgenden Jahren die Wertobergrenze bilden. Sinkt der Marktwert dauerhaft 
unter die AHK, ist eine apl. Abschreibung vorzunehmen. Eine bilanzielle Einbeziehung der 
einzelnen VG des Spezialfonds ist ausgeschlossen, stattdessen ist ein Investmentzertifikat zu 
bilanzieren. In § 290 HGB wurde diesbezüglich explizit eine Ausnahmeregelung für die 
Bilanzierung von Spezial-Sondervermögen aufgenommen. Aufgrund der Zusammenfassung 
einzelner VG zu einem Investmentzertifikat dürfen Kursgewinne und -verluste innerhalb eines 
Sondervermögens miteinander verrechnet werden. Diesbezüglich besteht eine Abweichung 
zur Einzelbewertung von VG nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 SächsKomHVO, welche durch 
§ 37 Abs. 2 SächsKomHVO legitimiert wird, jedoch im Anhang anzugeben und zu begründen 
ist (§ 52 Abs. 2 Nr. 2 SächsKomHVO). Wie bereits erwähnt, enthält der Anhang zum JA 
31.12.2018 hierzu keinerlei Aussagen. 
Ausschüttbare Erträge können entsprechend § 37 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingun-
gen zum Spezialfonds der Stadt Leipzig zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren vorge-
tragen werden, somit ist es den Anlegern möglich, die Entstehung von Erträgen zu steuern 
und ggf. stille Reserven zu bilden. Die letztendliche Entscheidung über die Ausschüttung von 
Erträgen trifft die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Dem Anlageausschuss, welchem u. a. der 
Erste Bürgermeister und Beigeordnete für Finanzen (Vorsitzender des Anlageausschusses) 
und der Leiter der SKÄ (stellvertretender Vorsitzender des Anlageausschusses) angehören, 
obliegt lediglich eine beratende Funktion (§ 34 Abs. 8 der Besonderen Anlagebedingungen 
zum Spezialfonds der Stadt Leipzig).
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6.2.3. Aufstellungen und Erläuterungen zu einzelnen Posten der 
Vermögensrechnung 

6.2.3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 
Der Bilanzposten gliedert sich wie folgt: 

- in € -

Immaterielle 
Vermögensgegenstände

Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten

A0012
A0013 2.209.248,79 2.444.819,99 0,00 2.444.819,99

Anzahlungen auf immaterielles 
Vermögen A0021 40.856,27 133.931,72 0,00 133.931,72
Summe 2.250.105,06 2.578.751,71 0,00 2.578.751,71

 

Die Immateriellen VG waren nicht Prüfungsschwerpunkt im JA 31.12.2018. 

6.2.3.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 
- in € -

Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA*

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Sonderposten für geleistete 
Investitionszuwendungen A0031 77.851.865,42 81.319.894,26 13.167.089,94 94.486.984,20
* Die Korrekturvorschläge berücksichtigen keine Abschreibungen im HHJ.  
Der Sonderposten entwickelt sich nach der Anlagenübersicht wie folgt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 77.851.865,42
Zugänge 15.813.855,85
Abgänge (netto) -60.590,64
Umbuchungen -907.451,21
Abschreibungen -11.385.058,73
Auflösungen 7.273,57
Endbestand 31.12.2018 81.319.894,26  

Im HHJ 2018 erging erstmals ein Zuwendungsbescheid der Stadt Leipzig an den Zoo, mit 
welchem eine Zuwendung für Investitionen lt. Masterplan (4,3 Mio. €) bewilligt worden ist. Im 
HHJ 2018 sind hiervon 3,0 Mio. € an den Zoo geflossen. Die Bilanzierung des Differenzbetrags 
von 1,3 Mio. € als Verbindlichkeit gegenüber dem Zoo zum 31.12.2018, wurde von der Stadt 
Leipzig, trotz des Vorliegens des Auszahlungsantrags der GmbH vom 20.12.2020 unterlassen. 
Korrespondierend zur Erfassung der Verbindlichkeit wird es als sachgerecht erachtet, die an 
die Zoo Leipzig GmbH geleisteten Investitionszuwendungen als „Anzahlung auf Sonderposten 
für geleistete investive Zuweisungen“ im Buchwerk der Stadt Leipzig abzubilden und damit die 
Aktivierung dieses Sonderpostens von der Fertigstellung/Aktivierung des jeweils geförderten 
Anlagevermögens abhängig zu machen. Die Bilanzierung als sonstige Forderung kommt nicht 
in Betracht. 
Der Ansatz einer Forderung kommt i. R. d. Ausreichung von Zuwendungen an Dritte entspre-
chend des Realisationsprinzips nach § 37 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SächsKomHVO nur dann in 
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Frage, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, eine Leistung fordern zu können. 
Dies ist erst bei Bejahung eines tatsächlichen Rückforderungsanspruchs der Fall, z. B. 
weil der Zuwendungsempfänger die im Bescheid vereinbarte Verwendung der Mittel nicht um-
setzt bzw. die vereinbarte Zweckbindungsfrist des bezuschussten VG nicht einhält. Entschei-
dend ist, dass zum Abschlussstichtag eine Verpflichtung des Zuwendungsempfängers zur 
Rückzahlung der gewährten Zuwendungen besteht, die bei der Kommune zum Entstehen ei-
ner Forderung führt (vgl. Binus, Kommentar zur SächsKomHVO, § 36, Rn. 90). Die bloße 
Möglichkeit der Rückforderung ist hierfür nicht ausreichend. 
Sowohl bei der Maßnahme „Baumwollspinnerei Halle 7“ (8,5 Mio. €) als auch bei der Maß-
nahme „EFRE West“ (2,1 Mio. €) handelt es sich um Fördermaßnahmen betreffend den 
Stadtumbau auf der Grundlage von Vereinbarungen über die Durchführung von Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß den §§ 11, 164 a Abs. 3 BauGB. Festzustel-
len war, dass – analog der Vorjahresprüfung – bei den durch die Stadt Leipzig ausgereichten 
Zuwendungen durch die Verwaltung nach den Vorgaben der DA des OBM Nr. 16/2019 ver-
fahren worden ist und diese damit in der Bilanz zum 31.12.2018 unsachgerecht als sonstige 
Forderungen für geleistete investive Zuwendungen ausgewiesen werden. 
Bei der Maßnahme „Eisenbahnüberführung Dieskaustraße“ handelt es sich um die Fallkons-
tellation einer Kostenbeteiligung der Stadt Leipzig bei Eisenbahnkreuzungsbaumaßnahmen.  
Die Überführung befindet sich in der Baulast der DB Netz AG, welche auch Bauherr ist. Die 
Stadt Leipzig ist Straßenbaulastträger der unterführten Dieskaustraße. Gemäß 
§ 12 Abs. 2 EKrG muss sich die Stadt Leipzig aufgrund eines Aufweitungsverlangens an den 
Herstellungskosten der Kreuzungsanlage beteiligen. Die laut Buchwerk zum 31.12.2018 akti-
vierte Forderung (1,3 Mio. €) bildet die bislang für die Maßnahme durch die Stadt Leipzig an-
geordneten Auszahlungen ab. Da die Baumaßnahme noch nicht im HHJ 2018 abgeschlossen 
war und auch keine Anhaltspunkte für einen Rückforderungsanspruch gegeben waren, hätte 
hierfür an Stelle der Forderung jedoch sachgerechter Weise eine Anzahlung auf Sonderposten 
für geleistete Investitionszuwendungen gebucht werden müssen. 
Die sonstigen Forderungen für geleistete Investitionszuwendungen sollten durch die Verwal-
tung eigenständig daraufhin überprüft werden, ob sie vergleichbare Sachverhalte, die eine 
Umbuchung bedingen würden, beinhalten.  
In ihrer Stellungnahme vom 07.12.2020 teilt die Verwaltung mit: „Aufgrund der Bestätigung 
durch die Fachämter, dass die geleisteten Zuwendungen noch nicht zu aktivieren sind, ver-
bleiben diese zum Stand 31.12.2018 in den sonstigen Forderungen.“ 

Eine ordnungsgemäße sowie einheitliche periodengerechte Zuordnung des ordentlichen Auf-
wandes aus der Abschreibung der Sonderposten ist nicht gemäß dem in § 36 Abs. 8 Satz 3 
und 4 SächsKomHVO normierten Grundsatz der monatskonkreten Aktivierung erfolgt und 
praktisch – mangels städtischer Regelung – auch unmöglich.  
Entgegen dem Einzelbewertungsgrundsatz erfolgt teilweise keine vermögensgegenstandsbe-
zogene Verbuchung der Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen durch Bildung 
von Sammelsonderposten bzw. Bildung mehrerer Sonderposten für eine einzelne Investitions-
förderungsmaßnahme, einschließlich der an die EigB ausgereichten Mittel für den Erwerb von 
Betriebs- und Geschäftsausstattung, obgleich die SächsKomHVO keinen Ausnahmetatbe-
stand zur Bildung von Aktiven Sammelsonderposten kennt. Dies beeinträchtigt die Klarheit 
und Nachvollziehbarkeit der Buchführung.  
Das RPA hält es für geboten, auch für Zuwendungssachverhalte – sofern sie auch zukünftig 
als Sonderposten erfasst werden sollen – i. Z. m. der anlagenmäßigen Ergänzung der DA des 
OBM Nr. 16/2019 zur Anlagenbuchhaltung verbindliche Verfahrensvorgaben zu normieren, 
um ein rechtssicheres Zuwendungsverfahren sowie ausreichende Belege für dessen ord-
nungsgemäße Verbuchung sicherzustellen.
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6.2.3.3. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
an solchen 

Der Bilanzposten gliedert sich wie folgt: 

- in € -
Unbebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte an 
solchen

Anlagen-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert 
31.12.2018 nach 

Korrektur-
vorschlag

Grünflächen A0111 62.014.875,26 63.554.868,10 0,00 63.554.868,10

Ackerland A0121 54.344.850,63 58.423.096,74 0,00 58.423.096,74

Wald- und Forsten A0131 10.438.283,62 10.454.583,82 0,00 10.454.583,82

Schutz- und Ausgleichsflächen A0141 1.182.599,84 1.296.660,09 0,00 1.296.660,09

Gew ässer A0151 567.884,31 577.533,58 0,00 577.533,58

sonstige unbebaute Grundstücke A0191 65.831.377,33 70.036.641,13 0,00 70.036.641,13

Summe 194.379.870,99 204.343.383,46 0,00 204.343.383,46  
Der Bilanzposten entwickelt sich wie folgt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 194.379.870,99
Zugänge 11.033.904,24
Abgänge (netto) -1.525.738,87
Umbuchungen -407.354,37
Umbuchungen Abschreibungen 490.659,48
Zuschreibungen 5.150,83
Abschreibungen 366.891,16
Endbestand 31.12.2018 204.343.383,46  
Der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte ist im Vergleich zum 
Vorjahr um 10,0 Mio. € gestiegen. Dies resultiert u. a. aus dem Ankauf einer Ackerfläche 
(4,2 Mio. €) sowie zwei Flurstücken (5,4 Mio. €) für einen Schulstandort. 
Bereits zur EÖB wurde festgestellt, dass der RB RBV-1200/12 vom 18.04.2012 hinsichtlich 
der zum Verkauf ausgewiesenen Grundstücke unvollständig war, da eine Vielzahl weiterer 
Grundstücke zum 01.01.2012 öffentlich ausgeschrieben war. Mit dem JA 31.12.2017 wurde 
mit der Zuordnung zum Umlaufvermögen begonnen. Ferner wurden im Umlaufvermögen Flur-
stücke dargestellt, für welche die Absicht zum Verkauf nicht mehr besteht. Diese sind nunmehr 
wiederum im Anlagevermögen auszuweisen. Weitere Korrekturen erfolgten durch die Verwal-
tung teilweise mit dem JA 31.12.2018. 
Seit der Prüfung des JA 31.12.2013 hat das RPA auf die seitens der LWB geltend gemachten 
Ansprüche zur Übertragung von Grundstücken und die Auskehr von Verkaufserlösen 
aus einer Vereinbarung mit dem Liegenschaftsamt vom 01.03./22.03.2005 verwiesen, die 
auf die Zeit der Gründung der LWB (Vermögensverzeichnis: Notarliste) zurückgehen. Mit Da-
tum vom 18.12.2018/11.02.2019 hat die DB des OBM/der Grundstücksverkehrsausschuss 
dem Abschluss einer Umsetzungsvereinbarung zur Notarliste mit der LWB (Vorlage 
VI-DS-06317) zugestimmt, um eine endgültige Bereinigung der noch offenen Vorgänge aus 
der Notarliste herbeizuführen. Laut der Vereinbarung verbleiben 29 Grundstücke, die einer 
kommunalen Nutzung und der Erfüllung öffentlicher Pflichten dienen, im Eigentum der Stadt 
Leipzig. Fünf nicht kommunal genutzte Grundstücke aus der Notarliste werden mit der notari-
ellen Beurkundung an die LWB übertragen. Mit Besitzübergang vom 01.07.2019 wurden diese 
Grundstücke bei der Stadt Leipzig in Abgang gebracht. Insoweit ist der JA 31.12.2018 noch 
fehlerbehaftet. Auf die Ausführungen unter Punkt 8.1 des Anhangs wird verwiesen. 
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6.2.3.4. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an 
solchen 

Der Bilanzposten setzt sich wie folgt zusammen: 

- in € -

Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

an solchen
Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Schulen
A0231 -
A0233 359.980.107,05 391.231.439,28 0,00 391.231.439,28

sonstige Gebäude
A0291 -
A0293 130.831.125,85 148.477.801,71 0,00 148.477.801,71

soziale Einrichtungen
A0221 -
A0226 107.875.232,88 131.070.829,37 0,00 131.070.829,37

Kulturanlagen
A0241 -
A0243 121.842.607,37 122.227.904,08 0,00 122.227.904,08

Sportanlagen
A0251 -
A0253 98.541.252,99 98.166.870,69 0,00 98.166.870,69

Verwaltungsgebäude
A0271 -
A0273 60.158.524,03 57.229.276,21 0,00 57.229.276,21

Wohnbauten
A0211 -
A0213 16.177.358,66 15.787.887,49 0,00 15.787.887,49

Gartenanlagen
A0261 -
A0263 1.433.911,97 1.433.245,12 0,00 1.433.245,12

Summe 896.840.120,80 965.625.253,95 0,00 965.625.253,95  

Der Bilanzposten entwickelt sich vor Korrekturvorschlägen wie folgt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 896.840.120,80
Zugänge 65.190.637,26
Umbuchungen 40.859.580,68
Abgänge (netto) -1.588.130,09
Abschreibungen -35.852.039,83
Zuschreibungen 175.085,13
Endbestand 31.12.2018 965.625.253,95  
Die wesentlichen Zugänge betrafen Umbuchungen und Aktivierungen im Bereich der Schul-
bauten (31,2 Mio. €) sowie bei sozialen Einrichtungen (23,2 Mio. €). 
Im Jahr 2018 wurde die Asylunterkunft in der Arno-Nitzsche-Straße 37 i. H. v. 17,0 Mio. € ak-
tiviert. Eine finale Aufteilung der Gesamtkosten auf die einzelnen Gebäude und Außenanlagen 
wurde zum JA 31.12.2018 noch nicht vorgenommen. Die Gesamtkosten inklusive der Kosten 
für Planung und Projektmanagement wurden vorerst auf ein Gebäude mit einer Nutzungs-
dauer von 60 Jahren aktiviert. Sobald die Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Anlagen 
vorliegt, erfolge eine Umbuchung unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzungsdauer (Punkt 
5.1.1.3.2 im Anhang).  
Im Ergebnis der Prüfung wurde festgestellt, dass die AHK um 1,2 Mio. € zu hoch ausgewiesen 
worden sind. Insoweit sollte mit der angedachten Verteilung der AHK auch eine Korrektur der 
Höhe nach erfolgen. Für weitere Ausführungen wird auf den Gliederungspunkt 6.2.3.36. ver-
wiesen. 
Die Eigenleistungen der städtischen Mitarbeiter, wie z. B. für eigene Planungs-, Projektlei-
tungs- und Bauüberwachungsleistungen, werden nicht erfasst bzw. nachgewiesen. Die Zu-
gänge im Anlagevermögen werden dementsprechend um den Wert der aktivierungspflichtigen 
Eigenleistungen zu gering ausgewiesen (siehe auch Gliederungspunkt 6.2.5.8.). Dies stellt 
einen Verstoß gegen § 89 Abs. 5 SächsGemO und § 38 Abs. 2 SächsKomHVO dar. 



 

G:\Team\RPA\SeifertMa\Prüfung\2020\1_SB_an_RV_31122018\PB_20_4_0088_SB_an_RV_JAP_31122018_9.docx 

Seite 70 von 152 

6.2.3.5. Infrastrukturvermögen 
Der Bilanzposten Infrastrukturvermögen besteht aus: 

- in € -

Infrastrukturvermögen
Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Straßen, Wege, Plätze und 
Verkehrslenkungsanlagen

A0380 -
A0389 767.030.282,50 721.482.932,95 0,00 721.482.932,95

Brücken, Tunnel und 
ingenieurbauliche Anlagen

A0310 -
A0319 320.317.717,98 327.464.183,22 -6.199.835,15 321.264.348,07

Gleisanlagen mit 
Streckenausrüstung und 
Sicherheitsanlagen

A0320 -
A0329 8.895.819,08 8.417.791,10 0,00 8.417.791,10

Wasserversorgungs-
anlagen

A0350 -
A0359 843.304,64 798.894,23 0,00 798.894,23

Entwässerungs- und Abwas- 
serbeseitigungsanlagen

A0370 -
A0379 755.551,75 660.209,72 0,00 660.209,72

Stromversorgungs-
anlagen

A0330 -
A0339 5,00 5,00 0,00 5,00

sonstiges 
Infrastrukturvermögen

A0390 -
A0399 59.326.856,85 58.944.733,99 0,00 58.944.733,99

Summe 1.157.169.537,80 1.117.768.750,21 -6.199.835,15 1.111.568.915,06  

Der Bilanzposten entwickelt sich wie folgt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 1.157.169.537,80
Zugänge 15.026.004,89
Abgänge (netto) -1.651.078,02
Umbuchungen 11.579.180,24
Abschreibungen -64.354.894,70
Endbestand 31.12.2018 1.117.768.750,21  

Zum Zeitpunkt der Bewertungen der EÖB war bereits bekannt, dass mehrere Brückenbau-
werke schwerwiegende bauliche Mängel aufweisen. Diese Feststellungen wurden jedoch nicht 
berücksichtigt, so dass die Bauwerke sowohl mit einer zu hohen Nutzungsdauer als auch mit 
zu hohen AHK bewertet wurden. 
Das RPA ermittelte, unter Beachtung des Bauwerkzustandes der Brücken in Folge dauerhafter 
Wertminderung, einen apl. Abschreibungsbedarf nach § 44 Abs. 6 SächsKomHVO von 
6,2 Mio. €. Die Feststellung aus der Vorjahresprüfung wurde unter Beachtung der Anpassung 
von § 62 SächsKomHVO fortgeschrieben. 
Der Sachverhalt wurde in 2020 im Rechnungsprüfungsausschuss behandelt. Entsprechend 
des Festlegungsprotokolls vom 16.07.2020 verweist das Fachamt auf die DIN 1076 zur Vor-
gehensweise bei Brückenbewertungen. Aus Sicht des Fachamtes soll eine Bewertung jeder 
einzelnen Brücke erfolgen. Es befinden sich entsprechende Vorschläge in der Abstimmung 
innerhalb der Verwaltung. In die DA zur Anlagenbuchhaltung sollten entsprechende abge-
stimmte Regelungen hierzu aufgenommen werden.  
Um künftig den Brückenbauzustand bei der Anlagenbewertung mit zu berücksichtigen und die 
Höhe der apl. Abschreibungen nach einer systematischen Abstufung durchführen zu können, 
wurde von der Verwaltung ein Handlungsleitfaden erstellt, der bis zur finalen Erstellung der 
Anlage E zur DA des OBM Nr. 16/2019 zur Anwendung kommen soll. Der Entwurf wurde mit 
dem RPA abgestimmt. Die Umsetzung der apl. Abschreibung im SAP-System muss nunmehr 
zeitnah erfolgen. 
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Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass bei den Straßen ebenso die Betrachtung von mög-
lichen apl. Abschreibungen unterlassen wurde. Die Verwaltung sollte hier, analog zu den Brü-
cken, eine entsprechende Analyse zu möglichen apl. Abschreibungsbedarfen durchführen und 
entsprechend in den Buchwerten der Stadt Leipzig erfassen. 
Infolge der fehlerhaften Abwicklung der Erfassung und Bewertung der Gesamtanlage 
„IP Nord – Tiefendrainage“ sollte der gesamte Bilanzierungsprozess durch alle beteiligten 
Bau- und Fachämter wiederholt werden. Es ist von einem fehlerhaften Ansatz in der EÖB 
auszugehen, der eine wesentliche Erhöhung der AHK im Infrastrukturvermögen zur Folge hat.  

6.2.3.6. Bauten auf fremdem Grund und Boden 
Die Bauten auf fremdem Grund und Boden gliedern sich wie folgt: 

- in € -

Bauten auf fremdem Grund 
und Boden

Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Grundstückseinrichtungen
A0480 -
A0481 4.335.344,86 3.375.551,99 0,00 3.375.551,99

sonstige Gebäude
A0490 -
A0491 11.566,14 9.989,74 0,00 9.989,74

Summe 4.346.911,00 3.385.541,73 0,00 3.385.541,73  

Der Bilanzposten war nicht Prüfungsschwerpunkt i. R. d. Jahresabschlussprüfung. 

6.2.3.7. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 
Der Bilanzposten Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler untergliedert sich in: 

- in € -

Kunstgegenstände und 
Kulturdenkmäler

Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Kunstgegenstände A0510 375.435.921,82 375.989.898,50 945.886,00 376.935.784,50
Baudenkmäler A0550 1.431.522,56 1.576.747,02 0,00 1.576.747,02
Bodendenkmäler A0560 341.990,58 341.990,58 0,00 341.990,58
sonstige Denkmäler A0590 561.870,73 561.869,73 0,00 561.869,73
Summe 377.771.305,69 378.470.505,83 945.886,00 379.416.391,83  

Der Bilanzposten war nicht Prüfungsschwerpunkt i. R. d. Jahresabschlussprüfung. 
Im Hinblick auf die Vollständigkeit der Bestandsverzeichnisse in den einzelnen städti-
schen Museen hatte sich das RPA bereits in den vergangenen Jahren mehrfach kritisch ge-
äußert. Für den JA 31.12.2018 war festzustellen, dass in Teilbereichen der städtischen Mu-
seen und Kultureinrichtungen mit körperlichen Inventuren im Jahr 2020 begonnen wurde bzw. 
bereits laufende Inventuren fortgeführt wurden, um die Bestandsverzeichnisse zu vervollstän-
digen.  
Auf die Ausführungen unter Gliederungspunkt 6.1.3. wird verwiesen. 
Anlass einer körperlichen Inventur der Sammlungsbestände im Stadtgeschichtlichen Museum 
war ein Diebstahl im Sammlungsbereich Numismatik, welcher im August 2016 festgestellt 
wurde. Aus diesem Grund wurde vom Stadtgeschichtlichem Museum ein Inventurrahmenplan 
zur körperlichen Inventur der Numismatischen Sammlung eingereicht und mit der Inventur im 
März 2020 begonnen. Diese soll voraussichtlich zum 31.12.2020 abgeschlossen werden.  
Durch das RPA wurde hierzu eine Inventurbeobachtung durchgeführt. Im Ergebnis der Be-
obachtung, einschließlich erfolgter Nachkontrolle im Sammlungsbereich Numismatik, konnte 
das RPA feststellen, dass die Münzen, Medaillen und Abzeichen i. R. d. körperlichen Inventur 
mengenmäßig vollständig und ordnungsmäßig aufgenommen worden sind. 
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Gemäß § 40 Abs. 1 SächsKomHVO sind als Sonderposten u. a. zweckgebundene Geld- und 
Sachgeschenke für Investitionen auszuweisen. Der VG und der passive Sonderposten sind 
nach DA des OBM Nr. 16/2019 Punkt 10.4.2 mittels Zugangsbeleg der Anlagenbuchhaltung 
zu melden. Bei einer Überprüfung der Anlagen der Beschlussvorlagen zu Spenden/Schenkun-
gen u. Ä. zum JA 31.12.2018 wurde festgestellt, dass ein systematischer Ansatzfehler i. H. v. 
0,9 Mio. € bei den Kunstgegenständen sowie korrespondierend für den Sonderposten für In-
vestitionszuwendungen vorliegt. Die beiden Bilanzposten sind somit zu niedrig ausgewiesen. 
Auf Gliederungspunkt 6.2.3.22. wird verwiesen. 

6.2.3.8. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 
Der Bilanzposten setzt sich wie folgt zusammen: 

- in € -

Maschinen, technische 
Anlagen und Fahrzeuge

Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Betriebsvorrichtungen A0630 16.850.442,27 19.756.834,70 0,00 19.756.834,70
Fahrzeuge A0610 9.993.278,63 8.791.794,60 0,00 8.791.794,60
technische Anlagen A0620 2.467.325,45 2.688.498,29 0,00 2.688.498,29
technische 
Ausgleichsmaßnahmen A0640 1.819,71 0,00 0,00 0,00
Summe 29.312.866,06 31.237.127,59 0,00 31.237.127,59  

Der Bilanzposten war nicht Prüfungsschwerpunkt i. R. d. Jahresabschlussprüfung. 

6.2.3.9. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 
Der Bilanzposten Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere untergliedert sich in: 

- in € -

Betriebs- und 
Geschäftsausstattung, Tiere

Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Schulausstattung A0710 8.132.707,27 8.712.151,38 60.705,15 8.772.856,53
Ausstattung Kinderkrippen/
Kindertagesstätten A0720 1.508.671,96 1.583.616,73 0,00 1.583.616,73
Ausstattung sonstiger sozialer 
Einrichtungen A0730 566.963,10 504.981,96 0,00 504.981,96
übrige Betriebs- und 
Geschäftsausstattung A0740 15.191.173,63 15.085.804,53 0,00 15.085.804,53
Tiere A0750 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 25.399.515,96 25.886.554,60 60.705,15 25.947.259,75  

Der Bilanzposten war nicht Prüfungsschwerpunkt i. R. d. Jahresabschlussprüfung. 
Zum Korrekturvorschlag wird auf den Posten „Sonderposten für empfangene Investitionszu-
wendungen und Investitionsbeiträge“ unter Gliederungspunkt 6.2.3.22 verwiesen. 
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6.2.3.10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau stellen sich wie folgt dar: 

- in € -

Geleistete Anzahlungen und 
Anlagen im Bau 

Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Anlagen im Bau A0961 
A0962 
A0964 
A0969 107.384.347,03 132.450.732,50 9.495.417,55 141.946.150,05

geleistete Anzahlungen A0910 53.769,86 89.884,97 0,00 89.884,97
Summe 107.438.116,89 132.540.617,47 9.495.417,55 142.036.035,02  

Der Bilanzposten entwickelt sich ohne Berücksichtigung der Korrekturvorschläge wie folgt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 107.438.116,89
Zugänge 81.391.723,06
Abgänge -1.798.063,02
Umbuchungen -54.491.159,46
Endbestand 31.12.2018 132.540.617,47  

Der Wert des Bilanzpostens „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahr um 25,1 Mio. € erhöht.  
Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen (9,5 Mio. €) wurden nicht periodengerecht im 
HHJ 2018, sondern im Folgejahr erfasst. Insoweit liegt ein Verstoß gegen das Vollständigkeits-
gebot nach § 88 SächsGemO i. V. m. § 36 Abs. 1 SächsKomHVO vor. Die Prüfung erfolgte in 
Stichproben auf Grundlage von Buchungsdatum und Belegdatum sowie unter Berücksichti-
gung der Rechnungsbelege. Die Fehler in der Periodenabgrenzung wirken sich auf die An-
sätze der Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ sowie „Verbindlichkei-
ten aus Lieferungen und Leistungen“ aus. Weiterführende Aussagen finden sich unter Gliede-
rungspunkt 6.2.2. 

6.2.3.11. Anteile an verbundenen Unternehmen 
- in € -

Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Anteile an verbundenen 
Unternehmen A1014 860.557.077,55 943.641.530,77 0,00 943.641.530,77  

Die Anteile an verbundenen Unternehmen haben sich wie folgt entwickelt: 
- in € -

Anfangsbestand 01.01.2018 860.557.077,55
Zugänge 18.330.788,64
Zuschreibungen 64.182.705,85
Abschreibungen -63.227,94
Umbuchungen 748.026,73
Abschreibungen auf Umbuchungen -113.840,06
Endbestand 31.12.2018 943.641.530,77  

Die Anteile an verbundenen Unternehmen stellen sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar: 
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Anteile an 
verbundenen 
Unternehmen

Beteili-
gungs-/
Stimm-
rechts-
quote

Eigenkapital davon
gezeichnetes 

Kapital/
Kommandit-

einlagen

davon
Ergebnis 

Geschäftsjahr

Buchwert Buchwert vor 
Korrektur-

vorschlag RPA

Differenz 
Buchwert

31.12.2018 31.12.2018 2018 31.12.2017 31.12.2018
in % in € in € in € in € in € in €

LWB 100,00 448.243.090,18 312.000.050,00 35.570.777,90 412.112.312,28 448.243.090,18 36.130.777,90
LVV 100,00 387.909.407,90 512.000,00 24.157.015,60 345.981.603,66 387.909.407,90 41.927.804,24
ZOO 100,00 37.432.103,15 1.000.000,00 582.574,38 36.849.528,77 37.432.103,15 582.574,38
SAH 100,00 18.929.491,55 300.000,00 360.058,98 18.610.432,57 18.929.491,55 319.058,98
LGH KG 80,55 19.695.152,85 627.000,00 1.257.141,46 14.969.509,18 15.982.206,46 1.012.697,28
SAATZUCHT 100,00 13.136.173,59 255.650,00 237.519,53 12.898.654,06 13.136.173,59 237.519,53
LESG 100,00 8.054.658,52 511.300,00 684.984,59 6.309.673,93 8.054.658,52 1.744.984,59
LEVG KG 100,00 7.563.174,26 511.291,88 228.009,55 7.335.524,38 7.563.174,26 227.649,88
Lecos GmbH 90,00 2.239.374,96 200.000,00 47.521,30 1.972.668,29 2.015.437,46 42.769,17
bbvl 100,00 1.217.709,71 255.700,00 176.292,28 1.241.417,43 1.217.709,71 -23.707,72
LGH Service 100,00 1.023.330,74 25.564,59 31.615,79 991.714,95 1.023.330,74 31.615,79
VWA 100,00 863.355,49 102.258,38 229.168,82 0,00 863.355,49 863.355,49
SBW 100,00 620.372,77 40.900,00 -39.520,22 659.892,99 620.372,77 -39.520,22
DOK 100,00 387.442,35 51.200,00 3.010,79 384.431,56 387.442,35 3.010,79
AUFBAUWERK 57,03 180.555,31 25.600,00 34.851,45 83.096,73 102.972,95 19.876,22
LEVG mbH 100,00 82.145,08 25.600,00 3.300,35 78.844,73 82.145,08 3.300,35
IRL 51,00 153.840,42 150.000,00 1.346,23 77.772,04 78.458,61 686,57
Summe 947.731.378,83 860.557.077,55 943.641.530,77 83.084.453,22  
Anteile an verbundenen Unternehmen (Kontengruppe 10 – VwV KomHSys) sind solche, an 
denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabschluss zu konsolidieren sind 
(§ 88 a SächsGemO). Als Unternehmen im engeren Sinne gelten für Zwecke der Kontierung 
nach § 88 a SächsGemO nur die nach § 96 SächsGemO zulässigen Rechtsformen des priva-
ten Rechts. Nicht zu erfassen ist die Sparkassenträgerschaft. Der mögliche Konsolidierungs-
kreis für einen Gesamtabschluss der Stadt Leipzig steht nicht fest. In § 88 b SächsGemO ist 
neu ein Wahlrecht hinsichtlich der Aufstellung eines kommunalen Gesamtabschlusses statu-
iert. Auf die Ausführungen unter Punkt 3.1.1. wird verwiesen. 
Die Stadt Leipzig wendet für die Bewertung der Finanzanlagen die Eigenkapitalspiegelme-
thode an, deren Unterschiede zum Ansatz der (geminderten) AHK in Gliederungspunkt 6.2.2. 
in diesem Schlussbericht beschrieben werden. 
Mit einem Buchwert von 448,2 Mio. € entfallen 47,5 % des Buchwertes der Anteile an verbun-
denen Unternehmen auf die LWB, an der die Stadt Leipzig zu 100,0 % beteiligt ist. Die im 
Wirtschaftsjahr 2018 erzielten Umsatzerlöse von 179,7 Mio. € (Vorjahr: 179,0 Mio. €) resultie-
ren i. W. aus der Hausbewirtschaftung (177,7 Mio. €, Vorjahr: 176,9 Mio. €). Unter Berücksich-
tigung aller Erträge und Aufwendungen konnte die LWB im Jahr 2018 einen Jahresüberschuss 
von 35,6 Mio. € (Vorjahr: 36,3 Mio. €) erwirtschaften.  
Der Buchwert der LVV hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 41,9 Mio. € erhöht. Der Anstieg 
resultiert i. W. aus Erträgen aus der Gewinnabführung durch die Stadtwerke und die Wasser-
werke (37,4 Mio. €). 
Die IHK hat ihre Geschäftsanteile an der VWA (50 %) mit Wirkung zum 31.12.2016 an die 
Stadt Leipzig abgetreten. Woraufhin die Stadt Leipzig zum 01.01.2017 zur alleinigen Gesell-
schafterin der VWA wurde. Der Ausweis des Buchwertes der Geschäftsanteile zum 
31.12.2017 i. H. v. 634,2 T€ hätte aufgrund der aktuellen Beteiligungsquote von 100 % bereits 
im JA 31.12.2017 bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen erfolgen müssen. Die ent-
sprechende Umbuchung der Anlagenklasse erfolgte nunmehr im JA 31.12.2018. 
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6.2.3.12. Beteiligungen 
- in € -

Beteiligungen
Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

sonstige Anteilsrechte A1114 155.865.061,94 154.250.133,95 29.946.906,67 184.197.040,62
nicht börsennotierte Aktien A1113 27.225,90 29.787,17 0,00 29.787,17
Summe 155.892.287,84 154.279.921,12 29.946.906,67 184.226.827,79  
Die Beteiligungen entwickelten sich wie folgt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 155.892.287,84
Zugänge 1.113.588,64
Zuschreibungen 1.123.218,59
Abschreibungen -3.257.873,10
Umbuchungen -705.140,91
Abschreibungen auf Umbuchungen 113.840,06
Endbestand 31.12.2018 154.279.921,12  
Den Beteiligungen sind alle Anteile an Zweckverbänden zuzuordnen, und zwar unabhängig 
davon, ob eine Konsolidierung nach § 88 b SächsGemO erfolgen muss oder nicht. Darüber 
hinaus sind unter Beteiligungen alle die Unternehmensbeteiligungen privaten Rechts zu erfas-
sen, die nicht konsolidiert werden müssen, weil auf sie § 88 b Abs. 1 Satz 5 SächsGemO An-
wendung finden darf oder eine sonstige Befreiungsvorschrift vorliegt. Bei der Zuordnung zu 
den Kontengruppen ist relevant, ob eine Beteiligung zum Zwecke der kommunalen Aufgaben-
erfüllung oder mit dem Ziel einer dauerhaften Einflussnahme auf die Betriebsführung einge-
gangen wurde. Davon abzugrenzen sind Anteilsrechte, die aus Gründen der reinen Vermö-
gensanlage (Wertpapiere) erworben wurden. Beträgt eine Beteiligung mindestens 20 %, so 
wird vermutet, dass ein langfristiger Bindungswille vorliegt. In den erläuternden Angaben im 
Anhang wurde im Punkt 5.1.1.4.2 sachgerecht und folgerichtig beschrieben, warum eine 
Zuordnung zu den Beteiligungen erfolgt ist, wenn es sich nicht um einen Zweckverband 
handelt und eine Beteiligungsquote von weniger als 20 % vorliegt.  
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Die Beteiligungen stellen sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar: 
Stimmen/
Aktien

Beteili-
gungs-/
Stimm-
rechts-
quote

Eigenkapital davon 
gezeichnetes 

Kapital/
Kommandit-

einlagen; 
Basiskapital

davon 
Ergebnis 

Geschäfts-
jahr

Buchwert Buchwert vor 
Korrektur-
vorschlag 

RPA

Differenz 
Buchwert

31.12.2018 31.12.2018 2018 31.12.2017 31.12.2018
in % in € in € in € in € in € in €

50,00 164.569.272,25 51.129.200,00 -4.546.045,75 83.959.283,29 82.686.260,42 -1.273.022,87

67 von 185 
Stimmen

38,50 71.563.353,98 70.833.699,68 453.023,60 27.399.176,42 27.549.108,51 149.932,09

33,33 67.902.663,29 26.100,00 -745.217,52 22.882.626,94 22.634.221,10 -248.405,84

4 von 10 
Stimmen

40,00 17.979.890,95 3.532.930,88 309.287,77 7.068.241,27 7.191.956,38 123.715,11

2,10 482.176.057,76 8.200.000,00 -15.502.205,01 6.953.413,57 6.373.443,64 -579.969,93

9 von 15 
Stimmen 60,00 6.212.410,97 0,00 1.003.268,80 3.125.485,30 3.727.446,58 601.961,28

11 von 47 
Stimmen

23,37 9.959.665,39 0,00 2.055,92 2.271.988,36 2.320.670,49 48.682,13

1 von 43 
Stimmen

1,96 34.583.511,14 0,00 612.974,95 669.030,12 678.108,06 9.077,94

100,00 863.355,49 102.258,38 398.444,62 634.186,67 - -

3 von 6 
Stimmen 80,00 576.658,35 279.648,04 113.552,80 461.326,68 461.326,68 0,00

2 von 8 
Stimmen

4,51 12.960.203,53 12.584.457,64 231.482,89 345.214,52 525.578,16 180.363,64

15,92 461.341,60 73.500,00 0,00 73.445,58 73.445,58 0,00

30 von 
2.262 

Stimmen
1,29 1.466.773,65 0,00 558.207,75 12.049,95 18.975,08 6.925,13

1 von 3 
Stimmen 25 38.361,06 52.924,80 -85.454,62 9.590,27 9.590,27 0,00

24,45 122.495.266,03 127.822.970,30 2.382.305,88 1,00 1,00 0,00

4 von 8 
Stimmen

50,00 1,00 1,00 0,00

50 von 157 
Stimmen

31,85 1,00 1,00 0,00

155.865.061,94 154.250.133,95 -980.741,32

5.213 von 
40.050.000 

Aktien
0,01 340.294.992,01 60.075.000,00 45.459.158,86 26.991,85 29.529,05 2.537,20

3 von 
50.000 
Aktien

0,00 18.950.041,93 11.446.300,00 1.773.603,87 234,05 258,12 24,07

27.225,90 29.787,17 2.561,27
155.892.287,84 154.279.921,12 -978.180,05

1

2

3

4 Die Angaben zum Eigenkapital des ZV PARTHE zum 31.12.2018 w urden dem geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2013 entnommen.

nicht börsennotierte Aktien

Summe insgesamt

Die Angaben zum Eigenkapital des ZV WALL zum 31.12.2018 w urden dem geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2015 entnommen.

Die Angaben zum Eigenkapital des ZV NH zum 31.12.2018 w urden dem testierten Jahresabschluss zum 31.12.2014 entnommen.

Im Ergebnis des Geschäftsjahres des MDV sind Zuschüsse der Gesellschafter i. H. v. 2.553.594,55 € (Vorjahr: 2.511.419,42 €) enthalten.

WVE

VWA

ZVNH2

AZV OL

MDV3

KISA

ZV PARTHE4

FEO

ZV KULK

ZV SÜD

sonstige Anteilsrechte

EEX

DERAWA

Beteiligung

LMG

ZV WALL1

BBWL

ZVNL

MFAG

ZAW

AZV PARTHE

 
Das Eigenkapital der FEO beträgt zum 31.12.2018 122,5 Mio. €. Die Stadt Leipzig hat in den 
Vorjahren sämtliche Anteile sächsischer Anteilseigner an der FEO gehalten (24,5 %). Eine 
Trennung von Vermögen der Stadt Leipzig und treuhänderischem Vermögen war aufgrund 
des bis dahin noch nicht abgeschlossenen Rekommunalisierungsverfahrens nicht möglich.  
Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12.12.2018 wurde das Verfahren um die 
Zuordnung der Geschäftsanteile an der FEO beendet. 
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Ausführungen hierzu sind u. a. in folgenden Unterlagen zu finden:  
- Bericht des Rechtsamtes zum 31.12.2018 (Vl-lfo-06674),  
- RB vom 20.06.2018 zur Gründung eines Verwaltungs-Zweckverbandes der sächsi-

schen kommunalen Anteilseigner der FEO (mit einer kurzen Abhandlung im Zeitverlauf 
seit 1990), siehe Vorlage VI-DS-04559,  

- Managementreport zum 31.12.2018 (Vorlage Vl-lfo-06979) und  
- Aussagen in den Lageberichten der FEO für die vergangenen Jahre. 
Der Geschäftsanteil der Stadt Leipzig an der FEO beträgt nun 24,4474 % zum 31.12.2018. 
Trotz Konkretisierung der Geschäftsanteile wurde der Beteiligungsbuchwert von 1,00 € im JA 
der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 beibehalten.  

Im Anhang (Punkt 8.5.2) wird dies wie folgt begründet: „Das Rekommunalisierungsverfahren 
ist abgeschlossen, aber aufgrund von laufenden Verhandlungen zwischen der Kommunalen 
Wasserwerke GmbH und dem Bundesfinanzministerium bezüglich der Kaufpreisforderung 
wurde weiterhin auf den Wertansatz von 1,00 € abgestellt.“  

Zu beachten ist, dass die FEO den Anteil der Stadt Leipzig als Gesellschafter in ihrem Ge-
schäftsbericht zum 31.12.2018 ebenfalls mit 24,4474 % angibt und die KWL ihren Anteil im 
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (Punkt 2.2.4) mit 0,285 % anstatt 25,5 % angegeben 
hat, was den Quoten des Urteils entspricht. 

Das Urteil wurde vom RPA i. R. d. Prüfung ausgewertet. Inwieweit die Ansprüche der KWL 
gegen das Bundesfinanzministerium Einfluss auf die Bewertung der Anteile der Stadt Leipzig 
an der FEO haben können, erschließt sich dem RPA nicht16. 
Durch das RPA wurden sachverhaltsaufklärende Rückfragen u. a. an die SKÄ, das Rechtsamt 
und den GB OBM – KomWi gestellt. In seinem Antwortschreiben vom 23.09.2020 verweist der 
Leiter des GB OBM – KomWi auf ein Schreiben des SMI vom 28.08.2019, wonach die Kom-
munen mit der Bestandskraft des Übertragungsbescheides das wirtschaftliche Eigentum an 
den Gesellschaftsanteilen der FEO erlangt haben und diese somit nunmehr in den kommuna-
len Bilanzen zu aktivieren sind. Für die Stadt Leipzig würde dies bei einem Anteil von 
24,4474 % ein anteiliges Eigenkapital i. H. v. 29,9 Mio. € bedeuten. Mit Verweis auf die inzwi-
schen gescheiterten Verhandlungen zwischen der KWL und dem Bundesfinanzministerium 
und der daraufhin eingereichten Klage der KWL beim Landgericht Berlin hält der GB OBM – 
KomWi zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile im laufenden Verfahren eine Änderung der 
Bewertungsansätze gegenwärtig für nicht geboten.

                                                           
16 „Mit Klage der sogenannten großen GbR, bestehend aus der Fernwasser Sachsen-Anhalt GmbH und der Kom-

munale Wasserwerke Leipzig GmbH sowie der Wasserwerke vom 12. Dezember 2019 wird die Bundesanstalt 
für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben aufgefordert, den Kaufpreis für die Geschäftsanteile an der Fernwas-
ser Elbaue-Ostharz GmbH in Höhe von 143,2 Mio. EUR nebst Zinsen, und Zug-um-Zug-Rückabtretung der mar-
ginalen Restquote von 0,57 % zurückzuzahlen und die vergeblich entstandenen Notargebühren zu ersetzen.“ 
(siehe Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 der KWL) 
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Dem RPA ist bewusst, dass die Stadt Leipzig nur im Zusammenspiel mit ihren ausgelagerten 
Aufgabenträgern erfolgreich agieren kann und gesamtstädtische Interessen verfolgt. Dement-
sprechend sollte sie i. R. ihres wirtschaftlichen Handelns auch eine gewisse Fürsorgepflicht 
gegenüber ihren Beteiligungsunternehmen ausüben. Insoweit ist das Vorgehen des 
GB OBM – KomWi aus den genannten Gründen grundsätzlich nachvollziehbar und zu begrü-
ßen. 
Gleichwohl ist die Stadt verpflichtet, ihren JA so aufzustellen, dass er für sie unter Beachtung 
der GoB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der VFE-Lage vermittelt. 
Dies zu beurteilen und zu prüfen ist Aufgabe des RPA i. R. d. JAP. 
Die Bilanzierungsvorschriften für sächsische Kommunen weichen vielfach von den 
Vorgaben des HGB ab. Beispielsweise kann bei Unternehmen, die nach den Vorschriften des 
HGB bilanzieren, eine Plausibilisierung des Verkehrswertes von Beteiligungen anhand des 
Beteiligungsansatzes möglich sein. Wohingegen der von der Stadt Leipzig gewählte 
Bewertungsansatz nach der Eigenkapitalspiegelmethode (§ 89 Abs. 5 SächsGemO 
i. V. m. § 59 Nr. 6 SächsKomHVO) keine Rückschlüsse auf einen evtl. Ertrags- oder 
Verkehrswert zulässt. Das RPA verweist hierzu auch auf die Ausführungen im 
Gliederungspunkt 6.2.2. in diesem Schlussbericht. 

Mit der Erlangung des wirtschaftlichen Eigentums an den Geschäftsanteilen der FEO (Urteil 
vom 12.12.2018) gibt es aus Sicht des RPA keine Gründe, die Eigenkapitalspiegelmethode 
nicht anzuwenden. Im JA der Stadt Leipzig ist für die Beteiligung an der FEO ein Buchwert 
i. H. v. 29,9 Mio. € anzusetzen. Dies erfordert eine ergebniswirksame Zuschreibung des Be-
teiligungswertes. Eine ergebnisneutrale Korrektur der EÖB nach § 62 SächsKomHVO ist dies-
bezüglich nicht möglich, da Gerichtsurteile wertbegründende Ereignisse darstellen und zum 
Zeitpunkt der EÖB die Zuordnung der Anteile noch ungewiss war. 

Das RPA empfiehlt im Anhang deutlich darauf hinzuweisen, dass der Beteiligungswert nach 
der Eigenkapitalspiegelmethode eine rein schematische Rechengröße ist und daraus in kei-
nem Fall ein Verkehrswert, ein Marktwert, ein Ertragswert oder ein Substanzwert abgeleitet 
werden kann. Insoweit sollte den im Schreiben des GB OBM – KomWi vom 23.09.2020 vor-
getragenen Argumenten Rechnung getragen werden. 

Der GB OBM – KomWi bekräftigt in seiner Stellungnahme vom 20.11.2020 zum Teilprüfungs-
bericht über das Finanzanlagevermögen zum 31.12.2018 seine Bedenken, dass „ein i. d. Z. 
berechneter Eigenkapitalspiegelwert u. U. negative Auswirkungen auf die gegenwärtig statt-
findenden Rückforderungsverhandlungen mit dem BMF haben könnte“. Demzufolge ist aus 
Sicht des GB OBM – KomWi der Bilanzwert von 1,00 € beizubehalten und im Folgejahr eine 
Neubewertung des Sachverhaltes in Abhängigkeit des Standes der Kaufpreisverhandlungen 
der KWL vorzunehmen. 
Das RPA betont noch einmal, dass die Stadt Leipzig dazu verpflichtet ist, einen JA aufzustel-
len, der unter Beachtung der GoB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der VFE-Lage der Gemeinde vermittelt und hält weiterhin an einer ergebniswirksamen Zu-
schreibung des Beteiligungsbuchwertes i. H. v. 29,9 Mio. € fest. 
Die RV der Stadt Leipzig beauftragte mit Beschluss vom 20.06.2018 den OBM mit den Mitglie-
dern des ZV WALL, denen Anteile an der FEO zustehen und zu übertragen sind, die Gründung 
eines Zweckverbandes zu vereinbaren. Einzige Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die Ge-
schäftsanteile der sächsischen kommunalen Anteilseigner als Gesellschafter der FEO zu bün-
deln und zu verwalten. Dadurch soll die Sperrminorität von mehr als 25 % der Anteile zusam-
mengefasst werden (siehe Vorlage VI-DS-04559). Eine Übertragung der Anteile auf den 
Zweckverband ist nicht vorgesehen. In seiner Sitzung vom 04.09.2019 beschloss der Stadtrat 
die Verbandssatzung des „Zweckverbandes kommunaler Anteilseigner Sachsen an der Fern-
wasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH“. Der OBM wurde beauftragt, die Genehmigung der 
Verbandssatzung (§ 49 Abs. 1 Satz 1 SächsKomZG) bei der LD S einzuholen und ermächtigt, 
gegebenenfalls Auflagen der Genehmigung in Abstimmung mit den anderen designierten Mit-
gliedskommunen umzusetzen. 
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Mit Bescheid der LD S vom 20.05.2020 wurde die Verbandssatzung zur Bildung des „Zweck-
verbandes kommunaler Anteilseigner Sachsen an der Fernwasserversorgung EIbaue-Ost-
harz-GmbH“ genehmigt. Sie trat nach der öffentlichen Bekanntmachung im Sächsischen 
Amtsblatt am 26.06.2020 in Kraft. Der Zweckverband ist somit wirksam gegründet. 
Bei der Bewertung der Beteiligung der Stadt Leipzig an der LMG (82,7 Mio. €) ist zu beachten, 
dass gemäß Umlaufbeschluss vom 24.03.2017 über den Finanzierungsausgleich gemäß Ab-
schnitt II § 2 der Stimmbindungs- und Finanzierungsausgleichsvereinbarung zwischen dem 
Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig vom 18./22.12.2003 sowie dem Finanzierungsaus-
gleich gemäß Abschnitt II. § 1 der Stimmbindungs- und Finanzierungsausgleichsvereinbarung 
zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig vom 13./28.03.2001 ein Betrag von 
803,2 T€ des Eigenkapitals allein der Stadt Leipzig zuzurechnen ist. Dieser Betrag ist bei der 
quotalen Betrachtung des anteiligen Eigenkapitals nicht zu berücksichtigen. Er ist im An-
schluss an die Ermittlung des anteiligen Eigenkapitals auf Basis des Restbetrags dem anteili-
gen Eigenkapital der Stadt Leipzig zu hundert Prozent hinzuzurechnen. Dies ist im JA 
31.12.2018 sachgerecht erfolgt. Die Kapitalrücklage der LMG hat sich im Vergleich zum Vor-
jahr um 2,0 Mio. € erhöht. An dieser Erhöhung ist die Stadt Leipzig zu 50 % (1,0 Mio. €) 
beteiligt. 
Am Eigenkapital der MFAG (482,2 Mio. €) ist die Stadt Leipzig mit einem Anteil von 6,4 Mio. € 
beteiligt, der in den Finanzanlagen bilanziert ist. Dieser setzt sich aus einem quotalen Ansatz 
(2,1 %) für das gezeichnete Kapital und für das Jahresergebnis sowie aus einem disquotalen 
Ansatz für die Kapitalrücklage zusammen.  
Zur Patronatserklärung zugunsten der MFAG wird im Gliederungspunkt 3.1.2. berichtet. 
Der Ausweis der Beteiligung an der VWA erfolgt seit dem JA 31.12.2018 bei den Anteilen an 
verbundenen Unternehmen. Auf die Ausführungen unter Gliederungspunkt 6.2.3.11. wird ver-
wiesen. 
In Sachsen wurden durch den § 36 Abs. 4 SächsKomHVO konkrete Regelungen zur Behand-
lung von Sparkassenträgerschaften geschaffen. Sie dürfen in der VR nicht angesetzt werden, 
stattdessen ist nach § 52 Abs. 2 Nr. 8 SächsKomHVO die Trägerschaft unter Angabe des Ei-
genkapitals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft im Anhang anzugeben. 
Die Sparkassenträgerschaft hatte im HHJ 2018 der SPKZV und der Landkreis Nordsachsen 
bis 31.08.2018 inne. Nach Beschluss der Verbandsversammlung am 22.06.2018 und der Ge-
nehmigung durch die LD S mit Bescheid vom 13.08.2018 wurde der SPKZV für die Stadt- und 
Kreissparkasse Leipzig mit Ablauf des 31.08.2018 aufgelöst. Entsprechend dem Beschluss 
der RV vom 20.06.2018 soll die gemeinsame Trägerschaft der Stadt- und Kreissparkasse 
Leipzig künftig unmittelbar bei der Stadt Leipzig, dem Landkreis Leipzig und dem Landkreis 
Nordsachsen liegen. Das Bundeskartellamt und auch die Europäische Zentralbank sahen für 
das Vorhaben keine Untersagungsgründe und erteilten ihre Zustimmung für die geplante Trä-
gerschaft. Mit 10.08.2018 unterzeichneten die Stadt Leipzig, der Landkreis Leipzig und der 
Landkreis Nordsachsen die „Öffentlich-rechtliche Trägervereinbarung zur Ausübung der Trä-
gerschaft über die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig“. Sie vereinbarten mit Wirkung zum 
01.09.2018 die gemeinsame und unmittelbare Trägerschaft an der Stadt- und Kreisspar-
kasse Leipzig. Das Innehaben der öffentlich-rechtlichen Trägerschaft an der Stadt- und Kreis-
sparkasse Leipzig führt lt. Vereinbarung nicht zu einem gemeinsamen Vermögen der Beteilig-
ten. Zu weiteren Angaben verweist das RPA auf die Ausführungen im Anhang (Punkt 8.4). 
Spätestens mit dem HHJ 2013 haben alle Zweckverbände u. a. eine Bilanz aufzustellen, die 
eine Bewertung nach der Eigenkapitalspiegelmethode ermöglicht. Das in der Bilanz des 
Zweckverbandes ausgewiesene Eigenkapital ist dann mit dem Anteil der Gemeinde in der 
kommunalen VR zu aktivieren. Anteile an (noch) nicht bilanzierenden Zweckverbänden dürfen 
während der Übergangsphase zunächst mit einem Erinnerungswert im kommunalen Beteili-
gungsvermögen angesetzt werden (FAQ 1.14). Von dieser Regelung wird im JA der Stadt 
Leipzig zum 31.12.2018 für die Zweckverbände ZV KULK und ZV SÜD weiterhin Gebrauch 
gemacht, da die entsprechenden EÖB und dementsprechend auch die darauffolgenden JA 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des JA der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 noch nicht vorlagen. 
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Die genannten Zweckverbände werden unverändert mit jeweils 1,00 € in der VR der Stadt 
Leipzig angesetzt. Die Stadt Leipzig sollte auf eine zeitnahe Aufstellung der EÖB und der 
Folgeabschlüsse hinwirken und diese dann entsprechend für die Wertermittlung nach der Ei-
genkapitalspiegelmethode heranziehen. 
Unter Berücksichtigung von Kapitaleinlagen und Kapitalentnahmen ergibt sich im Vergleich 
zum Vorjahr insgesamt eine Bestandsminderung der Beteiligungen i. H. v. 2,8 Mio. €. 

6.2.3.13. Sondervermögen 
- in €-

Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Sondervermögen A1211 143.241.104,05 144.511.592,60 0,00 144.511.592,60  

Das Sondervermögen hat sich zum Bilanzstichtag wie folgt entwickelt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 143.241.104,05
Zuschreibungen 2.277.687,37
Abschreibungen -997.022,99
Umbuchungen -6.786,14
Abschreibung auf Umbuchungen -3.389,69
Endbestand 31.12.2018 144.511.592,60  
Zum Bilanzstichtag stellt sich das Sondervermögen wie folgt dar: 

Sonder-
vermögen

Anteil 
der 

Stadt 
Leipzig

Eigenkapital davon 
gezeichnetes 

Kapital/
Stammkapital

davon 
Ergebnis 

Geschäftsjahr

Buchwert Buchwert vor 
Korrektur-

vorschlag RPA

Differenz 
Buchwert

31.12.2018 31.12.2018 2018 31.12.2017 31.12.2018
in % in € in € in € in € in € in €

Klinikum 100 44.217.567,93 30.000.000,00 -825.044,79 45.025.513,11 44.217.567,93 -807.945,18
Stadt-
reinigung 100 30.314.462,52 12.780.000,00 1.565.041,04 28.385.872,82 30.314.462,52 1.928.589,70
Oper 100 24.250.716,32 0,00 1.490,33 24.249.225,99 24.250.716,32 1.490,33
Gew and-
haus 100 20.560.391,13 0,00 -14.717,27 20.575.108,40 20.560.391,13 -14.717,27
TdJW 100 5.823.385,78 0,00 -220.346,37 6.043.732,15 5.823.385,78 -220.346,37
Schauspiel 100 6.026.694,58 0,00 253.414,50 5.773.280,08 6.026.694,58 253.414,50
Musikschule 100 5.387.773,34 0,00 4.021,70 5.383.751,64 5.387.773,34 4.021,70
SEB 100 4.843.752,46 511.290,00 45.136,65 4.751.282,81 4.843.752,46 92.469,65
VKKJ 100 2.054.924,62 205.000,00 41.137,66 2.013.786,96 2.054.924,62 41.137,66
KEE 100 1.031.923,92 25.564,00 74.725,97 1.039.550,09 1.031.923,92 -7.626,17

144.511.592,60 143.241.104,05 144.511.592,60 1.270.488,55  
Sondervermögen (§ 91 SächsGemO) ist das Vermögen der EigB als finanzwirtschaftlich und 
organisatorisch selbstständige Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentli-
che Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt wer-
den. Vermögen und Schulden des EigB finden keinen direkten Eingang in die VR der Stadt 
Leipzig, sondern nur indirekt über die Bilanzierung als Finanzanlagevermögen. EigB sind ge-
mäß VwV KomHSys in der Kontengruppe 12 (Kontenart 121) darzustellen, unabhängig davon, 
ob sie nach § 88 b SächsGemO zu konsolidieren sind oder ob für sie Ausnahmevorschriften 
geltend gemacht werden können (vgl. die Handlungsempfehlung des SMI vom 07.01.2013, 
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FAQ 5.6). Die bilanzielle Abbildung erfolgte im JA 31.12.2018 nach den Erkenntnissen der 
Prüfung sachgerecht. 
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen unterliegen dem Aktivierungsverbot des 
§ 36 Abs. 4 SächsKomHVO. Für diese sind nach § 92 SächsGemO Sonderrechnungen zu 
führen. Nach den Ausführungen im Anhang (Punkt 8.5.1) stellt das Stiftungsvermögen bei ei-
ner durch die Stadt Leipzig verwalteten rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftung Treuhand-
vermögen gemäß § 92 Abs. 1 SächsGemO dar, das im Kernhaushalt der Stadt Leipzig nicht 
aktiviert werden darf (§ 36 Abs. 4 SächsKomHVO). 
Als rechtlich selbstständige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts wurde im Anhang die „Stif-
tung Völkerschlachtdenkmal Leipzig“ mit Sitz in Leipzig eingeordnet.  
Dem RPA ist es aufgrund ausstehender Auskünfte i. R. dieser Prüfung nicht möglich, 
abschließend zu beurteilen, ob eventuell weitere Stiftungen gemäß 
§ 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO im Anhang anzugeben sind und ob die Angaben zu 
finanziellen Verpflichtungen nach § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO vollständig sind. 

6.2.3.14. Ausleihungen 
- in € -

Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Ausleihungen A1315 240.463.125,41 246.366.019,90 -2.350.000,00 244.016.019,90  
Die Ausleihungen haben sich demnach zum 31.12.2018 wie folgt entwickelt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 240.463.125,41
Zugänge 6.772.619,92
Abgänge -17.099,61
Umbuchungen -852.625,82
Endbestand 31.12.2018 246.366.019,90  
Ausleihungen sind langfristige Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Ka-
pital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Unter Berücksichti-
gung der in 2018 erfolgten Zugänge, Tilgungen und Umbuchungen haben sich die Ausleihun-
gen im HHJ 2018 vor dem Korrekturvorschlag des RPA um 5,9 Mio. € erhöht. Diese Erhöhung 
resultiert i. W. aus einem Erwerb eines Schuldscheindarlehens als Kapitalanlage und der Aus-
reichung eines Gesellschafterdarlehens an die LEVG KG.
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Die Ausleihungen setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen: 
Ausleihungen Buchwert 

31.12.2017
nach Korrektur-
vorschlag RPA

Buchwert 
31.12.2018

nach Korrektur-
vorschlag RPA

Differenz

in € in € in €
Verkauf von Geschäftsanteilen an KWL und SWL 237.846.477,31 237.846.477,31 0,00

Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH 237.846.477,31 237.846.477,31 0,00

Erw erb Schuldschein 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Kreditinstitut 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

entgeltlicher Teil einer Widmung 1.134.632,57 307.792,96 -826.839,61

Vorfinanzierung von Baumaßnahmen 998.882,35 998.882,35 0,00

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „St. Georg“ 2.133.514,92 1.306.675,31 -826.839,61

Liquiditätshilfe 0,00 835.000,00 835.000,00

Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 0,00 835.000,00 835.000,00

Vorfinanzierung von Baumaßnahmen (Planungskosten) 0,00 650.000,00 650.000,00

LEVG KG 0,00 650.000,00 650.000,00

aufgelaufene Zinsen 483.133,18 377.867,28 -105.265,90

Mitteldeutsche Flughafen AG 483.133,18 377.867,28 -105.265,90

Gesamtsumme Ausleihungen 240.463.125,41 244.016.019,90 3.552.894,49  

Die Ausleihungen beinhalten i. W. das mit Vereinbarung vom 13.11.1997 an die LVV gewährte 
Gesellschafterdarlehen abzüglich geleisteter Tilgungen. Zur weiteren Stabilisierung und 
Sicherung der mit dem Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag verbundenen Zahlungen sollen 
gemäß Beschluss der RV vom 24.08.2016 zu VI-A-02982-NF-04 die notwendigen Schritte zur 
Fortführung der bis Ende 2015 bestehenden Tilgungsaussetzung für das an die LVV 
ausgereichte Gesellschafterdarlehen unternommen werden. In ihrer Sitzung vom 14.12.2016 
hat die RV eine Verlängerung der Tilgungsaussetzung für den Zeitraum 01.01.2016 bis 
31.12.2018 beschlossen (VI-DS-03334).  
Der Bescheid der LD S für die HHJ 2017 und 2018 vom 22.06.2017 ist verbunden mit der 
Auflage, den weiteren Umgang mit dem Gesellschafterdarlehen zu prüfen. 
In ihrer Sitzung vom 24.10.2018 hat die RV u. a. beschlossen, dass das Gesellschafterdarle-
hen für 2019 und 2020 jeweils zum 30.06. i. H. v. jährlich bis zu 13,0 Mio. €, jedoch mindestens 
i. H. v. jährlich 5,0 Mio. € zu tilgen ist (VI-A-05869). Die dann verbleibende Restschuld der 
LVV aus dem Gesellschafterdarlehen der Stadt Leipzig soll zum 31.12.2020 vollständig in 
Eigenkapital der LVV gewandelt werden (VI-A-06703-ÄA-02-NF-01-VSP-01). 

Zur Deckung der Planungskosten des 2. Bauabschnittes der Halle 12 auf dem alten 
Messegelände hat der Stadtrat am 25.04.2018 beschlossen, der LEVG KG ein 
Gesellschafterdarlehen i. H. v. ca. 3,0 Mio. € auszureichen (VI-DS-03786-NF-04). Bis zum 
31.12.2018 wurde durch die LEVG KG ein Teilbetrag des Darlehens i. H. v. 0,7 Mio. € in 
Anspruch genommen. Für die Stadt bestand zum 31.12.2018 keine Auszahlungsverpflichtung 
bezogen auf den verbleibenden Betrag i. H. v. 2,3 Mio. €, da das Darlehen gemäß dem 
Vertrag vom 04.10.2018 in Teilbeträgen abzurufen ist, wofür frühestmögliche Abruftermine 
vertraglich bestimmt sind. Die LEVG KG hat in ihrem JA 31.12.2018 keine Forderungen gegen 
die Stadt Leipzig aus dem Darlehensvertrag i. H. v. 2,3 Mio. € bilanziert, sondern eine 
Verbindlichkeit i. H. v. 0,7 Mio. € für den erhaltenen Darlehensteilbetrag.  
Im JA der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 darf nur der bis zum Bilanzstichtag in Anspruch ge-
nommene Teilbetrag als Ausleihung bilanziert werden. Der verbleibende Betrag ist im Anhang 
anzugeben (§ 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO). Insofern ist der Betrag der Ausleihungen bei 
der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 um 2,3 Mio. € zu korrigieren.
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6.2.3.15. Wertpapiere 
- in € -

Anlage-
klasse

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Investmentzertifikate A1411 95.451.324,56 95.451.324,56 1.631.560,14 97.082.884,70  

Anteile werden als Wertpapiere des Anlagevermögens aktiviert, wenn sie weder als Anteile an 
verbundenen Unternehmen, noch Beteiligungen, Sondervermögen oder sonstigen Ausleihun-
gen zugeordnet werden können, aber kumulativ ein dauerhafter Bindungswille besteht. Es 
handelt sich um reine Vermögensanlagen. 
Mit Datum vom 15.12.2014 wurde ein Investmentvertrag zwischen der Stadt Leipzig (Anleger), 
der DZ-Bank (Verwahrstelle) und der Union Investment Institutional GmbH (Kapitalverwal-
tungsgesellschaft) geschlossen. Der Vertrag wird mit Wirkung zum 05.01.2015 gültig. Bei dem 
für die Stadt Leipzig aufgelegten Spezialfonds UIN-Fonds Nr. 809 handelt es sich um einen 
Spezialfonds mit einer eigenen Kursfestsetzung. Die bilanzielle Abbildung des für die Stadt 
Leipzig aufgelegten Spezialfonds beurteilt sich mangels spezieller kommunalrechtlicher Re-
gelungen analog zum HGB (siehe Gliederungspunkt 6.2.2.). 
Das Sondervermögen besteht aus zwei Anteilklassen, Stadt Leipzig Rücklagen und Stadt 
Leipzig FAG. Zum Stichtag 05.01.2015 belief sich das Anlagevermögen insgesamt auf 
95,5 Mio. €. Am 16.01.2018 erfolgte ein Zukauf von 16.391 Anteilen der Anteilsklasse Stadt 
Leipzig FAG zu einem Kurswert von insgesamt 1,6 Mio. €. Die hinzugekauften Anteile werden 
in der Bilanz der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 unter den liquiden Mitteln ausgewiesen und 
nicht wie die ursprünglich erworbenen Anteile im Finanzanlagevermögen. Eine Aufteilung der 
AHK ist nicht sachgerecht, da es sich bei den Anteilen des Spezialfonds um ein Investment-
zertifikat handelt, welches als ein VG zu bilanzieren ist. Demzufolge erhöhen sich die im Fi-
nanzanlagevermögen der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 zu bilanzierenden AHK des Spezial-
fonds durch den Anteilskauf um 1,6 Mio. € auf 97,1 Mio. €.  
Am 19.11.2018 wurden zudem 78.200 Anteile der Anteilsklasse Stadt Leipzig FAG in 78.200 
Anteile der Anteilsklasse Stadt Leipzig Rücklage getauscht. Die Kurswerte beider Anlageklas-
sen waren am Tag des Tausches identisch. Sie lagen mit 98,43 € pro Anteil um 1,57 € pro 
Anteil unter den ursprünglichen AHK von 100,00 € pro Anteil. 
Gemäß § 89 Abs. 3 SächsGemO ist bei Geldanlagen zum einen auf eine hinreichende Sicher-
heit zu achten. Zum anderen sollen die Geldanlagen einen angemessenen Ertrag bringen. Bei 
dem von der Stadt Leipzig erworbenen Spezialfonds handelt es sich um Sondervermögen, 
welches von der Union Investment Institutional GmbH verwaltet wird. Als Kapitalverwaltungs-
gesellschaft unterliegt diese den Vorschriften des KAGB. Entsprechend den §§ 92 ff. KAGB 
ist das Sondervermögen getrennt vom eigenen Vermögen der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
zu halten. Es haftet nicht für Verbindlichkeiten der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Ebenso 
dürfen Gegenstände, die zu einem Sondervermögen gehören, nicht verpfändet oder sonst be-
lastet, zur Sicherung übereignet oder zur Sicherung abgetreten werden. Demzufolge ist das 
Sondervermögen im Falle einer Insolvenz der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Ver-
wahrstelle unantastbar. Eine zusätzliche Sicherung des Sondervermögens, wie bspw. über 
einen Einlagensicherungsfonds, ist nicht notwendig. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann 
sich wegen ihrer Ansprüche auf Vergütung und auf Ersatz von Aufwendungen aus den für 
gemeinschaftliche Rechnung der Anleger getätigten Geschäften nur aus dem Sondervermö-
gen befriedigen; die Anleger haften ihr nicht persönlich. 
Für die Stadt Leipzig verbleibt das Risiko von fallenden Kurswerten für das bilanzierte Invest-
mentzertifikat und die Gefahr des Werteverzehrs innerhalb des Sondervermögens. Im Jahres-
bericht des Spezialfonds Stadt Leipzig zum 31.12.2018 werden als wesentliche Risiken des 
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Sondervermögens Marktpreis- und Zinsänderungsrisiken durch Investitionen in rentenorien-
tierte Anlagen sowie Adressenausfallrisiken durch Investitionen in Unternehmensanleihen ge-
nannt.  
Unter Berücksichtigung eines ordentlichen Ergebnisses von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €), 
eines realisierten Verlustes aus Veräußerungsgeschäften von 139,2 T€ (Vorjahr Gewinn: 
3,0 T€) und eines nicht realisierten Verlustes von 2,4 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €) wurde das 
Geschäftsjahr 2018 mit einem Verlust von 1,1 Mio. € (Vorjahr Überschuss: 1,0 Mio. €) ab-
geschlossen. Dieser Verlust wurde im JA der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 nicht abgebil-
det. 
Eine feste Laufzeit für den Spezialfonds wurde nicht vereinbart. Anteile können unbeschränkt 
erworben werden. Ebenso können die Anleger jederzeit die Rücknahme der Anteile verlangen. 
Die Kapitalanlagegesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahme-
preis für Rechnung des Sondervermögens zurückzunehmen.  
Der Kurswert des Sondervermögens hat sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt: 

- in € -
Anteilsklasse Kurswert

JA 31.12.2016
Kurswert

JA 31.12.2017
Kurswert

JA 31.12.2018
Veränderung
Kurswert im

Vergleich zum
Vorjahr

Stadt Leipzig FAG 51.635.736,76 51.465.600,20 44.779.807,80 -6.685.792,40
Stadt Leipzig Rücklagen 43.615.015,72 43.471.307,49 50.661.136,29 7.189.828,80

95.250.752,48 94.936.907,69 95.440.944,09 504.036,40  
Dem RPA ist es u. a. aufgrund der fehlenden Fachexpertise nicht möglich, eine Überprüfung 
des ausgewiesenen Fondsergebnisses und der angegebenen Kurswerte vorzunehmen. Die 
starken Veränderungen der Kurswerte innerhalb der Anteilsklassen zum 31.12.2018 im Ver-
gleich zum Vorjahr sind auf den im HHJ 2018 erfolgten Anteilstausch zurückzuführen. 
Der Jahresbericht des Spezialfonds Stadt Leipzig zum 31.12.2018, welcher sowohl die Ermitt-
lung des Fondsergebnisses als auch die Ermittlung der Anteilswerte und die umlaufenden An-
teile der einzelnen Anteilsklassen zum Inhalt hat, wurde gemäß § 102 KAGB durch eine WP-
Gesellschaft geprüft. In ihrem besonderen Vermerk des Abschlussprüfers bestätigt diese, dass 
der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 den gesetzlichen Vor-
schriften entspricht.  
Trotz des in 2018 erfolgten Anteilskaufs im Wert von 1,6 Mio. € beträgt der Depotwert zum 
31.12.2018 ähnlich wie im Vorjahr 95,4 Mio. €. Dies ist auf den oben beschriebenen Verlust 
des Spezialfonds im Geschäftsjahr 2018 i. H. v. 1,1 Mio. € zurückzuführen. Eine Ausschüttung 
des Fonds ist in 2018 nicht erfolgt. Die Erträge des Fonds wurden vollständig auf neue Rech-
nung vorgetragen. 
Die Vollständigkeitserklärung nach § 10 Abs. 5 SächsKomPrüfVO stellt eine umfassende Ver-
sicherung des OBM dar. Dies gilt auch für die Sachverhalte, deren Abbildung im JA von den 
Absichten der gesetzlichen Vertreter abhängt, wie etwa die Halteabsicht von Finanzanlagen 
(Ausweis im Anlage- oder Umlaufvermögen mit den bewertungsrechtlichen Konsequenzen). 
Auf der Passivseite der VR weist die Stadt Leipzig zum 31.12.2018 einen Sonderposten für 
kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung mit einem Saldo von 
44,9 Mio. € aus.   

Die Bilanzierung des Spezialfonds erfolgt in analoger Anwendung des HGB. Insoweit sollten 
unter Berufung auf § 52 Nr. 12 SächsKomHVO im Anhang dieselben Angaben zum Invest-
mentzertifikat der Stadt Leipzig erfolgen, wie sie auch im § 285 Nr. 26 HGB gefordert 
werden. Hierzu zählen insbesondere der Marktwert des Sondervermögens, die Differenz zum 
Buchwert sowie Gründe dafür, dass eine notwendige Abschreibung gemäß 
§ 44 Abs. 6 SächsKomHVO unterblieben ist, einschließlich der Anhaltspunkte, die darauf hin-
deuten, dass die Wertminderung voraussichtlich nicht von Dauer ist. Im Anhang zum JA 
31.12.2018 wird noch nicht ausreichend auf die genannten Punkte eingegangen. 
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6.2.3.16. Vorräte 
- in € -

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Grundstücke und Bauten –  
zum Verkauf bestimmt 084 9.318.518,95 8.063.391,51 0,00 8.063.391,51  

Das RPA stellt fest, dass eine eindeutige Definition von Vorräten ein wichtiges Instrument für 
ein einheitliches Verwaltungshandeln darstellt. Dabei ist der Grundsatz der Wesentlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit (§ 72 SächsGemO) zu berücksichtigen, d. h. der Aufwand für die Inventur-
durchführung muss in einem angemessenen Verhältnis zu den bilanziellen Wertansätzen für 
das Vorratsvermögen stehen. So wird in der Literatur z. B. eine regelmäßige körperliche Be-
standsaufnahme geringwertiger VG für nicht notwendig erachtet (vgl. Witt, Kommentar zur 
SächsKomHR, § 34, Rz. 35). Gemäß den FAQ einiger Bundesländer zählen Kleinstmengen 
an Verbrauchsmaterialien, sofern sie dezentral beschafft und nicht über eine zentrale Lager-
buchhaltung geführt werden, nicht zum Vorratsvermögen und sind (bei Beschaffung) unmittel-
bar als Aufwand zu buchen. Dabei muss jede Kommune unter Beachtung des Grundsatzes 
der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit selbst regeln, bis zu welcher Wertgrenze die jeweili-
gen Bestände als Kleinstmengen bezeichnet werden können.  
Solch eine Regelung wurde mit der DA des OBM Nr. 27/2014 – Inventurrichtlinie der Stadtver-
waltung Leipzig – Anlage B: Inventur des Vorratsvermögens der Stadtverwaltung Leipzig ge-
troffen. Gemäß Punkt 2.3 sind ausschließlich VG des Vorratsvermögens mit einem Wert bzw. 
Jahresdurchschnittswert von mehr als 410,00 € als Vorrat i. R. d. Inventur aufzunehmen. 
Die Bestände an Rohstoffen, Hilfsstoffen, Waren und unfertigen Erzeugnissen lagen 
zum 31.12.2018 unterhalb dieser Wertaufgriffsgrenze. Der im JA zum 31.12.2018 ausge-
wiesene Wert des Bilanzpostens Vorräte betrifft daher weiterhin alleinig die zum Verkauf vor-
gesehenen Grundstücke und Bauten. 

6.2.3.17. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus 
Transferleistungen 

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen setzen sich 
wie folgt zusammen: 

- in € -

Öffentlich-rechtliche 
Forderungen und Forderungen 

aus Transferleistungen

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

sonstige öffentlich-rechtliche 
Forderungen aus 
Zuwendungsbescheiden und 
Übrige 159 114.914.209,71 121.175.248,22 -9.076.077,94 112.099.170,28
Forderungen Gewerbesteuer 22.673.277,52 34.005.740,18 0,00 34.005.740,18
Forderungen Gemeindeanteile 
an Steuern 12.927.154,48 14.983.689,67 0,00 14.983.689,67
Forderungen Grundsteuer A 
und B 1.403.178,56 1.102.147,00 0,00 1.102.147,00
übrige Forderungen 807.570,89 1.173.292,98 0,00 1.173.292,98
Steuerforderungen 153 37.811.181,45 51.264.869,83 0,00 51.264.869,83
Forderungen aus 
Transferleistungen 154 25.554.695,51 31.335.323,16 1.751.722,08 33.087.045,24
öffentlich-rechtliche 
Forderungen aus 
Dienstleistungen 151 4.808.256,89 2.647.111,97 0,00 2.647.111,97
Summe 15 183.088.343,56 206.422.553,18 -7.324.355,86 199.098.197,32  
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Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Zuwendungsbescheiden setzen sich so-
wohl aus den empfangenen als auch aus den geleisteten Zuwendungen zusammen.  
Durch die Stadt Leipzig ausgereichte Zuwendungen, welche aus Sicht des meldenden Fach-
amtes noch nicht die Voraussetzungen für die Aktivierung des Sonderpostens erfüllen, werden 
durch die Verwaltung nach den Vorgaben der DA des OBM Nr. 16/2019 unsachgerecht als 
sonstige Forderungen für geleistete investive Zuwendungen ausgewiesen. Dies betrifft i. W. 
bilanzierte Forderungen mit der Bezeichnung „Baumwollspinnerei Halle 7“ (-8,5 Mio. €), 
„EFRE West“ (-2,1 Mio. €) und die „Eisenbahnüberführung Dieskaustraße“ (-1,3 Mio. €). Auf 
die Ausführung unter Gliederungspunkt 6.2.3.2. wird verwiesen. 
Ein Bescheid der LD S vom 21.08.2018 zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur wurde in 
voller Höhe von 3,0 Mio. € in den Forderungen und Verbindlichkeiten aus Investitionsverpflich-
tung erfasst. Aufgrund von „haushalterischen Erfordernissen“ wurden 2,8 Mio. € von den For-
derungen und Verbindlichkeiten unsachgerecht wieder abgesetzt. Zukünftig muss es der Ver-
waltung gelingen, die haushalterischen Belange und die sachgerechte Bilanzierung in Ein-
klang zu bringen. 
Nach der Schlussabrechnung des Landesamtes für Steuern und Finanzen vom 25.01.2019 
ergab sich eine Überzahlung für die Gewerbesteuerumlage für das HHJ 2018. Die Umgliede-
rung des debitorischen Kreditors erfolgte nicht. Die Forderungen aus Transferleistungen 
sind um 1,8 Mio. € zu niedrig ausgewiesen.  
Für die Steuerforderungen fehlen Angaben bzw. Erläuterungen zu den möglichen Ursachen 
für den Anstieg gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 13,5 Mio. €. In Bezug auf die Beachtung des 
Imparitätsprinzips sind nach den Feststellungen des RPA Steuerrückzahlungen in den 
sonstigen Verbindlichkeiten abzugrenzen (vgl. Gliederungspunkt 6.2.3.39.).
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6.2.3.18. Privatrechtliche Forderungen 
Die privatrechtlichen Forderungen und Wertpapiere des Umlaufvermögens setzen sich zum 
Stichtag 31.12.2018 wie folgt zusammen: 

- in € -

Privatrechtliche 
Forderungen*

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Privatrechtliche Forderungen 
aus LuL vor Wertberich-
tigungen 28.224.920,00 25.481.097,41 -4.522.587,00 20.958.510,41
Einzelwertberichtigungen -7.257.747,73 -6.923.125,06 0,00 -6.923.125,06
Pauschalwertberichtigungen -365.152,77 -337.370,95 0,00 -337.370,95
Privatrechtliche Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen 161 20.602.019,50 18.220.601,40 -4.522.587,00 13.698.014,40
Einzüge Eigenbetriebe 1.667.941,94 1.574.579,83 0,00 1.574.579,83
Cash Management 
Eigenbetriebe 54.682,35 0,00 0,00 0,00
übrige verbundene 
Unternehmen 1.293.586,34 1.811.888,38 12.466.767,31 14.278.655,69
Privatrechtliche Forderungen 
gegen verbundene 
Unternehmen

161
169 3.016.210,63 3.386.468,21 12.466.767,31 15.853.235,52

Erstattungen aus Umsatz-, 
Körperschaft- und 
Kapitalertragsteuer, Geldtransit 2.645.377,94 489.443,04 0,00 489.443,04
debitorische Kreditoren 1.089.744,52 186.031,21 0,00 186.031,21
sonstige übrige 
privatrechtliche Forderungen 169 5.530.501,24 1.022.441,24 0,00 1.022.441,24
Summe 16 29.148.731,37 22.629.510,85 7.944.180,31 30.573.691,16
* Zum Stichtag des JA 31.12.2018 lagen in der Stadt Leipzig keine Wertpapiere des Umlaufvermögens vor.

 

Die privatrechtlichen Forderungen waren um die Konzessionsabgabe Wasser (6,1 Mio. €) und 
das Gestattungsentgelt Fernwärme (1,8 Mio. €) zu niedrig ausgewiesen. Zudem war die Be-
reichsabgrenzung für die Konzessionsabgabe Strom (4,5 Mio. €) innerhalb des Bilanzpostens 
fehlerhaft ausgewiesen. 
Mit der Aufforderung an die Fachämter zur Überprüfung und Bereinigung der Buchungsele-
mente in den VGA (zuletzt mit HM vom 11.06.2020) durch die SKÄ wurden u. a. die  
Änderungsbedarfe in der Bereichsabgrenzung der Forderungen aus Konzessionsabgaben 
und die Zusammenfassung zu einheitlicher VGA für Konzessionsabgaben (0874) und 
Gemeinderabatt (4153) bei Anpassung der Bezeichnung eruiert. Insoweit sollte zukünftig ein 
sachgerechterer Ausweis erfolgen. Auf Gliederungspunkt 6.1.1. wird verwiesen. 
In den Vorjahren wurden die Korrekturvorschläge zu den Konzessionsabgaben des RPA, mit 
Ausnahme zum JA 31.12.2012, nicht umgesetzt. Zur Beachtung des Periodenprinzips und der 
Wertaufhellung i. Z. m. den Konzessionsabgaben hatte sich das RPA bereits ausführlich in 
seinem Schlussbericht über die Prüfung des JA 31.12.2013 (PB Nr. 17/4/0001, S. 128)  
positioniert. Zum Thema der Periodenabgrenzung war gemäß dem Maßnahmen- und Zeitplan 
zum JA 31.12.2015 (Anlage 3 zur Vorlage VI-DS06146-NF-01) eine nochmalige Verständi-
gung zwischen dem RPA und dem Dezernat Finanzen sowie ggf. die Einholung der Meinung 
der Rechtsaufsichtsbehörde vorgesehen. Dies ist nicht erfolgt. 
In der Stellungnahme der Verwaltung vom 07.12.2020 wird ausgeführt: „Dieses Thema wird 
im Zuge der Neugestaltung der Konzessionsverträge aufgrund der zukünftigen Umsatzsteuer-
pflicht umfassend betrachtet.“ 
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6.2.3.19. Liquide Mittel 
Die liquiden Mittel setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen: 

- in € -

Konto/Bezeichnung

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrektur-
vorschlag RPA

Sichteinlagen bei Banken und 
Versicherungen 171 61.745.662,10 94.446.199,80 0,00 94.446.199,80
davon Cash Pooling EigB 2.439.561,56 1.239.614,42 0,00 1.239.614,42
davon liquide Mittel EigB 19.170.000,00 30.210.021,11 0,00 30.210.021,11

sonstige Einlagen 172 20.271.750,40 18.562.579,53 -1.631.560,14 16.931.019,39
davon liquide Mittel EigB 19.900.000,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00

Bargeld 173 183.961,21 127.656,72 0,00 127.656,72
Summe
liquide Mittel 17 82.201.373,71 113.136.436,05 -1.631.560,14 111.504.875,91
davon
     EigB 41.509.561,56 47.449.635,53 47.449.635,53
     Treuhandkonten 15.726.009,99 15.621.388,86 15.621.388,86  

Die liquiden Mittel weisen zum Stichtag 31.12.2018 einen Wert von 113,1 Mio. € aus. Sie ha-
ben sich gegenüber dem Vorjahr um 30,9 Mio. € erhöht. Die Erhöhung schlägt sich aus-
schließlich im Bereich der Sichteinlagen nieder. 
Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass im Sachkonto „20 Diverse Anlagen“ i. W. im 
HHJ 2018 neu erworbene Anteile am Spezialfonds UIN-Fonds Nr. 809 im Depot bei der 
DZ-Bank in Höhe von 1,6 Mio. € ausgewiesen werden. Aus Sicht des RPA wäre ein sachge-
rechter Ausweis im Sachkonto „nicht börsennotierte Investmentzertifikate“ vorzunehmen, wes-
halb ein Korrekturvorschlag unterbreitet wurde. 

Gemäß Punkt 5.1.2.3 des Anhangs setzen sich die liquiden Mittel zum 31.12.2018 aus Sicht-
einlagen bei Banken und Versicherungen (94,4 Mio. €), sonstige Einlagen (18,6 Mio. €) und 
Bargeld (0,1 Mio. €) zusammen. Weiter wird ausgeführt, dass: „innerhalb der Sichteinlagen bei 
Banken und Versicherungen […] Treuhandkonten in Höhe von 14,7 Mio. EUR abgebildet [wer-
den]. Diese Treuhandkonten werden wirtschaftlich der Stadt Leipzig zugeordnet, aber durch 
einen Dritten, z. B. Hausverwalter*innen, bewirtschaftet.“ 
Die Stadt als Treugeber kann daher nicht frei über diese Mittel verfügen, da die Hausverwalter 
über die Treuhandkonten verfügungsberechtigt sind. 
Die der Gemeinde von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel gemäß 
§ 15 SächsKomHVO („Fremde Finanzmittel“) erhöhen, soweit sie sich noch im 
Verfügungsbereich der Gemeinde befinden, z. B. auf den gemeindlichen Bankkonten, den 
Bestand an liquiden Mitteln. Der Bestand an fremden Finanzmitteln (einschließlich Mittel der 
EigB) beträgt 74,8 Mio. € zum Stichtag 31.12.2018 (Vorjahr: 74,1 Mio. €). 
Zum Stichtag 31.12.2018 werden liquide Mittel aus dem Cash Management der EigB i. H. v. 
insgesamt 47,4 Mio. € (1,2 Mio. € Cash Pooling und 46,2 Mio. € Liquiditätsbewirtschaftung) in 
der VR der Stadt Leipzig ausgewiesen, das entspricht 41,9 % (Vorjahr: 50,5 %) des Gesamt-
bestandes liquider Mittel. Für die Beurteilung der Liquiditätslage der Stadt Leipzig ist dies von 
Wesentlichkeit. 
Weiterhin offen ist die Beurteilung der Verwaltung zur Einordnung der Geldanlagen von EigB 
als Darlehen/Kassenkredit. Nach Ansicht des RPA sollte geprüft werden, ob diese nicht wirk-
lichkeitsgetreuer in der VR der Stadt Leipzig unter den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, 
anstatt unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen wären. Dies zumindest dann, wenn 
durch die Inanspruchnahme der Gelder ein Kassenkredit abgewendet werden könnte. 
Zu beachten ist darüber hinaus, dass aus Sicht des RPA in Bezug auf die Berücksichtigung 
von Verwahrgeldern aus dem Verkauf von Grund und Boden der Ausweis fremder Finanzmittel 
zu hoch ist. Auf die Ausführungen in den sonstigen Verbindlichkeiten unter Gliederungspunkt 
6.2.3.39. wird verwiesen. 
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Um einen korrekten – widerspruchsfreien – Ausweis des Bestandes und der Zahlungsmittel-
flüsse an fremden Finanzmitteln sicherzustellen, hat eine grundlegende rechtliche Klärung 
zu erfolgen, welche Finanzmittel als fremde Mittel in diesem Sinne einzustufen sind. Dies 
betrifft insbesondere die Gelder aus dem Cash Management. 
Zum Stichtag 31.12.2018 lagen Bankbestätigungen vor, die keine Angaben zu Unterschrifts- 
und Verfügungsberechtigungen vorweisen. Auf weitere Ausführungen wird zu Bankbestätigun-
gen auf Gliederungspunkt 3.2.1. verwiesen. 
Bezüglich der nicht sachgerechten Verbuchung der Treuhandkonten aus Verwalterverträ-
gen wird ebenfalls auf Gliederungspunkt 3.2.1. verwiesen. 

6.2.3.20. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet: 

- in € -

Aktiver 
Rechnungsabgrenzungs-

posten

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Unterkunftszahlungen 180 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00
Sozialhilfeleistungen 
nach SGB XII 180 3.614.626,25 3.957.569,30 0,00 3.957.569,30
Personal 
(Besoldung Beamte) 180 2.324.455,00 2.641.715,03 0,00 2.641.715,03
übrige 180 16.188.601,62 7.630.083,20 0,00 7.630.083,20
Summe 180 35.127.682,87 27.229.367,53 0,00 27.229.367,53  

Der Bilanzposten war nicht Prüfungsschwerpunkt i. R. d. Jahresabschlussprüfung. 
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6.2.3.21. Kapitalposition 
Die Kapitalposition setzt sich wie folgt zusammen: 

- in € -

Kapitalposition

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Basiskapital 201 2.096.070.563,91 1.987.040.766,45 23.945.443,51 2.010.986.209,96
davon  Betrag des 
Basiskapitals, der gemäß
§ 72 Abs. 3 Satz 4 
SächsGemO nicht zur 
Verrechnung herangezogen 
werden darf - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00
Rücklagen 202 296.028.012,85 562.340.106,25 18.977.902,20 581.318.008,45
davon  Rücklagen aus 
Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses 2021 271.771.876,38 416.939.440,87 29.552.654,03 446.492.094,90
davon  Rücklagen aus 
Überschüssen des 
Sonderergebnisses 2022 24.256.136,47 34.099.376,96 -10.574.751,83 23.524.625,13
davon  Rücklagen aus Über-
schüssen des Sonderergebnis-
ses aufgrund der Verrechnung 
gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 
SächsGemO einschließlich der 
Übertragung gemäß
§ 24 Abs. 3 Satz 2 
SächsKomHVO 2022 - 111.301.288,42 - 111.301.288,42

Summe 20 2.392.098.576,76 2.549.380.872,70 42.923.345,71 2.592.304.218,41  

Der Bilanzposten entwickelt sich vor Korrekturvorschlag wie folgt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 2.392.098.576,76
Entnahme Basiskapital aufgrund Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO -111.301.288,42
Zuführungen Rücklage des Sonderergebnisses aufgrund Übertragung 
gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO 111.301.288,42
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 145.167.564,49
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 9.843.240,49
Berichtigungen nach § 62 SächsKomHVO 2.271.490,96
Endbestand 31.12.2018 2.549.380.872,70  
Der Korrekturvorschlag in der Kapitalposition (gesamt +42,9 Mio. €) ergibt sich als Saldo 
aller Nachbuchungs- und Umgliederungsvorschläge des RPA, die als Gegenposten das Ba-
siskapital aus Korrekturen der EÖB (§ 62 SächsKomHVO) haben, aus der Korrektur der 
Ergebnisverrechnung aufgrund der Nachbuchungsvorschläge sowie den ergebniswirksa-
men Buchungen (kumuliert +19,0 Mio. €). Das heißt bei Berücksichtigung der Korrekturvor-
schläge des RPA durch die Verwaltung wäre das Jahresergebnis für das HHJ 2018 um 
19,0 Mio. € höher, als im zur Prüfung vorgelegten JA. Auf Gliederungspunkt 3.2.1. wird ver-
wiesen. 
Am 13.12.2016 hat der Sächsische Landtag die Neuregelung der Anforderungen an den HH-
ausgleich und das HH-strukturkonzept ab 2018 beschlossen. Die wesentlichen Änderungen 
der SächsGemO betreffen u. a. den § 72 Abs. 3 bis 7 SächsGemO. Der Grundsatz, dass der 
ErgHH im veranschlagten Gesamtergebnis in jedem HHJ auszugleichen ist, gilt weiterhin. 
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Mit der Regelung des § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO werden die Anforderungen an einen 
Ausgleich im ErgHH mit Wirkung ab dem 01.01.2018 erheblich herabgesetzt. Demnach ist die 
Verpflichtung zum Ausgleich des ErgHH auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im HHJ aus 
den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch 
Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Die Verrechnungsmöglichkeit be-
steht demnach nur für Fehlbeträge die i. Z. m. VG entstehen, die zum 31.12.2017 im Anlage-
vermögen nachgewiesen sind. Dabei liegt es grundsätzlich im Ermessen der Gemeinde, ob 
und in welcher Höhe die Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis oder im 
Sonderergebnis mit dem Basiskapital erfolgt. 
Parallel zum Ausgleich des ErgHH muss künftig auch der FinHH „ausgeglichen“ sein. Das 
heißt, dass im FinHH des HHJ ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils 
der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. 
Diese Anforderungen korrespondieren unmittelbar mit dem Ausgleich im ErgHH. 
Mit dem dritten Gesetz zur Änderung der SächsGemO hat der Gesetzgeber bestimmt, dass 
das zum 31.12.2017 festgestellte Basiskapital maximal zu zwei Dritteln aufgebraucht werden 
darf. Ein Drittel des Basiskapitals muss als sogenanntes „eingriffssicheres Basiskapital“ 
dauerhaft erhalten bleiben.17 
Das Basiskapital zum 31.12.2018 i. H. v. 1.987,0 Mio. € hat sich gegenüber dem Vorjahr um 
109,0 Mio. € verringert. Gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO 
reduziert sich das Basiskapital durch eine Verrechnung von Restbuchwerten aus der 
Umgliederung von „Altvermögen“ in „Neuvermögen“ („Umswitcheffekt“) und der i. d. Z. 
zusätzlich gebildeten Sonderergebnisrücklage i. H. v. 111,3 Mio. €. 
Das festgestellte Basiskapital zum 31.12.2017 betrug 2.096,1 Mio. €, der eingriffssichere 
Betrag nach gesetzlicher Vorgabe 698,7 Mio. €. Die Stadt Leipzig hat die Schutzhöhe für das 
Basiskapital i. H. v. 1.000,0 Mio. € festgelegt. Die Festlegung eines höheren nicht 
verrechnungsfähigen Sockelbetrages nach § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO ist nicht zu 
beanstanden. 
Die Gliederung der VR entspricht in dem Posten Kapitalposition nicht dem verbindlichen Mus-
ter der VwV KomHSys. 

Hinweis des RPA zu Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ab dem 01.01.2018 
In dem Schreiben des SMI vom 25.4.2018 wird klargestellt, dass Berichtigungen von Wert-
ansätzen der EÖB nicht ergebniswirksam, sondern weiterhin gegen das Basiskapital zu 
buchen sind. Dies gilt jedoch nicht für die Folgewirkungen des geänderten Bilanzansatzes 
(z. B. die Anpassung der Abschreibungsbeträge). Diese sind ergebniswirksam zu buchen18.

                                                           
17 Trommer, Kommentar zur SächsGemO, § 72, Rn. 176 
18 vgl. Bellmann, Kommentar SächsKomHR, SächKomHVO, § 62, Rd. 13 
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6.2.3.22. Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen 
Der Bilanzposten setzt sich wie folgt zusammen: 

- in € -

Sonderposten für 
empfangene 

Invest.zuwendungen

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

allgemeine 
Investzuwendungen Land 211 440.877.249,46 470.899.483,54 3.110.485,61 474.009.969,15
Investive Schlüsselzuweisung 
(Sammelsonderposten) 211 216.720.481,97 274.893.514,58 0,00 274.893.514,58
Investzuwendungen vom Bund 211 137.231.989,58 132.542.919,96 0,00 132.542.919,96
Investitionszuwendungen vom 
Land (ISZW) 211 66.399.947,64 85.140.396,17 18.140.404,85 103.280.801,02
Investzuwendungen von 
privaten Unternehmen 211 69.706.562,99 69.554.398,39 0,00 69.554.398,39
Investzuwendungen von 
übrigen Bereichen 211 28.381.066,20 29.385.089,40 1.006.591,15 30.391.680,55
Infrastrukturpauschale, 
investive Maßnahme 211 12.205.575,03 23.522.643,19 196.143,02 23.718.786,21
Investzuwendungen 
verbundener Unternehmen 211 22.717.287,38 21.638.067,49 0,00 21.638.067,49
Investzuwendungen sonst. 
öffentl. Sonderrechnungen 211 6.333.470,87 5.699.010,32 0,00 5.699.010,32
Investzuwendungen von 
Zweckverbänden und 
dergleichen 211 4.352.594,36 5.163.019,89 0,00 5.163.019,89
Investzuwendungen von 
Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 211 4.160.678,96 4.252.768,64 0,00 4.252.768,64
Investzuwendungen sonst. 
öffentl. Bereiche 211 174.616,59 192.732,24 0,00 192.732,24
Straßenlastenausgleich 211 14.747,00 14.747,00 0,00 14.747,00
Summe 211 1.009.276.268,03 1.122.898.790,81 22.453.624,63 1.145.352.415,44  
Der Bilanzposten entwickelt sich vor Korrekturvorschlägen wie folgt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 1.009.276.268,03
Zugänge 227.143.571,62
Abgänge (Restbuchwerte) -54.519.076,79
Auflösung der Sonderposten (Abschreibungen) -59.880.585,05
Auflösung aus Abgängen 369.497,80
Zuschreibungen 509.115,20
Endbestand 31.12.2018 1.122.898.790,81

Anmerkungen:

Zugänge und Abgänge auf der gleichen Anlage w erden im SAP-Anlagengitter saldiert ausgew iesen.

Im JA 31.12.2017 w ar u. a. die Nutzungsdauer des Sammelsonderposten unsachgerecht bestimmt. Um im JA 31.12.2018
hierfür eine Korrektur herbeizuführen, w urde der Sammelsonderposten einmal als Abgang (48.135.634,10 €) sow ie einmal
als Zugang (51.508.991,45 €) gebucht. Diese 2 Beträge sind in der aufgeführten Entw icklung des Bilanzpostens enthalten.
Der eigentliche Zugang beträgt ordnungsgemäß 3.373.357,35 €.  

Die Zugänge im Berichtsjahr betreffen i. W. lnvestive Schlüsselzuweisungen (130,8 Mio. €) 
sowie Investitionszuwendungen vom Land (74,5 Mio. €). 
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Der nach § 61 Abs. 9 SächsKomHVO in der EÖB gebildete pauschale Sammelsonderposten 
für die ISZW wird seit dem JA 31.12.2012 pauschal in gleichen Jahresraten sachgerecht auf-
gelöst (17,9 Mio. € p. a.). Der Restbuchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt 
150,8 Mio. €.  
Zugänge aufgrund der ISZW (§ 15 SächsFAG) werden von 2012 bis 2016 als reguläre Inves-
titionszuwendungen vom Land bilanziert und den bezuschussten VG konkret zugeordnet. Mit 
Inkrafttreten der neuen SächsKomHVO am 17.08.2019 wurde den Kommunen zukünftig frei-
gestellt, die ISZW vermögensgegenstandsbezogen oder als Sammelsonderposten mit pau-
schaler ergebniswirksamer Auflösung zu bilden. Das Wahlrecht kann rückwirkend auf den 
letzten noch nicht festgestellten JA Anwendung finden. Die Verwaltung übt das Wahlrecht seit 
dem JA 31.12.2017 aus. Zum Stichtag 31.12.2018 beträgt der Restbuchwert des Sammel-
sonderpostens 124,1 Mio. €. 
Gemäß § 42 Abs. 2 SächsKomHVO sind noch nicht zweckentsprechend verwendete 
Zuwendungen mit schwebender Rückzahlungsverpflichtung und bereits zurückgeforderte 
Zuwendungen in der Bilanz als sonstige Verbindlichkeiten auszuweisen. Mit der Fertigstellung 
des VG hat auf der Aktivseite die Umbuchung vom Bilanzposten „AiB“ auf die jeweiligen 
Bilanzposten des Anlagevermögens zu erfolgen. Zeitgleich ist auf der Passivseite die 
Umbuchung von den sonstigen Verbindlichkeiten in den jeweiligen Sonderposten 
vorzunehmen. Bei diversen Maßnahmen unterblieb – trotz Fertigstellung – die Umbuchung 
von den sonstigen Verbindlichkeiten in den Sonderposten für empfangene 
Investitionszuwendungen. Dieser Ausweisfehler betrifft allgemeine Investitionszuwendungen 
Land (3,1 Mio. €), diverse ISZW Land (18,1 Mio. €) und die Infrastrukturpauschale (0,2 Mio. €). 
Insofern wurde teilweise gegen § 40 Abs. 1 SächsKomHVO verstoßen und ein Ansatz von 
passiven Sonderposten unterblieb. 
Gemäß § 40 Abs. 1 SächsKomHVO sind als Sonderposten auch zweckgebundene Geld- und 
Sachgeschenke für Investitionen auszuweisen. Im Ergebnis der Prüfung war ein systemati-
scher Ansatzfehler festzustellen. Für das HHJ 2018 war eine fehlende Verbuchung von ge-
schenkten VG bei den Kunstgegenständen (945,9 T€) sowie bei der Schulausstattung 
(60,7 T€) i. H. v. insgesamt 1,0 Mio. € im Anlagevermögen und des Sonderpostens für lnvest-
zuwendungen von übrigen Bereichen zu konstatieren. Die Verwaltung sollte selbstständig die 
Vollständigkeit der diesbezüglichen Aktiva und Sonderposten überprüfen. Grundlage für die 
Prüfungsfeststellung bildeten die monatlichen Stadtratsbeschlüsse bzgl. der Entscheidungen 
über die Annahme von Spenden, Schenkungen der Stadt Leipzig und ähnlicher Zuwendungen 
gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO, die das HHJ 2018 betrafen.  
Festzustellen ist, dass mit den fehlenden Umbuchungen von den sonstigen Verbindlich-
keiten zum passiven Sonderposten auch eine fehlende ertragswirksame Auflösung der 
Sonderposten verbunden ist.  
Auf die Feststellungen des RPA zum Festwert Straßenbeleuchtung und die geplanten Maß-
nahmen der Verwaltung sei auf Gliederungspunkt 6.2.2. verwiesen. 

6.2.3.23. Sonderposten für Investitionsbeiträge 
Der Sonderposten für Investitionsbeiträge setzt sich wie folgt zusammen: 

- in € -

Sonderposten für 
Investitionsbeiträge

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Sonderposten für 
Straßenausbaubeiträge 212 15.900.934,10 16.394.056,67 0,00 16.394.056,67
sonstige Sonderposten für 
Investitionsbeiträge 212 11.232.381,45 10.520.531,99 0,00 10.520.531,99
Summe 212 27.133.315,55 26.914.588,66 0,00 26.914.588,66  

Der Bilanzposten war nicht Prüfungsschwerpunkt i. R. d. Jahresabschlussprüfung. 
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6.2.3.24. Sonderposten für den Gebührenausgleich 
- in € -

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Sonderposten für den 
Gebührenausgleich 213 11.489,86 46.310,62 0,00 46.310,62  

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich war nicht Prüfungsschwerpunkt. 

6.2.3.25. Sonstige Sonderposten 
Der sonstige Sonderposten untergliedert sich in: 

- in € -

Sonderposten für 
empfangene 

Investitionsbeiträge

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

kommunales 
Vorsorgevermögen ohne 
investive Zweckbindung 214 44.931.379,25 44.931.379,25 0,00 44.931.379,25
Stellplatzablöse 214 3.903.938,52 3.585.828,01 0,00 3.585.828,01
Summe 214 48.835.317,77 48.517.207,26 0,00 48.517.207,26  

Gemäß § 23 SächsFAG 2013/2014 wurde ein kommunales Vorsorgevermögen gebildet. 
Die Zuweisung für 2013 betrug 7,7 Mio. € und die für 2014 belief sich auf 51,7 Mio. €. Hiervon 
wurden in Vorjahren durch Auflösung des sonstigen Sonderpostens 14,5 Mio. € ertragswirk-
sam vereinnahmt (2015: 6,1 Mio. € und 2017: 8,4 Mio. €). 
Beim Vorsorgevermögen handelt es sich um zweckgebundene Finanzmittel, die nicht zur 
allgemeinen Deckung des HH nach § 18 SächsKomHVO zur Verfügung stehen.  
Der Sonderposten für das kommunale Vorsorgevermögen war in 2018 weder zu erhöhen noch 
aufzulösen. Die Bilanzierung erfolgte sachgerecht. Die entsprechenden Geldmittel sind in 
Wertpapieren angelegt (Gliederungspunkt 6.2.3.15.). 

6.2.3.26. Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Frei-
stellung von der Arbeit i. R. v. Altersteilzeit 

Diese Rückstellungen untergliedern sich in: 

- in € -
Rückstellungen für 

Entgeltzahlungen für Zeiten 
der Freistellung von der Arbeit 

i. R. v. Altersteilzeit

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Altersteilzeit nach 
§ 4 TV FlexAZ 282 7.866.810,58 8.237.076,18 0,00 8.237.076,18
Modell zur 
Übergangsversorgung  
feuerwehrtechnischer 
Einsatzdienst 282 2.751.893,04 2.821.267,74 0,00 2.821.267,74
Summe 282 10.618.703,62 11.058.343,92 0,00 11.058.343,92  
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Der Bilanzposten entwickelt sich wie folgt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 10.618.703,62
Zuführungen 3.513.840,27
Inanspruchnahme -3.074.199,97
Endbestand 31.12.2018 11.058.343,92  

Im HHJ 2018 wurden 33 Altersteilzeitverträge geschlossen. Hier wurden i. R. d. Aufstellung 
des JA zum 31.12.2018 – analog den Vorjahren – sachgerecht Einmalrückstellungen für die 
Aufstockungsbeträge i. H. v. rd. 0,82 Mio. € vorgenommen.  
Im September 2015 hatten sich die Gewerkschaften und die kommunalen Arbeitgeberver-
bände auf eine Änderung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen 
Einsatzdienst verständigt. Der Änderungstarifvertrag Nr. 19 vom 26.03.2015 zum Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst – Besonderer Teil Verwaltung – vom 13.09.2015 (TVöD-BT-V) ist 
rückwirkend zum 01.07.2015 in Kraft getreten. Das Modell der Übergangsversorgung ist mit 
einer typischen Altersteilzeitregelung vergleichbar. In der Ansparphase entsteht ein Erfüllungs-
rückstand, da das erhaltene Entgelt hinter der Arbeitsleistung zurückbleibt. Dagegen erhält der 
Beschäftigte in der Freistellungsphase ein Entgelt, ohne dass er Arbeitsleistung erbringt. Die 
Voraussetzungen i. S. v. § 41 Abs. 1 Nr. 1 SächsKomHVO sind erfüllt. Damit ist der Eigenan-
teil des Beschäftigten zzgl. des Arbeitgeberanteils in der Ansparphase des Wertguthabens 
aufwandswirksam einer Rückstellung zuzuführen und jährlich fortzuschreiben. Dies geschieht 
seit dem HHJ 2016 sachgerecht. 

6.2.3.27. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von 
Deponien 

Die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge beinhaltet die folgenden Deponien: 

- in € -

Rückstellungen für 
Rekultivierung und Nachsorge 

von Deponien

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Ludwig-Jahn-Straße in 
Böhlitz-Ehrenberg 284 545.742,57 520.656,08 0,00 520.656,08
Zweinaundorf in Mölkau 284 376.690,02 374.381,42 0,00 374.381,42
Am Tannenwald in Lindenthal 284 152.234,37 117.000,00 0,00 117.000,00
Zschampert in Rückmarsdorf 284 33.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00
Summe 284 1.107.666,96 1.045.037,50 0,00 1.045.037,50  
Diese Rückstellungen waren kein Prüfungsschwerpunkt.
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6.2.3.28. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und 
sonstigen Umweltschutzmaßnahmen 

Diese Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 

- in € -
Rückstellungen für die 

Sanierung von Altlasten und 
sonstige 

Umweltschutzmaßnahmen

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

private Grundstücke 
orientierende Untersuchung 285 1.176.067,52 1.027.947,42 0,00 1.027.947,42
Sanierung Mühlweg in Mölkau 285 1.172.297,44 1.764.992,24 0,00 1.764.992,24
übrige Rückstellungen 285 742.984,62 712.822,85 0,00 712.822,85

Summe 285 3.091.349,58 3.505.762,51 0,00 3.505.762,51  

Diese Rückstellungen waren kein Prüfungsschwerpunkt. 

6.2.3.29. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten auf-
grund von Steuerschuldverhältnissen 

Diese Rückstellungen umfassen: 

- in € -
Rückstellungen für ungewisse 

Verbindlichkeiten 
aufgrund von 

Steuerschuldverhältnissen 

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

wasserwirtschaftliche 
Dienstleistungen 287 60.737,52 8.256,72 0,00 8.256,72
übrige Steuerrückstellungen 287 24.655,16 0,00 0,00 0,00

Summe 287 85.392,68 8.256,72 0,00 8.256,72  

Diese Rückstellungen waren kein Prüfungsschwerpunkt.  

6.2.3.30. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhän-
gigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus 
Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleich-
kommenden Rechtsgeschäften 

Diese Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 

- in € -

Rückstellungen für 

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

GS 44/15 Klagen Feuerwehr, 
Besoldung 
Mehrarbeitsvergütung 288 2.673.348,08 1.236.502,49 0,00 1.236.502,49
div. Widerspruchsverfahren 
SDP 288 10.975.230,90 0,00 0,00 0,00
SEP Gohlis 288 1.987.855,53 0,00 0,00 0,00
übrige Rückstellungen 288 8.815.083,92 7.816.658,12 0,00 7.816.658,12

Summe 288 24.451.518,43 9.053.160,61 0,00 9.053.160,61  
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Der Bilanzposten entwickelt sich wie folgt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 24.451.518,43
Zuführungen 1.074.814,38
Auflösungen -15.092.448,02
Inanspruchnahme -1.380.724,18
Endbestand 31.12.2018 9.053.160,61  

Die Auflösungsbeträge sind i. W. im Bereich des städtebaulichen Denkmalschutzes sowie 
im Personalbereich zu verzeichnen.  
Laut Ausführungen im Anhang zum JA 31.12.2018 wurden im Jahr 2018 eine Vielzahl der 
städtebaulichen Denkmalschutz- (SDP i. H. v. 11,0 Mio. €) und städtebaulichen Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen (SEP Gohlis i. H. v. 2,0 Mio. €), für die aufgrund von Rückfor-
derungen/laufender Widerspruchsverfahren i. R. d. Aufstellung der EÖB Rückstellungen ge-
bildet wurden, durch die LD S abschließend positiv beschieden. Damit war der Grund für die 
Rückstellungsbildung entfallen und entsprechende Auflösungen vorzunehmen.  
Im Personalbereich wurden die Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern im feuerwehr-
technischen Einsatzdienst für die Mehrarbeitsvergütung durch einen Teilauflösungsbetrag 
i. H. v. 1,4 Mio. € angepasst. 
Die Inanspruchnahmen beinhalten i. W. das Gerichtsverfahren bezüglich der Mietstreitigkeiten 
aufgrund der außerordentlichen Kündigung einer Asylunterkunft i. H. v. 1,0 Mio. €. 

6.2.3.31. Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für 
Instandhaltung im HHJ 

- in € -

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Rückstellungen für 
unterlassene Aufwendungen 
für Instandhaltung im HHJ 283 13.759.385,13 12.237.198,32 0,00 12.237.198,32  

Der Bilanzposten entwickelt sich wie folgt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 13.759.385,13
Inanspruchnahme -11.350.938,45
Auflösungen -2.412.748,89
Zuführungen 12.241.500,53
Endbestand 31.12.2018 12.237.198,32  
Nach § 41 Abs. 1 Nr. 9 SächsKomHVO sind Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen 
für Instandhaltung im HHJ zu bilden, wenn die Nachholung der Instandhaltung innerhalb des 
kommenden HHJ hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die Maßnahmen müssen am Bilanz-
stichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Der Prozessablauf wurde in Stichpro-
ben ohne Feststellungen geprüft.
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6.2.3.32. Rückstellungen für vertragliche oder gesetzliche Ver-
pflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im 
laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden 
und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind 

 
Diese Rückstellungen gliedern sich wie folgt: 

- in € -
Rückstellungen für sonstige 
vertragliche oder gesetzliche 

Verpflichtungen zur 
Gegenleistung […]

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Zuschüsse an freie Träger 
Kita/Tagespflege (einschl. 
Zuschüsse kom. TP) 289 9.341.371,84 12.265.137,94 0,00 12.265.137,94
Leistungen im Rahmen 
von Asyl 289 4.862.844,18 8.819.389,42 -1.047.255,09 7.772.134,33
Hilfen zur Erziehung 289 4.005.355,81 6.114.963,11 0,00 6.114.963,11
Unterhaltsvorschuss 289 3.273.375,00 6.049.844,28 0,00 6.049.844,28

Erstattung an Krankenkassen:
Hilfen zur Gesundheit 289 587.032,20 2.252.598,87 -691.975,17 1.560.623,70
Elternbeiträge Ermäßigung/ 
Absenkung 289 929.684,56 999.221,86 0,00 999.221,86
Oberflächenentwässerung 289 5.156.562,80 5.637.122,84 -5.637.122,84 0,00
übrige Rückstellungen 289 2.893.952,34 3.250.529,56 0,00 3.250.529,56

Summe 289 31.050.178,73 45.388.807,88 -7.376.353,10 38.012.454,78  

Der Bilanzposten entwickelt sich wie folgt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 31.050.178,73
Zuführungen 18.509.967,17
Inanspruchnahme -3.026.304,62
Auflösungen -1.145.033,40
Endbestand 31.12.2018 45.388.807,88  

In den abgegrenzten Rückstellungen sind Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
(1,7 Mio. €) ausgewiesen, so dass eine Ausweiskorrektur vorgeschlagen worden ist. Weitere 
Ausführungen finden sich unter Gliederungspunkt 6.2.3.38. 
Für den Zeitraum 2012 bis 2018 wurden 5,6 Mio. € Rückstellungen für die Oberflächenent-
wässerung nicht in Anspruch genommen. Die gebildeten Rückstellungen sind nach der Prü-
fung des RPA unbegründet. Aufgrund unterschiedlicher Verantwortlichkeiten war eine fehler-
behaftete Sachbearbeitung der Straßenoberflächenentwässerungskosten festzustellen. In ih-
rer Stellungnahme vom 07.12.2020 wird von der Verwaltung erläutert, dass die Korrektur im 
JA 31.12.2019 erfolgen wird. 

6.2.3.33. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften und aus laufenden Verfahren 

- in € -

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

langfristig angemietete und 
ungenutzte leerstehende 
Objekte für den Asylbereich 289 0,00 0,00 4.995.485,91 4.995.485,91  
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Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Ver-
fahren dürfen nach der SächsKomHVO nur bilanziert werden, sofern der Verlust nicht gering-
fügig ist. Laut Anhang zum JA 31.12.2018 liegt die Erheblichkeitsgrenze zur Bildung von Rück-
stellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften bei 1,0 Mio. €.  
Im Rahmen der Aufstellung des JA zum 31.12.2018 wurde für die Garantieübernahme zu-
gunsten der Nord/LB Drohverlustbetrachtungen vorgenommen (siehe auch Gliederungspunkt 
3.1.2.).  
Drohverlustrückstellungen sind z. B. auch bei Dauerschuldverhältnissen möglich. Voraus-
setzung ist, dass aus dem einzelnen Miet- oder Pachtverhältnis insgesamt ein Verlust droht, 
der nicht geringfügig sein wird.  
Unter Beachtung der festgelegten Erheblichkeitsgrenze war nach den Ergebnissen der Stich-
probenprüfung für ein Objekt ein Verpflichtungsüberschuss als Drohverlust i. H. v. 
5,0 Mio. € zu passivieren. Entsprechend dem Beschluss der RV vom 12.12.2018  
(Nr. VI-DS-05365-NF-02) wurde für diese Liegenschaft eine Umnutzung beschlossen. Im Rah-
men der Beschlussvorlage wurde seitens der Verwaltung eine Ertrags-/Aufwandsbetrachtung 
mit dem Ergebnis vorgenommen, dass der Wert der Verpflichtung (Mietaufwand) den Wert der 
zu empfangenen Gegenleistung (Weitervermietung) überstieg. Diese Analyse schlägt sich bis-
lang nicht im Buchwerk der Stadt Leipzig nieder.  
Laut Stellungnahme der Stadtverwaltung vom 07.12.2020 prüft die Verwaltung derzeit diese 
Feststellung und berichtet zum Umgang mit diesen und ggf. ähnlichen Sachverhalten im Maß-
nahmen- und Zeitplan der Vorlage zur Feststellung des JA 31.12.2018. 

6.2.3.34. Sonstige Rückstellungen 
Diese Rückstellungen setzen sich nach der durchgeführten Prüfung (Plausibilität, Nachweis) 
aus den nachfolgenden Rückstellungen zusammen: 

- in € -

Sonstige Rückstellungen

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Jubiläumsgeld 289 3.642.209,95 3.837.004,95 0,00 3.837.004,95
Sonstige 289 2.537.378,70 1.476.305,77 0,00 1.476.305,77

Summe 289 6.179.588,65 5.313.310,72 0,00 5.313.310,72  

Der Bilanzposten entwickelt sich wie folgt: 

- in € -
Anfangsbestand 01.01.2018 6.179.588,65
Zuführungen 802.554,55
Inanspruchnahme -1.668.832,48
Endbestand 31.12.2018 5.313.310,72  

Nicht erfasst, angesetzt und bewertet wurden z. B. Urlaubsrückstellungen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass in § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO hinsichtlich der Rückstellungsbildung 
für weitere ungewisse Verbindlichkeiten ein diesbezügliches „kann“ formuliert wurde. Der 
§ 85 a SächsGemO als höherrangiges Recht sieht jedoch eine Ansatzpflicht für Rückstellun-
gen für ungewisse Verbindlichkeiten vor. 
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6.2.3.35. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
Zum Bilanzstichtag bestehen nur Investitionskredite. 

- in € -

Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

für Investitionen 231 580.187.535,59 528.689.938,07 0,00 528.689.938,07  
Der Kreditbestand wurde anhand der vorgelegten Kreditverträge bzw. adäquaten Unterlagen 
zu ABM-Krediten, den zugehörigen Jahreskontoauszügen sowie anhand von qualifizierten 
Bankbestätigungen geprüft. Es lag eine vollständige Übereinstimmung in Höhe der bilanzier-
ten und des durch qualifizierte Bankbestätigungen, Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszügen 
nachgewiesenen Kreditbestandes vor.  
Die antizipativen Zinsabgrenzungen werden für das HHJ 2018 richtigerweise im Bilanzposten 
„Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Ein entsprechender Mitzugehörigkeitsvermerk 
bzw. eine Anhangsangabe nach § 47 Abs. 3 SächsKomHVO fehlen hingegen weiterhin.     

6.2.3.36. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäften 

Der Bilanzposten setzt sich zum Stichtag wie folgt zusammen: 
- in € -

Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich 
gleichkommenden 
Rechtsgeschäften

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Mietkauf Asylunterkunft Arno-
Nitzsche-Str. 249 0,00 15.539.406,43 0,00 15.539.406,43
Teilbetrag Flurstücksankauf 
(Seehausen) 249 527.008,00 527.008,00 0,00 527.008,00
Ankauf Sammlung Silzer 249 160.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00
Tiefenwasserbelüfter Auensee 249 57.898,28 43.423,71 0,00 43.423,71
Übrige 249 3.500,00 0,00 0,00 0,00

Summe 249 748.406,28 16.189.838,14 0,00 16.189.838,14  
Gemäß den Ausführungen im Beschluss VI-DS-01594-NF-03 vom 09.06.2016 handelt es sich 
bei dem Bauprojekt Arno-Nitzsche-Str. 37 um ein unechtes Mietkaufmodell. Das wirtschaftli-
che Eigentum am Mietobjekt muss von Anfang an der Stadt zugeordnet und in Höhe der AHK 
aktiviert werden. Die Rückzahlungsverpflichtung ist als kreditähnliches Rechtsgeschäft darzu-
stellen. Im JA 31.12.2018 wurde das Bauprojekt Arno-Nitzsche-Str. 37 mit AHK i. H. v. insge-
samt 17,0 Mio. € aktiviert. Von diesem Betrag entfallen 0,7 Mio. € auf Planungs- und Projekt-
leistungen der LESG vor Baubeginn.  
Nach dem Ergebnis der Prüfung des JA sind die aktivierungsfähigen AHK um 1,2 Mio. € zu 
hoch angesetzt. Die Verwaltung sollte im Zuge der Aufteilung der AHK auf die einzelnen Ge-
bäudeteile und Außenanlagen, welche im JA noch nicht bilanziell vorgenommen wurde (siehe 
Anhang Punkt 5.1.1.3.2), die 1,2 Mio. € korrigieren. 
Die Rückzahlungsverpflichtung aus dem Mietkaufvertrag wurde kongruent zu den AHK als 
Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften i. H. v. insgesamt 16,3 Mio. € passiviert 
und im HHJ 2018 teilweise getilgt. Zum 31.12.2018 wird die Verbindlichkeit mit 15,5 Mio. € 
ausgewiesen. Aus Sicht des RPA werden sowohl die AHK als auch die Verbindlichkeiten aus 
kreditähnlichen Rechtsgeschäften fehlerhaft dargestellt. 
Grundsätzlich ist es nicht zu beanstanden, die tatsächlichen AHK der Arno-Nitzsche-Str. 37 
als zu tilgende Schuld anzusetzen. Die AHK richten sich nach denen der LESG mbH. Die 
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Differenz zwischen den AHK und der Gesamtsumme der über die 20 Jahre zu zahlenden Miete 
ist als monatlicher Aufwand über die Laufzeit des Mietvertrags abzubilden. Vertraglich ge-
schuldete Zinsen gehören nicht zum Erfüllungsbetrag. 
Die Auswertung der Saldenbestätigung der LESG mbH durch das RPA ergab eine verbliebene 
Differenz zum Buchwerk der Stadt Leipzig (1,0 Mio. €). Im Rahmen der Prüfung der Verbind-
lichkeitenübersicht (Anlage 3 zum Anhang) war zudem eine nicht spiegelbildliche Abbildung 
von künftigen Tilgungsleistungen für das Objekt Arno-Nitzsche-Str. 37 im Vergleich zu den 
Angaben im JA der LESG zu verzeichnen. 
Eine spiegelbildliche Abbildung der Zins- und Tilgungsleistungen für das Objekt Arno-Nietz-
sche-Str. 37 im JA der Stadt Leipzig und ihrem Tochterunternehmen ist zu gewährleisten. In 
diesem Zusammenhang sind auch die Angaben in der FinR (davon Tilgung kreditähnliches 
Rechtsgeschäft) mit einzubeziehen. 

6.2.3.37. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten: 

- in € -

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen/Leistungen
(PSCD und Hauptbuch) 251 34.904.771,80 36.780.606,87 0,00 36.780.606,87
Schätzkosten der 
Anlagenbuchhaltung 251 137.710,78 788.508,57 9.495.417,55 10.283.926,12
Verbindlichkeiten aus 
Sicherheitseinbehalten 251 5.473.941,87 4.570.612,92 0,00 4.570.612,92
gegenüber verbundenen 
Unternehmen 251 2.540.545,33 2.618.038,12 0,00 2.618.038,12
gegenüber 
Beteiligungsunternehmen 251 1.771.947,92 1.717.539,22 0,00 1.717.539,22
erhaltene Anzahlungen 252 353.249,00 382.955,23 0,00 382.955,23
gegenüber Sondervermögen 251 278.273,04 261.548,15 0,00 261.548,15
über Treuhandkonten 251 45.981,87 11.812,32 0,00 11.812,32

Summe 25 45.506.421,61 47.131.621,40 9.495.417,55 56.627.038,95  
Der Korrekturvorschlag von 9,5 Mio. € basiert auf einer Auswertung der Daten aus dem SAP-
Programm für die Beurteilung der Vollständigkeit des Sachanlagevermögens. Dafür wurden 
alle Zugänge des Jahres 2019 aufgerufen und auf Belege aus den Jahren 2017/2018 hin un-
tersucht. Zum größten Teil waren Rechnungen für Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen 
(9,5 Mio. €) betroffen, die im Jahr 2019 als AiB aktiviert wurden. Somit liegt bei der Aktivierung 
ein systematischer Fehler in der Periodenabgrenzung vor. Sowohl das Sachanlagevermögen 
als auch die Verbindlichkeiten aus LuL sind zum Bilanzstichtag unvollständig. 
Laut Jahreswechselverfügung 2018/2019 erfolgte die Schließung der Buchungsperiode 2018 
im FinHH für die Fachämter am 31.12.2018. Somit konnten die Fachämter die Anordnungen, 
bei denen der Leistungszeitraum im HHJ 2018 liegt und die jedoch zur Anordnung erst im HHJ 
2019 vorbereitet waren, nicht mehr periodengerecht in 2018 erfassen. 
Laut Stellungnahme der Verwaltung vom 12.07.2018 wurde in Zusammenarbeit mit dem Re-
ferat SAP und einer externen IT-Beratung eine Transaktion zur periodengerechten Abgren-
zung eingerichtet. Diese Transaktion sollte frühestens für die Aktivierungen ab dem HHJ 
2017 eingesetzt werden. Die Verwaltung hat hierfür intern eine Wertaufgriffsgrenze i. H. v. 
100,0 T€ festgelegt. Im Ergebnis der Prüfung wurde festgestellt, dass die Umsetzung im JA 
31.12.2018 für das bewegliche Anlagevermögen erfolgte, dagegen nicht für das unbewegli-
che Anlagevermögen.  
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In der Stellungnahme der Verwaltung vom 07.12.2020 wird ausgeführt, dass eine Umsetzung 
des Umbuchungsvorschlags für den JA 31.12.2019 nicht mehr möglich sei. Der Sachverhalt 
wird derzeit kämmereiintern aufgearbeitet. Umsetzungsmöglichkeiten für Folgeabschlüsse 
werden geprüft. 
Der Stand mehrjähriger Investitionsvorhaben ist durch eine Aktivierung von „AiB“ in der 
Bilanz darzustellen. Liegen keine Abschlagsrechnungen vor, muss der Stand zum Bilanzstich-
tag sachgerecht geschätzt werden. Wie bereits bei den Prüfungen der JA der Vorjahre festge-
stellt wurde, erfolgte auch im JA 31.12.2018 keine Aktivierung der Schätzkosten von AiB. 

6.2.3.38. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzen sich wie folgt zusammen: 

- in € -

Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Leistungen aus Hilfen zur 
Erziehung 261 10.491.296,98 12.101.907,35 0,00 12.101.907,35
aus Eingliederungshilfen und 
Hilfen zur Pflege 261 5.830.066,55 6.071.426,02 0,00 6.071.426,02
Leistungen Kindertagesein- 
richtungen/-pflege 261 18.440.284,71 5.874.030,50 0,00 5.874.030,50
Hilfen für Asylsuchende 261 1.214.170,15 485.950,86 1.047.255,09 1.533.205,95
Übernahme 
Elternbeiträge/Absenkung/ 
Ermäßigung 261 996.125,88 1.054.954,84 0,00 1.054.954,84
Leistungen aus Hilfen zur 
Gesundheit 261 4.990.919,40 41.708,64 691.975,17 733.683,81
Gewerbesteuerumlage 261 423.409,90 -1.751.722,08 1.751.722,08 0,00
Diverse 261 7.734.060,81 9.313.047,18 0,00 9.313.047,18

Summe 261 50.120.334,38 33.191.303,31 3.490.952,34 36.682.255,65  

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betragen zum 31.12.2018 insgesamt 33,2 Mio. € 
und sind im Vergleich zum Vorjahr um 16,9 Mio. € gesunken. Die Reduzierung der Verbind-
lichkeiten resultiert aus der fehlerhaften Abgrenzung der Gemeindeanteile freier Träger von 
Kita und Tagespflege für 01/2018 im Vorjahr (Korrekturvorschlag RPA i. H. v. 11,1 Mio. €), 
wobei als Gegenposten der ARAP auch zu hoch angesetzt war. Zum JA 31.12.2018 erfolgte 
die Abgrenzung insoweit sachgerecht. 
Bei den Aufwendungen/Auszahlungen, bei denen die Höhe und die Fälligkeit der Leistung im 
Zeitraum der Wertaufhellung feststand und der Betrag somit eine Verbindlichkeit darstellte, ist 
dieser als solche in der VR zum 31.12.2018 auszuweisen. 
Insofern war im JA 31.12.2018 ein Ausweisfehler in der VR von 1,7 Mio. € gegeben. Der 
Betrag war von den Rückstellungen aus vertraglichen Verpflichtungen in die Transferverbind-
lichkeiten umzugliedern.  
Die Ausweiskorrektur betrifft auch den debitorischen Kreditor aus der Überzahlung der Gewer-
besteuerumlage (1,8 Mio. €). Insoweit sind auch die öffentlich-rechtlichen Forderungen zu 
niedrig angesetzt (siehe Gliederungspunkt 6.2.3.17.). 
Zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben im Bereich der Grundsicherungsleistungen für Ar-
beitssuchende (SGB II) durch das Jobcenter gehört neben der Leistungsgewährung, die sich 
bilanziell im JA der Stadt Leipzig widerspiegelt, auch die ggf. notwendige Rückforderung von 
Leistungen, die im JA der Stadt Leipzig nicht bilanziert wird. Auf die Ausführungen unter den 
Gliederungspunkten 6.1.2. und 6.2.5.16. wird verwiesen. 
Laut Bestandsnachweis der Bundesagentur für Arbeit bestehen zum 31.12.2018 offene For-
derungen aus der Rückzahlung kommunaler Leistungen i. H. v. insgesamt 25,9 Mio. €, die das 
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Jobcenter gegen Einzelpersonen (Schuldner) durch Verwaltungsakt geltend gemacht hat. 
Hinzu kommen Forderungen auf Unterhaltskonten zum 31.12.2018 i. H. v. 3,0 Mio. €. 
Im Anhang sollte angegeben werden, dass den im JA der Stadt Leipzig bilanzierten Aufwen-
dungen aus der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung nach SGB II, Rückforderungen des 
Jobcenters (25,9 Mio. €) gegenüberstehen. 

6.2.3.39. Sonstige Verbindlichkeiten 
Die bilanzierten sonstigen Verbindlichkeiten bestehen aus: 

- in € -

Sonstige Verbindlichkeiten

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Zuwendungen von Dritten:
Finanzhaushalt 279 323.803.149,71 294.336.576,90 -18.656.021,48 275.680.555,42
Sondervermögen 274 43.567.221,98 52.501.619,89 0,00 52.501.619,89
sonstige Verbindlichkeiten 
Ergebnishaushalt 279 19.889.457,81 25.082.412,95 0,00 25.082.412,95
Klärungsbestand (PSCD) und 
debitorische Akontozahlungen 279 4.094.033,69 9.517.859,36 0,00 9.517.859,36
Rückzahlungsverpflichtung 
Gewerbesteuer inkl. 
Erstattungszinsen 279 104,50 0,00 8.980.069,88 8.980.069,88
Verbindlichkeiten gegenüber 
Finanzbehörden 277 3.839.167,13 4.458.061,25 0,00 4.458.061,25
Vorschüsse und 
Verwahrgelder (u. a. Verkauf 
von Grund und Boden/
Entschädigung 
Grunddienstbarkeiten) 279 27.447.629,31 22.989.194,22 -19.570.526,83 3.418.667,39
sonstige Verbindlichkeiten
EH-Zinsen 279 1.649.117,55 1.426.987,46 0,00 1.426.987,46
kreditorische Debitoren 279 6.000.581,81 1.341.768,67 0,00 1.341.768,67
gegenüber Unternehmen 279 0,00 2.382.183,81 -1.050.000,00 1.332.183,81
sonstige Verbindlichkeiten 
(PSCD) 279 2.549.646,44 1.141.991,02 0,00 1.141.991,02
Sonstige 27* 3.812.464,64 2.056.934,98 0,00 2.056.934,98

Summe 27 436.652.574,57 417.235.590,51 -30.296.478,43 386.939.112,08  
Die Ordnungsmäßigkeit der Überleitung des kameralen Verwahrkontenbestandes aus der 
Veräußerung von Grundstücken nach § 8 Abs. 1 VZOG war Gegenstand der Prüfung der 
EÖB der Stadt Leipzig zum 01.01.2012 sowie der JA 31.12.2012 – 31.12.2017. Im Ergebnis 
der Prüfung sah das RPA die Voraussetzungen für die Bilanzierung von Verbindlichkeiten als 
nicht erfüllt an. Ursächlich war, dass das Fachamt bis Juli 2018 keine Einzelfallanalysen der 
übergeleiteten Verwahrungen hinsichtlich ihres Schuldcharakters vorgenommen hatte und die 
in der EÖB ausgewiesenen Zahlungsverpflichtungen der Stadt Leipzig somit nicht vollständig 
nachweisen konnte.  
Im HHJ 2018 wurden im Zuge der Bereinigung von Verbindlichkeiten aus „verwahrten“ Kauf-
preiserlösen der HHJ 1995 – 2009 bereits 4,4 Mio. € durch das zuständige Fachamt ertrags-
wirksam vereinnahmt. Zum Bilanzstichtag sind mithin noch Verbindlichkeiten i. H. v. 
19,6 Mio. € bilanziert. Bis zum 25.08.2020 sind von diesen Verbindlichkeiten weitere 
14,4 Mio. € ertragswirksam „bereinigt“ worden. Dies bestätigt die Prüfungsfeststellung des 
RPA, dass keine Verbindlichkeit zu bilanzieren war. 
Die Korrektur der 4,4 Mio. € sollte nach Ansicht des RPA als wesentlicher Fehler von Wertan-
sätzen in der EÖB gemäß § 62 Abs. 4 SächsKomHVO erfolgsneutral erfolgen. 
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Im Anhang zum JA 31.12.2018 wird hierzu wie folgt ausgeführt: „Die Stadt weist weiterhin 
sonstige Verbindlichkeiten aus übergeleiteten Verwahrbeständen aus dem Verkauf von Grund 
und Boden (ungeklärte Eigentumsverhältnisse) in Höhe von 19,6 Mio. EUR aus. Dieser über-
geleitete Verwahrbestand ergibt sich aus vereinnahmten Geldern aus dem Verkauf von Flur-
stücken, für die die Stadt Leipzig nach § 8 Abs. 1 Vermögenszuordnungsgesetz verfügungs-
berechtigt war. Die Auflösung der Verbindlichkeiten ist erst nach endgültiger Eigentumszuord-
nung nach den zutreffenden Rechtsgrundlagen (VZOG, VermG, EALG, BGB u. a.) möglich. 

Mit dem Finanzvermögen-Staatsvertrag und dem Inkrafttreten von Artikel 5 des Datenbank-
grundbuchgesetzes (DaBaGG) zum 01.07.2018 wurden die gesetzlichen Grundlagen für eine 
ausreichend rechtssichere Prüfung geschaffen. Seit Juli 2018 werden durch das Liegen-
schaftsamt alle sonstigen Verbindlichkeiten aus Verkäufen einzeln geprüft und je nach Ergeb-
nis aufgelöst. Der Abschluss der Prüfung ist für das Jahr 2021 geplant.“ 
In ihrer Stellungnahme vom 07.12.2020 teilt die Verwaltung mit, dass die Anträge auf Auskehr 
weiter durch das Fachamt geprüft werden, „so dass fortlaufend an der Bereinigung dieser Ver-
bindlichkeiten gearbeitet wird. Dieser Prozess soll bis zum Jahr 2021 abgeschlossen sein.“  
Seitens des RPA wird weiterhin die Auffassung vertreten, dass die vereinnahmten Gelder aus 
dem Verkauf von Grund und Boden (ungeklärte Eigentumsverhältnisse) keine Verbindlichkei-
ten darstellen. Dies zeigt auch die im Jahr 2018 begonnene Einzelfallprüfung im Fachamt. Der 
verbleibende Wertansatz der seit der EÖB bestehenden Verbindlichkeit ist vielmehr mit der 
Kapitalposition zu verrechnen. 
Sowohl für investive Zuwendungen als auch für nicht-investive Zuwendungen erfolgt bei noch 
nicht zweckgerechter Verwendung ein Ansatz als sonstige Verbindlichkeit gemäß 
§ 42 Abs. 2 SächsKomHVO. Im Rahmen der Prüfung des JA 31.12.2018 wurden schwer-
punktmäßig die Verbindlichkeiten aus Zuwendungen von Dritten, die den FinHH betref-
fen, betrachtet. Festgestellte Ausweisfehler i. d. Z. betrafen die allgemeine Investitionszuwen-
dungen Land (3,1 Mio. €), diverse ISZW Land (18,1 Mio. €) und die Infrastrukturpauschale 
(0,2 Mio. €). Insofern wurde teilweise gegen § 40 Abs. 1 SächsKomHVO verstoßen und ein 
Ansatz von passiven Sonderposten unterblieb. 
In der o. g. Stellungnahme wird dazu wie folgt ausgeführt: „Die pauschalen Investitionszuwen-
dungen für die Schulen Ratzelstraße und Dösener Weg, Fritz-Baumgarten-Schule und Sport-
Oberschule sowie das FWZ-Werkstattgebäude wurden mit dem Jahresabschluss zum 
31.12.2019 bereits passiviert. Für die restlichen im Prüfungsbericht erwähnten fehlenden pas-
siven Sonderposten wird die Korrektur ebenfalls zum Jahresabschluss 31.12.2019 erfolgen.“  
Das Imparitätsprinzip (Verlustantizipationsprinzip) wurde unter Berücksichtigung der Wertauf-
hellung für die Rückzahlungsverpflichtungen von Gewerbesteuern (7,8 Mio. €) und Zinsen 
(1,2 Mio. €) entgegen § 37 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SächsKomHVO nicht beachtet. Die sonstigen 
Verbindlichkeiten sind insoweit um 9,0 Mio. € zu niedrig ausgewiesen. Auf die umfangreichen 
Ausführungen unter Gliederungspunkt 6.2.2. sei i. d. Z. verwiesen. 
Ein Bescheid der LD S vom 21.08.2018 zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur wurde in 
voller Höhe von 3,0 Mio. € in den Forderungen und Verbindlichkeiten Investitionsverpflichtung 
erfasst. Aufgrund von „haushalterischen Erfordernissen“ wurden 2,8 Mio. € von den Forderun-
gen und Verbindlichkeiten unsachgerecht wieder abgesetzt. Zukünftig muss es der Verwaltung 
gelingen die haushalterischen Belange und die sachgerechte Bilanzierung in Einklang zu brin-
gen. 
Die Zoo Leipzig GmbH hat in ihrem JA zum 31.12.2018, aufgrund einer durch Zuwendungs-
bescheid der Stadt bewilligten Zuwendung für Investitionen i. H. v. 4,3 Mio. €, eine Forderung 
gegen die Stadt bilanziert. Der Restbetrag i. H. v. 1,3 Mio. € wurde bis 31.12.2018 nicht aus-
gezahlt und eine Verbindlichkeit in dieser Höhe gegenüber dem Zoo nicht bilanziert, obwohl 
gemäß § 36 Abs. 1 SächsKomHVO eine Ansatzpflicht bestand. 
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Des Weiteren wurde im Bereich der verbundenen Unternehmen zum 31.12.2018 eine sonstige 
Verbindlichkeit gegenüber der LEVG mbH & Co. KG i. H. v. 2,4 Mio. € abgebildet. Die Ver-
bindlichkeit ist unbegründet und die Ausleihung zu hoch angesetzt. Die Ausleihung darf zum 
Stichtag 31.12.2018 nur in der Höhe bilanziert werden, wie sie ausbezahlt wurde. 
Weitere Ausführungen finden sich unter dem Gliederungspunkt 6.2.3.14. 
Zum Stichtag 31.12.2018 werden in den sonstigen Verbindlichkeiten 52,5 Mio. € Verbindlich-
keiten gegenüber EigB ausgewiesen. Davon betreffen 50,4 Mio. € jene aus dem Cash Poo-
ling und der Liquiditätsbewirtschaftung mit den EigB. Diese sonstigen Verbindlichkeiten 
waren i. R. d. Prüfung i. W. ohne Differenzen zu den Angaben im JA der EigB abstimmbar. 
Den sonstigen Verbindlichkeiten stehen liquide Mittel i. H. v. 47,4 Mio. € (Gliederungspunkt 
6.2.3.19.) und Ausleihungen i. H. v. 3,0 Mio. € (Gliederungspunkt 6.2.3.14.) gegenüber.  
Sie setzen sich wie folgt zusammen: 

- in € -
Eigenbetrieb 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 Veränderung

2018 ggü. 2017

Pooling

SEB 0,00 0,00 0,00 267.353,70 267.353,70
KEE 528.444,87 1.157.681,83 17.237,21 206.191,48 188.954,27
Schauspiel 1.487.678,61 1.953.841,91 138.776,75 195.196,55 56.419,80
Oper 2.404.883,41 10.988.903,16 83.391,11 115.220,25 31.829,14
VKKJ 884.431,72 1.088.241,56 43.651,28 113.164,38 69.513,10
Musikschule 1.252.964,59 1.381.159,45 1.867.689,10 110.935,15 -1.756.753,95
TdJW 463.428,10 596.408,03 110.827,12 95.608,35 -15.218,77
Gewandhaus 7.699.180,73 5.556.742,38 67.819,28 78.564,57 10.745,29
Stadtreinigung 887.087,58 3.311.395,27 164.852,06 57.379,99 -107.472,07

Zwischensumme 15.608.099,61 26.034.373,59 2.494.243,91 1.239.614,42 -1.254.629,49

Liquiditätsbewirtschaftung

Stadtreinigung* 15.500.000,00 7.500.000,00 12.000.000,00 19.364.021,11 7.364.021,11
Oper 7.350.000,00 2.000.000,00 13.660.000,00 15.050.000,00 1.390.000,00
Gewandhaus 0,00 3.000.000,00 5.400.000,00 5.500.000,00 100.000,00
Schauspiel 1.000.000,00 3.494.000,00 3.379.000,00 2.857.000,00 -522.000,00
VKKJ 300.000,00 0,00 2.000.000,00 2.750.000,00 750.000,00
Musikschule 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00
KEE 600.000,00 600.000,00 2.145.000,00 1.494.000,00 -651.000,00
TdJW 0,00 0,00 486.000,00 245.000,00 -241.000,00

Zwischensumme 24.750.000,00 16.594.000,00 39.070.000,00 49.210.021,11 10.140.021,11

Übrige 608.382,91 98.052,23 2.002.978,07 2.051.984,36 49.006,29

Gesamt 40.966.482,52 42.726.425,82 43.567.221,98 52.501.619,89 8.934.397,91
* 31.12.2015 vor Korrekturvorschlag RPA i. H. v. -11,0 Mio. €  
Die Abbildung der Zahlungsströme aus dem sogenannten Liquiditätsmanagement mit den 
EigB der Stadt (Abschluss von Geldanlagen auf Namen und für Rechnung der Stadt mit finan-
ziellen Mitteln der städtischen EigB) in der FinR 2018 der Stadt Leipzig ist nach Einschätzung 
des RPA gesondert zu betrachten. Die Stadt hat in der DA des OBM Nr. 35/2012 zum CMS 
der Stadtkasse Leipzig mit den EigB die Zweiteilung des CMS in die Bereiche Cash Pooling 
und Liquiditätsbewirtschaftung festgelegt. Im Rahmen der Liquiditätsbewirtschaftung können 
die EigB gemäß Punkt 6.1 der DA des OBM neben dem Cash Pooling Geldanlagen von der 
Stadt tätigen lassen, wobei die EigB dabei selbstständig und eigenverantwortlich entscheiden, 
welche Mittel sie für welchen Zeitraum außerhalb des Cash Poolings anlegen (lassen) wollen. 
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Die Stadt Leipzig hat somit entschieden, Cash Pooling und Liquiditätsbewirtschaftung diffe-
renziert zu betrachten und zu handhaben, wodurch keine „Zentralverwaltung bzw. -bewirt-
schaftung“ in Bezug auf (potentielle) Geldanlagegeschäfte besteht. 
Die Verwaltung sollte i. d. Z. prüfen, ob bei einer Finanzierung des städtischen HH – im Falle 
des Vorliegens von möglichen kurzfristigen Liquiditätsengpässen – über ausgleichende Mittel-
hingaben der EigB im CMS an den Kernhaushalt nicht wirklichkeitsgetreuer in der VR unter 
den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen anstatt unter den sonstigen Verbindlichkeiten aus-
zuweisen wäre. Beispielsweise wenn hieraus nachweislich ein Liquiditätssicherungskre-
dit (Kassenkredit) abgewendet werden würde. Gemäß den Ausführungen in der Stellung-
nahme der Stadtkasse vom 07.12.2016 wird die Auffassung des RPA geteilt, wonach die ein-
gebrachten/ausgereichten Mittel der EigB als aufgenommene/vergebene Darlehen zu betrach-
ten sind. Das eine solche Prüfung durch die Verwaltung abgeschlossen wurde, ist dem RPA 
zum Berichtszeitpunkt nicht bekannt. 
Für debitorische Akontozahlungen und für Klärungsbestände „PSCD“ erfolgten kritische 
Durchsichten mit Ausweiskorrekturen im JA 31.12.2018. 
Eingegangene Zahlungen, denen beim maschinellen Ausgleichslauf keine Annahmeanord-
nungen zugeordnet werden können, werden in der VR als offene Posten bei den übrigen sons-
tigen Verbindlichkeiten ausgewiesen (Klärungsbestand bzw. debitorische Akontozahlungen): 

- in € -

übrige sonstige 
Verbindlichkeiten Konto

Buchwert
31.12.2017

Buchwert
31.12.2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Klärungsbestand 
(PSCD) 2791 3100 581.495,77 7.507.443,89 0,00 7.507.443,89
Korrektur 
Klärungsbestand 
(PSCD) 2791 3101 41.420,49 -7.033.751,55 0,00 -7.033.751,55
debitorische 
Akontozahlungen 2791 3300 13.216.478,85 15.781.743,31 0,00 15.781.743,31
Korrektur debitorische 
Akontozahlungen 2791 3301 -9.745.361,42 -6.737.576,29 0,00 -6.737.576,29

Gesamt 4.094.033,69 9.517.859,36 0,00 9.517.859,36  
Die Verbindlichkeiten Klärungsbestand (PSCD) enthalten Zahlungseingänge und -ausgänge, 
bei denen die Zahlungsdaten im elektronischen Kontoauszug (ELKO) unvollständig bzw. 
falsch sind, so dass ein direkter automatisierter Ausgleich nicht möglich ist (z. B. nicht eindeu-
tiger Vertragsgegenstand). In den debitorischen Akontozahlungen werden „echte“ und „un-
echte“ Überzahlungen erfasst. „Unechte“ Überzahlungen sind Eingangszahlungen, bei denen 
die korrespondierende Annahmeanordnung fehlt oder der Höhe nach zu niedrig ist. Debitori-
sche Akontozahlungen werden den haushaltsunwirksamen Vorgängen zugeordnet. Manuelle 
Klärungsbuchungen hierzu erfolgten im Nebenbuch entsprechend der amtsinternen DA der 
Stadtkasse unter dem laufenden Tagesdatum und damit ggf. nicht in der richtigen Periode. 
Deshalb wurden Ausweiskorrekturen i. R. d. Aufstellung des JA 31.12.2018 seitens der Ver-
waltung durchgeführt. Allerdings nur im Hauptbuch und nicht sachgerecht in den  
Nebenbüchern. 
Gemäß § 32 SächsKomKBVO sind das Zeitbuch und das Hauptbuch zum Ende des HHJ ab-
zuschließen. Nach dem Abschlussstichtag dürfen nur noch nicht zahlungswirksame Buchun-
gen zur Vorbereitung des JA und Abschlussbuchungen vorgenommen werden. Die bloße Aus-
weiskorrektur in der FinR stellt keinen Verstoß gegen § 49 Abs. 2 Satz 1 SächsKomHVO dar, 
da es hier nicht zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes kommt. Da der vollstän-
dige Zahlungseingang bis zum 31.12.2018 in allen Fällen nachgewiesen war, hätte sich das 
Ergebnis der Einzahlungen in der FinR nicht verändert.  



 

G:\Team\RPA\SeifertMa\Prüfung\2020\1_SB_an_RV_31122018\PB_20_4_0088_SB_an_RV_JAP_31122018_9.docx 

Seite 107 von 152 

Seitens des RPA wird empfohlen, in künftigen JA die unberechtigt ausgewiesenen debito-
rischen Akontozahlungen bis Anfang/Mitte Januar des Folgejahres unter dem Buchungsda-
tum 31.12. des alten HHJ vorzunehmen, damit die Forderungen/Verbindlichkeiten zum Bilanz-
stichtag als ausgeglichen ausgewiesen werden und die Zahlungsströme in der FinR sachge-
recht abgebildet werden. 

6.2.3.40. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten gliedert sich zum Bilanzstichtag wie folgt: 

- in € -

Sonstige Verbindlichkeiten

Konten-
gruppe/

Kontenart
Buchwert

31.12.2017
Buchwert

31.12.2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Buchwert
31.12.2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Grabnutzungsgebühren 291 26.092.498,32 26.822.582,55 0,00 26.822.582,55
Übrige 291 243.263,04 259.506,67 0,00 259.506,67

Summe 291 26.335.761,36 27.082.089,22 0,00 27.082.089,22  

Dieser Posten war kein Prüfungsschwerpunkt. 

6.2.4. Darstellungen unter der Vermögensrechnung 
Gemäß § 46 SächsKomHVO sind die Vorbelastungen künftiger HHJ unter der VR zu ver-
merken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Eine Passivierung hat stets 
Vorrang vor einem Vermerk unter der VR. Jede Art der Vorbelastung darf in einem Betrag 
angegeben werden. Der § 52 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO bestimmt, dass diese Angaben im 
Anhang näher zu erläutern sind.  
Prüfungsseitig war festzustellen, dass die Verwaltung ihrer Verpflichtung zum Ausweis der 
künftigen Vorbelastungen nachgekommen ist. Unter der VR zum 31.12.2018 wurden folgende 
Vorbelastungen künftiger HHJ angegeben:  

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 31.12.2018 31.12.2017

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00

Bürgschaften 263.918.452,79 277.405.071,90

Gewährverträge* 46.328.598,52 67.641.199,33

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 40.165.528,27 4.797.692,35

übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach 
§ 21 SächsKomHVO (Haushaltsausgabereste aus Vorjahren) 321.519.377,90 311.774.919,49

Gesamt 671.931.957,48 661.618.883,07

- in € -

* Entsprechend der qualifizierten Bankbestätigung der NordLB zum 31.12.2018 valutiert der Darlehensbetrag zum Stichtag mit 46.330.590,65 €.  
Die Angabe ist im Anhang und unter der VR entsprechend zu ändern. 

Bürgschaften und Gewährverträge 
Nach § 83 Abs. 2 SächsGemO darf die Stadt nur Bürgschaften und Verpflichtungen aus 
Gewährverträgen zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Bürgschaften sind unter der VR 
nur insoweit zu vermerken, als die Hauptschuld des Dritten am Bilanzstichtag bestanden hat. 
Die Höhe der nach § 46 SächsKomHVO zu vermerkenden Bürgschaften richtet sich mithin 
nach dem jeweiligen Stand der Hauptschuld zum 31.12.2018.  
Der Bürgschaftsbestand wurde vollständig anhand der vorgelegten Bürgschaftsvereinbarun-
gen, der seitens der SKÄ abgeforderten Saldenbestätigungen zum 31.12.2018 sowie anhand 
der qualifizierten Bankbestätigungen geprüft. Im Rahmen der Auswertung der qualifizierten 
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Bankbestätigungen war ersichtlich, dass die Stadt Leipzig noch für eine Kontokorrentkreditlinie 
i. H. v. 3,1 Mio. € für eine Beteiligungsgesellschaft bürgt. Im Bürgschaftsnachweis der Stadt 
ist diese nicht aufgeführt. 
Die Verpflichtungen aus Bürgschaften der Stadt belaufen sich zum 31.12.2018 auf 
263,9 Mio. €. Im Weiteren resultieren aus Gewährverträgen Verpflichtungen 
i. H. v. 46,3 Mio. € zum 31.12.2018.  
Demnach sind die Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften für die Rahmen der Konto-
korrente Dritter unterhalb der VR um 3,1 Mio. € zu niedrig abgebildet. Im JA zum 31.12.2018 
der betreffenden Beteiligungsgesellschaft ist keine Verbindlichkeit aus der Inanspruchnahme 
des verbürgten Kontokorrentkredites ausgewiesen. Soweit die Stadt Leipzig für eine Konto-
korrentverbindlichkeit eines Dritten haftet, bezieht sich das künftige Haftungsrisiko auf den ge-
samten Kontokorrentrahmen. Insofern ist die Summe der Bürgschaften um 3,1 Mio. € zu er-
höhen (vgl. Binus, Kommentar zur SächsKomHVO, § 46, Rn. 39). 
Aus Sicht des RPA wären damit unter der VR Bürgschaften in folgender Höhe auszuweisen 
gewesen: 
- Bürgschaften 263.918.452,79 € 
- verbürgte Kontokorrente + 3.118.880,48 € 
- Gewährverträge + 46.330.590,65 € 

Bürgschaften 313.367.923,92 € 
Mit der vom Stadtrat am 20.06.2012 beschlossenen „2. Konzeption zur Entschuldung des 
Leipziger Haushaltes und 2. Konzeption zur Rückführung der Bürgschaften der Stadt 
Leipzig“ (RBV-1276/12) wurde im Beschlusspunkt 5 festgelegt, dass die Bürgschaften ab 
dem Jahr 2015 unter 300,0 Mio. € abgesenkt werden sollen. Der Bestand an Bürgschaften 
beträgt zum 31.12.2018 allerdings rd. 313,4 Mio. €. 
Die Bürgschaften und Gewährverträge entwickelten sich wie folgt: 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Zugang Abgang 31.12.2018
Bürgschaften

1 Wohnungsbau und -verwaltung Mio. € 251,5 242,0 232,0 0,0 -18,7 213,3
2 Gesundheit, Soziales, Jugend und Bildung Mio. € 11,3 10,0 11,4 0,0 -0,4 11,0
3 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Mio. € 18,6 20,2 27,6 6,6 0,0 34,2
4 Verkehr Mio. € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Kultur Mio. € 8,5 7,5 6,4 0,0 -1,0 5,4

Zwischensumme 289,9 279,7 277,4 6,6 -20,1 263,9

Verpflichtungen und Gewährverträge

1 KAV Mio. € 290,0 290,0 290,0 0,0 -290,0 0,0
2 Garantie Mio. € 72,2 75,7 67,6 0,0 -21,3 46,3

Zwischensumme Mio. € 362,2 365,7 357,6 0,0 -311,3 46,3

GESAMT (ohne verbürgtem Kontokorrent) 652,1 645,4 635,0 6,6 -331,4 310,2

1 verbürgter Kontokorrent Mio. € 3,1 3,1 3,1 0,0 0,0 3,1
2 verbürgter Kontokorrent Mio. € 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GESAMT (mit verbürgtem Kontokorrent) 656,7 648,5 638,1 6,6 -331,4 313,3
nachrichtlich
amtl. Einwohnerzahl zum 31.12. EW 560.473 571.088 581.890 587.857
sächsischer Durchschnitt €/EW 356 246 221 218
Haftungssumme Stadt Leipzig €/EW 1.172 1.136 1.097 533  
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Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass zum 31.12.2018 die Haftungssumme 313,3 Mio. € be-
trug. Dies entspricht einem Betrag von 533 €/EW. Der sächsische Durchschnitt entsprechend 
der Daten des Statistischen Bundesamtes19 lag im HHJ 2018 bei 218 €/EW. Somit liegt die 
Stadt Leipzig über dem sächsischen Durchschnitt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stadt 
Leipzig wesentliche Bürgschaften an die LWB ausgereicht hat. Die hauptsächliche Aufgabe 
der LWB liegt in der Vermietung und Bewirtschaftung von Immobilienbeständen, insbesondere 
von Wohnungen. Sie unterstützt damit die Stadt Leipzig bei der Wohnraumversorgung. 

Übertragene Ansätze nach § 21 SächsKomHVO 
Gemäß § 46 SächsKomHVO sind unter der VR, sofern sie nicht auf der Passivseite auszu-
weisen sind, die Vorbelastungen künftiger HHJ zu vermerken. Dazu zählen u. a. die übertra-
genen Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVO. Jede 
Art der Vorbelastung darf in einem Betrag angegeben werden. 
Unter der VR sind zum 31.12.2018 „übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO (Haushaltsausgabereste aus Vorjahren)“ mit einem 
Wert von 321,5 Mio. € (31.12.2017: 311,8 Mio. €) angegeben.  

Die hier angegebene Summe der Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 321,5 Mio. € entspricht 
den Beschlüssen des Stadtrates zu den Vorlagen VI-DS-08028 und VI-DS-08030.  
Unter der Aktivseite der VR sind nach dem Gesetzeswortlaut nur die übertragenen An-
sätze für Auszahlungen und Aufwendungen nach § 21 SächsKomHVO zu vermerken, 
obwohl auch Ansätze für Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men übertragen werden dürfen. Aufgrund des Bruttoprinzips des § 10 Abs. 2 SächsKomHVO 
sind dabei die Übertragungen von Einzahlungen sowie von Auszahlungen unsaldiert auszu-
weisen. 
Im Ergebnis der Prüfung ist festzustellen, dass die Verwaltung in ihrem Vermerk zur Vorbelas-
tung künftiger HHJ unter der VR das o. g. Bruttoprinzip nicht beachtet und die übertrage-
nen Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen mit den Ansätzen für Einzahlungen 
saldiert ausweist. 
Bei Einhaltung des § 46 SächsKomHVO hätte die Vorbelastung aufgrund der übertragenen 
Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO mit 
336,2 Mio. € angegeben werden müssen.  
Gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO sind die unter der VR aufzuführenden 
Vorbelastungen künftiger HHJ und der übertragenen Ermächtigungen im Anhang zu erläutern. 
Dementsprechend werden im Anhang unter dem Punkt 8.3.6 „Übertragene Ansätze nach 
§ 21 SächsKomHVO“ die gesetzlichen Vorschriften zur Übertragung erläutert und die mit dem 
JA zum 31.12.2018 übertragenen Beträge aufgeführt.  
Der dort vermerkte Hinweis, dass die Darstellung in den Anlagen 4 a und 4 b zum Anhang die 
vom Stadtrat beschlossenen Ansatzübertragungen enthält, ist nicht korrekt. Die Anlagen 4 a 
und 4 b enthalten die tatsächlich übertragenen Ansätze. 
Die HHS 2018 regelte in § 6 die Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszah-
lungen von Budgets und in § 7 die Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (siehe Gliederungspunkt 5.2.).  
Die übertragenen Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Der Einfluss der 
Ermächtigungsübertragungen zu Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf die Lage der 
Stadt wird in den Gliederungspunkten 3.1.1. und 3.2.2. beschrieben. 

Das RPA empfiehlt, bei der Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen die Realisierungsmöglichkeiten bes-
ser zu berücksichtigen und Auszahlungen ggf. in künftigen Doppel-HH neu zu veranschlagen. 

                                                           
19 vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 14 – Reihe 5, 2018, Tabellenteil 9 
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6.2.5. Aufstellungen und Erläuterungen zu einzelnen Posten der 
Ergebnisrechnung 

6.2.5.1. Steuern und ähnliche Abgaben 
- in € -

Ertragsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener

Planansatz 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/ 
fortgeschr. 

Ansatz
Gewerbesteuer 289.830.362,36 280.000.000,00 280.000.000,00 336.900.188,12 56.900.188,12
Gemeindeanteil an 
der Einkommen-
steuer 157.255.764,31 165.000.000,00 168.973.538,20 176.010.577,07 7.037.038,87
Grundsteuer B 94.074.241,31 95.000.000,00 95.000.000,00 95.774.272,12 774.272,12
Gemeindeanteil an 
der Umsatzsteuer 46.426.114,35 58.300.000,00 58.300.000,00 56.629.538,42 -1.670.461,58
Vergnügungssteuer 5.505.503,73 2.000.000,00 2.000.000,00 4.618.656,66 2.618.656,66
Hundesteuer 1.906.048,11 1.600.000,00 1.600.000,00 2.017.995,61 417.995,61
Zweitwohnungs-
steuer 861.741,47 1.300.000,00 1.300.000,00 1.807.579,37 507.579,37
Grundsteuer A 239.404,75 250.000,00 250.000,00 228.352,00 -21.648,00
Zwischensumme 596.099.180,39 603.450.000,00 607.423.538,20 673.987.159,37 66.563.621,17DL AM 
Sonderlasten-
ausgleich HARTZ 15.158.989,17 13.500.050,00 13.500.050,00 11.950.413,49 -1.549.636,51
SozH Sonderlasten- 
ausgleich HARTZ 13.394.888,91 20.000.000,00 20.000.000,00 12.745.556,10 -7.254.443,90
Summe 624.653.058,47 636.950.050,00 640.923.588,20 698.683.128,96 57.759.540,76  

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz Mehrer-
träge i. H. v. kumuliert 57,8 Mio. € erzielt wurden. Wesentliche Abweichungen und deren Ur-
sachen nach § 53 Abs. 1 SächsKomHVO zwischen den Jahresergebnissen und den Haus-
haltsansätzen bezogen sich auf die Steuererträge und werden im Rechenschaftsbericht be-
nannt. Die Ursachen i. Z. m. den Mindererträgen für Ausgleichleistungen i. H. v. 8,8 Mio. € 
wurden nicht näher erläutert. 

- in € -

Steuern und ähnliche 
Abgaben

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr 2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Gewerbesteuer 301 289.830.362,36 336.900.188,12 -7.755.329,88 329.144.858,24
Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer 302 157.255.764,31 176.010.577,07 0,00 176.010.577,07
Grundsteuer A und B 301 94.313.646,06 96.002.624,12 0,00 96.002.624,12
Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 302 46.426.114,35 56.629.538,42 0,00 56.629.538,42
Übrige 303-305 36.827.171,39 33.140.201,23 0,00 33.140.201,23

Summe 30 624.653.058,47 698.683.128,96 -7.755.329,88 690.927.799,08  

Maßgeblich für die zeitliche Zuordnung von Steuer- und Abgabeerträgen ist grundsätzlich das 
HHJ, in dem die Steuern und Abgaben wirtschaftlich entstanden sind (Periodenprinzip). Für 
im HHJ festgesetzte Steuern und Abgaben, die einem früheren HHJ zuzurechnen wären, aber 
nicht mehr zugerechnet werden können (z. B. bei späterer endgültiger Festsetzung einer Ge-
werbesteuernachzahlung), ist unabhängig vom Zahlungseingang oder von der Fälligkeit der 
geforderten Steuernachzahlung für die Zuordnung zum HHJ das Datum des Bescheides maß-
gebend, soweit die Steuer oder Abgabe nicht für ein späteres HHJ festgesetzt wird (z. B. die 
Grundsteuer- oder die Gewerbesteuervorauszahlungen für das folgende HHJ). Handelt es sich 
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um Rückzahlungsverpflichtungen für Gewerbesteuer, so gilt hier das strenge Impari-
tätsprinzip. Die Rückzahlungsverpflichtung ist im HHJ ergebnismindernd zu berücksichtigen. 
In der VR ist eine Verbindlichkeit auszuweisen. 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in der FinR, anders als in der ErgR, das Prinzip 
der Kassenwirksamkeit gilt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Planansätze (zeitlicher Aus-
einanderfall). 
Die ergebnismindernden EWB und PWB werden erst i. R. d. JA-arbeiten gebildet und auf den 
entsprechenden Aufwandskonten gebucht. 
Die Prüfung der Steuererträge für das HHJ 2018 ergab, dass das Wertaufhellungsprinzip nach 
§ 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO nicht beachtet wurde. Durch die fehlende Beachtung des 
strengen Imparitätsprinzips wurden die Gewerbesteuererträge für das HHJ 2018 i. H. v. 
7,8 Mio. € zu hoch und die Erstattungszinsen i. H. v. 1,2 Mio. € zu gering ausgewiesen (feh-
lende Verbindlichkeit im JA 31.12.2018 i. H. v. 9,0 Mio. €). 
Die Prognose für die Erträge aus der Vergnügungssteuer ist weiterhin schwierig, da die Be-
steuerung auf Grundlage des Spieleinsatzes seit mehreren Jahren in zahlreichen Gerichtsver-
fahren streitgegenständlich ist. Dieses Verfahren dauert weiterhin an. Die zum 01.01.2006 in 
Kraft getretene Vergnügungssteuersatzung der Stadt Leipzig ist weiterhin gültig. Die Steuer-
pflichtigen können allerdings die AdV beantragen. Bis zum 31.08.2014 wurden diese zu 70 % 
gewährt. Ab dem 01.09.2014 gab es eine Änderung. Die Stadtverwaltung gewährt nur noch 
40 % des Steuerbetrages zur AdV. Im HHJ 2018 wurden Mehrerträge i. H. v. 2,6 Mio. € ge-
genüber dem Planwert erzielt. Ursächlich hierfür ist die buchhalterische Abbildung der ausge-
setzten Forderungen im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, ohne bishe-
rige Erfassung von JA-Buchungen (Wertberichtigungen). 
Gemäß § 38 Abs. 4 SächsKomHVO sind Forderungen mit dem durch EWB oder PWB vermin-
derten Nominalbetrag anzusetzen. Somit ergibt sich für ausgesetzte Forderungen die Pflicht 
zur Wertberichtigung. Von den im HHJ erfassten Erträgen aus Vergnügungssteuer waren 
0,8 Mio. € von der Vollziehung ausgesetzt.  
Durch das laufende Verfahren sind keine gesicherten Prognosen über die Höhe der Vergnü-
gungssteuererträge möglich. Für die Doppelhaushalte 2017/2018 sowie für 2019/2020 wurde 
der Ansatz i. H. v. 2,0 Mio. € veranschlagt.  
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6.2.5.2. Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste 
Sonderposten 

- in € -

Ertragsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener

Planansatz 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/ 
fortgeschr. 

Ansatz
Schlüsselzu-
weisungen 414.292.524,00 438.700.000,00 439.382.581,08 446.961.011,69 7.578.430,61
davon  allgemeine 
Schlüsselzuweisungen 378.727.830,00 423.000.000,00 423.312.370,80 430.724.006,00 7.411.635,20
Zuweisungen und 
Zuschüsse für 
laufende Zwecke 158.287.515,78 165.096.808,00 175.910.598,90 174.486.631,76 -1.423.967,14
aufgabenbezogene 
Leistungsbetei-
ligungen 66.582.093,40 65.231.150,00 65.231.150,00 61.324.815,03 -3.906.334,97
Auflösung von 
Sonderposten 52.678.445,51 44.003.492,71 44.003.492,71 61.066.880,57 17.063.387,86
sonstige allgemeine 
Zuweisungen 30.204.674,67 29.321.500,00 29.525.210,64 29.551.910,40 26.699,76
Bedarfszuweisungen 6.648.239,00 4.390.000,00 4.390.000,00 5.743.095,00 1.353.095,00
Summe 728.693.492,36 746.742.950,71 758.443.033,33 779.134.344,45 20.691.311,12  

Wesentliche Abweichungen zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen 
sind nach § 53 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO im Rechenschaftsbericht zu benennen. Insge-
samt sind Mehrerträge i. H. v. 20,7 Mio. € enthalten. Im Rechenschaftsbericht zum JA 
31.12.2018 fehlt eine konkrete Erläuterung der Abweichungen im Bereich der Erträge 
aus der Auflösung der Sonderposten von 17,1 Mio. €. Es wird lediglich die Verteilung dar-
gestellt. Zu einer weiteren wesentlichen Abweichung i. H. v. -3,9 Mio. € bei den aufgabenbe-
zogenen Leistungsbeteiligungen des Bundes nach SGB II für Kosten der Unterkunft wird auf 
den Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften verwiesen. 
Die bilanzierten Zuweisungen und Umlagen sowie aufgelösten Sonderposten beinhalten: 

- in € -

Zuweisungen und Umlagen 
nach Arten sowie aufgelöste 

Sonderposten

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis des 
HHJ
2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

allgemeine 
Schlüsselzuweisungen 311 387.172.524,00 430.724.006,00 0,00 430.724.006,00
Zuweisungen und Zuschüsse 
für laufende Zwecke 314 158.287.515,78 174.486.631,76 0,00 174.486.631,76
aufgabenbezogene 
Leistungsbeteiligungen 319 66.582.093,40 61.324.815,03 0,00 61.324.815,03
Auflösung von Sonderposten 
aus Zuwendungen 315 52.678.445,51 61.066.880,57 0,00 61.066.880,57
sonstige allgemeine 
Zuweisungen 313 30.204.674,67 29.551.910,40 0,00 29.551.910,40
Bedarfszuweisungen 312 6.648.239,00 5.743.095,00 0,00 5.743.095,00
Übrige 311-319 27.120.000,00 16.237.005,69 0,00 16.237.005,69

Summe 31 728.693.492,36 779.134.344,45 0,00 779.134.344,45  

Bei den Zuweisungen handelt es sich um Zahlungen von öffentlichen Trägern. Dies betrifft 
typischerweise Schlüsselzuweisungen i. R. d. kommunalen Finanzausgleichs, Bedarfszuwei-
sungen, allgemeine Zuweisungen u. Ä. 
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- in € -

Zuweisungen und Umlagen 
nach Arten sowie aufgelöste 

Sonderposten

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

vom Land 3141 148.469.937,42 159.006.905,19 0,00 159.006.905,19
sonstiger öffentlicher Bereich

3142-
3144 5.488.462,04 10.642.630,07 0,00 10.642.630,07

vom Bund 3140 2.275.998,07 2.641.484,07 0,00 2.641.484,07

Übrige
3145-
3148 2.053.118,25 2.195.612,43 0,00 2.195.612,43

Summe 314 158.287.515,78 174.486.631,76 0,00 174.486.631,76  

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (159,0 Mio. €/Vor-
jahr: 148,5 Mio. €) umfassen den Landeszuschuss für die Kita (95,4 Mio. €/Vorjahr: 
83,4 Mio. €), Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich (31,2 Mio. €/Vorjahr: 31,1 Mio. €), 
Zuweisungen nach ÖPNV-FinAusG (8,5 Mio. €/Vorjahr: 8,3 Mio. €) und Zuweisungen für 
sonstige Zwecke (23,9 Mio. €/Vorjahr: 25,7 Mio. €). 
Bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen (61,3 Mio. €/Vorjahr: 66,6 Mio. €) 
sind die Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II erfasst.  
In den sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen (29,5 Mio. €/ 
Vorjahr: 30,2 Mio. €) sind i. W. die allgemeinen Zuweisungen nach § 16 Abs. 1 SächsFAG 
(27,8 Mio. €/Vorjahr: 27,3 Mio. €) enthalten. 
Die Bedarfszuweisungen nach § 22 Abs. 2 Nr. 8 SächsFAG sind gegenüber dem Vorjahr 
(6,6 Mio. €) auf 5,7 Mio. € gesunken. Der Stadt Leipzig wurden zur Reduzierung von Belas-
tungsunterschieden in der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Mittel 
i. H. v. 3,7 Mio. € sowie für besondere Belastungen i. R. d. Unterbringung und Betreuung von 
Flüchtlingen anteilige Mittel i. H. v. 2,0 Mio. € bewilligt. 

6.2.5.3. Sonstige Transfererträge 
- in € -

Ertragsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener

Ansatz des HHJ 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/ 
fortgeschr. 

Ansatz
Ersatz von sozialen 
Leistungen in 
Einrichtungen 6.387.226,05 5.748.650,00 6.273.305,86 6.621.815,52 348.509,66
Ersatz von sozialen 
Leistungen 
außerhalb von 
Einrichtungen 3.342.506,47 3.296.350,00 3.296.350,00 3.773.720,06 477.370,06
weitere sonstige 
Transfererträge 23.018,22 342.700,00 342.700,00 25.103,76 -317.596,24
Summe 9.752.750,74 9.387.700,00 9.912.355,86 10.420.639,34 508.283,48  
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Die sonstigen Transfererträge in 2018 betreffen: 

- in € -

Sonstige Transfererträge

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Ersatz von sozialen Leistungen 
in Einrichtungen 322 6.387.226,05 6.621.815,52 0,00 6.621.815,52
Ersatz von sozialen Leistungen 
außerhalb von Einrichtungen 321 3.342.506,47 3.773.720,06 0,00 3.773.720,06
weitere sonstige 
Transfererträge 329 23.018,22 25.103,76 0,00 25.103,76

Summe 32 9.752.750,74 10.420.639,34 0,00 10.420.639,34  
Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich hauptsächlich um Ersatz von sozialen 
Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen, Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz, 
übergeleitete Unterhaltsansprüche, u. Ä. Das RPA hat die sonstigen Transfererträge bei der 
Prüfung der Forderungen aus Transferleistungen als korrespondierenden Ertragsposten plau-
sibilisiert. Wesentliche Prüfungsfeststellungen haben sich keine ergeben. 

6.2.5.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
- in € -

Ertragsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener

Ansatz des HHJ 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/ 
fortgeschr. 

Ansatz
Verwaltungsge-
bühren 21.637.442,25 22.515.700,00 22.790.062,03 22.630.197,01 -159.865,02
Benutzungs-
gebühren und 
ähnliche Entgelte 18.109.242,65 16.968.150,00 17.849.802,62 17.710.870,55 -138.932,07
Schülerbeför-
derungsentgelt 716.532,25 700.000,00 799.000,00 847.292,15 48.292,15
Auflösungen von 
Sonderposten aus 
Beiträgen für 
Investitionen 10.442,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 40.473.659,76 40.183.850,00 41.438.864,65 41.188.359,71 -250.504,94  
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich in 2018 wie folgt zusammen: 

- in € -

Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Verwaltungsgebühren 331 21.637.442,25 22.630.197,01 0,00 22.630.197,01
Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 332 18.109.242,65 17.710.870,55 0,00 17.710.870,55
Übrige 334-338 726.974,86 847.292,15 0,00 847.292,15

Summe 33 40.473.659,76 41.188.359,71 0,00 41.188.359,71  

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden u. a. die Verwaltungsgebühren, Be-
nutzungsgebühren und Sondernutzungsgebühren sowie Auflösungen von Sonderposten aus 
Beiträgen für Investitionen abgebildet. 
Das RPA hat die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bei der Prüfung der öffentlich-recht-
lichen Forderungen als korrespondierenden Ertragsposten plausibilisiert. Wesentliche Prü-
fungsfeststellungen haben sich nicht ergeben. 



 

G:\Team\RPA\SeifertMa\Prüfung\2020\1_SB_an_RV_31122018\PB_20_4_0088_SB_an_RV_JAP_31122018_9.docx 

Seite 115 von 152 

6.2.5.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 
- in € -

Ertragsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener

Planansatz 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/ 
fortgeschr. 

Ansatz
sonstige 
privatrechtliche 
Leistungsentgelte 26.536.944,30 29.218.200,00 30.112.551,46 30.838.488,36 725.936,90
Mieten und 
Pachten 24.831.739,11 23.301.070,00 23.423.424,53 22.690.730,45 -732.694,08
privatrechtliche 
Entgelte für die 
Benutzung 
öffentlicher 
Einrichtungen 23.602.140,57 23.431.150,00 23.996.120,00 24.477.545,59 481.425,59
Verkauf 1.831.910,85 1.951.950,00 2.049.964,80 1.919.683,07 -130.281,73
Summe 76.802.734,83 77.902.370,00 79.582.060,79 79.926.447,47 344.386,68  

Die im HHJ 2018 ausgewiesenen privatrechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus: 
- in € -

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Benutzungsentgelte 346 20.447.885,16 24.480.019,76 0,00 24.480.019,76
Leistungsentgelte 346 2.441.461,54 3.018.752,66 0,00 3.018.752,66
Lehrgangsgebühren 346 1.865.925,80 1.880.045,66 0,00 1.880.045,66
Übrige 346 1.781.671,80 1.459.670,28 0,00 1.459.670,28
sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 346 26.536.944,30 30.838.488,36 0,00 30.838.488,36
Elternbeiträge 343 14.960.528,41 15.550.734,90 0,00 15.550.734,90
Elternbeiträge, Ermäßigung 
nach  § 15 Abs. 6 KitaG 343 5.382.298,83 5.541.567,21 0,00 5.541.567,21
Elternbeiträge, Absenkung 
gemäß § 15 KitaG 343 3.259.313,33 3.385.243,48 0,00 3.385.243,48
privatrechtliche Entgelte für 
die Benutzung öffentlicher 
Einrichtungen 343 23.602.140,57 24.477.545,59 0,00 24.477.545,59
Erträge Mieten und Pachten 341 17.892.001,18 15.615.744,29 0,00 15.615.744,29
Erträge Erbpacht 341 3.409.369,03 3.693.622,06 0,00 3.693.622,06
Übrige 341 3.530.368,90 3.381.364,10 0,00 3.381.364,10
Mieten und Pachten 341 24.831.739,11 22.690.730,45 0,00 22.690.730,45
Erträge aus Verkauf 342 1.831.910,85 1.919.683,07 0,00 1.919.683,07
Summe 34 76.802.734,83 79.926.447,47 0,00 79.926.447,47  

Hier werden Erträge verbucht, die aufgrund eines vertraglichen Schuldverhältnisses der Stadt 
gegenüber einem Dritten entstanden sind, z. B. Mieten für Gebäude, Pachten für Grundstücke 
oder Benutzungsentgelte. 
Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Prüfungsfeststellungen. 
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6.2.5.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
- in € -

Ertragsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener

Ansatz des HHJ 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/ 
fortgeschr. 

Ansatz
Kostenerstattungen 
und 
Kostenumlagen
   vom Land 70.124.792,39 70.115.050,00 70.247.450,00 73.577.822,73 3.330.372,73
   von Gemeinden 24.048.586,81 20.065.730,00 20.070.552,59 14.110.788,58 -5.959.764,01
   vom Bund 685.736,44 31.271.500,00 31.369.654,82 653.593,60 -30.716.061,22
sonst. öffentlicher
Bereich 21.930.614,45 23.003.900,00 23.342.438,77 21.373.356,70 -1.969.082,07
Übrige 5.399.345,18 3.966.050,00 4.085.279,35 10.088.030,37 6.002.751,02
Summe 122.189.075,27 148.422.230,00 149.115.375,53 119.803.591,98 -29.311.783,55  

Schwerpunkt der Kostenerstattungen vom Land waren u. a.  
- 26,3 Mio. € für die Grundsicherung im Alter (Vorjahr: 25,3 Mio. €) sowie  
- 31,9 Mio. € für Hilfen für Asylbewerber [Unterbringung] (Vorjahr: 35,2 Mio. €). 
Zu den Mindererträgen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund ergab die Prü-
fung, dass i. R. d. HHP für den Doppel-HH 2017/2018 die Erträge aus der Bundeserstattung 
nach § 46 a Abs. 3 SGB XII dem Sachkonto 3480 1000 – Kostenerstattungen/-umlagen vom 
Bund – zugeordnet wurden. Im Verlauf der HH-Durchführung erfolgte die Kontierung der Er-
träge auf dem Sachkonto 3481 0000 – Kostenerstattungen/-umlagen vom Land – und ent-
spricht damit dem kommunalen Kontenrahmen. Die Mindererstattungen vom Land für die Un-
terbringung von Asylsuchenden (14,6 Mio. €) und für unbegleitete, minderjährige Asylsu-
chende (4,6 Mio. €) wirken den „Mehrerstattungen“ vom Land aufgrund der Ausweiskorrektur 
entgegen (Punkt 5.1.2.6 im Rechenschaftsbericht). 
Der Minderertrag der Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden i. H. v. 
5,9 Mio. € resultiert i. W. aus gesunkenen Fallzahlen für die Inobhutnahme unbegleiteter min-
derjähriger Ausländer (umA).  
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich in 2018 nach Korrekturvorschlägen 
wie folgt zusammen: 

- in € -

Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen
   vom Land 348 70.124.792,39 73.577.822,73 0,00 73.577.822,73
   von Gemeinden 348 24.048.586,81 14.110.788,58 0,00 14.110.788,58
   vom Bund 348 685.736,44 653.593,60 0,00 653.593,60
sonst. öffentlicher Bereich 348 21.930.614,45 21.373.356,70 0,00 21.373.356,70
Übrige 348 5.399.345,18 10.088.030,37 0,00 10.088.030,37
Summe 348 122.189.075,27 119.803.591,98 0,00 119.803.591,98  

Als Kostenerstattungen werden Aufwendungen mit sachgerechten Erträgen kompensiert, die 
der Stadt für die Erbringung von Leistungen im Auftrag für eine andere Körperschaft, einen 
Verband, ein Unternehmen oder eines sonstigen Dritten entstehen. 
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Im Rahmen der Prüfung des JA zum 31.12.2018 wurde auf tiefergehende Prüfungshandlun-
gen verzichtet. 

6.2.5.7. Zinsen und sonstige Finanzerträge 
- in € -

Ertragsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener

Planansatz 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/
fortgeschr. 

Ansatz
Zinserträge 
verbundene 
Untern., 
Beteilig./komm. 
Sonderrechnung 14.273.433,08 14.270.800,00 14.270.800,00 14.275.638,06 4.838,06
übrige Zinserträge 1.530.897,82 1.750.000,00 1.750.000,00 168.484,64 -1.581.515,36
Summe 
Zinserträge 15.804.330,90 16.020.800,00 16.020.800,00 14.444.122,70 -1.576.677,30
Erträge aus 
Gewinnanteilen 
aus verb. Untern., 
Beteilig./komm. 
Sonderrechnung 213.121,64 272.500,00 272.500,00 213.853,75 -58.646,25
sonstige 
Finanzerträge 1.880.630,57 1.827.600,00 1.827.600,00 2.137.350,55 309.750,55
Summe 17.898.083,11 18.120.900,00 18.120.900,00 16.795.327,00 -1.325.573,00  

Im HHP für das HHJ 2018 wurden Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähn-
liche Erträge) i. H. v. 18,1 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten sind geplante Zinserträge 
i. Z. m. verbundenen Unternehmen (14,3 Mio. €). 
Die im HHJ 2018 bilanzierten Zinsen und sonstigen Finanzerträge resultieren aus: 

- in € -

Zinserträge und sonstige 
Finanzerträge

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Zinserträge verb. Untern., 
Beteilig./komm. 
Sonderrechnung 361 14.273.433,08 14.275.638,06 0,00 14.275.638,06
Übrige 361-369 3.624.650,03 2.519.688,94 0,00 2.519.688,94

Summe 36 17.898.083,11 16.795.327,00 0,00 16.795.327,00  

Den Zinserträgen liegen i. W. die vertraglichen Vereinbarungen der von der Stadt Leipzig an 
verbundene Unternehmen ausgegebenen Ausleihungen zu Grunde. Sie entfallen mit einem 
Zinsertrag von 14,2 Mio. € i. W. auf die mit Einlagen verrechneten, zu leistenden Beträge für 
das als Ausleihung an die LVV (237,8 Mio. €) bilanzierte Gesellschafterdarlehen20. 

                                                           
20 Obgleich aufgrund der vorgenommenen Verrechnung tatsächlich keine Zahlungsflüsse stattfanden, waren so-

wohl die Einzahlungen aus Zinserträgen als auch die Auszahlungen für die Kapitaleinlage (jeweils i. H. v. 
14,2 Mio. €) in der FinR getrennt voneinander auszuweisen, da § 49 Abs. 2 SächsKomHVO eine Verrechnung 
von Ein- und Auszahlungen untersagt. 
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6.2.5.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 
- in € -

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis des 
HHJ
2018

Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

aktivierte Eigenleistungen 371 59.746,21 47.481,36 0,00 47.481,36  

Eigenleistungen, also Aufwendungen der Verwaltung für die Herstellung eines aktivierbaren 
Anlagegutes, können dann aktiviert werden, wenn es sich bei ihnen um Herstellungskosten 
nach § 38 Abs. 2 SächsKomHVO handelt. 
Die Prüfung der Zugänge im Sachanlagevermögen, insbesondere im Bereich der Hochbau-
maßnahmen, bestätigte wieder, dass die maßgeblichen Eigenleistungen der städtischen Mit-
arbeiter nicht erfasst werden. Eine interne Abrechnung und somit ein abrechnungsfähiger 
Nachweis über die selbst erbrachten aktivierungsfähigen Leistungen der städtischen Mitarbei-
ter erfolgte nicht. Der Wert des Sachanlagevermögens wird um die aktivierungspflichti-
gen Eigenleistungen zu gering ausgewiesen. Das Sachanlagevermögen der Stadt Leipzig 
ist gemäß § 89 Abs. 5 SächsGemO pflichtig mit dessen AHK anzusetzen. Im Rahmen der 
Herstellung sind die durch die Stadt Leipzig erbrachten Eigenleistungen insbesondere mit ih-
ren jeweiligen Einzelkosten zu berücksichtigen (§ 38 Abs. 2 SächsKomHVO). 
Demnach sind die von der Gemeinde unmittelbar, für die betreffende investive Maßnahme 
aufgewandten (aufwandsgleichen) Personal- und Sachkosten zu ermitteln und ertragswirksam 
zu buchen bzw. zu aktivieren. In der ErgR handelt es sich damit beim Posten „aktivierte Ei-
genleistungen und Bestandsveränderungen“ um einen Gegenposten für die im HHJ aufge-
wendeten Personal- und Sachkosten; z. B. im 
- Posten Nr. 11 Personalaufwendungen, betrifft i. W. die Baufachämter, 
- Posten Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 
Mit der Aktivierung werden (spätestens i. R. d. Aufstellung des JA) Ertragswirksamkeit und 
damit Erfolgsneutralität sichergestellt. Die ursprünglichen Aufwendungen der Gemeinde für 
die Erbringung der Eigenleistungen fließen in den Folgejahren als Abschreibungen in die ErgR. 
In der Verantwortung zur Etablierung entsprechender Prozesse zur Erfassung und Buchung 
von zu aktivierenden Eigenleistungen steht neben dem Dezernat Finanzen auch das Dezernat 
Stadtentwicklung und Bau mit den zugeordneten Ämtern: 
- Amt für Gebäudemanagement, 
- Verkehrs- und Tiefbauamt. 
Diese Ämter treten – gemäß DA des OBM Nr. 41/2012 – als Bauherren- und Baufachämter 
auf und sind damit verantwortlich für Bauinvestition und Bauunterhaltung ihrer Objekte. 
Mit dem Beschluss des OBM vom 06.03.2018 wurde die DA des OBM Nr. 41/2012 als über-
arbeitungsbedürftig eingestuft. Zuständig ist das Amt für Gebäudemanagement. Gemäß 
Punkt 3.7 der DA des OBM Nr. 13/2018 („Dienstanweisungen des Oberbürgermeisters“) gilt 
jede DA fünf Jahre. Auskunftsgemäß befindet sich die DA des OBM Nr. 41/2012 weiterhin, 
voraussichtlich bis 31.12.2020, in Bearbeitung. 
In der DA des OBM Nr. 16/2019 vom 08.07.2019 („Anlagenbuchhaltung“) wird unter Punkt 
7.1.2 zum Thema ausgeführt: „Selbst hergestellte Vermögensgegenstände bzw. selbst er-
brachte Teilleistungen erhöhen den Wert des Sachanlagevermögens der Stadt Leipzig und 
sind somit aktivierungspflichtig. Alle dementsprechenden Leistungen, die durch städtische Mit-
arbeiter erbracht werden und durch interne Abrechnungen (interne Leistungsverrechnung) 
nachzuweisen sind, sind in die Herstellungskosten einzurechnen und als aktivierungsfähige 
Eigenleistungen durch die Organisationseinheiten zu melden (z. B. Planungsleistungen, Bau-
betreuung). Näheres dazu wird in Anlage B – Handlungsleitfaden zu aktivierten Eigenleistun-
gen geregelt.“ Diese Anlage befindet sich weiterhin in Bearbeitung. 
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Auch Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu alternativen Beschaffungen von Anlagen ins-
besondere im Bereich der Kitas und Schulen erfolgen ohne buchhalterische Berücksichtigung 
der Eigenleistungen der Verwaltung. Sie sind immer unvollständig und dementsprechend 
keine verbindliche Entscheidungsgrundlage. 
Die aktivierten Eigenleistungen werden weiterhin in zu geringer Höhe ausgewiesen; insbeson-
dere vor dem Hintergrund der im HHJ 2018 getätigten Auszahlungen für Baumaßnahmen 
i. H. v. 130,9 Mio. € (siehe auch Zeile 28 der Gesamtfinanzrechnung zum JA der Stadt Leipzig 
zum 31.12.2018). 
Hier besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf für die Verwaltung. Die fehlende Anlage B 
der o. g. DA des OBM ist bereitzustellen und die Voraussetzungen für die Aufnahme der Daten 
(Zeiten) und deren Bewertung zu schaffen. 
Am 30.06.2020 wurde verwaltungsintern erneut zum Thema beraten. Im Ergebnis der Bespre-
chung wurde festgelegt, dass das Amt für Gebäudemanagement in Zusammenarbeit mit dem 
Verkehrs- und Tiefbauamt einen Vorschlag hinsichtlich der zukünftigen Ermittlung von Eigen-
leistungen erarbeitet. Dieser Vorschlag soll Grundlage weiterer Gespräche sein. 

6.2.5.9. Sonstige ordentliche Erträge 
- in € -

Ertragsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener Ansatz 
des HHJ 2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/ 
fortgeschr. 

Ansatz 
nicht zahlungs-
wirksame ordent-
liche Erträge 185.996.632,11 20.097.250,00 46.154.411,84 113.099.261,70 66.944.849,86
Konzessions-
abgaben 31.009.327,96 33.291.650,00 33.291.650,00 31.614.488,33 -1.677.161,67
besondere 
Erträge 16.051.723,81 16.954.700,00 16.975.467,15 14.433.420,39 -2.542.046,76
Auflösung von 
sonstigen 
Sonderposten 437.396,23 288.089,68 288.089,68 316.622,18 28.532,50
weitere sonstige 
ordentliche Erträge 
aus laufender 
Verwaltungs-
tätigkeit 198.647,20 60.200,00 214.721,21 540.243,45 325.522,24
Erstattung von 
Steuern 38.717,46 0,00 0,00 43.149,26 43.149,26
Summe 233.732.444,77 70.691.889,68 96.924.339,88 160.047.185,31 63.122.845,43  

Für die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge – außer den Erträgen aus Zuschreibun-
gen auf Finanzvermögen – wurden keine Ansätze geplant. 
Die wesentlichen Planabweichungen in diesem Posten ergeben sich aus der Auflösung von 
Rückstellungen (+19,1 Mio. €) sowie erhöhten Zuschreibungen auf die Finanzanlagen 
(+50,0 Mio. €), die in dem Posten „Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge“ beinhaltet 
sind. 
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Im HHJ 2018 setzen sich die sonstigen ordentlichen Erträge wie folgt zusammen: 

- in € -

Sonstige ordentliche Erträge

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Isr-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Erträge aus Zuschreibungen 358 128.027.327,30 67.583.611,81 29.946.906,67 97.530.518,48
Konzessionsabgaben 351 31.009.327,96 31.614.488,33 7.944.180,31 39.558.668,64
Auflösung Wertberichtigung
auf Forderungen 358 14.374.684,48 26.258.847,81 0,00 26.258.847,81
Erträge aus der Auflösung
von Rückstellungen 358 43.277.190,85 19.075.903,58 5.156.562,80 24.232.466,38
Bußgelder und 
Ordnungsstrafen 356 12.064.387,57 11.303.632,62 0,00 11.303.632,62
Nachzahlungszinsen 356 4.352.737,00 4.272.392,42 0,00 4.272.392,42
Erstattungszinsen 356 -3.170.130,07 -3.584.787,87 3.584.787,87 0,00
Übrige 351-359 3.796.919,68 3.523.096,61 0,00 3.523.096,61

Summe 35 233.732.444,77 160.047.185,31 46.632.437,65 206.679.622,96  

In diesem Posten sind alle Erträge abzubilden, die keinem anderen Ertragsposten zuzuordnen 
sind, wie z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Inan-
spruchnahme von Bürgschaften u. Ä. Darüber hinaus gehören hierzu auch sonstige nichtzah-
lungswirksame Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen und 
Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen, wenn die ursprüngliche Rückstellung zu 
hoch bemessen war. 

Erträge aus Zuschreibungen 
Die Erträge aus Zuschreibungen setzen sich im HHJ 2018 wie folgt zusammen: 

- in € -

Erträge aus Zuschreibungen

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Anteile an verbundenen 
Unternehmen 358 122.979.594,69 64.182.705,85 0,00 64.182.705,85
Beteiligungen 358 2.472.285,89 1.123.218,59 29.946.906,67 31.070.125,26
Sondervermögen 358 2.575.446,72 2.277.687,37 0,00 2.277.687,37

Summe 358 128.027.327,30 67.583.611,81 29.946.906,67 97.530.518,48  

Der fortgeschriebene Planansatz für die Erträge aus der Zuschreibung auf das Finanzvermö-
gen (17,6 Mio. €) weicht um 50,0 Mio. € von den tatsächlichen Erträgen (67,6 Mio. €) ab. Ur-
sächlich für die starke Abweichung sind die zum 31.12.2018 wesentlich besser als geplant 
ausgefallenen Jahresergebnisse der LVV und der LWB. Wobei das Jahresergebnis der LVV 
insbesondere durch ein deutlich gestiegenes Beteiligungsergebnis geprägt ist (Anstieg um 
35,6 Mio. €). 
Zum Korrekturvorschlag von 29,9 Mio. € wird auf die Ausführungen zum Beteiligungsansatz 
an der FEO unter Gliederungspunkt 6.2.3.12. verwiesen. 
In Höhe von 5,2 Mio. € wurden Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen unbegründet 
gebildet (siehe Gliederungspunkt 6.2.3.32.). 

Nachzahlungszinsen und Erstattungszinsen 
Für Nachzahlungszinsen wurde für das HHJ 2018 ein Planansatz i. H. v. 1,3 Mio. € gebildet. 
Es wurden Erträge aus Nachzahlungszinsen i. H. v. 4,3 Mio. € gebucht. Entsprechend der 
Gesamtergebnisrechnung für das HHJ 2018 ist dieser Planansatz mit 3,0 Mio. € überschritten. 
Diese erhebliche Abweichung ergab sich i. W. aus Nachveranlagungen von Gewerbesteuer. 
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Die Zinsaufwendungen i. Z. m. Gewerbesteuerrückzahlungen wurden als Soll-Buchung i. H. v. 
3,6 Mio. € unter den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ anstatt unter den „Weiteren sonstigen 
Finanzaufwendungen“ (Konto 4592 0000 „Verzinsung von Steuernachzahlungen“) erfasst. 

Konzessionsabgaben 
Diese setzten sich im HHJ 2018 wie folgt zusammen: 

- in € -

Konzessionsabgaben

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Konzessionsabgaben Strom 
und Wasser 351 28.605.431,37 29.072.238,17 6.137.392,66 35.209.630,83
Gestattungsentgelt 
Fernwärme 351 1.922.503,51 1.784.114,66 1.806.787,65 3.590.902,31
Gemeinderabatt gesamt 351 481.393,08 758.135,50 0,00 758.135,50

Summe 351 31.009.327,96 31.614.488,33 7.944.180,31 39.558.668,64  
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung 
des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von 
Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit 
Energie dienen, entrichten. Nach § 37 Abs. 1 Nr. 4 SächsKomHVO ist die Verbuchung von 
Erträgen und Aufwendungen entsprechend ihrer wirtschaftlichen Verursachung periodenge-
recht vorzunehmen, unabhängig von den Zeitpunkten der jeweiligen Zahlung. 
Nach Teil B Ziff. V. 1. b) VwV KomHWi sollen Erträge und Aufwendungen unter entsprechen-
der Anwendung des Wertaufhellungsprinzips nach § 37 Abs. 1 Nr. 3 SächsKomHVO so nah 
wie möglich an der Periode, in der sie verursacht wurden, berücksichtigt werden. 
Die Prüfung der Erträge für Konzessionsabgaben und Gestattungsentgelte für das HHJ 2018 
ergab, dass das Prinzip der Periodenabgrenzung und das Wertaufhellungsprinzip nach 
§ 37 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SächsKomHVO wiederholt nicht ausreichend beachtet wurde. Die 
Erträge für die Konzessionsabgabe Wasser (6,1 Mio. €) und das Gestattungsentgelt Fern-
wärme (1,8 Mio. €) wurden nicht periodengerecht verbucht. 
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6.2.5.10. Personalaufwendungen 
- in € -

Aufwandsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener

Planansatz 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/
fortgeschr. 

Ansatz
Dienstauf-
wendungen 297.828.915,52 336.484.250,00 333.187.201,55 314.597.021,06 -18.590.180,49
Beiträge zur 
gesetzlichen 
Sozialversicherung 53.436.331,52 60.595.250,00 60.584.601,73 56.595.979,33 -3.988.622,40
Beiträge zur 
Versorgungskasse 25.781.691,26 28.274.850,00 28.274.850,00 27.268.510,11 -1.006.339,89
Beihilfen und 
Unterstützungs-
leistungen für 
Beschäftigte 929.457,63 444.450,00 444.450,00 916.925,98 472.475,98
Zuführungen zu 
Rückstellungen 5.278.202,67 2.065.050,00 2.065.050,00 3.550.394,53 1.485.344,53
Zwischensumme* 383.254.598,60 427.863.850,00 424.556.153,28 402.928.831,01 -21.627.322,27
Dienstauf-
wendungen/
Inanspruchnahme 
Rückstellung ATZ 0,00 -2.486.250,00 0,00 0,00 0,00
Summe 383.254.598,60 425.377.600,00 424.556.153,28 402.928.831,01 -21.627.322,27

* Darstellung vor Anpassung des Planansatzes i. Z. m. den sonst. ordent. Erträgen („unechter Planansatz“)
 

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass nach Gegenüberstellung des fortgeschriebenen Plan-
ansatzes und dem tatsächlichen Ist-Ergebnis Minderaufwendungen i. H. v. 21,6 Mio. € ausge-
wiesen werden.  
Im Verlauf der HH-Durchführung führten 
- eine fehlerhafte Berechnung der Durchschnittswerte/Entgeltgruppe, welche Planungs-

grundlage sind, 
- die Nichtbesetzung von Stellen, 
- die zeitliche Verzögerung der Stellenbesetzung (Ausschreibungen mussten z. T. mehr-

fach erfolgen) sowie 
- hohe Ausfallzeiten in verschiedenen Bereichen 
zu Minderaufwendungen. 
Aus der Antwort zur Anfrage in der RV in Bezug auf unbesetzte Planstellen zum Jahresende 
2015/2016/2017 bzw. zum Stichtag 30.09.2018 (Nr. VI-F-06660-AW-01) geht hervor, dass sich 
zwischen der Ist-Besetzung und Soll-VZÄ eine Abweichung um rd. -219 VZÄ ergibt. Die Aus-
sage, dass die Minderaufwendungen u. a. auf die Nichtbesetzung von Stellen zurückzuführen 
ist, ist plausibel.
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Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

- in € -

Personalaufwendungen

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Dienstaufwendungen 401 297.828.915,52 314.597.021,06 0,00 314.597.021,06
Beiträge zur gesetzlichen 
Sozialversicherung 403 53.436.331,52 56.595.979,33 0,00 56.595.979,33
Beiträge zur 
Versorgungskasse 402 25.781.691,26 27.268.510,11 0,00 27.268.510,11
Beihilfen und 
Unterstützungsleistungen für 
Beschäftigte 404 929.457,63 916.925,98 0,00 916.925,98
Zuführungen zu 
Rückstellungen 407 5.278.202,67 3.550.394,53 0,00 3.550.394,53

Summe 40 383.254.598,60 402.928.831,01 0,00 402.928.831,01  
Um eine Aussage treffen zu können, ob der Personalaufwand lt. LOGA vollständig in der ErgR 
abgebildet wird, erfolgte eine Plausibilitätsprüfung zwischen der FinR und dem gebuchten Auf-
wand lt. SAP. 

∑ Personalauszahlungen lt. FinR
abzgl. Inanspruchnahme Rückstellung
zzgl. Zuführung zur Rückstellung

∑ Personalaufwand  
Im Ergebnis sind unter Beachtung der manuellen Buchungen die in der ErgR 2018 abgebilde-
ten Aufwendungen der Höhe nach plausibel. Zum Prüfungszeitpunkt ergaben sich keine An-
haltspunkte für eine wesentlich fehlerhafte Darstellung. In die ErgR sind die Nettolöhne, Ab-
führung SV-Arbeitnehmer, Lohnsteuer/Kirchensteuer/Solidaritätszuschlag, Abschlagszah-
lung/Vorschuss, Pfändungen, VWL, usw., welche summiert die Bruttobezüge ergeben, ein-
schließlich der Nebenkosten, wie AG-Anteile zu den Versorgungskassen (SV/ZV), pauschale 
Lohnsteuer sowie die Zuführungen zu den Rückstellungen städtischer Bediensteter, eingeflos-
sen. Das Kindergeld wird zwar über die monatliche Entgeltzahlung/Besoldung ausgezahlt, ist 
aber kein Bestandteil des Bruttolohnes und wird damit richtigerweise nicht in der ErgR abge-
bildet. 

6.2.5.11. Versorgungsaufwendungen 
Die Summe der im HHJ 2018 ausgewiesenen Aufwendungen ist zurückzuführen auf: 

- in € -

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ 

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

für sonstige Beschäftigte 411 9.196,33 8.720,80 0,00 8.720,80  
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6.2.5.12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- in € -

Aufwandsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener

Planansatz 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/ 
fortgeschr. 

Ansatz
Bewirtschaftung 
des unbeweg-
lichen Vermögens 67.870.628,75 78.027.498,00 75.081.794,41 62.704.735,74 -12.377.058,67
Unterhaltung der 
Grundstücke und 
baulichen Anlagen 41.283.376,87 36.582.700,00 37.047.610,83 38.946.592,69 1.898.981,86
besondere 
Verwaltungs- und 
Betriebsaufwen-
dungen sowie 
Schülerbeför-
derung 38.262.408,70 41.990.485,00 43.751.052,10 36.190.319,05 -7.560.733,05
Mieten und 
Pachten 27.115.826,65 27.892.550,00 27.439.116,41 28.886.879,04 1.447.762,63
Unterhaltung des 
sonstigen unbe-
weglichen 
Vermögens 19.574.175,96 16.425.770,00 20.207.546,37 18.886.798,11 -1.320.748,26
Unterhaltung, 
Bewirtschaftung 
und Erwerb des 
beweglichen und 
immateriellen 
Vermögens 12.311.603,32 16.143.355,00 16.391.452,00 13.241.119,41 -3.150.332,59
besondere 
Aufwendungen für 
Beschäftigte 2.549.680,53 3.110.095,00 3.128.545,10 2.556.995,98 -571.549,12
Verbrauch von 
Vorräten 599.335,71 725.900,00 705.078,66 567.332,10 -137.746,56
übrige sonstige 
ordentliche 
Aufwendungen 2.886.444,68 1.483.750,00 1.695.976,25 5.369.027,25 3.673.051,00
Summe 212.453.481,17 222.382.103,00 225.448.172,13 207.349.799,37 -18.098.372,76  

Die beschlossenen Planansätze für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 
um ca. 3,1 Mio. € fortgeschrieben. Der fortgeschriebene Planansatz wurde um rd. 
18,1 Mio. € unterschritten. 
Die Minderaufwendungen ergaben sich aus: 
- -11,8 Mio. € Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens, 
-  +1,4 Mio. € Mieten und Pachten, 
-   -3,2 Mio. € Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und 

immateriellen Vermögens. 
-   -7,6 Mio. € besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und 
-  +3,7 Mio. € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. 
Die wesentlichen Planabweichungen in diesem Posten wurden im Rechenschaftsbericht zu-
treffend benannt sowie die Ursachen erläutert.
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Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: 

- in € -

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Bewirtschaftung des 
unbeweglichen Vermögens 424 67.870.628,75 62.704.735,74 -480.560,04 62.224.175,70
Unterhaltung der Grundstücke 
und baulichen Anlagen 421 41.283.376,87 38.946.592,69 0,00 38.946.592,69
besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen sowie 
Schülerbeförderung 427 38.262.408,70 36.190.319,05 0,00 36.190.319,05
Mieten und Pachten 423 27.115.826,65 28.886.879,04 4.995.485,91 33.882.364,95
Unterhaltung des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens 422 19.574.175,96 18.886.798,11 0,00 18.886.798,11
übrige Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen

425-426,
428-429 18.347.064,24 21.734.474,74 0,00 21.734.474,74

Summe 42 212.453.481,17 207.349.799,37 4.514.925,87 211.864.725,24  

In diesem Posten werden alle Aufwendungen veranschlagt, die mit der kommunalen Aufga-
benerfüllung im Zusammenhang stehen.  
Der Korrekturvorschlag i. H. v. 4,5 Mio. € resultiert aus der Passivierung von Drohverlusten 
aus Miet- und Pachtverträgen sowie dem Entfall eines Rückstellungsgrundes. Auf die Ausfüh-
rungen in den Gliederungspunkten 6.2.3.32. und 6.2.3.33. wird verwiesen. 
Die Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens, die besonderen Ver-
waltungs- und Betriebsaufwendungen sowie die Schülerbeförderung wurden bei der Prüfung 
der Verbindlichkeiten aus LuL als korrespondierende Aufwandsposten mitgeprüft. Wesentliche 
Prüfungsfeststellungen haben sich keine ergeben. 
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6.2.5.13. Planmäßige Abschreibungen 
- in € -

Aufwandsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener

Ansatz des HHJ 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/ 
fortgeschr. 

Ansatz
Abschreibungen 
auf immaterielles 
Vermögen und 
Sachanlage-
vermögen 113.656.789,77 97.393.756,37 97.393.756,37 109.587.833,71 12.194.077,34
Abschreibungen 
auf 
Finanzvermögen 24.787.569,48 5.145.000,00 31.202.161,84 32.643.029,00 1.440.867,16
Abschreibungen 
durch unbefristete 
Niederschlagungen 2.461.908,56 2.444.650,00 2.501.765,64 7.058.244,97 4.556.479,33
Abschreibungen 
auf sonst. Fin.-
vermögen 6.945.637,62 3.492.000,00 3.492.000,00 4.318.124,03 826.124,03
Abschreibungen 
Forderungen durch 
Erlass 856.620,22 1.601.300,00 1.702.117,81 508.201,61 -1.193.916,20
PWB auf 
Forderungen 345.716,65 0,00 0,00 426.423,59 426.423,59
Übrige 17.388,32 0,00 0,00 15.674,46 15.674,46
Summe 149.071.630,62 110.076.706,37 136.291.801,66 154.557.531,37 18.265.729,71  

Planansätze für Aufwendungen durch Erlasse und unbefristete Niederschlagungen sowie 
EWB und PWB wurden nicht bzw. zu gering gebildet. Aus diesem Grund gibt es hier erhebliche 
Abweichungen. Die EWB und PWB müssen nicht nur auf der Ebene des JA erfolgen, sondern 
sind bereits bei der Planung der Haushaltsansätze zu berücksichtigen.  
Wesentliche Abweichungen nach § 53 Abs. 1 SächsKomHVO zwischen den Jahresergebnis-
sen und den Haushaltsansätzen, bezogen auf die planmäßigen Abschreibungen, werden im 
Rechenschaftsbericht benannt. 
Die Angaben zu den planmäßigen Abschreibungen für immaterielles Vermögen und Sachan-
lagevermögen konnten mit den Werten in der Anlagenübersicht und dem Nebenbuch Anlagen-
buchhaltung abgestimmt werden.
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Die planmäßigen Abschreibungen beinhalten: 

- in € -

Planmäßige Abschreibungen

Konten-
gruppe/ 

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr 2017 

Ist-Ergebnis
des HHJ 

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis 
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Abschreibungen auf immate-
rielles Vermögen und 
Sachanlagevermögen 471 113.656.789,77 109.587.833,71 0,00 109.587.833,71
Abschreibungen auf 
Finanzvermögen 472 24.787.569,48 32.643.029,00 0,00 32.643.029,00
Abschreibungen Forderungen 
durch unbefristete 
Niederschlagungen 472 2.461.908,56 7.058.244,97 0,00 7.058.244,97
Abschreibungen auf sonst. 
Finanzvermögen 472 6.945.637,62 4.318.124,03 0,00 4.318.124,03
Abschreibungen Forderungen 
durch Erlass 472 856.620,22 508.201,61 0,00 508.201,61
PWB auf Forderungen 472 345.716,65 426.423,59 0,00 426.423,59
Übrige 471-472 17.388,32 15.674,46 0,00 15.674,46
Summe 47 149.071.630,62 154.557.531,37 0,00 154.557.531,37  

Für VG des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die AHK um planmä-
ßige Abschreibungen zu vermindern (vgl. § 44 Abs. 1 SächsKomHVO). Zusätzlich sind Ab-
schreibungen beim Finanzvermögen21, insbesondere Wertberichtigungen von Forderungen, 
bei den planmäßigen Abschreibungen zu berücksichtigen. 
Die EWB auf Forderungen betragen 32,6 Mio. €, davon entfallen 21,1 Mio. € auf Gewerbe-
steuer und 3,0 Mio. € auf Vergnügungssteuer.  
Die Abschreibungen auf Finanzanlagen (außer Wertpapiere) untergliedern sich wie folgt: 

- in € -

Abschreibungen auf 
Finanzanlagen

Konten-
gruppe/ 

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr 

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis 
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Beteiligungen 472 5.239.164,51 3.257.873,10 0,00 3.257.873,10
Sondervermögen 472 1.141.467,04 997.022,99 0,00 997.022,99
Anteile an verbundenen 
Unternehmen 472 565.006,07 63.227,94 0,00 63.227,94
Summe 472 6.945.637,62 4.318.124,03 0,00 4.318.124,03

                                                           
21 Das Finanzvermögen umfasst im bilanziellen Sinne u. a. Beteiligungen, verbundene Unternehmen, Sonderver-

mögen, Wertpapiere, Forderungen und liquide Mittel. 
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6.2.5.14. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
- in € -

Aufwandsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener Ansatz 

des HHJ 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/ 
fortgeschr. 

Ansatz
Zinsen langfristige 
Verbindlichkeiten 9.223.891,45 12.135.600,00 12.135.600,00 7.490.528,50 -4.645.071,50
übrige 
Zinsaufwendungen 175.149,88 827.000,00 833.610,49 182.352,25 -651.258,24
Zwischensumme 
Zinsen 9.399.041,33 12.962.600,00 12.969.210,49 7.672.880,75 -5.296.329,74
Verzinsung von 
Steuernach-
zahlungen 2.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sonstige 
Finanzaufwen-
dungen 92.319,29 104.400,00 147.387,15 154.855,35 7.468,20
Zwischensumme 
weitere sonstige 
Finanzauf-
wendungen 94.992,29 104.400,00 147.387,15 154.855,35 7.468,20
Summe 9.494.033,62 13.067.000,00 13.116.597,64 7.827.736,10 -5.288.861,54  
Die im HHJ 2018 ausgewiesenen Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen: 

- in € -

Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen

Konten-
gruppe/ 

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr 

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ 

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis 
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Zinsen langfristige 
Verbindlichkeiten 451 9.223.891,45 7.490.528,50 0,00 7.490.528,50
übrige Zinsaufwendungen 451 175.149,88 182.352,25 0,00 182.352,25
Zwischensumme Zinsen 9.399.041,33 7.672.880,75 0,00 7.672.880,75
Verzinsung von Steuer-
nachzahlungen 459 2.673,00 0,00 4.809.527,87 4.809.527,87
sonstige 
Finanzaufwendungen 459 92.319,29 154.855,35 0,00 154.855,35
Zwischensumme weitere 
sonstige Finanz-
aufwendungen 94.992,29 154.855,35 4.809.527,87 4.964.383,22
Summe 45 9.494.033,62 7.827.736,10 4.809.527,87 12.637.263,97  

In diesem Aufwandsposten werden die Zinsen für aufgenommene Kredite ausgewiesen. Im 
Weiteren sind hier die Verzinsungen von Steuernachzahlungen abzubilden. 
Die Zinsaufwendungen i. Z. m. Gewerbesteuerrückzahlungen wurden als Soll-Buchung 
i. H. v. 3,6 Mio. € unter den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ anstatt unter den „Weiteren 
sonstigen Finanzaufwendungen“ (Konto 4592 0000 „Verzinsung von Steuernachzahlungen“) 
erfasst22. Diese sind infolge der Nichtbeachtung des Prinzips der Periodenabgrenzung i. H. v. 
1,2 Mio. € zu niedrig ausgewiesen. Somit betragen die Zinsen saldiert 4,8 Mio. €. 

                                                           
22 In der FinR 2018 werden korrespondierend hierzu Einzahlungen aus Erstattungszinsen i. H. v. -3,6 Mio. € 

abgebildet, die korrekterweise unter der Kontenart 759 auszuweisen wären. 
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6.2.5.15. Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonder-
posten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 

- in € -

Aufwandsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener

Planansatz 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/ 
fortgeschr. 

Ansatz
Zuweisungen und 
Zuschüsse für lfd. 
Zwecke 328.357.993,46 333.547.658,00 336.148.467,36 346.966.377,61 10.817.910,25
Sozialtransferauf-
wendungen 256.463.451,74 291.538.300,00 299.630.258,01 276.862.986,72 -22.767.271,29
allgemeine 
Umlagen 75.039.337,53 82.053.250,00 82.671.850,00 82.671.800,12 -49,88
Steuerbetei-
ligungen 22.088.251,65 21.300.000,00 25.273.538,20 23.521.816,12 -1.751.722,08
Abschreibungen 
auf Sonderposten f. 
geleistete Invest.-
fördermaßnahmen 10.213.285,07 3.968.515,79 3.968.515,79 11.544.796,08 7.576.280,29
sonstige 
Transferauf-
wendungen 2.550.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.383.195,77 -116.804,23
Summe 694.712.319,45 735.907.723,79 751.192.629,36 744.950.972,42 -6.241.656,94  

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg des Aufwandes um 50,3 Mio. €, d. h. 6,8 %. 
Die Ursachen für diesen Anstieg sind im Rechenschaftsbericht nicht erläutert. Sowohl bei der 
Darstellung der Planung als auch des Verlaufs und der Ergebnisse der HH-wirtschaft wurde 
im Rechenschaftsbericht die Unterbringung von Flüchtlingen in der Zuständigkeit der Stadt 
Leipzig für 2018 als besonders prägend hervorgehoben. Allerdings beinhaltet die Berichter-
stattung keine konkreten Angaben zur zahlenmäßigen Zusammensetzung der Aufwendungen. 
Der fortgeschriebene Planansatz für die Sozialtransferaufwendungen wurde mit 22,8 Mio. € 
unterschritten. Gemäß Rechenschaftsbericht (Punkt 5.1.3.5) resultieren die wesentlichen  
Planunterschreitungen aus Minderaufwendungen wie folgt: 
- Tageseinrichtungen für Kinder -14,7 Mio. €, 
- Hilfen für Asylbewerber -13,5 Mio. €, 
- Hilfen zur Erziehung -5,5 Mio. €, 
- Grundversorgung, SGB IX, XII -5,0 Mio. €, 
- Unterhaltsleistungen nach UhVorschG -2,7 Mio. €, 
- Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche +3,7 Mio. €, 
- Bereitstellung üpl. Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen 

und Hilfen zur Erziehung (Kostenstelle unterjährige Finanzierung*) +17,6 Mio. €. 
* Bezüglich der Problematik der fehlenden Auflösung von Kostenstellen wird auf Gliederungspunkt 6.1.4. 

verwiesen. 
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Die Aufwendungen setzen sich im HHJ 2018 wie folgt zusammen: 
- in € -

Transferaufwendungen und 
Abschreibungen […] 

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

an übrige Bereiche 196.278.704,14 211.258.963,10 0,00 211.258.963,10
an verbundene Unternehmen, 
Sondervermögen, 
Beteiligungen 108.563.792,44 109.564.014,44 0,00 109.564.014,44
sonstige Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende 
Zwecke 23.515.496,88 26.143.400,07 0,00 26.143.400,07
Zuweisungen und Zuschüsse 
für laufende Zwecke 431 328.357.993,46 346.966.377,61 0,00 346.966.377,61
soziale Leistungen an 
natürliche Personen in 
Einrichtungen 107.267.755,85 117.989.370,96 0,00 117.989.370,96
soziale Leistungen an 
natürliche Personen außerhalb 
von Einrichtungen 111.927.334,87 116.243.785,12 0,00 116.243.785,12
UVG 16.230.941,41 23.628.537,37 0,00 23.628.537,37
Asylleistungen 19.835.706,48 17.759.849,54 0,00 17.759.849,54
sonstige soziale Leistungen 1.201.713,13 1.241.443,73 0,00 1.241.443,73
Sozialtransferaufwendungen 433 256.463.451,74 276.862.986,72 0,00 276.862.986,72
Sozialumlage und sonstige 
allgemeine Zuweisungen 75.039.337,53 82.671.800,12 0,00 82.671.800,12
Gewerbesteuerumlage 22.088.251,65 23.521.816,12 0,00 23.521.816,12
Abschreibungen auf 
Sonderposten für geleistete 
Investitionszuwendungen 10.213.285,07 11.544.796,08 0,00 11.544.796,08
Gesellschafterbeiträge 2.550.000,00 3.383.195,77 0,00 3.383.195,77
übrige Transferauf- 
wendungen und Auflösung 
aktiver Sonderposten

434-345                 
437                    
471 109.890.874,25 121.121.608,09 0,00 121.121.608,09

Summe 43 694.712.319,45 744.950.972,42 0,00 744.950.972,42  
Transferaufwendungen werden an Dritte geleistet. Ihnen stehen keine unmittelbaren Gegen-
leistungen gegenüber. Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, allge-
meine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. 
In der ErgR 2018 werden als Sozialtransferaufwendungen neben den gesetzlichen Leistungen 
der Jugendhilfe, insbesondere die durch das Sozialamt gewährten Leistungen, abgebildet. Die 
i. R. d. Aufgabenübertragung durch das Jobcenter bewilligten/gezahlten Sozialleistungen nach 
SGB II werden durch die momentane Zuordnung entsprechend dem Kommunalen Kontenrah-
men in der Kontengruppe 446 als „Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung“ in den „sonstigen 
ordentlichen Aufwendungen“ i. H. v. 139,8 Mio. € (ohne Sachkonto Kommunaler Finanzie-
rungsausgleich) ausgewiesen. Da jedoch auch die durch das Jobcenter abgerechneten Leis-
tungen Sozialtransferaufwendungen darstellen, wird die vollständige Höhe der Sozialtrans-
feraufwendungen/-auszahlungen nicht abgebildet. 
Zum Zweck der Klarheit und Übersichtlichkeit des JA hat der Gesetzgeber eine Regelung im 
§ 47 Abs. 3 SächsKomHVO für den Fall getroffen, falls ein VG oder eine Schuld unter mehrere 
Posten der VR fällt. Danach ist die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter 
dem der Ausweis erfolgt, zu vermerken oder im Anhang anzugeben. Auch der Kommentar 
sieht entweder ein Davon-Vermerk in der ErgR oder eine Angabe im Anhang vor (s. Binus, 
Kommentar zur SächsKomHVO, § 47, Rn. 29). Die Mitzugehörigkeit der Aufwendungen der 
Kontengruppe 446 – aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen – ist gemäß 
§ 47 Abs. 3 SächsKomHVO in der ErgR zu vermerken oder im Anhang anzugeben. 
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Die Zuschüsse an übrige Bereiche betragen 2018 insgesamt 197,7 Mio. €. 
- in € -

Zuschüsse an übrige 
Bereiche

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Kindertageseinrichtungen/
-pflege 431 160.718.173,52 171.232.390,01 0,00 171.232.390,01
sonst. Sparten-/rel. übergreif. 
Förderung (Kulturamt) 431 5.958.463,21 5.967.767,00 0,00 5.967.767,00
Jugendsozialarbeit 431 2.743.332,42 4.158.131,95 0,00 4.158.131,95
Hilfen für Asylbewerber 431 3.997.974,37 3.401.920,03 0,00 3.401.920,03
Förderung  d. Wohlfahrtspflege 431 2.932.654,61 3.116.867,37 0,00 3.116.867,37
sonstige Einrichtungen der
Kinder-, Jugend- und 
Sozialarbeit 431 2.580.863,92 2.736.371,77 0,00 2.736.371,77
Förderung des Sports 431 3.123.739,12 2.603.118,30 0,00 2.603.118,30
Sonstige 431 4.280.235,01 4.521.966,91 0,00 4.521.966,91
Summe 431 186.335.436,18 197.738.533,34 0,00 197.738.533,34  
Die Aufwendungen entstanden zu 86,6 % (171,2 Mio. €) aus der Finanzierung der 
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege in freier Trägerschaft, die gemäß 
§ 14 SächsKitaG von den Kommunen getragen werden. Weitere wesentliche Aufwendungen 
i. H. v. 5,9 Mio. € betreffen Zuwendungen für freie kulturelle und künstlerische Projekte sowie 
i. H. v. 4,2 Mio. € für Maßnahmen der Jugendsozialarbeit. 
Die von der Stadt Leipzig gezahlten laufenden Unterstützungsbeträge an verbundene Unter-
nehmen, Sondervermögen und Beteiligungen werden im Buchwerk der Stadt Leipzig als Zu-
schüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen zusammenge-
fasst und unter dem Posten Transferaufwendungen subsumiert. 
Sie setzen sich i. W. wie folgt zusammen: 

- in € -
Zuschüsse an verbundene 

Unternehmen, 
Sondervermögen und 

Beteiligungen

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ 

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Oper 431 48.270.000,00 49.577.000,00 0,00 49.577.000,00
Gewandhaus 431 19.211.689,34 19.610.000,00 0,00 19.610.000,00
Schauspiel 431 16.003.000,00 16.263.000,00 0,00 16.263.000,00
Sportbäder 431 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00 5.225.000,00
Kommunaler EigB Engelsdorf 
„Projekte“ 431 2.700.921,21 2.329.879,46 0,00 2.329.879,46
Leipzig-Pass-Mobilcard 431 1.655.903,50 1.819.458,40 0,00 1.819.458,40
Sonstige 431 15.402.311,39 14.634.676,58 0,00 14.634.676,58
Summe 431 108.468.825,44 109.459.014,44 0,00 109.459.014,44  
Die Prüfung der Aufwendungen i. H. v. insgesamt 109,5 Mio. € ergab keine wesentlichen Plan-
abweichungen. Bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Be-
teiligungen handelt es sich um zahlungswirksame Aufwendungen der laufenden Verwaltung.  
Die Zuschüsse des Sondervermögens wurden mit dem RB (VI-DS-01556-NF-02) „Strukturelle 
und finanzielle Rahmenbedingungen der EigB Kultur der Stadt Leipzig für den Zeitraum 2016 
bis 2020“ vom 21.09.2016 abgeglichen, wobei sich keine Unstimmigkeiten ergaben. Es liegen 
dem RPA für das HHJ 2018 noch keine bescheidähnlichen Zuweisungsschreiben vor, dieser 
Mangel wurde bereits in den Vorjahren festgestellt. 
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Zum ungeregelten Verfahren der Ausreichung von (investiven und nicht investiven) Zuweisun-
gen der Trägerkommune an ihre EigB hat das RPA bereits mehrfach ausgeführt und wieder-
holt beanstandet, dass ohne zuwendungsbescheidähnliche Belege mit nachvollziehbarer 
Zweckbestimmung, mit Bewilligungszeitraum und Form des Mittelabrufs sowie Rückzahlungs-
modalitäten keine willkürfreie Bilanzierung nach den GoB (Periodenabgrenzung, Realisations-
prinzip) möglich ist. Die zentrale Frage nach den Anspruchsgrundlagen und -verfahren für 
Zahlungen der Stadt an ihre EigB war im Jahr 2018 nicht geklärt. Ab 2019 wurden von der 
Stadtverwaltung Schreiben für geplante Zuweisungen/Kostenbeteiligungen an die EigB über-
mittelt.  

6.2.5.16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 
- in € -

Aufwandsarten
Ergebnis des 

Vorjahres 2017
beschlossener 

HHP 2018

fortgeschrie-
bener

Planansatz 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/ 
fortgeschr. 

Ansatz
aufgabenbezogene 
Leistungs-
beteiligungen 163.169.364,82 163.216.000,00 161.597.400,00 150.480.346,96 -11.117.053,04
Erstattungen für 
Aufwendungen von 
Dritten aus lau-
fender Verwal-
tungstätigkeit 52.259.893,77 53.316.750,00 53.411.444,70 48.557.022,08 -4.854.422,62
Inanspruchnahme 
von Rechten und 
Diensten 22.454.740,86 24.967.545,00 25.012.604,11 22.965.908,60 -2.046.695,51
Geschäftsauf-
wendungen 18.304.641,17 21.748.720,00 22.660.154,23 19.028.214,53 -3.631.939,70
Steuern, 
Versicherungen, 
Schadensfälle 2.868.000,03 2.805.050,00 2.687.188,23 2.155.496,44 -531.691,79
übrige sonstige 
ordentliche 
Aufwendungen 146.754,45 82.250,00 162.689,43 68.361,41 -94.328,02
Summe 259.203.395,10 266.136.315,00 265.531.480,70 243.255.350,02 -22.276.130,68  

Der fortgeschriebene Planansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde um 
22,3 Mio. € unterschritten. Wesentliche Abweichungen zwischen den Jahresergebnissen 
und den Haushaltsansätzen wurden im Rechenschaftsbericht zutreffend benannt.  
Wesentliche Aufwandsposten sind die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, Erstattun-
gen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen für 
die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie die Geschäftsaufwendungen. Die Prü-
fung zur periodengerechten Erfassung der Aufwendungen sowie die sachliche Prüfung haben 
zu keinen Beanstandungen geführt. 
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Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen: 
- in € -

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr 

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Leistungsbeteiligung 
Unterkunft und Heizung 142.114.499,66 130.696.843,73 0,00 130.696.843,73
sonstige aufgabenbezogene 
Leistungsbeteiligungen 10.945.007,63 10.667.841,22 0,00 10.667.841,22
sonstige 
Leistungsbeteiligungen 10.109.857,53 9.115.662,01 0,00 9.115.662,01
aufgabenbezogene 
Leistungsbeteiligungen 446 163.169.364,82 150.480.346,96 0,00 150.480.346,96
an verbundene Unternehmen 
und dergleichen 22.185.863,46 22.954.022,10 0,00 22.954.022,10
an private Unternehmen/
an übrige Bereiche 27.618.874,26 22.902.037,71 0,00 22.902.037,71
sonstige Erstattungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 2.455.156,05 2.700.962,27 0,00 2.700.962,27
Erstattungen für 
Aufwendungen von Dritten 
aus laufender Verwaltung 445 52.259.893,77 48.557.022,08 0,00 25.602.999,98
Datenverarbeitung 
(zentral/dezentral) 19.287.373,30 19.986.809,55 0,00 19.986.809,55
sonstige Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme von Rechten 
und Diensten 3.167.367,56 2.979.099,05 0,00 2.979.099,05
Aufwendungen für 
Inanspruchnahme von 
Rechten und Diensten 442 22.454.740,86 22.965.908,60 0,00 22.965.908,60
Bücher, Zeitschriften, 
Drucksachen, Büromaterial 
(zentral/dezentral) 4.232.807,40 4.351.745,54 0,00 4.351.745,54
Sachverständigen- und 
Gutachteraufwendungen 3.586.234,73 3.483.041,46 0,00 3.483.041,46
Sachverständigenkosten 
Fremdverwaltung 3.141.782,83 2.179.671,04 0,00 2.179.671,04
Rechts- und Beratungskosten 1.224.605,73 1.283.379,59 0,00 1.283.379,59
sonstige 
Geschäftsaufwendungen 6.119.210,48 7.730.376,90 0,00 7.730.376,90
Geschäftsaufwendungen 443 18.304.641,17 19.028.214,53 0,00 19.028.214,53
Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle 444 2.868.000,03 2.155.496,44 0,00 2.155.496,44
übrige sonstige ordentliche 
Aufwendungen

441, 461
447-449 146.754,45 68.361,41 0,00 68.361,41

Summe 44 259.203.395,10 243.255.350,02 0,00 243.255.350,02  
Die Ordnungsmäßigkeit der Aufwendungen und Erträge aus der kommunalen Leistungsbetei-
ligung nach § 22 Abs. 1 SGB II wurde für das HHJ 2017 geprüft. Im Ergebnis der Prüfung kam 
das RPA zu der Feststellung, dass infolge der gegenwärtig angewendeten Buchungslogik zwi-
schen dem Ausweis der Aufwendungen und der tatsächlich durch das Jobcenter gewährten 
Leistungen Abweichungen bestehen, die die Grundsätze, wie Vollständigkeit und Klarheit 
(§ 88 SächsGemO), Verständlichkeit und Richtigkeit (§ 22 SächsKomKBVO) sowie Wertauf-
hellung und Periodenabgrenzung (§ 37 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SächsKomHVO) nicht in vollem 
Umfang widerspiegeln. 
Das RPA empfahl die Buchungslogik von Aufwendungen und Erträgen sowie Verbindlichkei-
ten und Forderungen inkl. der entsprechenden Zahlungsströme zwischen dem Jobcenter und 
den Leistungsträgern im Bereich der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung nach SGB II 
zu überprüfen/korrigieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit in vollem Umfang zu ent-
sprechen. 
Eine Korrektur der Differenz zwischen der Gewährung und der bilanziellen Abbildung der 
durch das Jobcenter gewährten Leistungen erfolgte i. R. d. JA 2018 mittels Bilanzierung eines 
ARAP.  
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6.2.5.17. Außerordentliche Erträge 
Nach § 2 Abs. 2 SächsKomHVO sind unter den Posten „außerordentliche Erträge“ und „au-
ßerordentliche Aufwendungen“ die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungs-
tätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Ver-
mögensveräußerungen und Vermögensübertragungen auszuweisen. 
Die außerordentlichen Erträge resultieren aus: 

- in € -

Außerordentliche Erträge

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Erträge aus der Veräußerung 
von Grundstücken und 
Gebäuden 506 10.498.049,35 7.942.616,56 0,00 7.942.616,56Sonstige außergewöhnliche 
Erträge in der 
Anlagenbuchhaltung 293.042,82 4.234.005,93 0,00 4.234.005,93
übrige sonstige 
außergewöhnliche Erträge 3.954.949,56 4.781.637,40 -4.374.916,68 406.720,72
sonstige außergewöhnliche 
Erträge in Zusammenhang mit 
der Anlagenbuchhaltung 501 4.247.992,38 9.015.643,33 -4.374.916,68 4.640.726,65
übrige außerordentliche 
Erträge 501-506 3.047.439,05 1.052.146,28 0,00 1.052.146,28
Summe 50 17.793.480,78 18.010.406,17 -4.374.916,68 13.635.489,49  
Die außerordentlichen Erträge beinhalten i. W. Erträge aus der Veräußerung von Grundstü-
cken und Gebäuden (7,9 Mio. €). 
Der Korrekturvorschlag i. H. v. 4,4 Mio. € resultiert aus der erfolgsneutralen Berichtigung der 
EÖB i. Z. m. der Ausbuchung von nicht nachgewiesenen Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Verkauf von Grund und Boden. Für weitere Ausführungen wird i. d. Z. auf den Gliederungs-
punkt 6.2.3.39. hingewiesen. 

6.2.5.18. Außerordentliche Aufwendungen 
Die außerordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

- in € -

Außerordentliche 
Aufwendungen

Konten-
gruppe/

Kontenart

Ist-Ergebnis 
Vorjahr

2017

Ist-Ergebnis
des HHJ

2018
Korrekturvor-
schlag RPA

Ist-Ergebnis
2018 nach 

Korrekturvor-
schlag RPA

Außerplanmäßige 
Abschreibungen 513 9.659.355,95 2.404.726,99 6.199.835,15 8.604.562,14
Abgang ohne Erlös 513 3.756.188,43 4.507.398,73 0,00 4.507.398,73
Aufwendungen aus der 
Zuschreibung von 
Sonderposten 511 271.167,10 22.398,47 0,00 22.398,47
übrige außerordentliche 
Aufwendungen 511-516 1.449.547,75 1.232.641,49 0,00 1.232.641,49
Summe 51 15.136.259,23 8.167.165,68 6.199.835,15 14.367.000,83  
Im Wesentlichen resultieren die außerordentlichen Aufwendungen aus den apl. Abschreibun-
gen aufgrund dauerhafter Wertminderung des Sachanlagevermögens (2,4 Mio. €) und Abgän-
gen ohne Erlös (4,5 Mio. €). 
Der Korrekturvorschlag i. H. v. 6,2 Mio. € steht i. Z. m. der Korrektur der Brückenbewertung 
infolge dauerhafter Wertminderung. Auf den Gliederungspunkt 6.2.3.5. wird verwiesen. 
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6.2.5.19. Zusammenfassung 
- in € -

Gesamtergebnis-
rechnung

Ergebnis des 
Vorjahres 2017

beschlossener 
HHP 2018

forgeschrie-
bener 

Planansatz 
2018

Ist-Ergebnis 
2018

Vergleich Ist/
fortgeschr. 

Ansatz
ordentliche  Erträge 1.854.255.045,52 1.748.401.940,39 1.794.460.518,24 1.906.046.505,58 111.585.987,34
ordentliche Aufwendungen 1.708.198.654,89 1.775.433.698,16 1.816.136.834,77 1.760.878.941,09 -55.257.893,68
ordentliches  Ergebnis 146.056.390,63 -27.031.757,77 -21.676.316,53 145.167.564,49 166.843.881,02
außerordentliche  Erträge 17.793.480,78 2.000.000,00 2.055.337,85 18.010.406,17 15.955.068,32
außerordentliche  Aufwendungen 15.136.259,23 0,00 778.596,56 8.167.165,68 7.388.569,12
Sonderergebnis 2.657.221,55 2.000.000,00 1.276.741,29 9.843.240,49 8.566.499,20
Gesamtergebnis 148.713.612,18 -25.031.757,77 -20.399.575,24 155.010.804,98 175.410.380,22  
Die ErgR des JA 31.12.2018 entspricht grundsätzlich den Vorgaben des § 48 SächsKomHVO.  
Die ordentlichen Erträge sind regelmäßig wiederkehrende, planbare, zur Finanzierung der ge-
wöhnlichen kommunalen Tätigkeit zur Verfügung stehende Erträge. 
Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass der Überschuss im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 
+145,2 Mio. € eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergeb-
nis (-27,0 Mio. €, fortgeschriebener Planansatz: -21,7 Mio. €) bedeutet. Ursächlich hierfür wa-
ren u. a. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+57,0 Mio. €), Mehrerträge aus Zuschreibungen 
auf Finanzvermögen (+50,0 Mio. €), höhere Erträge aus Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
und aufgelöste Sonderposten (+20,7 Mio. €) sowie Mehrerträge i. Z. m. der Auflösung von 
Rückstellungen (+19,1 Mio. €) und höhere Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommens-
steuer (+7,0 Mio. €) gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz. 
Minderaufwendungen ergaben sich in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen  
(-22,3 Mio. €), in den Personalaufwendungen (-21,6 Mio. €) und den Sach- und Dienstleis-
tungsaufwendungen (-18,1 Mio. €). 
Entsprechend § 2 Abs. 2 SächsKomHVO sind unter den Posten der außerordentlichen Erträge 
und Aufwendungen die Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die außerhalb der gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit anfallen sowie Erträge und Aufwendungen i. Z. m. Vermögensveräu-
ßerungen und Vermögensübertragungen. 
Die Stadt Leipzig hat im Sonderergebnis (Zeile 22 der Gesamtergebnisrechnung) einen Über-
schuss i. H. v. +9,8 Mio. € ausgewiesen.  
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Insgesamt ergibt sich ein Überschuss im Gesamtergebnis (Zeile 23 der Gesamtergebnisrech-
nung) i. H. v. 155,0 Mio. € und eine Verbesserung gegenüber dem geplanten Gesamtergeb-
nis i. H. v. 180,0 Mio. € (fortgeschriebener Ansatz: 175,4 Mio. €). 
Nach Korrekturvorschlag schließt das HHJ 2018 im ordentlichen Ergebnis mit einem Über-
schuss i. H. v. +174,7 Mio. € und im Sonderergebnis mit einem Fehlbetrag i. H. v. -0,7 Mio. € 
ab. Der Überschuss im Gesamtergebnis beträgt nach dem Korrekturvorschlag somit 
+174,0 Mio. €.  
Die Einhaltung des HHP ist i. R. d. JAP nach § 104 Abs. 2 Nr. 3 SächsGemO mit zu betrachten. 
Hierbei wird durch das RPA u. a. geprüft, ob die Verwaltung sich an die vorgegebenen Zwecke 
und an die Haushaltsansätze für das Gesamtbudget als Obergrenze gehalten hat und etwaige 
Abweichungen von den Ansätzen des HHP zulässig waren23. 
Bei Betrachtung der Gesamtergebnisrechnung 2018 zeigt sich – wie beschrieben – i. W. ein 
niedrigeres Ist-Ergebnis in den Aufwendungen und ein höheres Ist-Ergebnis in den Erträgen 
im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz, was für eine Einhaltung des HHP sprechen 
könnte. Die Ermächtigungsübertragungen im ErgHH haben im Vergleich zu den übertragenen 
Ermächtigungen für investive Auszahlungen nur eine untergeordnete Bedeutung. Auf die Fest-
stellungen im Gliederungspunkt 5.2. wird verwiesen. 
Aufgrund der fehlenden Auflösung von Kostenstellen im JA 31.12.2018, mit Auswirkung auf 
die Fortschreibung von Planansätzen, ist eine abschließende Beurteilung, ob der HHP einge-
halten wurde, für das RPA i. R. d. JAP zum 31.12.2018 nicht möglich. Zur Problematik der 
Fortschreibung von Planansätzen und fehlender Auflösung von Kostenstellen wird auf den 
Gliederungspunkt 6.1.4. hingewiesen. Dies betrifft die FinR analog. 

Bei Berücksichtigung der Korrekturvorschläge des RPA durch die Verwaltung wäre das Jah-
resergebnis für das HHJ 2018 um 19,0 Mio. € höher als im zur Prüfung vorgelegten JA (Glie-
derungspunkt 3.2.1.). 
Auf die Analyse im Gliederungspunkt 6.2.7.3. wird hingewiesen. 

6.2.6. Finanzrechnung 

6.2.6.1. Ausweis der Finanzrechnung 
Neben der VR und der ErgR bildet die FinR gemäß § 88 Abs. 2 Nr. 2 SächsGemO die dritte 
Komponente des kommunalen JA. Unter Beachtung des Bruttoprinzips sind in der FinR für 
sämtliche Einzahlungs- und Auszahlungsarten jeweils die Jahressummen auszuweisen, um 
die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen des HHJ, nach Arten gegliedert, aufzuzei-
gen. Für die FinR gilt das sogenannte Kassenwirksamkeitsprinzip, d. h. es werden nur die 
Vorgänge erfasst, die im laufenden HHJ zu einer Veränderung des Kassenmittelbestandes 
geführt haben.  
Für den Ausweis der Gesamtfinanzrechnung war das Muster Nr. 12 der VwV KomHSys vom 
29.11.2017 (Gültigkeitszeitraum: 01.01.2018 – 31.12.2019) verbindlich zu beachten. 
Die FinR 2018 schließt in Zeile 52 mit einem Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des 
HHJ i. H. v. 113,1 Mio. €24 ab. Gegenüber dem Bestand am Bilanzstichtag des Vorjahres 
i. H. v. 82,2 Mio. € stellt dies eine Erhöhung um 30,9 Mio. € dar. Dieser Betrag entspricht der 
in Zeile 50 der FinR ausgewiesenen Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HHJ. 
Die Erhöhung entfällt laut Buchwerk mit 18,3 Mio. € auf haushaltswirksame Vorgänge. Die 
haushaltsunwirksamen Vorgänge schlossen mit einem positiven Saldo aus Ein- und Auszah-
lungen in Höhe von 12,7 Mio. € ab. 

                                                           
23 Quecke/Schmid, Kommentar zur SächsGemO, § 104, Rn. 16 
24 Dieser Betrag entspricht den in der Bilanz zum 31.12.2018 ausgewiesenen liquiden Mitteln.  
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Laut der FinR 2018 befanden sich unter dem Endbestand an liquiden Mitteln fremde Finanz-
mittel i. H. v. 74,8 Mio. € (Vorjahr: 74,1 Mio. €). Zur weiterhin ausstehenden Klärung, welche 
Mittel den fremden Mitteln zuzuordnen ist, wird auf Gliederungspunkt 6.2.3.19. verwiesen. 
Nach § 49 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO ist zudem der Betrag der verfügbaren Mittel i. S. v. 
§ 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO in der FinR nachrichtlich anzugeben und nach 
§ 52 Abs. 1 SächsKomHVO im Anhang zu erläutern. Die Stadt Leipzig weist in der FinR 2018 
verfügbare Mittel i. H. v. 16,6 Mio. € aus. Hierzu wird im Rechenschaftsbericht unter Punkt 
5.2.1 wie folgt ausgeführt:  
„Verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO bestehen zum 31.12.2018 in Höhe 
von 16,6 Mio. EUR und haben sich um 12,8 Mio. EUR verringert (Vorjahr: 29,4 Mio. EUR).“ 

Der Verweis im Anhang auf den Rechenschaftsbericht und die dortigen Ausführungen bezüg-
lich der verfügbaren Mittel genügen nicht den Anforderungen des § 52 Abs. 1 SächsKomHVO. 

Eine abschließende gesetzliche Regelung, wie die verfügbaren Mittel zu ermitteln sind, fehlte 
zum 31.12.2018. Zum Zeitpunkt der Prüfung hatte die Stadtverwaltung auch keine amtsinter-
nen Festlegungen zur Berechnung der verfügbaren Mittel getroffen. Nach Auskunft der SKÄ 
vom 24.09.2020 seien entsprechende Festlegungen i. R. d. HHP 2021/2022 vorgesehen. 
Die Verfügbarkeit der Mittel wurde nach Auffassung des RPA nur unzureichend betrachtet. 
Die Mittel sind nur dann verfügbar, wenn sie tatsächlich zur Auszahlung bereitstehen und nicht 
anderweitig verplant oder gebunden sind. Insbesondere bei den in den liquiden Mitteln enthal-
tenen fremden Mitteln ist aus Sicht des RPA von einer Mittelbindung i. S. d. § 24 Abs. 5 Sächs-
KomHVO auszugehen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Mittelbindungen aus Ermächti-
gungsübertragungen über die bereits als Abzugsbetrag berücksichtigten Übertragungen hin-
aus im investiven Bereich in erheblichem Umfang vorliegen.25 Weitere Mittelbindungen können 
sich bspw. in Folge von kurzfristigen Rückstellungen, zweckgebundenen Spenden und Zu-
schüssen/Zuweisungen sowie erhaltenen Anzahlungen ergeben. Zudem befindet sich unter 
den liquiden Mitteln Treuhandvermögen i. H. v. 15,7 Mio. €, über das die Stadt Leipzig als 
Treugeber nicht frei verfügen kann. 

Die Höhe der in der FinR ausgewiesenen verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO 
wurde aufgrund der nicht ausreichenden Berücksichtigung der Verfügbarkeit der finanziellen 
Mittel aus Sicht des RPA nicht sachgerecht ermittelt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten 
Sachverhalte standen zum 31.12.2018 aus Sicht des RPA keine Ersatzdeckungsmittel 
i. S. v. § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO zur Verfügung. 

Ausweisfehler in der FinR wurden bspw. bei den an die LVV erfolgten Auszahlungen i. H. v. 
14,3 Mio. € festgestellt. Diese wurden in der Finanzposition „Erwerb sonstige Anteilsrechte 
Beteiligungen“ erfasst, obwohl es sich bei der LVV nicht um eine Beteiligung, sondern um ein 
verbundenes Unternehmen handelt und dafür die Finanzposition „Erwerb sonstige Anteils-
rechte verbundene Unternehmen“ zur Verfügung steht.  
Hinsichtlich der in der FinR 2018 unter den durchlaufenden Geldern ausgewiesenen Zahlungs-
flüssen betreffend das Cash Management der Stadt Leipzig mit ihren EigB wird auf die mit 
Wirkung zum 01.01.2020 in Kraft getretene Neufassung der VwV KomHSys verwiesen.  
In den SSG-Mitteilungen 3/2020, Aktenzeichen 902.31 wird hierzu erläuternd ausgeführt: 
„Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen von Cash-Pooling/Einheitskasse/Amtskasse 
(Liquiditätsverbund) sind ab 1. Januar 2018 in den Kontoarten 686 „Rückflüsse von Ausleihun-
gen“26 bzw. 786 „Gewährung von Ausleihungen“27 mit der Bereichsabgrenzung B abzubilden.“ 

Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass es sich bei Änderungen des Gesetzgebers um de-
klaratorische Feststellungen handelt. Da sowohl die aktuell bebuchten Sachkonten als auch 
die korrekt zu bebuchenden Sachkonten der FinR in den Saldo aus „haushaltsunwirksamen 

                                                           
25 Es wird auf die Ausführungen in Gliederungspunkt 5.2. dieses Schlussberichts verwiesen. 
26 betrifft die Zeile 42 der FinR „Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen“ 
27 betrifft die Zeile 43 der FinR „Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen“ 
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Vorgängen“ (Zeile 46 der FR) einfließen, wurde dieser Saldo in der FinR zum JA 31.12.2018 
jedoch der Höhe nach nicht beeinflusst.  
Die Verbuchung der im HHJ 2018 erfolgten Zahlungsflüsse i. H. v. 3,0 Mio. € an die Zoo Leipzig 
GmbH erfolgte unsachgerecht auf dem Sachkonto „Zuw/Zusch Invest Gemeinden/-verbände“. 
Hier wäre das Sachkonto „Zuw/Zusch Invest verb. Unt., SonderVM, Bet.“ richtig gewesen, da 
es sich bei der Zoo Leipzig GmbH um ein verbundenes Unternehmen (100 % Anteil der Stadt 
Leipzig) handelt. Die Feststellung der Vorjahre ist damit fortbestehend. 

Teilfinanzrechnungen 
Die im Band II des JA zum 31.12.2018 enthaltenen Teil-FinR dienen insbesondere dazu, eine 
Übersicht über durchgeführte Investitionsmaßnahmen auf Ebene der Produkte/Produktberei-
che zu liefern und ermöglichen damit eine feinere und transparente Darstellung der Ein- und 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Ermächtigungen in diesem Bereich. Den Teil-
FinR kommt folglich in erster Linie die Funktion einer Investitionsrechnung zu. Sie bestehen 
aus einem Teil A (Zahlungsübersicht) und einem Teil B nach § 4 Abs. 4 SächsKomHVO, zum 
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen von finanzieller Bedeutung (sogenanntes Inves-
titionsprogramm). Zudem haben auch die Teilrechnungen einen nachvollziehbaren und damit 
auswertbaren Plan-Ist-Vergleich nach § 50 Abs. 2 SächsKomHVO zu gewährleisten.  

Im Rechenschaftsbericht (sowie bei den einzeln dargestellten Investitionsmaßnahmen selbst) 
fehlte die Erläuterung der Ursachen der wesentlichen Planabweichungen völlig. 

Der Rechenschaftsbericht führt unter Punkt 5.2.3.2 nur zu den Schwerpunkten der Bauinves-
titionen auf Ämterebene aus. Es wird dargestellt, dass diese im Verantwortungsbereich des 
Amtes für Jugend, Familie und Bildung (140,2 Mio. €) sowie des Verkehrs- und Tiefbauamtes 
(36,6 Mio. €) lagen. Die Darstellung auf Ämterebene und nicht auf Ebene der Produktbereiche 
widerspricht der vom Stadtrat beschlossenen Haushaltsgliederung. Hier lagen Schwerpunkte 
der Investitionstätigkeit nach Auswertung des RPA im Produktbereich 21-24 „Schulträgerauf-
gaben“ (70,2 Mio. €), im Produktbereich 11 „Allgemeine Verwaltung“ (24,7 Mio. €) 
und im Produktbereich 54 „Verkehrsflächen- und anlagen“ (11,75 Mio. €).   
Gemäß § 49 Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 und 4 SächsKomHVO sollten die Teil-FinR 
dadurch weniger detailliert dargestellt werden, dass die im Investitionsprogramm enthaltenen 
Vorhaben erst ab einer vom Stadtrat noch zu bestimmenden Wertgrenze einzeln dargestellt 
werden. Maßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung dürfen zusammengefasst werden.  

Es ist empfehlenswert unter Bezugnahme auf das Investitionsprogramm, die Ursachen erheb-
licher Planabweichungen zu erläutern. 

Abstimmung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit den Zugängen für 
immaterielle Vermögensgegenstände, Sonderposten für geleistete Investitions-
zuwendungen und Sachanlagevermögen (lt. Anlagenübersicht) 
Die Abrechnung der im HHJ 2018 auf 7er PSP-Elementen „gesammelten“ investiven Auszah-
lungsanordnungen erfolgte entweder direkt auf den Anlagen der Pos. 1.1 bis 1.3.7 oder unter 
Einbeziehung von AiB (Pos. 1.3.8). Das RPA hat die i. d. Z. erfolgten Buchungsbewegungen 
in SAP ausgewertet und eine Differenz von 40,3 Mio. € zwischen den Zugängen in der Spalte 2 
der Anlagenübersicht (199,6 Mio. €) und den Zugängen aufgrund investiver Auszahlungen des 
HHJ 2018 (159,3 Mio. €) festgestellt. 
Die Differenz ist auf Nachaktivierungen von Zugängen der Vorjahre bzw. der EÖB i. H. v. 
4,2 Mio. €, auf als Spenden bzw. Schenkungen gebuchte Zugänge i. H. v. 2,2 Mio. € sowie auf 
sonstige Zugänge i. H. v. 33,1 Mio. € zurückzuführen. Die 33,1 Mio. € betreffen mit 14,7 Mio. € 
geleistete Investitionszuwendungen, die in den Sonderposten für geleistete Investitionszuwen-
dungen einfließen sowie 17,8 Mio. € insbesondere i. Z. m. der Aktivierung eines Mietkaufob-
jektes.  
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Bei Zugängen i. H. v. 1,1 Mio. € waren ursprünglich Auszahlungen für den Erwerb von VG 
bzw. für Baumaßnahmen (Zeilen 26 bis 29 der FinR) auf den jeweiligen investiven PSP-Ele-
menten angeordnet worden. Die Auszahlungen betreffen jedoch den Sonderposten für geleis-
tete Investitionszuwendungen (Position 1.2 der Anlagenübersicht; das wirtschaftliche Eigen-
tum liegt hier bei einem Dritten). Hinsichtlich dieser Sachverhalte ist eine Korrektur der FinR 
erforderlich. 
Mit einer Korrektur im Bilanzausweis sollte auch eine Korrektur der FinR einhergehen 
(Zeile 31 „Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen“). Diese ist jedoch unterblie-
ben, so dass eine Abstimmung der Zugänge mit den korrespondierenden investiven Auszah-
lungen für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen in dieser Höhe nicht möglich ist. Es 
handelt sich hierbei um einen systematischen Fehler. 

6.2.6.2. Tagesabschluss 
Um eine ordnungsgemäße und sichere Kassenführung zu gewährleisten, hat die Gemeinde-
kasse gemäß § 30 SächsKomKBVO an jedem Tag, an dem Buchungen vorgenommen wer-
den, einen Tagesabschluss zu erstellen. Der Tagesabschluss stellt die Bestände in der Bank-
buchhaltung den Beständen externer Bankkonten gegenüber und schließt den Buchungstag 
ab. Die täglichen Veränderungen in den liquiden Mitteln müssen sich in der Entwicklung der 
Gesamtfinanzrechnung ohne Differenzen widerspiegeln.  
Der letzte Tagesabschluss für das Jahr 2018 beinhaltet die Kontoauszugsdaten vom 
28.12.2018 (letzter Bankarbeitstag) und wurde am 03.01.2019 erstellt. 
Im Ergebnis der Prüfung konnte durch das RPA festgestellt werden, dass der Tagesabschluss 
ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Die sich aus den i. R. d. Tagesabschlusses durchgeführ-
ten Abstimmhandlungen ergebenen Differenzen waren i. W. sachlich begründet. Es ließen 
sich keine Beanstandungen zur Ordnungsmäßigkeit der Buchführung ableiten. 

6.2.6.3. Einhaltung des Kassenwirksamkeitsprinzips unter Be-
rücksichtigung des Buchungsschlusses 

Durch den Gesetzgeber wurde aufgrund des in § 49 Abs. 2 SächsKomHVO für die FinR fest-
gelegten strengen Kassenwirksamkeitsprinzips als Abschlussstichtag der 31.12. bestimmt. In 
der Jahreswechselverfügung 2018/2019 des Ersten Bürgermeisters und Beigeordneten für Fi-
nanzen unter Punkt 5.1.2 für die Anordnungen der Fachämter (Auszahlungen/Einzahlungen), 
bei denen der Leistungszeitraum im HHJ 2018 liegt, wurde als dezentraler Buchungs-
schluss der 31.12.2018 festgelegt. Nach dem Abschlussstichtag dürfen (nur) noch nicht zah-
lungswirksame Buchungen zur Vorbereitung des JA und Abschlussbuchungen vorgenommen 
werden. 
Unter den debitorischen Akontozahlungen, welche in den haushaltsunwirksamen Vorgängen 
ausgewiesen werden, werden echte und unechte Überzahlungen erfasst. Deren Prüfung hat 
folgende Ausweisfehler aufgezeigt: 
Die beiden Zahlungen der LD S vom 17.12.2018 i. H. v. 3,2 Mio. € zum Sonderlastenaus-
gleich Hartz IV sind in der FinR 2018 als haushaltsunwirksame Zahlungen abgebildet. Die 
Zuordnung zu dem sachlich korrekten Finanzrechnungskonto und damit der Ausweis als Ein-
zahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgte erst in der FinR 2019. In diesem Fall ist 
daher der Ausweis sowohl im HHJ 2018 als auch im Folgejahr unrichtig. Der Saldo aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit wird damit in der FinR 2018 um den entsprechenden Betrag i. H. v. 
3,2 Mio. € zu niedrig ausgewiesen.  
Allerdings war ein entsprechender Verstoß gegen das Kassenwirksamkeitsprinzip auch in der 
Prüfung des Vorjahres festgestellt worden. Dieser betraf die Abschlagszahlung vom 
14.12.2017 zur Kostenerstattung für umA i. H. v. 8,2 Mio. €. Die hier vorgenommene Zuord-
nungsbuchung mit Auswirkung auf die FinR 2018 führte dazu, dass die Einzahlungen und 
damit auch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um den entsprechenden Betrag zu 
hoch ausgewiesen werden.  
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Saldiert ergibt sich damit aufgrund dieser Verstöße gegen das Kassenwirksamkeitsprinzip ein 
um 5,0 Mio. € zu hoch ausgewiesener Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der ord-
nungsgemäße Ausweis der Zahlungsflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ist von beson-
derer Bedeutung für die Beurteilung dauerhafter Leistungsfähigkeit der Stadt. Gemäß 
der VwV KomHWi, Buchstabe A), Punkt 1. Nr. 1 b fließt der Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit in die Beurteilung der Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit und der Beurtei-
lung der Erreichung eines HH-ausgleiches ein (vgl. hierzu Gliederungspunkt 5.2. dieses 
Schlussberichts). 

Bei der Prüfung der sonstigen Verbindlichkeiten aus dem Verkauf von Grund und Boden wurde 
festgestellt, dass hier ausgewiesene Zahlungsverpflichtungen aufgrund vereinnahmter Kauf-
preiserlöse aus den HHJ 1995 bis 2009 i. H. v. insgesamt 4,4 Mio. € im HHJ 2018 ergebnis-
wirksam ausgebucht wurden. Das RPA hat seit der Prüfung der EÖB den Nachweis der 
Schuldposition eingefordert, die Bilanzierung als unsachgerecht beanstandet und eine Korrek-
tur (erfolgsneutral nach § 62 Abs. 4 SächsKomHVO) der EÖB vorgeschlagen. 
Die erfolgswirksame Ausbuchung der Verbindlichkeit im HHJ 2018 wurde unsachgerechter 
Weise in die FinR abgeleitet, was zu einem zu hohen Ausweis der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (sonstige außergewöhnliche Erträge) und gleichzeitig einem zu hohen 
Ausweis der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Verkauf von Grund und Boden) 
führte. 
Weil die FinR zeitraumbezogen ist, sind lediglich die im HHJ tatsächlich geflossenen Zahlungs-
ströme abzubilden. Für die Einhaltung des sogenannten Kassenwirksamkeitsprinzips ist es 
erforderlich, dass Korrekturen des Ausweises der FinR bezogen auf das Jahr des tatsächli-
chen Zahlungsflusses erfolgen. Die bloße Ausweiskorrektur stellt keinen Verstoß gegen 
§ 49 Abs. 2 SächsKomHVO dar, da es hier nicht zu einer Veränderung des Zahlungsmittel-
bestandes kommt.  

6.2.6.4. Verrechnungsverbot 
Gemäß § 49 Abs. 2 SächsKomHVO dürfen Einzahlungen und Auszahlungen nicht miteinander 
verrechnet werden. Diese Forderung des getrennten Ausweises resultiert aus den Grundsät-
zen der Klarheit und Übersichtlichkeit sowie der Vollständigkeit. Nur bei Einhaltung des Ver-
rechnungsverbotes wird die Finanzlage richtig dargestellt. Ausnahmen vom Verrechnungsver-
bot werden in § 29 SächsKomHVO geregelt.  
Bei der Verrechnung der Zahlungsflüsse i. R. d. Cash Managements der Stadt Leipzig mit 
ihren EigB sowie bei den Forderungen aus der treuhänderischen Verwaltung städtischer Lie-
genschaften wurden unberechtigte Saldierungen vorgenommen. 

6.2.6.5. Zusammenfassung der wesentlichen Feststellungen 
Wesentliche Feststellungen zur Rechnungslegung im Bereich FinR wurden getroffen:  
- Bei der Zuordnung der debitorischen Akontozahlungen zu sachlich korrekten Finanz-

rechnungskonten kam es zu Verstößen gegen das Kassenwirksamkeitsprinzip, welche 
Auswirkungen auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (saldiert  
+5,0 Mio. €) entfalteten. Es handelt sich hierbei um einen systematischen Fehler.  

- Bei den Korrekturen betreffend „Sonstige Verbindlichkeiten aus dem Verkauf von 
Grund und Boden“ wurde unkorrekter Weise die FinR abgeleitet, was einen zu hohen 
Ausweis (+4,4 Mio. €) der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit („sonstige 
außergewöhnliche Erträge“) und gleichzeitig einen entsprechend zu hohen Ausweis 
der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern („Verkauf von Grund und Boden“) zur 
Folge hatte.  

- Der Ausweis der Zahlungsflüsse i. Z. m. dem Cash Management sowie den Forderun-
gen aus der treuhänderischen Verwaltung städtischer Liegenschaften verstößt gegen 
das Saldierungsverbot gemäß § 49 Abs. 2 Satz 2 SächsKomHVO.  
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- Der Betrag der unter Zeile 52 der FinR nachrichtlich anzugebenden verfügbaren Mittel 
gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO wurde aufgrund der nicht ausreichenden Berücksich-
tigung der Verfügbarkeit der finanziellen Mittel aus Sicht des RPA unsachgerecht er-
mittelt. 

Zu beachten ist, dass die seitens des RPA aufgezeigten Korrekturvorschläge bei technischer 
Hinterlegung einer echten Finanzposition in SAP auch Auswirkungen auf die FinR haben kön-
nen, welche die Verwaltung jeweils selbst eruieren sollte. Es wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass bei der Vornahme der jeweiligen Korrekturbuchungen zwingend das Kassenwirk-
samkeitsprinzip zu beachten ist.  

6.2.7. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Stadt Leipzig 

6.2.7.1. Allgemeines 
Nachfolgend wird der JA der Stadt Leipzig nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten untergliedert 
und analysiert. Dabei werden kommunale Besonderheiten berücksichtigt. Bei der Haushalts-
analyse spielen Kennzahlen eine wichtige Rolle. Nach § 53 SächsKomHVO ist  
u. a. eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen. Dies bedingt eine Analyse der 
VFE-Lage anhand von Kennzahlen. Die kommunale JA-analyse ist ein Instrument zur  
adressatengerechten Aufbereitung der Daten des JA, die Hinweise, Tendenzen und Progno-
sen zur wirtschaftlichen Lage der Kommune aufzeigen kann. Bezüglich JA-relevanter Kenn-
zahlen wird auf die Anlage 3 zu diesem Schlussbericht verwiesen. 

6.2.7.2. Vermögens- und Finanzlage 
Die Bilanzsumme der Stadt Leipzig zum Stichtag 31.12.2018 beträgt 4.904,9 Mio. € (nach 
Korrektur 4.950,5 Mio. €) und hat sich gegenüber dem JA 31.12.2017 (nach Korrekturvor-
schlag) um 230,8 Mio. € erhöht. 
Die Vermögensstruktur28 gliedert sich wie folgt: 

Vermögensstruktur
Korrekturvorschlag RPA

Mio. € % Mio. € % Mio. € Mio. € %

Immaterielle Vermögensgegenstände 2,3 0,0% 2,6 0,1 % 0,0 2,6 0,1 %
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 85,6 1,8% 81,3 1,7 % 13,1 94,4 1,9 %
Sachanlagevermögen 2.788,6 59,1% 2.859,3 58,3 % 4,3 2.863,6 57,8 %
Finanzanlagevermögen 1.495,6 31,7% 1.584,3 32,3 % 29,2 1.613,5 32,6 %
Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 0,2 0,0% 0,2 0,0 % 0,0 0,2 0,0 %
langfristig gebundenes Vermögen 4.372,3 92,6% 4.527,7 92,3 % 46,6 4.574,3 92,4 %

Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 9,6 0,2% 11,3 0,2 % 0,0 11,3 0,2 %
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,0 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 %
mittelfristig gebundenes Vermögen 9,6 0,2% 11,3 0,2 % 0,0 11,3 0,2 %

Vorräte 12,9 0,3% 8,1 0,2 % 0,0 8,1 0,2 %
Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 182,9 3,9% 195,1 4,0 % -7,3 187,8 3,8 %
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens 36,9 0,8% 22,4 0,5 % 7,9 30,3 0,6 %
Liquide Mittel 82,2 1,7% 113,1 2,3 % -1,6 111,5 2,3 %
kurzfristig gebundenes Vermögen 314,9 6,7% 338,7 6,9 % -1,0 337,7 6,8 %

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 22,9 0,5% 27,2 0,6 % 0,0 27,2 0,6 %

Gesamt 4.719,7 100,0% 4.904,9 100,0 % 45,6 4.950,5 100,0 %

Anmerkung: Das Vorjahr beinhaltet die im Schlussbericht über die Prüfung des JA zum 31.12.2017 beschriebenen Prüfungsfeststellungen.

Buchwert 31.12.2017 
nach 

Korrekturvorschlag RPA
31.12.2018

Buchwert 31.12.2018 
nach 

Korrekturvorschlag RPA

 

                                                           
28 Aufgrund von Rundungen können Abweichungen in den Nachkommastellen auftreten. 
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Nachfolgend werden in der Analyse die Bilanzwerte nach Korrekturvorschlag des RPA be-
trachtet.  
Die Aktivseite der VR besteht zu 92,4 % (Vorjahr: 92,6 %) aus langfristig gebundenem Vermö-
gen. Im Wesentlichen umfasst es das Sachanlagevermögen (2.863,6 Mio. €) und das Finanz-
anlagevermögen (1.613,5 Mio. €). Das Sachanlagevermögen hat an der Bilanzsumme einen 
Anteil von 57,8 % (Vorjahr: 59,1 %). Prägend für diesen Posten ist das Infrastrukturvermögen 
i. H. v. 1.111,6 Mio. € (Infrastrukturquote 38,8 % [Vorjahr: 41,3 %]). Eine hohe Anlageninten-
sität hat in der Regel hohe Abschreibungen zur Folge. 
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass nicht das gesamte Anlagevermögen einer kom-
munalen Gebietskörperschaft zur Schuldendeckung zur Verfügung steht. VG wie z. B. Schulen 
oder Straßen sind zwar auf der Aktivseite bilanziert, können aber nicht veräußert werden, weil 
sie für die Erbringung von Pflichtaufgaben notwendig sind. 
Der Anlagendeckungsgrad I29 zeigt an, dass 83,4 % (Vorjahr: 80,8 %) des Anlagevermögens 
eigen- oder zuschussfinanziert sind. Das bedeutet, dass 16,6 % (Vorjahr: 19,2 %) des Anla-
gevermögens fremdfinanziert sind und hierfür ein jährlicher Kapitaldienst zu erbringen und aus 
den laufenden Erträgen zu erwirtschaften ist. 
Das langfristig gebundene Vermögen i. H. v. 4.574,3 Mio. € ist durch die Kapitalposition, ei-
genkapitalähnliche Posten und das langfristige Fremdkapital (insgesamt 4.131,8 Mio. €) 
i. H. v. 90,3 % (Vorjahr: 89,0 %) gedeckt. Der Anlagendeckungsgrad II30 sollte grundsätzlich 
100 % betragen.  
Durch einen Anlagendeckungsgrad II unter 100 % ist – zumindest theoretisch stichtagsbezo-
gen – die Fähigkeit nicht gegeben, fällig werdende kurzfristige Verbindlichkeiten fristgerecht 
bedienen zu können, da das Umlaufvermögen nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht 
so schnell liquidierbar ist. 
Die Finanzanlagen haben einen Anteil an der Bilanzsumme von 32,6 % (Vorjahr: 31,7 %) und 
beinhalten i. W. die Anteile an verbundenen Unternehmen i. H. v. 943,6 Mio. € und die Auslei-
hungen i. H. v. 241,0 Mio. €. 
Das kurzfristige gebundene Vermögen (6,8 % der Bilanzsumme [Vorjahr: 6,7 % der Bilanz-
summe]) besteht i. W. aus öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transfer-
leistungen (187,8 Mio. €) sowie liquiden Mitteln (111,5 Mio. €). 
Der Liquidität und den Deckungsverhältnissen liegt der Gedanke zu Grunde, dass das finan-
zielle Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt 
werden kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils VG mit 
gleichen Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also durch 
entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind. 

                                                           
29 Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital und eigenkapitalähnli-

che Posten gedeckt ist. 
30 Der Anlagendeckungsgrad II zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital, 

eigenkapitalähnliche Posten und langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. 



 

G:\Team\RPA\SeifertMa\Prüfung\2020\1_SB_an_RV_31122018\PB_20_4_0088_SB_an_RV_JAP_31122018_9.docx 

Seite 143 von 152 

Die Liquiditätslage stellt sich nach den Berechnungen des RPA zum Stichtag wie folgt dar: 

- in Mio. € -
Liquiditätslage* 31.12.2017 31.12.2018
liquide Mittel 82,2 111,5
abzüglich kurzfristigem Fremdkapital -627,0 -624,6
Liquidität I -544,8 -513,1
zuzüglich kurzfristiger Forderungen 219,8 218,1
Liquidität II -325,0 -295,0
zuzüglich Vorräte 0,0 0,0
Liquidität III/
Unterdeckung -325,0 -295,0
*   Betrachtung erfolgt auf Grundlage der Bilanzwerte nach Korrekturvorschlag RPA

 
Die Liquidität 1. Grades ist das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlich-
keiten (Laufzeit von bis zu einem Jahr). Sie ist Ausdruck für die Zahlungsfähigkeit der Stadt. 
Bei der Betrachtung der Liquidität werden die kurzfristigen Rückstellungen mit einbezogen. 
Aufgrund der fehlenden Einteilung der Rückstellungen nach Laufzeiten wurden die zum 
Stichtag bestehenden Rückstellungen als kurzfristig eingestuft. 
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten konnten zum Bilanzstichtag zu 17,9 % (Vorjahr: 13,1 %) 
durch liquide Mittel gedeckt werden. 
Die Liquidität 2. Grades zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten und 
Rückstellungen zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen 
Forderungen gedeckt werden können. Diese Kennzahl ist ein Maß dafür, ob die Stadt in der 
Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Sie sollte mindestens 
100 % betragen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. 
Durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen konnten zum Bilanzstichtag die kurzfristigen 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen zu 52,8 % (Vorjahr: 48,2 %) gedeckt werden. Das be-
deutet, dass den kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen nicht in voller Höhe kurz-
fristig liquidierbares Vermögen gegenübersteht.  
Bei der Liquidität 3. Grades werden die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen um die 
Vorräte ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen ins Verhältnis 
gesetzt. Sie sollte mindestens 120 % betragen. Die Vorräte wurden ohne die Grundstücke und 
Bauten, die zum Verkauf bestimmt sind, in die Betrachtung einbezogen, da die Verkäufe 
i. d. R. nicht innerhalb eines Jahres realisiert werden. 
Zum Bilanzstichtag weist die Liquiditätslage eine Unterdeckung i. H. v. 295,0 Mio. € (Vor-
jahr: 325,0 Mio. €) aus bzw. eine Liquidität 3. Grades von 52,8 % (Vorjahr: 48,2 %). Die 
Liquidität 3. Grades von 52,8 % ist in der Art zu interpretieren, dass die Summe aus liquiden 
Mitteln, kurzfristigen Forderungen und Vorräten nicht ausreicht, die kurzfristigen Verbindlich-
keiten und Rückstellungen zu decken. Da die Liquidität 3. Grades unter 100,0 % liegt, würde 
das bedeuten, dass eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zur Sicherung der Zah-
lungsfähigkeit die Folge wäre (ohne Finanzmittelmanagement).  
Anhand der Liquiditätskennzahlen ist erkennbar, dass gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher 
Anstieg der liquiden Mittel bei fast gleichbleibendem Bestand an kurzfristigem Fremdkapital zu 
verzeichnen war. 
Es ist zu beachten, dass die Aussagekraft der Liquiditätskennzahlen dadurch eingeschränkt 
ist, dass diese vergangenheitsorientiert und stichtagsbezogen sind. Eine sichere Prog-
nose zur Liquiditätsentwicklung der Stadt kann anhand dieser Kennzahl allein nicht ge-
troffen werden.  
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Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel i. H. v. insgesamt 111,5 Mio. € gliedert sich stichtags-
bezogen wie folgt auf und hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert: 

Liquide Mittel
31.12.2017

in Mio. €
31.12.2018

in Mio. €
prozentualer Anteil

31.12.2018

Anteil der EigB der Stadt Leipzig 41,5 47,4 42,5%
Treuhandkonten,
Stadt als Treugeber 15,7 15,6 14,0%
fremde Mittel 32,6 27,4 24,6%
liquide Mittel Stadt Leipzig -7,6 21,1 18,9%
Gesamt 82,2 111,5 100,0%  
Eigenbetriebe der Stadt Leipzig 
Um den Anforderungen einer wirtschaftlichen und sparsamen Führung des HH 
(§ 72 Abs. 2 SächsGemO) gerecht zu werden, wurde mit Erlass der DA des OBM Nr. 35/2012 
„Cash Management der Stadtkasse mit den Eigenbetrieben“ die Zentralisierung der Geldanla-
gen- und Geldaufnahmedispositionen festgelegt. 
Zum Stichtag 31.12.2018 werden liquide Mittel aus dem Cash Management der EigB in Höhe 
von insgesamt 47,4 Mio. € (1,2 Mio. € Cash Pooling und 46,2 Mio. € Liquiditätsbewirtschaf-
tung) in der VR der Stadt Leipzig ausgewiesen. Das entspricht 42,5 % des Bilanzpostens  
„Liquide Mittel“ (vgl. Gliederungspunkt 6.2.3.19.). 
Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Leipzig stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar: 

- in Mio. € -
Finanzielle Leistungsfähigkeit 2017 2018
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit* 94,5 124,3
abzüglich Auszahlung für ordentliche Tilgung -43,8 -43,5
Überdeckung 50,7 80,8
abzüglich Auszahlung für außerordentliche Tilgung -7,7 -8,0
Überdeckung 43,0 72,8
* Zu berücksichtigen ist dabei, dass im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die nicht
  tatsächlich erfolgte Zinseinzahlung auf das Gesellschafterdarlehen der LVV i. H. v. 14,2 Mio. €
  enthalten ist.  

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine Kennzahl zur Betrachtung 
der Finanzlage. Mit dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (nach Abzug 
der Auszahlungen für ordentliche und außerordentliche Tilgung) erfolgt eine Betrachtung der 
frei verfügbaren Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit. 
Ein wesentlicher Anhaltspunkt für eine ausreichende finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Stadt Leipzig findet ihren Ausdruck darin, dass die Stadt in der Lage ist, mit dem Zahlungsmit-
telsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Auszahlungen für die ordentliche und au-
ßerordentliche Tilgung zu finanzieren. Nach Bereinigung des Zahlungsmittelsaldos um 
14,2 Mio. € ergibt sich anstatt der jetzigen Überdeckung von 72,8 Mio. € (Vorjahr Überde-
ckung: 43,0 Mio. €) eine reale Überdeckung von 58,6 Mio. € (Vorjahr Überdeckung:  
28,8 Mio. €). Das bedeutet, dass im HHJ 2018 finanzielle Mittel zur Verfügung standen, um 
Investitionen aus eigener Kraft zu erwirtschaften. Zur Thematik des Anstiegs der Ermächti-
gungsübertragungen für Investitionen wird auf die Gliederungspunkte 3.1.1. und 5.2. in diesem 
Schlussbericht verwiesen. 
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Die Kapitalstruktur31 gliedert sich wie folgt: 

Kapitalstruktur
Korrekturvorschlag RPA

Mio. € % Mio. € % Mio. € Mio. € %

Basiskapital 2.116,0 44,8% 1.987,0 40,5 % 24,0 2.011,0 40,6 %
Rücklagen 296,6 6,3% 562,3 11,5 % 19,0 581,3 11,7 %
Eigenkapital/Kapitalposition 2.412,6 51,1% 2.549,3 52,0% 43,0 2.592,3 52,4%

Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen 1.042,2 22,1% 1.123,0 22,9 % 22,4 1.145,4 23,1 %
Sonderposten für Investitionsbeiträge 27,1 0,6% 26,9 0,5 % 0,0 26,9 0,5 %
Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,1 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 %
Sonstige Sonderposten 48,8 1,0% 48,5 1,0 % 0,0 48,5 1,0 %
Eigenkapitalähnliche Posten 1.118,2 23,7% 1.198,4 24,4% 22,4 1.220,8 24,6%

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 361,1 7,7% 318,6 6,5 % 0,0 318,6 6,4 %
sonstige Verbindlichkeiten 0,0 0,0% 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 %
langfristiges Fremdkapital 361,1 7,7% 318,6 6,5% 0,0 318,6 6,4%

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 174,5 3,7% 167,1 3,4 % 0,0 167,1 3,4 %
mittelfristiges Fremdkapital 174,5 3,7% 167,1 3,4% 0,0 167,1 3,4%

Rückstellungen mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 90,6 1,9% 87,7 1,8 % -2,5 85,2 1,7 %
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 44,6 0,9% 43,0 0,9 % 0,0 43,0 0,9 %
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden 
Rechtsgeschäften 0,7 0,0% 16,2 0,3 % 0,0 16,2 0,3 %
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 49,8 1,1% 47,1 1,0 % 9,5 56,6 1,1 %
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 40,9 0,9% 33,2 0,7 % 3,5 36,7 0,7 %
Sonstige Verbindlichkeiten 400,4 8,5% 417,2 8,5 % -30,3 386,9 7,8 %
kurzfristiges Fremdkapital 627,0 13,3% 644,4 13,1% -19,8 624,6 12,6%

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 26,3 0,6% 27,1 0,6 % 0,0 27,1 0,5 %

Gesamt 4.719,7 100,0% 4.904,9 100,0 % 45,6 4.950,5 100,0 %

Buchwert 31.12.2017 
nach 

Korrekturvorschlag RPA
31.12.2018

Buchwert 31.12.2018 
nach 

Korrekturvorschlag RPA

 
Das Vermögen der Stadt Leipzig ist i. H. v. 52,4 % (Vorjahr: 51,1 %) durch die Kapitalposition 
finanziert (Eigenkapitalquote I). Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen 
Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Für die Ermittlung dieser Kennzahl werden 
die passiven Sonderposten herangezogen. Diese Sonderposten gelten langfristig, weil sie ent-
sprechend der geplanten Nutzungsdauer des angeschafften VG bilanziert werden. Der Eigen-
kapitalcharakter dieser Sonderposten kann unterstellt werden. Unter Einbeziehung der eigen-
kapitalähnlichen Posten und der Kapitalposition ergibt sich eine Eigenkapitalquote II 
i. H. v. 77,0 % (Vorjahr: 74,8 %).  
Je höher die Eigenkapitalquote der Stadt ist, desto unabhängiger ist die Stadt tendenziell von 
Fremdkapitalgebern. Eigenkapitalquoten sagen allerdings nichts über die aktuelle Leistungs-
fähigkeit der Stadt aus. Die Kapitalposition bildet immer die Vergangenheit ab. Grundsätzlich 
ist bei der Bildung von Eigenkapitalquoten zu beachten, dass eine nicht vorhandene Puffer-
funktion suggeriert wird. Nach geltendem Recht wird gegenwärtig nicht zwischen veräußer-
barem und nicht veräußerbarem Vermögen unterschieden. Die Stadt verfügt allerdings über 
Vermögen, das z. T. bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z. B. Brücken, 
Schulen, Kitas, Straßen, Kunst, etc., d. h. der Kapitalposition steht auf der Aktivseite der VR 
z. T. unveräußerbares Vermögen gegenüber, das nicht zur Schuldendeckung verfügbar ist. 
Das mittel- und langfristige Fremdkapital, bestehend aus Verbindlichkeiten, hat einen Anteil 
von 9,8 % (Vorjahr: 11,4 %) an der Bilanzsumme. 
Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis zwischen Fremdkapital und Eigenkapital an. Für 
die Stadt beträgt der Verschuldungsgrad 43,9 % (Vorjahr: 49,3 %). Unter Einbeziehung des 
eigenkapitalähnlichen Postens beträgt der Verschuldungsgrad 29,8 % (Vorjahr: 33,7 %), d. h., 
dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch die Kapitalposition und den eigenkapitalähn-
lichen Posten gedeckt ist. 
Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges 
Fremdkapital belastet wird. Das Gesamtvermögen der Stadt wird zu 10,9 % (Vorjahr: 11,4 %) 

                                                           
31 Aufgrund von Rundungen können Abweichungen in den Nachkommastellen auftreten. 
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durch kurzfristige Verbindlichkeiten bzw. unter Einbeziehung der kurzfristigen Rückstellungen 
zu 12,6 % (Vorjahr: 13,3 %) finanziert. 

Die zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ermittelte Entschuldungsdauer (Dynamischer Verschul-
dungsgrad) beträgt 6 Jahre (Vorjahr: 9 Jahre). Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in 
wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivver-
schuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschul-
dungsdauer). Betrachtet werden hierbei das Fremdkapital unter Abzug von liquiden Mitteln 
und kurzfristigen Forderungen im Verhältnis zum Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit.  
In der gegenwärtigen Situation ist die Relevanz der Kennzahl begrenzt, da vor allem Über-
schüsse zu erwirtschaften wären. Des Weiteren müsste der Zahlungsmittelsaldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit möglichst konstant in gleicher Höhe auftreten und die Effektivverschul-
dung sich nicht wesentlich verändern. Aufgrund der hohen Volatilität der Gewerbesteuerzah-
lungen kann der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schwanken. Im Vergleich zum Vor-
jahr sind bspw. die in der FinR ausgewiesenen Gewerbesteuereinzahlungen in 2018 um 
19,5 Mio. € auf 309,5 Mio. € gestiegen. 
Bezüglich des Verschuldungsgrades auf Einzelabschlussebene der Stadt sowie des Gesamt-
verschuldungsgrades per 31.12.2018 in Bezug auf die Richtwerte der VwV KomHWi wird auf 
die Ausführungen unter Gliederungspunkt 3.1.1. in diesem Schlussbericht verwiesen. 

6.2.7.3. Ertragslage 
Zur Zusammensetzung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten wird auf Gliederungs-
punkt 6.2.5. verwiesen. 

Analyse der Ertrags- und Aufwandsstruktur 
Für die Analyse der Ertrags- und Aufwandsstruktur – unter Berücksichtigung der Korrekturvor-
schläge des RPA – werden die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandsarten ins Verhältnis zum 
ordentlichen Ertrag/Aufwand gesetzt. 

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (690,9 Mio. €) haben an den ordentlichen Erträgen 
einen Anteil von 35,5 %. Für das HHJ 2018 beträgt die Netto-Steuerquote 33,0 % 
(Vorjahr: 31,1 %). Die Netto-Steuerquote ist Ausdruck für die eigene Finanzkraft der Stadt und 
zeigt, zu welchem Teil sich die Stadt von außen finanzieren kann und somit unabhängig von 
staatlichen Zuwendungen ist. 

35,5%

40,1%

24,4%

Ordentliche Erträge 

 Steuern und ähnliche Abgaben
 laufende Zuwendungen
 Übrige



 

G:\Team\RPA\SeifertMa\Prüfung\2020\1_SB_an_RV_31122018\PB_20_4_0088_SB_an_RV_JAP_31122018_9.docx 

Seite 147 von 152 

Grundsätzlich gibt die Netto-Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steu-
ererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Sie verdeutlicht die Abhängigkeit von den Steu-
ererträgen. Orientierungswerte für einen interkommunalen Vergleich fehlen in Sachsen. 
Die wichtigsten Steuerarten sind hierbei die Gewerbesteuer (16,9 %) sowie die Grundsteuer 
A und B (4,9 %). Hier stehen der Stadt eigene Hebesatzrechte zu. Im Weiteren sind die Ge-
meindeanteile an der Einkommensteuer (9,1 %) und der Umsatzsteuer (2,9 %) von Bedeu-
tung. Die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern sind in Bezug auf ihr Aufkommen von 
geringer Bedeutung. 
Die Netto-Gewerbesteuerquote beträgt 15,7 % (Vorjahr: 14,7 %) und die Grundsteuerquote 
4,9 % (Vorjahr: 5,1 %). Die Gewerbesteuer ist die am schwierigsten zu prognostizierende kom-
munale Ertragsart. Ursächlich hierfür sind die Schwankungsanfälligkeiten durch konjunkturelle 
Einflüsse und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen. 
Neben den kommunalen Steuererträgen bilden die Erträge aus Zuwendungen (779,1 Mio. €) 
eine weitere zentrale Ertragsquelle. Die Zuwendungsquote ist ein Maß für die Abhängigkeit 
der Stadt von den Ausgleichsmassen des kommunalen Finanzausgleichs. Hier sind insbeson-
dere die allgemeinen Schlüsselzuweisungen i. R. d. kommunalen Finanzausgleichs von be-
sonderer Bedeutung. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen (430,7 Mio. €) haben an den or-
dentlichen Erträgen einen Anteil von 30,9 %. 
Die Zuwendungsquote für das HHJ 2018 beträgt 40,1 % (Vorjahr: 39,4 %). Das bedeutet fast 
die Hälfte der ordentlichen Erträge resultiert aus Zuwendungen. 
Die übrigen Erträge (24,4 %) setzen sich wie folgt zusammen: 

 

 
Die Personalaufwandsquote setzt alle Aufwendungen für das städtische Personal 
(402,9 Mio. €) in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen. Durch die Kennzahl können 

42,1%

22,8%

13,7%

8,7%

12,0% 0,7%

Ordentliche Aufwendungen

 Transferaufwendungen

 Personalaufwendungen

 sonstige ordentliche
 Aufwendungen
 planmäßige Abschreibungen

 Aufwendungen für Sach-/
 Dienstleistungen
 Übrige

2017 2018

sonstige ordentliche Erträge 12,7% 10,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6,3% 6,2%
privatrechtliche Leistungsentgelte 4,1% 4,1%
Gebühren und ähnliche Abgaben 2,2% 2,1%
Finanzerträge 1,0% 0,9%
sonstige Transfererträge 0,5% 0,5%
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,0% 0,0%
Gesamt 26,8% 24,4%

Anteil an den ordentlichen Erträgen
Übrige Erträge
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Veränderungen bei den Gehältern und Sozialabgaben und die Auswirkungen personalwirt-
schaftlicher Maßnahmen beurteilt werden. Für die Stadt ergibt sich im HHJ 2018 eine Perso-
nalaufwandsquote von 22,8 % (Vorjahr: 22,4 %). 
Derzeit fehlt es an Orientierungswerten, um diese Kennzahl entsprechend interpretieren zu 
können. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Städte können 
Aussagen über das wirtschaftliche Verhalten der Stadt getroffen werden. Durch einen Zeitver-
gleich über mehrere Jahre wird diese Kennzahl mehr Aussagekraft haben. Dadurch kann z. B. 
die Wirksamkeit von personalwirtschaftlichen Maßnahmen beurteilt werden. Für die Stadt 
Leipzig ist ein Zeitreihenvergleich möglich, dieser ist der Anlage 3 zu entnehmen.  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (211,9 Mio. €) haben an den ordentlichen 
Aufwendungen einen Anteil von 12,0 % (Vorjahr: 13,4 %). Die Aufwandsquote für Sach- und 
Dienstleistungen verdeutlicht den Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. den Auf-
wand für den Leistungsbezug von Dritten im Verhältnis zum ordentlichen Aufwand. Diese 
Kennzahl sollte jedoch immer i. Z. m. der Personalaufwandsquote betrachtet werden. 
Zum Beispiel kann eine hohe Sach- und Dienstleistungsquote ein Hinweis auf relativ geringe 
Personalkosten oder vergleichsweise geringe bilanzielle Abschreibungen sein. Einflussfakto-
ren können hier die Ausgliederung von Personal oder die Ausgliederung von Vermögen aus 
dem Kernhaushalt sein. 
Auch hier fehlt es derzeit an Orientierungswerten, um die Sach- und Dienstleistungsquote ent-
sprechend interpretieren zu können. Die Sach- und Dienstleistungsquote der Stadt Leipzig lag 
durchschnittlich bei 12,0 % und war somit relativ konstant. 
Die Transferaufwendungen (745,0 Mio. €) haben mit 42,1 % (Vorjahr: 40,6 %) den größten 
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl gibt den prozentualen Anteil wieder, 
in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen 
bedingt sind. Es ist zu beachten, dass die Höhe der Transferaufwandsquote von der Organi-
sation und der Aufgabenstruktur der Verwaltung sowie rechtlichen Vorgaben abhängt. Eine 
Wertung der Transferaufwandsquote ist ebenfalls aufgrund fehlender Orientierungswerte nicht 
möglich. 
Die planmäßigen Abschreibungen (154,6 Mio. €) haben an den ordentlichen Aufwendungen 
einen Anteil von 8,7 % (Vorjahr: 8,7 %). Die Abschreibungsquote ist eine Kennzahl, die das 
Verhältnis der gesamtbilanziellen Abschreibungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendun-
gen anzeigt. Es handelt sich bei den bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Auf-
wendungen. Das bedeutet, dass mindestens 8,7 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen 
der Stadt nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind. 
Um den Verlauf in der Vergangenheit nachvollziehen und daraus Prämissen für die zukünftige 
Entwicklung des Ergebnisses ableiten zu können, sind die wesentlichsten Ertrags- und Auf-
wandsarten in einer Zeitreihe zu betrachten, da nur so die Gesamtentwicklung mit ihren 
möglichen Verschiebungen innerhalb der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten deutlich 
wird. Für die Stadt Leipzig ist nunmehr ein Zeitreihenvergleich möglich, dieser ist der Anlage 3 
zu entnehmen.
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7. PRÜFUNGSVERMERK 
Nach dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 
nebst Anhang (inkl. Anlagen) und dem zugehörigen Rechenschaftsbericht für das HHJ 2018 
wird der folgende eingeschränkte Prüfungsvermerk erteilt. 
Das RPA hat den Jahresabschluss der Stadt Leipzig – bestehend aus der Vermögensrech-
nung zum 31.12.2018, der Ergebnis- und der Finanzrechnung für das HHJ 2018 sowie den 
Anhang mit allen Anlagen – geprüft. Darüber hinaus wurde der Rechenschaftsbericht der Stadt 
Leipzig für das HHJ 2018 geprüft. Deren vorherige Aufstellung nach den gemeinderechtlichen 
Vorschriften des Freistaates Sachsen und den sie ergänzenden Bestimmungen der  
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegt in der Verantwortung des OBM 
(§ 88 c Abs. 1 SächsGemO) und des Ersten Bürgermeisters und Beigeordneten für Finan-
zen/Fachbediensteten für das Finanzwesen (§ 62 Abs. 1 SächsGemO). 
Die Prüfung des JA zum 31.12.2018 sowie des Anhangs und des Rechenschaftsberichts nach 
§ 104 SächsGemO und § 6 SächsKomPrüfVO wurde risikoorientiert vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so auszurichten und durchzuführen, dass wesentliche Unstimmigkeiten und 
Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (nach 
§ 88 Abs. 1 SächsGemO) auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.  
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Leipzig sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des OBM der Stadt Leipzig sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des JA nebst Anhang und Rechenschaftsbericht. 
Das RPA ist der Auffassung, dass die Prüfung im Wesentlichen eine hinreichend sichere 
Grundlage für die nachfolgende Beurteilung bildet. 
Der JA der Stadt Leipzig nebst Anhang vermittelt noch nicht vollumfänglich unter Beachtung 
der GoB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Stadt Leipzig. Auf die nachfolgenden Einschränkungen wird diesbezüglich 
verwiesen. 
Der Rechenschaftsbericht des HHJ 2018 vermittelt mit den nachfolgenden Einschränkungen 
insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Verlaufs der Haus-
haltswirtschaft und von der Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der 
stetigen Erfüllung der Aufgaben.  
Mit Ausnahme der anschließenden Einschränkungen und des dargestellten Prüfungshemm-
nisses wird entsprechend § 104 Abs. 1 SächsGemO aus der Prüfung des JA 31.12.2018 und 
des Rechenschaftsberichts des HHJ 2018 bestätigt, dass 
1. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-

mögensverwaltung grundsätzlich vorschriftsmäßig verfahren worden ist, 
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 

und belegt sind und 
3. das Vermögen, die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungs-

posten und Schulden überwiegend richtig nachgewiesen worden sind. 
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Die Einschränkungen lauten: 
- Obwohl die Verwaltung stetig an der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben für die 

Durchführung von Inventuren in der Stadt Leipzig arbeitet und die dafür notwendigen 
Rahmenbedingungen (interne Regelungen, technische Voraussetzungen) sukzessive 
geschaffen werden, waren  
- für den Grund und Boden sowie für die Kunstgegenstände keine vollständigen 

Bestandsverzeichnisse erstellt. 
- zum 31.12.2018 nur die körperlichen Inventuren in Form von DA des OBM oder 

Arbeitsanweisungen des Ersten Bürgermeisters und Beigeordneten für Finan-
zen geregelt.  

- die dringend notwendigen Regelungen zur Durchführung von Buchinventuren 
bis zur Abfassung dieses Schlussberichtes noch nicht erlassen und zum 
31.12.2018 demnach keine Buchinventuren in dem Sinne durchgeführt worden. 

- die Aufnahmezyklen (§§ 34 und 35 SächsKomHVO) für Inventuren auch in 2018 
nicht eingehalten (siehe Gliederungspunkt 6.1.3.). 

- Die Stadt Leipzig beachtet § 87 Abs. 2 SächsGemO i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 1 
SächsKomKBVO ungenügend. Der JA zum 31.12.2018 der Stadt Leipzig wurde zu-
mindest in Teilen mit einem nicht geduldeten bzw. geprüften Programm aufgestellt 
(siehe Gliederungspunkt 6.1.1.). 

- Für den JA 31.12.2018 lag entgegen den §§ 24 bis 26 SächsKomKBVO i. V. m. 
§ 88 Abs. 1 Satz 4 SächsGemO und § 22 SächsKomKBVO noch kein vollumfängliches 
Zeitbuch vor (siehe Gliederungspunkt 6.1.1.). 

- Das rechnungslegungsbezogene Interne Kontrollsystem bot im HHJ 2018 noch keine 
hinreichende Sicherheit dafür, dass die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung, insbesondere der Grundsätze der Vollständigkeit, Klarheit und Über-
sichtlichkeit nach § 88 SächsGemO i. V. m. § 36 Abs. 1 SächsKomHVO sowie des 
Imparitätsprinzips und Realisationsprinzips nach § 37 Abs. 1 SächsKomHVO gewähr-
leistet waren (siehe Gliederungspunkt 3.2.1.). Dies führte zu Unrichtigkeiten in der Bi-
lanzierung, die u. a. das Jahresergebnis (+19,0 Mio. €) und die Kapitalposition 
(+42,9 Mio. €) beeinflussen: 
- Für den Beteiligungsansatz an der FEO ist eine Zuschreibung nach der Eigen-

kapitalspiegelmethode (29,9 Mio. €) nach § 59 Nr. 6 SächsKomHVO i. V. m. 
§ 37 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SächsKomHVO nicht erfolgt (siehe Gliederungspunkt 
6.2.3.12.). 

- Konzessionserträge (7,9 Mio. €) wurden entgegen § 37 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
und Nr. 4 SächsKomHVO nicht periodengerecht bilanziert. Daraus resultieren 
zu niedrige privatrechtliche Forderungen (siehe Gliederungspunkt 6.2.3.18.). 

- Für die gebildeten Rückstellungen aus vertraglichen Verpflichtungen i. Z. m. der 
Oberflächenentwässerung (5,6 Mio. €) ist der Rückstellungsgrund 
(§ 85 a SächsGemO) entfallen bzw. nicht gegeben (siehe Gliederungspunkt 
6.2.3.32.).  

- Das Imparitätsprinzip (Verlustantizipationsprinzip) wurde unter Berücksichti-
gung der Wertaufhellung für die Rückzahlungsverpflichtungen von Gewerbe-
steuern und Zinsen (-9,0 Mio. €) entgegen § 37 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
SächsKomHVO nicht beachtet. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind insoweit 
zu niedrig ausgewiesen (siehe Gliederungspunkt 6.2.3.39.). 

- Das Infrastrukturvermögen (Brücken) wird aufgrund der voraussichtlich dauer-
haften Wertminderung, die sich aus den vorliegenden Bauwerkzuständen ein-
zelner Brücken ergibt, zu hoch ausgewiesen (-6,2 Mio. €). Außerplanmäßige 
Abschreibungen nach § 44 Abs. 6 SächsKomHVO wurden insoweit unterlassen 
(siehe Gliederungspunkt 6.2.3.5).
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- Für ein Mietobjekt überstieg der Wert der Verpflichtung der Stadt Leipzig 
(Mietaufwand) den Wert der zu empfangenden Gegenleistung unter Beachtung 
der festgelegten Erheblichkeitsgrenze (Weitervermietung). Insofern war nach 
§ 85 a SächsGemO i. V. m. § 41 Abs. 2 SächsKomHVO eine Rückstellung für 
drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (-4,9 Mio. €) zu bilden, was 
nicht erfolgte (siehe Gliederungspunkt 6.2.3.33.). 

- Bereits in der EÖB der Stadt Leipzig war der einzelfallbezogene Nachweis für 
den Ansatz von Verbindlichkeiten aus der Überleitung des kameralen Verwahr-
kontenbestandes aus der Veräußerung von Grundstücken für die Mehrzahl der 
in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Zahlungsverpflichtungen 
nicht erbracht (Ansatzfehler nach § 36 Abs. 1 SächsKomHVO). Im HHJ 2018 
wurden Verbindlichkeiten aus Kaufpreiserlösen der HHJ 1995 bis 2009 ertrags-
wirksam ausgebucht, anstatt erfolgsneutral über die Berichtigung des Basiska-
pitals (-4,4 Mio. €). Die verbliebene Verbindlichkeit zum 31.12.2018 ist als Be-
richtigung der EÖB im Rahmen eines Passivtausches gegen die Erhöhung des 
Basiskapitals (19,6 Mio. €) nach § 62 SächsKomHVO auszubuchen (siehe 
Gliederungspunkt 6.2.3.39.).  

- Die zu aktivierenden Eigenleistungen werden weiterhin in zu geringer Höhe 
ausgewiesen (nicht bezifferbar). Eine interne Abrechnung und somit ein ab-
rechnungsfähiger Nachweis über die selbst erbrachten aktivierungsfähigen 
Leistungen der städtischen Beschäftigten erfolgt wiederholt nicht. Dies ist ein 
Verstoß gegen § 89 Abs. 5 SächsGemO und § 38 Abs. 2 SächsKomHVO (siehe 
Gliederungspunkt 6.2.5.8.). 

- Zudem wurden Ansatz- und Ausweisfehler festgestellt, die keinen Einfluss auf die Ka-
pitalposition haben; sich aber teilweise bilanzverlängernd auswirken, u. a.: 
- Der passive Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen ist um 

22,5 Mio. € zu gering ausgewiesen. Dabei handelt es sich i. H. v. 18,3 Mio. € 
um pauschale Investitionszuwendungen, die entgegen § 40 und § 42 Abs. 2 
SächsKomHVO nicht von den sonstigen Verbindlichkeiten in den Sonderposten 
umgebucht wurden, obwohl die korrespondierenden Anlagengegenstände fer-
tiggestellt waren und somit keine latente Rückzahlungsverbindlichkeit mehr be-
stand. Damit verbundene unterlassene ertragswirksame Auflösungen der pas-
siven Sonderposten für das HHJ 2018 sind selbstständig von der Verwaltung 
zu ermitteln (siehe Gliederungspunkt 6.2.3.22.). 

- Ausgereichte investive Fördermittel (11,9 Mio. €), hinsichtlich derer zum Bilanz-
stichtag die Voraussetzungen für die Aktivierung eines Sonderpostens für ge-
leistete Investitionszuwendungen nach § 36 Abs. 8 SächsKomHVO noch nicht 
vorlagen, wurden zum 31.12.2018 in den öffentlich-rechtlichen Forderungen 
ausgewiesen, obwohl kein Rückforderungsanspruch nach § 36 Abs. 1 
SächsKomHVO bestand (siehe Gliederungspunkt 6.2.3.2.). 

- Eingangsrechnungen für Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen 
(9,5 Mio. €) mit Lieferungs- und Leistungsdatum aus 2018 wurden nicht perio-
dengerecht in den Anlagen im Bau aktiviert und in den Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen passiviert. Insoweit liegt ein Verstoß gegen das 
Vollständigkeitsgebot nach § 88 SächsGemO i. V. m. § 36 Abs. 1 
SächsKomHVO vor (siehe Gliederungspunkt 6.2.3.37.). 

- Die Darstellung eines des tatsächlichen Bildes entsprechenden Verlaufs der Haus-
haltswirtschaft und der Lage der Stadt Leipzig im JA inkl. Anhang und im Rechen-
schaftsbericht wird insbesondere auch aufgrund folgender Einschränkungen noch nicht 
abschließend vermittelt: 
- Im Anhang sollte angegeben werden, dass den im JA 31.12.2018 der Stadt 

Leipzig bilanzierten Aufwendungen aus der aufgabenbezogenen Leistungsbe-
teiligung nach SGB II, Rückforderungen des Jobcenters i. H. v. 25,9 Mio. € ge-
genüberstehen (siehe Gliederungspunkte 6.2.3.38. und 6.1.2.).



Die wichtigsten Ergebnisse des JA und erhebliche Abweichungen der Jahres
ergebnisse von den HH-Ansätzen wurden aus Sicht des RPA erläutert und eine 
Bewertung der Abschlussrechnungen vorgenommen. Gleichwohl ergibt sich 
eine eingeschränkte Beurteilungsmöglichkeit durch 

die Beeinflussung des Vergleichswerts des fortgeschriebenen Planan
satzes (Thematik: Nichtauflösung von technischen Kostenstellen), 
teilweise fehlenden Vorjahresvergleich und 
nicht ausreichend durchgeführte Analyse der VFE-Lage anhand von 
Kennzahlen (siehe Gliederungspunkt 6.1.4.). 

Aufgrund der wiederholt fehlenden Auflösung von technischen Deckungskostenstellen 
(Finanzhaushalt: 36,8 Mio. €, Ergebnishaushalt: 35, 1 Mio. €) im JA 31.12.2018 mit 
Auswirkung auf die Fortschreibung von Planansätzen ist eine Beurteilung nach 
§ 104 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SächsGemO, ob der Haushaltsplan eingehalten wurde, für 
das RPA im Rahmen der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2018 nicht abschließend 
möglich (siehe Gliederungspunkte 5.2., 6.1.4. sowie 6.2.5.19.). 

Das Prüfungshemmnis lautet: 

Die Stadt Leipzig hat nunmehr für den JA 31.12.2018 ff. die Empfehlung des RPA, die 
Zuständigkeit(en) für die Saldenabstimmung, verbindlich schriftlich festzulegen, umge
setzt. Allerdings waren die technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur 
Realisierung von Saldenabstimmungen/-auswertungen der verbundenen Unterneh
men und Zweckverbände für die Fachdezernate noch nicht gegeben. Insofern konnte 
keine Abstimmung der Saldenbestätigungen mit dem Buchwerk der Stadt Leipzig vor
genommen werden. Dagegen wurde die Auswertung vorliegender Saldenbestätigun
gen für die EigB durch die SKÄ begonnen. Eine umfängliche Verbuchung nachvollzieh
barer Differenzen erfolgte im Buchwerk der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 allerdings 
nicht. Da prüfbare Saldenabstimmungen überwiegend nicht stattgefunden haben, wur
den vom RPA alternative Prüfungshandlungen anhand von Stichproben in Bezug auf 
die Abstimmbarkeit der JA-Daten zum 31.12.2018 im Verhältnis zu EigB, privatrechtli
chen Unternehmen des Verbundbereiches und Zweckverbänden durchgeführt, im 
Zuge derer Differenzen deutlich erkennbar wurden. Da durch alternative Prüfungs
handlungen keine hinreichende Prüfungssicherheit erlangt werden konnte, liegt mithin 
ein Prüfungshemmnis (vornehmlich im Bereich privatrechtlicher Unternehmen und 
Zweckverbände) in Bezug auf die Vollständigkeit der abgebildeten Verbundbeziehun
gen (§ 88 Abs. 1 SächsGemO i. V. m. § 36 Abs. 1 SächsKomHVO) vor (siehe Gliede
rungspunkt 3.2.1.). 

Das RPA empfiehlt, den JA zum 31.12.2018 inkl. Anhang nebst Anlagen in der vorliegenden 
Form, unter Berücksichtigung der im Schlussbericht getroffenen wesentlichen Prüfungsfest
stellungen, durch den Stadtrat feststellen zu lassen. 

Leipzig, den 16.12.2020 

Dönau 

Abteilungsleiterin „Grundsätze, Steuerung, Unternehmensprüfung" 
des Rechnungsprüfungsamtes 
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Vergleich Vermögensrechnung vor und nach den vom RPA vorgeschlagenen Korrekturvorschlägen**
Anlage 1

*  Unterzeichnungsdatum OBM
** aufgrund von Rundungen können Abweichungen auftreten Seite 1 von 2

übergebener JA 
31.12.2017 

(22.07.2019*)

JA 31.12.2017 
nach 

Korrekturvor-
schlag (RPA)

Korrekturbedarf übergebener JA 
31.12.2018 

(30.06.2020*)

JA 31.12.2018 
nach 

Korrekturvor-
schlag (RPA)

Korrekturbedarf

in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018

1. Anlagevermögen
a) immaterielle Vermögensgegenstände 2.250 2.250 0 2.579 2.579 0

b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 77.852 85.609 7.757 81.320 94.487 13.167

c) Sachanlagevermögen
aa) unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 194.380 191.183 -3.197 204.343 204.343 0
bb) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 896.840 898.312 1.472 965.625 965.625 0
cc) Infrastrukturvermögen 1.157.170 1.150.667 -6.503 1.117.768 1.111.569 -6.199
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden 4.347 4.347 0 3.386 3.386 0
ee) Kunstgegenstände u. Kulturdenkmäler 377.771 377.771 0 378.471 379.417 946
ff) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 29.313 29.313 0 31.237 31.237 0

gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 25.399 25.399 0 25.887 25.947 60
hh) geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 107.438 111.585 4.147 132.541 142.036 9.495

2.792.658 2.788.577 -4.081 2.859.258 2.863.560 4.302
d) Finanzanlagevermögen

aa) Anteile an verbundenen Unternehmen 860.558 860.558 0 943.641 943.641 0
bb) Beteiligungen 155.892 155.892 0 154.280 184.227 29.947
cc) Sondervermögen 143.241 143.241 0 144.512 144.512 0
dd) Ausleihungen 240.463 240.463 0 246.366 244.016 -2.350
ee) Wertpapiere 95.451 95.451 0 95.451 97.083 1.632

1.495.605 1.495.605 0 1.584.250 1.613.479 29.229

4.368.365 4.372.041 3.676 4.527.407 4.574.105 46.698

2. Umlaufvermögen
a) Vorräte 9.319 12.906 3.587 8.063 8.063 0
b) öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 183.088 192.481 9.393 206.423 199.098 -7.325
c) privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens 29.149 37.129 7.980 22.630 30.574 7.944
d) liquide Mittel 82.201 82.201 0 113.136 111.505 -1.631

303.757 324.717 20.960 350.252 349.240 -1.012

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 35.128 22.945 -12.183 27.229 27.229 0

Bilanzsumme Aktiva 4.707.250 4.719.703 12.453 4.904.888 4.950.574 45.686



Vergleich Vermögensrechnung vor und nach den vom RPA vorgeschlagenen Korrekturvorschlägen**
Anlage 1

*  Unterzeichnungsdatum OBM
** aufgrund von Rundungen können Abweichungen auftreten Seite 2 von 2

übergebener JA 
31.12.2017 

(22.07.2019*)

JA 31.12.2017 
nach 

Korrekturvor-
schlag (RPA)

Korrekturbedarf übergebener JA 
31.12.2018 

(30.06.2020*)

JA 31.12.2018 
nach 

Korrekturvor-
schlag (RPA)

Korrekturbedarf

in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018

1. Kapitalposition
a) Basiskapital 2.096.071 2.116.018 19.947 1.987.041 2.010.986 23.945

b) Rücklagen
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 271.772 277.939 6.167 416.939 446.492 29.553
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 24.256 18.599 -5.657 145.401 134.826 -10.575

296.028 296.538 510 562.340 581.318 18.978

2.392.099 2.412.556 20.457 2.549.381 2.592.304 42.923
2. Sonderposten

a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen 1.009.276 1.042.130 32.854 1.122.899 1.145.353 22.454
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge 27.133 27.133 0 26.915 26.915 0
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich 12 12 0 46 46 0
d) sonstige Sonderposten 48.835 48.835 0 48.517 48.517 0

1.085.256 1.118.110 32.854 1.198.377 1.220.831 22.454
3. Rückstellungen

a) für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i. R. v. ATZ 10.619 10.619 0 11.059 11.059 0
b) für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien 1.108 1.108 0 1.045 1.045 0
c) für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen 3.091 3.091 0 3.506 3.506 0
d) für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25 a SächsFAG 0 0 0 0 0 0
e) für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen 85 85 0 8 8 0
f) für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren

sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtsch. gleichkomm. Rechtsgeschäften 24.452 24.452 0 9.053 9.053 0
g) für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im HHJ 13.759 13.759 0 12.237 12.237 0
h) für sonst. vertragliche oder gesetz. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden 

HHJ wirtsch. begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern erheblich 31.050 31.328 278 45.389 38.013 -7.376
i) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus lfd. Verfahren 0 0 0 0 4.995 4.995
j) sonstige Rückstellungen 6.180 6.180 0 5.313 5.313 0

90.344 90.622 278 87.610 85.229 -2.381
4. Verbindlichkeiten

a) in Form von Anleihen 0 0 0 0 0 0
b) aus Kreditaufnahmen 580.188 580.188 0 528.690 528.690 0
c) aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 748 748 0 16.190 16.190 0
d) aus Lieferungen und Leistungen 45.506 49.837 4.331 47.132 56.627 9.495
e) aus Transferleistungen 50.120 40.901 -9.219 33.191 36.682 3.491
f) sonstige Verbindlichkeiten 436.653 400.405 -36.248 417.235 386.939 -30.296

1.113.215 1.072.079 -41.136 1.042.438 1.025.128 -17.310

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 26.336 26.336 0 27.082 27.082 0

Bilanzsumme Passiva 4.707.250 4.719.703 12.453 4.904.888 4.950.574 45.686



Vergleich Ergebnisrechnung vor und nach den vom RPA vorgeschlagenen 
Korrekturvorschlägen**

Anlage 2

*  Unterzeichnungsdatum OBM
** aufgrund von Rundungen können Abweichungen auftreten

ErgR 2017 
(übergebener JA – 

22.07.2019*)

ErgR 2018 
(übergebener JA – 

30.06.2020*)

ErgR 2018 nach 
Korrekturvorschlag 

(RPA)

Korrekturbedarf

in T€ in T€ in T€ in T€
2017 2018 2018 2018

1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 624.653 698.683 690.928 -7.755
darunter:   Grundsteuer A und B 94.314 96.003 96.003 0
                 Gewerbesteuer 289.830 336.900 329.145 -7.755
                 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 157.256 176.011 176.011 0
                 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 46.426 56.630 56.630 0

0
2  + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 728.693 779.134 779.134 0

darunter:   allgemeine Schlüsselzuweisungen 387.173 430.724 430.724 0
                 sonstige allgemeine Zuweisungen 30.205 29.552 29.552 0
                 allgemeine Umlagen 0 0 0 0
                 aufgelöste Sonderposten 52.678 61.067 61.067 0

3  + sonstige Transfererträge 9.753 10.421 10.421 0

4  + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.474 41.188 41.188 0

5  + privatrechtliche Leistungsentgelte 76.803 79.927 79.927 0

6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 122.189 119.804 119.804 0

7  + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 17.898 16.795 16.795 0

8  +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 60 48 48 0

9  + sonstige ordentliche Erträge 233.732 160.047 206.679 46.632

10  = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) 1.854.255 1.906.047 1.944.924 38.877

11   Personalaufwendungen -383.255 -402.929 -402.929 0
darunter: Zuführungen z. Rückstellungen f. Entgeltzahlungen f. Zeiten d. Freistellung von
               d. Arbeit i. R. von der Altersteilzeit u. Ä. -5.278 -3.550 -3.550 0

12  + Versorgungsaufwendungen -9 -9 -9 0

13  + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -212.453 -207.350 -211.865 -4.515

14  + planmäßige Abschreibungen -149.072 -154.557 -154.557 0

15  + Zinsen und ähnliche Aufwendungen -9.494 -7.828 -12.637 -4.809

16  + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen -694.712 -744.951 -744.951 0

17  + sonstige ordentliche Aufwendungen -259.203 -243.255 -243.255 0

18  = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) -1.708.198 -1.760.879 -1.770.203 -9.324

19  = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) 146.057 145.168 174.721 29.553

20 außerordentliche Erträge 17.793 18.010 13.635 -4.375

21 außerordentliche Aufwendungen -15.136 -8.167 -14.367 -6.200

22  = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) 2.657 9.843 -732 -10.575

23  = Gesamtergebnis (Nummer 19 + 22) 148.714 155.011 173.989 18.978





Kennzahlenanalyse Anlage 3

Kennzahl Formel

vor Korrektur nach Korrektur vor Korrektur nach Korrektur vor Korrektur nach Korrektur vor Korrektur nach Korrektur vor Korrektur nach Korrektur vor Korrektur nach Korrektur vor Korrektur nach Korrektur vor Korrektur nach Korrektur

Liquidität I. Grad liquide Mittel
kurzfr. Verbindl. (inkl. kurzfr. Rückstellungen)

Liquidität II. Grad* liquide Mittel + kurzfr. Ford.
kurzfr. Verbindl. (inkl. kurzfr. Rückstellungen)

Liquidität III. Grad liquide Mittel + kurzfr. Ford. + Vorräte
kurzfr. Verbindl. (inkl. kurzfr. Rückstellungen)

liquide Mittel + kurzfr. Ford. + Vorräte (ohne Grundstücke und Bauten)
kurzfr. Verbindl.

liquide Mittel + kurzfr. Ford. + Vorräte (ohne Grundstücke und Bauten)
kurzfr. Verbindl. (inkl. kurzfr. Rückstellungen)

Anlagedeckungsgrad 1 Kapitalposition + eigenkapitalähnl. Posten
Anlagevermögen

 Anlagedeckungsgrad 2 Eigenkapital + Sopo + langfristiges Fremdkapital
Anlagevermögen

kurzfristige Verbindlichkeitenquote kurzfr. Verbindl. (inkl. kurzfr. Rückstellungen)
Bilanzsumme

kurzfr. Verbindl.
Bilanzsumme

Verschuldungsgrad Fremdkapital
Kapitalposition + eigenkapitalähnl. Posten

Fremdkapital
Kapitalposition

EK I Kapitalposition
Bilanzsumme

EK II Kapitalposition + eigenkapitalähnl. Posten
Bilanzsumme

Finanzierung Kapitalposition + eigenkapitalähnl. Posten
Fremdkapital

Aufwandsdeckungsgrad ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen

Steuerquote (netto) Erträge aus Steuern - Gewerbesteuerumlage
ordentliche Erträge

Gewerbesteuerquote (netto) Gewerbesteuererträge - Gewerbesteuerumlage
ordentliche Erträge

Einkommensteuerquote Erträge aus Gemeindeanteil a. d. EkSt.
ordentliche Erträge

Grundsteuerquote Grundsteuererträge A + B
ordentliche Erträge

Personalaufwandsquote Personalaufwendungen
ordentliche Aufwendungen

Zinslastquote Finanzaufwendungen
ordentliche Aufwendungen

Zuwendungsquote laufende Zuwendungen
ordentliche Erträge

Dynamischer Verschuldungsgrad Effektivverschuldung 35 35 22 22 9 9 35 34 23 23 10 9 7 6 20,2 19,8
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (FR) Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre

Aufwandsquote für Sach- und Dienstleistung Sach- und Dienstleistungsaufwendungen
ordentliche Aufwendungen

Abschreibungsquote Abschreibungsaufwendungen
ordentliche Aufwendungen

* fehlende Einteilung der Rückstellung nach Laufzeiten ab dem HHJ 2013 (Klassifizierung i. R. der Analyse als kurzfristiges Fremdkapital), bei Ermittlung des Durchschnittes wurde das HHJ 2012 somit nicht berücksichtigt
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108,9%

31,1%

22,4%

13,4%

8,7%

0,6%

31,0%

8,5%

108,6%

5,1%

*100

*100 34,7% 38,1% 15,3%

Durchschnitt*

79,0%

80,3% 56,4% 50,1%

31.12.2012 31.12.2017

36,1%

31.12.2016

9,7% 11,2%

23,5% 25,2%

25,0% 27,3%

43,9% 49,1% 56,8%66,0%

31.12.2013 31.12.2014 2013 – 201831.12.2015

93,0% 90,6% 88,8% 84,8%

63,0%

34,1%30,8%27,7%70,9%

48,2%60,1%91,0%

23,5% 25,2%

34,7%30,0%30,5% 37,8%34,7%30,0%

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

14,3% 14,7%

66,2% 35,7%32,3%27,9%27,6%70,6% 34,1%30,8%29,4%27,1%

15,5% 14,1% 14,2% 16,7% 16,2%

58,7% 53,0%

66,4% 35,7%32,3%27,9%

30,5%79,0%

68,4%67,7%66,8%66,5%

29,4%27,2%

65,7% 74,0%73,2%71,8%70,7%68,4% 70,9% 72,0% 79,6% 80,8%

51,3% 52,8%

82,8% 83,4%

79,2%81,6%80,8%82,1%81,3% 84,1%83,4%83,0%81,9%79,2% 80,5% 81,6% 87,9% 89,0% 89,8% 90,3%

12,9%8,6%9,3%6,1%7,1% 10,3%11,0%8,8%9,9%12,6% 10,3% 9,4% 12,3% 11,4% 11,3% 10,9%

22,0%18,6%19,2%7,8%8,6% 17,1%17,8%17,9%18,9%21,7% 19,3% 18,3% 14,2% 13,3% 13,1% 12,6%

57,1%57,8%57,3%59,4%61,1%

68,4%

45,7%47,4%49,4%51,7%

86,3% 85,3% 78,4% 75,0% 70,9%

49,1% 47,0%

75,2% 72,4%

35,4% 33,7%

51,4% 49,3% 43,9%

42,4%42,9%41,9%41,9%41,6% 46,2%45,7%44,1%43,4%42,6% 43,8% 44,1% 50,8% 51,1% 52,0% 52,4%

63,4%63,6%62,7%62,1%61,4% 69,0%68,2%66,9%65,9%63,6% 67,1% 68,0% 73,9% 74,8% 76,4% 77,0%

175,1% 193,5% 202,5% 224,2% 232,9%158,8% 163,6% 168,4% 174,7% 173,1% 203,7% 213,0% 282,7% 296,9% 323,9% 335,2%

*100

*100

*100

*100

*100

*100

*100

22,5%21,9%

1,5%1,6%

22,4%22,4%

96,4% 99,8%

6,8%

33,2%

8,1%7,4%

31,3%

103,4%101,3%106,1%100,4%

32,8%32,2%33,9%33,3%31,2%

96,8%

34,1%35,1%32,3%

103,2%108,2%101,3%107,2% 100,6% 100,7%

34,6%34,0%

15,5%14,2%17,0%15,9%14,3%

5,9%6,0%6,1%

8,4%9,1%8,0%

5,8%

14,7%

8,4%

5,1%

8,0%8,0%7,4%

6,6%6,6% 5,0% 5,9%

9,0%9,2%

1,2%1,4%1,6%1,5%1,8%

22,5%22,7%22,9% 22,2%

0,9% 0,8%

22,6%22,9%22,4%22,3%

1,1%0,4%0,9%1,5%1,4%

22,7%22,8%

41,7%42,0%40,5% 39,8%

9,7%15,4% 10,1%9,1%9,9% 8,7% 10,1%8,8%8,7%9,2%8,8%10,1%9,7%

10,8%10,4% 12,0%12,9%11,1% 13,6%

39,4%

13,1%

42,6% 48,2%

44,0%

49,3%

42,6%

50,2%

56,3%

48,2%

Ausgewählte Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum 31.12.2018 im Vergleich zu den Vorjahren

30,9% 29,8%

45,4%

22,8%

0,7%

40,1%

12,0%

109,9%

33,0%

15,7%

9,0%

4,9%

31.12.2018

17,6% 17,9%

51,3% 52,8%

52,6% 54,1%

59,4% 61,1%

12,3%
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Beschluss Nr. Datum Titel

RB-1337/98 19.11.1998 Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag (überarbeitete Fassung)
RBIV-481/05 14.12.2005 Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements

RBIV-1139/08 19.03.2008 Struktur des künftigen doppischen Haushaltes der Stadt Leipzig
RBIV-1277/08 09.07.2008 Entscheidungsgrundlage zur weiteren Verfahrensweise bei der Erfassung und

Bewertung des Sachanlagevermögens der Stadt Leipzig
RBIV-1685/09 26.08.2009 Rangrücktritts- und Kapitalbelassungserklärung zur Sicherung von Bankdarlehen für die

LVV
RBV-625/10 15.12.2010 Festlegung von Schlüsselprodukten für die Stadt Leipzig
RBV-823/11 18.05.2011 Wahlrechte und Ermessensspielräume bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der

Stadt Leipzig
DS-00832/14 20.05.2015 Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes

VI-A-01520-NF-02 23.03.2016 Entschuldungskonzeption des Leipziger Haushaltes für die Jahre 2017 – 2020
VI-DS-02515-NF-02 16.05.2018 Steuerung der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig
VI-DS-01556-NF-02 21.09.2016 Strukturelle und finanzielle Rahmenbedingungen der Eigenbetriebe Kultur der Stadt

Leipzig für den Zeitraum 2016 bis 2020
VI-DS-02445-NF-02 26.10.2016 Auswahl von Schlüsselprodukten

VI-DS-03056 26.10.2016 Festlegung kalkulatorischer Zinssatz 2017/2018
VI-DS-03334 14.12.2016 Vereinbarung einer weiteren Tilgungsaussetzung für das an die LVV ausgereichte

Gesellschafterdarlehen für den Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2018
VI-A-03534 12.04.2017 Einführung eines Internen Kontrollsystems in der Leipziger Stadtverwaltung

VI-DS-04463-NF-02 07.09.2017 Wesentliche Auflagen und Schlussfolgerungen aus dem Bescheid der Landesdirektion
Sachsen vom 22.06.2017 zur Genehmigung der Haushaltssatzungen 2017 und 2018

VI-A-04857 15.11.2017 Übertragung von Mitteln zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe von 2017 in
2018

VI-DS-05108 31.01.2018 Nachtragshaushalt 2018
VI-DS-06016 24.10.2018 Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt

aus 2017 nach 2018
VI-DS-06108 24.10.2018 Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2017 nach 2018
VI-Ifo-06114 24.10.2018 Finanzbericht zum 30.06.2018
VI-Ifo-06508 22.11.2018 25. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig 2018

VI-Ifo-06508-Ifo-01 12.12.2018 25. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig 2018 – Ergänzung
VI-Ifo-06508-Ifo-02 23.01.2019 25. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig 2018 – 2. Ergänzung

VI-Ifo-06582 12.12.2018 Finanzbericht zum 30.09.2018
VI-DS-06671 12.12.2018 Entscheidung über die Annahme von Spenden, Schenkungen der Stadt Leipzig und

ähnliche Zuwendungen gem. § 73 (5) SächsGemO bis 14.12.2018
VI-DS-08028 04.09.2019 Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und

lnvestitionsförderungsmaßnahmen aus 2018 nach 2019 
VI-DS-08030 04.09.2019 Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt

aus dem Jahr 2018 nach 2019
VII-Ifo-00364 29.01.2020 Zuwendungsbericht der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2018

VII-DS-00760-NF-01 26.02.2020 Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2017

Ausgewählte Ratsbeschlüsse und Informationsvorlagen mit Auswirkungen auf den JA 31.12.2018
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PB Nr. Datum Prüfungsgegenstand
18/1/0025 20.08.2018 Vorprüfung des Verwendungsnachweises zum Vorhaben „Sanierung der

Innenbeleuchtung im GRASSI Museum für angewandte Kunst Leipzig […]“
18/1/0042 07.11.2018 Ordnungsmäßigkeit der Gebührenerhebung/-abwicklung im Amt für Geoinformation

und Bodenordnung, Produkt 1.100.51.2.0.04, Führung Liegenschaftskataster
18/1/0048 18.10.2018 Vorprüfung des Verwendungsnachweises zur Förderung der Ausstellung

„Displacements – Mona Hatoum und Ayse Erkmen“
18/1/0054 31.01.2019 Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Abbildung von Erträgen/

Forderungen aus Rückzahlungen nach § 19 (5) XII, §§ 102 bis 105 SGB X
18/1/0056 08.08.2018 Mitzeichnung VI-DS-06016 – Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen und

Auszahlungen im ErgHH und VI-DS-06108 Übertragung von Ansätzen für
Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen […] von 2017 nach 2018

18/1/0091 12.12.2018 Vorprüfung des Verwendungsnachweises für das Vorhaben „Erstellung eines
Masterplans GCP Leipzig“

18/2/0009 27.06.2018 Prüfung der Sonderkasse des Eigenbetriebes Klinikum „St. Georg“ für das
Wirtschaftsjahr 2018 nach § 106 SächsGemO

18/2/0021 28.01.2019 Prüfung der Sonderkasse des Eigenbetriebes Theater der Jungen Welt für das
Wirtschaftsjahr 2018 nach § 106 SächsGemO

18/2/0036 08.04.2019 Prüfung der Sonderkasse des Eigenbetriebes Oper Leipzig für das Wirtschaftsjahr
    18/2/0038 15.03.2019 Prüfung der Sonderkasse des Eigenbetriebes KEE für das Wirtschaftsjahr 2018

nach § 106 SächsGemO
18/4/0035 18.03.2019 Gegenüberst. d. DA 08/2015 u. d. AA zum zentralen Rechnungseingang mit

elektronischer Rechnungsbearbeitung und zum digital. Anordnungsw. f. kreditor.
Vorgänge

18/4/0043 31.07.2018 Beurteilung des Entwurfes der Dienstanweisung „Kalkulation von Verwaltungskosten
für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten“

18/4/0056 12.10.2018 Prüferische Durchsicht des Entwurfs vom 25.09.2018 zur Bereichsabgrenzung
gemäß Anlage 4 VwV KomHSys

18/4/0058 05.11.2018 Begutachtung des Entwurfes der Dienstanweisung „Anlagenbuchhaltung Doppik“
18/4/0062 28.11.2018 Mitzeichnung Vorlage VI-DS-06662 Maßnahmen zur Verwendung der Gästetaxe
19/1/0002 02.10.2019 Planung und Bewirtschaftung von Schulbudgets durch das AfJFB und Schulen in

städtischer Trägerschaft für die Jahre 2017 + 2018 sowie ausgewählte unvermutete
Kassenprüfungen

19/1/0006 08.03.2019 Vorprüfung des Verwendungsnachweises aus dem ESF-Bundesprogramm –
Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – Projekt „MehrWertQuartier: Potenziale
aktivieren – Unternehmen ansiedeln – Arbeit schaffen“

19/1/0007 18.10.2019 Prüfung der Rechtsmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Benutzungsgebühren im
ASG unter Einhaltung der haushalts- und kassenrechtlichen Bestimmungen im HHJ
2017 + 2018

19/1/0009 21.06.2019 Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Zuwendungsgewährung an den SG
LVB e. V. für den Ersatzneubau Kanubootshaus unter Berücksichtigung des
wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Leipzig

19/1/0014 29.10.2019 Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Erhebung und Festsetzung von Gebühren im
Bereich der Kfz-Zulassung in den Jahren 2017/2018 unter Berücksichtigung von
gemeinde-, haushalts- und kassenrechtllichen Bestimmungen

19/1/0015 22.10.2019 Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Arbeit mit Verfügungsfonds in den Förder-
programmen Stadtumbau Ost, Soziale Stadt und Aktive Stadt- und Ortsteilzentren –
HHJ 2017 und 2018

19/1/0017 15.04.2019 Förmliche Prüfung der Grundsicherungsleistungen nach SGB XII im HHJ 2018 im
Rahmen des Jahresnachweises der Nettoausgaben nach § 46 a Abs. 4 SGB XII

19/1/0021 20.03.2019 Prüfung/Mitzeichnung der Vorlage VI-DS-06845 „Bestandsverzeichnisse
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, sonst. Sammlungsbestände“

19/1/0025 10.05.2019 Kontierungsgerechte Zuordnung der Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB
19/1/0030 18.09.2019 Recht- und Ordnungsmäßigkeit von Aufwendungen/Auszahlungen besonderer

Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen im Amt für Umweltschutz in den HHJ
2017/2018, THH 14

19/1/0031 30.10.2019 Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit von festgesetzten Entgelten,
Zuweisungen und Zuschüssen sowie Kostenerstattungen in der VHS in den Jahren
2017 und 2018

19/1/0033 09.05.2019 Vorprüfung der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der Stadt
Leipzig für das NAKOPA-Projekt „Straße für alle – Partizipative Planung einer
Stadtstraße in Lwiw“

Ausgewählte Prüfungsberichte i. W. betreffend die begleitende Prüfung
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19/1/0037 14.06.2019 Vorprüfung des Verwendungsnachweises für das Projekt Log-In-LE – Kommunale
Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte

19/1/0069 28.10.2019 Vorprüfung des Verwendungsnachweises „Jugend stärken im Quartier“ für den
Förderzeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2018

19/1/0070 20.08.2020 Ordnungsmäßigkeit der Bilanzierung des Festwertes Straßenbeleuchtung sowie
korrespondierender passiver Sonderposten einschließlich Inventur

19/1/0071 10.12.2019 Vorprüfung des Verwendungsnachweises für das Vorhaben „KSI: Sanierung der
Innenbeleuchtung im GRASSI Museum für angewandte Kunst Leipzig DA1 Stufe 2“

19/3/0175 06.03.2020 Vorhaben Asyl-GU Barnet-Licht-Platz, Prüfung der Planung, Vergabe und
Abrechnung des Investitionsobjektes

19/3/0262 22.03.2019 Opferweg (GS): Modernisierung Altbau, Neubau, Erweiterungsbau und Sporthalle,
Opferweg 1-3, BA 1+3, Los 21, Dachabdichtung NT 1, PSP 7.0001.078.700

19/4/0003 24.01.2019 Mitzeichnung einer Vorlage für die DB OBM „VI-Ifo-06793 und VI-Ifo-06793-DS-01 –
Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) in der Stadtverwaltung Leipzig“

19/4/0018 16.10.2020 Aufbauprüfung – zentraler Rechnungseingang mit elektronischer Rechnungs-
bearbeitung und digitales Anordnungswesen für kreditorische Vorgänge

19/4/0025 21.02.2020 Prüfung der Sicherheit des SAP-Systems der Stadt Leipzig im Mandant 100,
Produktivsystem – Benutzerprüfung

19/4/0026 16.07.2020 Prüfung des Berechtigungskonzeptes für die Personalmanagementsoftware LOGA
19/4/0039 06.06.2019 Mitzeichnung einer Vorlage für die DB OBM „VI-DS-08030 Übertragung von

Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt aus dem Jahr
2018 nach 2019“

19/4/0040 29.05.2019 Prüfung der Sonderkasse des Eigenbetriebes Verbund Kommunaler Kinder- und
Jugendhilfe für das Wirtschaftsjahr 2018 nach § 106 SächsGemO

19/4/0042 24.01.2020 Örtliche Prüfung des Wirtschaftsjahres 2018 des Eigenbetriebes Verbund
Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe nach § 105 SächsGemO

19/4/0046 02.09.2019 Prüfung der Sonderkasse des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe für das
Wirtschaftsjahr 2018 nach § 106 SächsGemO

19/4/0048 03.12.2019 Örtliche Prüfung des Wirtschaftsjahres 2018 des Eigenbetriebes Städtisches
Klinikum „St. Georg“ Leipzig nach § 105 SächsGemO

19/4/0050 08.05.2020 Örtliche Prüfung des Wirtschaftsjahres 2018 des Eigenbetriebes Gewandhaus zu
Leipzig nach § 105 SächsGemO

19/4/0052 28.01.2020 Örtliche Prüfung des Wirtschaftsjahres 2018 des Eigenbetriebes Oper Leipzig nach
§ 105 SächsGemO

19/4/0053 30.09.2019 Prüfung der Sonderkasse des Eigenbetriebes Gewandhaus zu Leipzig für die
Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 nach § 106 SächsGemO

19/4/0055 12.11.2019 Örtliche Prüfung des Wirtschaftsjahres 2018 des Eigenbetriebes Musikschule
Leipzig „Johann Sebastian Bach“ gemäß § 105 SächsGemO

19/4/0056 21.05.2019 Prüfung der Sonderkasse des Eigenbetriebes Musikschule Leipzig „Johann
Sebastian Bach“ für das Wirtschaftsjahr 2018 nach § 106 SächsGemO

19/4/0057 06.06.2019 Prüfung der Sonderkasse des Eigenbetriebes Schauspiel für das Wirtschaftsjahr
2018 nach § 106 SächsGemO

19/4/0061 24.06.2019 Prüfung der Sonderkasse des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig für das
Wirtschaftsjahr 2018 nach § 106 SächsGemO

19/4/0062 22.01.2020 Örtliche Prüfung des Wirtschaftsjahres 2018 des  Kommunalen Eigenbetriebes
Leipzig/Engelsdorf nach § 105 SächsGemO

19/4/0065 28.02.2020 Örtliche Prüfung des Wirtschaftsjahres 2018 des Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig
nach § 105 SächsGemO

19/4/0067 10.07.2019 Beurteilung des Entwurfes der Neufassung der Sondernutzungssatzung nebst
Entgeltordnung

19/4/0068 11.11.2019 Verwendung des Kommunalmaster-Doppik (KMD) nach SAKD-Zulassung des
„Kommunalmaster Doppik auf Basis SAP ECC 6.0 EHP8“

19/4/0069 15.01.2020 Örtliche Prüfung des Wirtschaftsjahres 2018 des Eigenbetriebes Theater der Jungen 
Welt nach § 105 SächsGemO

19/4/0079 12.08.2019 Beurteilung der Beschlussvorlage Nr. VII-DS-00043 „Ausübung Wahlrecht
Gesamtabschluss – Vorgehen zur Gesetzesänderung 2019“

19/4/0088 31.03.2020 Örtliche Prüfung des Wirtschaftsjahres 2018 des Städtischen Eigenbetriebes
Behindertenhilfe nach § 105 SächsGemO

19/4/0095 07.07.2020 Örtliche Prüfung des Wirtschaftsjahres 2018 des Eigenbetriebes Stadtreinigung
Leipzig nach § 105 SächsGemO
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20/1/0014 15.09.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen –
einschließlich korrespondierender Posten der ErgR und FinR

20/1/0017 05.08.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte an solchen einschließlich der Grundstücke und Bauten, die zum Verkauf
bestimmt sind sowie damit im Zusammenhang stehende Erträge und Aufwendungen
sowie Einzahlungen und Auszahlungen

20/1/0020 17.09.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens sowie korrespondierende Erträge/Einzahlungen

20/1/0023 14.08.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: Ergebnis-/Finanzrechnung in Bezug auf die
Personalaufwendungen/-auszahlungen für das HHJ 2018 einschließlich der
Abbildung von Sachverhalten in der Vermögensrechnung

20/1/0024 02.09.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: Sonderposten für empfangene
Investitionszuwendungen, Sonderposten für Investitionsbeiträge einschließlich
Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Aufwendungen aus 
der Zuschreibung von Sonderposten einschließlich der Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

20/1/0025 29.09.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: Rückstellungen gemäß § 51 Abs. 3 Ziffer 3
Buchstabe a, f, h bis j SächsKomHVO-Doppik für Entgeltzahlungen für Zeiten der
Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit für drohende
Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus
Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften, für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur
Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich
begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie
erheblich sind, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus
laufenden Verfahren und sonstige Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten gemäß §
51 Abs. 3 Ziffer 4 Buchstabe c SächsKomHVO-Doppik aus Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

20/1/0030 10.09.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: sonstige Verbindlichkeiten
20/1/0039 30.09.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: liquide Mittel einschließlich Finanzrechnung

(Zahlungsmittelsaldo)
20/1/0060 25.09.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: Übertragung der Ansätze für Einzahlungen sowie

Auszahlungen und Aufwendungen
20/3/0105 18.09.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: Infrastrukturvermögen
20/3/0230 17.08.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte an solchen
20/3/0773 02.10.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
20/4/0005 31.08.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: öffentlich-rechtliche Forderungen und

Forderungen aus Transferleistungen sowie korrespondierende
Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen

20/4/0012 27.07.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sowie der korrespondierenden
Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen

20/4/0022 28.09.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: Kapitalposition
20/4/0031 30.09.2020 Entwurf: Prüferische Durchsicht der von den Fachämtern übergebenen

Vollständigkeitserklärungen für den JA 31.12.2018 einschließlich Beurteilung des
Aussagegehalts ausgewählter Vollständigkeitserklärungen sowie weiterer
Meldebelege 

20/4/0037 27.08.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie korrespondierende Aufwendungen/Auszahlungen

20/4/0038 07.09.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: Forderungen und Verbindlichkeiten im
Verbundbereich im Verhältnis zur Stadt, hier: Saldenbestätigungsaktion sowie
Auswertung von Saldenbestätigungen unter Berücksichtigung des bestehenden
diesbezüglichen IKS 

20/4/0040 30.09.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: Finanzanlagevermögen inkl. der zugehörigen
Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

20/4/0042 02.09.2020 Prüfung des JA 31.12.2018, hier: Sonderposten für geleistete Investitions-
zuwendungen sowie korrespondierende Aufwendungen und Auszahlungen

20/4/0069 14.08.2020 Förmliche Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 nach
§ 11 SächsKomPrüfVO sowie in diesem Zusammenhang getroffene Feststellungen
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